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Tagblatt

des Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Roggwil, den 20. April 1945.

Herr Grossrat!

Im Einverstindnis mit dem Regierungsrat und
gemiss § 1 der Geschiftsordnung fiir den Grossen
Rat ist der Beginn der ordentlichen Friihjahrs-
session des Grossen Rates angesetzt worden auf
Montag, den 14. Mai 1945. Sie werden eingeladen,
sich am genannten Tage um 14.15 Uhr im Gross-
ratssaal im Rathaus in Bern zur ersten Sitzung
einzufinden.

Die Geschiftsliste weist folgende Geschiifte auf:

Gesetzesentwiirfe :
Zur ersten Beratung:
Gesetz iiber die Nutzung des Wassers.

Dekretsentwiirfe :

1. Dekret betreffend die Errichtung meuer Pfarr-
stellen in den Kirchgemeinden Brienz und Spiez.

2. Dekret betreffend die Verschmelzung der Ein-
wohnergemeinden Ausserbirrmoos, Innerbirrmoos
und Otterbach zu einer Einwohnergemeinde Lin-
den (Bestellung einer Kommission).

3. Dekret vom 15. November 1933 iiber die Or-
ganisation der Finanzen und Doméanen; Ergin-
zung. :

Vortrage der Direktionen:
Regierungsprdasidium:

. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.

2. Kenntnisnahme vom Ergebnis der Volksabstim-
mung vom 6. Mai 1945.

3. Beeidigung des neu gewihlten Mitgliedes des
Regierungsrates.

4. Zuteilung von Direktionen an Mitglieder des

Regierungsrates.

—t

Finanzdirektion:

1. Kdufe und Verkdufe von Doménen.

2. Kenntnisgabe von durch den Regierungsrat
innerhalb seiner Zustidndigkeit bewilligten
Nachkrediten (Art. 27, Abs. 1, des Gesetzes

iber die Finanzverwaltung).

3. Bewilligung von Nachkrediten in der Zustin-
digkeit des Grossen Rates (Art. 29, Abs. 2).

4. Genehmigung von durch den Regierungsrat
bewilligten Nachkrediten fiir dringliche Auf-

wendungen (Art. 29, Abs. 4).

5. Vortrag iiber die Finanzlage des Staates Bern
im Méarz 1945.

6. Materialanschaffungen fiir die Steuerverwal-

tung; Kredit.

Bernische Kreditkasse; Jahresrechnung 1944.

Schweizer Spende; Beitrag.

9. Konversion eines Restbetrages von 16 Millio-
nen Franken der 4 0/p-Anleihe von 1933.

10. Konversion eines Restbetrages von 3 Millionen
Franken der 4 0jo-Anleihe bei der Schweizeri-
schen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
Ziirich.

P N

Justizdireltion:
1. Erteilung des Enteignungsrechtes.
2. Verantwortlichkeitsbeschwerden.
3. Eingaben an den Grossen Rat.

4. Gesuch A. Krebs um Bestellung eines ausser-
ordentlichen Gerichtes.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. 40
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Polizeidirektion:
Einbiirgerungen.
Strafnachlassgesuche.

Forstdirektion:

Waldankidufe und -Verkéufe.
Aufforstung und Verbauung Lammbachgebiet II;
Beitrag.

Landwirtschaftsdirektion :

. Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.
. Grossratsbeschluss betreffend die Errichtung der

Stelle eines Adjunkten bei der Landwirtschafts-
direktion.

Bau- und Eisenbahndirektion:

Strassen- und Hochbauten.
Flussverbauungen; Beitrige.

Beschluss betreffend Sanierung und Fusion der
Giirbetalbahn und der Schwarzenburgbahn sowie
Gewidhrung der Privatbahnhilfe gemiss Bundes-
gesetz vom 6. April 1939, Abschnitt II (tech-
nische Erneuerungen und Verbesserungen).

Direktion des Innern:

Beitrige an Wohnungsbauten.
Arbeitsbeschaffungskredite.

Sanitdtsdirektion :

Beitrage an Spitiler.

1.
2.

Militardirektion :
Beitrige an Luftschutzbauten.

Kantonskriegskommissariat; Umbau wund Er-

neuerungen; Kredit.

Direktion des Armenwesens:

Bericht und Antrag betreffend die Einfithrung einer

Alters- und Hinterlassenenversicherung im Kan-
ton Bern.

Motionen, Postulate, Interpellationen und Einfache

1.

Anfragen:

Motion des Herrn Ziircher, Bonigen, betref-
fend Ausbau und Beibehaltung der Alpwirt-
schaftlichen Schule Brienz.

2. Motion des Herrn Hirsbrunner betreffend De-

krete zum neuen Steuergesetz und Finanz-

ausgleich mit den Gemeinden.

Motion des Herrn Gfeller betreffend das haus-

und landwirtschaftliche Bildungswesen.

. Motion des Herrn Reinhard, Bern, betreffend

Pflegekinderwesen; Aussprache und Abstim-

mung.

Motion des Herrn Bettler betreffend Beitrags-

leistung an Réiumungsarbeiten bei Wasser-

schidden; Beantwortung.

. Motion des Herrn Nikles betreffend Steuer-
einschitzung der landwirtschaftlichen Betriebe
im Jura.

.

8.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17,

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

2b.

26.

27.

28.

. Postulat des Herrn Wilti

(14. Mai 1945.)

Motion des Herrn Hack betreffend Kontrolle
der politischen Versammlungen.

Motion des Herrn Berger betreffend Revision
der Bestimmungen iiber die Ausrichtung von
finanziellen Beihilfen an landwirtschaftliche
Arbeitnehmer und Gebirgsbauern.

betreffend Unter-
stellung des gesamten Grundstiickhandels un-
ter die Preiskontrolle.

Postulat des Herrn Rieben tiiber die Praxis
der Hypothekarkasse bei Kapitalabzahlungen
und die Aufhebung des Gemeindegarantiever-
fahrens.

Interpellation des Herrn Raaflaub betreffend
Ausbau der zivilen Flugplitze fiir den Konti-
nentalverkehr und Forderung des Flugplatz-
projektes Utzenstorf.

Interpellation des Herrn Locher betreffend Re-
klamewesen bei der Seva.

Interpellation des Herrn Bickel betreffend Ein-
schriankung der Papierfabrikation.

Interpellation des Herrn Zaugg betreffend Ver-
wendung von Holz bei Uferschutzbauten.

Interpellation des Herrn Hack betreffend Schutz
der Fachkenntnisse von Arbeitnehmern im FFalle
einer Arbeitslosigkeit.

Einfache Anfrage des Herrn Gygax iiber die
Neueinteilung der Landsturmtruppen.

Einfache Anfrage des Herrn Steiger, Bern, be-
treffend Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft.

Einfache Anfrage des Herrn Perreten betref-
fend Konversion von Anleihen des Staates.

Einfache Anfrage des Herrn Egger, Frutigen,
betreffend Aufgebot von HD-Baudetachementen.

Einfache Anfrage des Herrn Flihmann betref-
fend Errichtung eines Haushaltungslehrerin-
nenseminars im Oberland.

Einfache Anfrage des Herrn Wilti betreffend
Errichtung eines Lehrstuhls fiir Theaterwissen-
schaft an der Hochschule Bern.

Einfache Anfrage des Herrn Burren, Utzenstorf,
betreffend Kommandoverhiltnisse bei Inter-
niertenlagern und Anordnung von Kleiderwéi-
sche und -reparaturarbeiten der Lagerinsassen.

Einfache Anfrage des Herrn Daepp betreffend
Richtlinien fiir den Getreideanbau, Pflichtab-
lieferungskontingente und Futterpreise.

Einfache Anfrage des Herrn Scherz tiiber die
Steuereinschitzung mach Nettorohertrag.

Einfache Anfrage des Herrn Flithmann be-
treffend Ausniitzung der Holzgebiete in hohern
Lagen.

Einfache Anfrage des Herrn Wyder betreffend
Beurlaubung der Gemeindeschreiber vom Mi-
litirdienst wéhrend der Steuereinschitzungs-
periode.

Einfache Anfrage des Herrn Dr. Steinmann
betreffend Bezug einer Wiederbevolkerungsge-
bithr zur Hebung des Fischbestandes.
Einfache Anfrage des Herrn Hachen betreffend

die Aufnahme der Staatsstrassen in die Schwel-
lenkataster.
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Wabhlen:

Es sind zu wihlen:

1. Prisident und zwei Vizeprisidenten des Grossen
Rates.

. Vier Stimmenzihler des Grossen Rates.

3. Priasident und Vizeprdasident des Regierungs-
rates.

4. Ein Oberrichter an Stelle des zuriickgetretenen
Herrn Jos. Jobin.

Do

* * *

Auf die Tagesordnung der ersten Sitzung werden
gesetzt:

1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat.

2. Direktionsgeschifte.

3. Motionen, Postulate, Interpellationen und Ein-
fache Anfragen.

Mit Hochschitzung!

Der Grossratsprisident:
Fr. Meyer.

Weitere hitngige Geschifte:
(gemiiss § 9 der Geschiiftsordnung.)
Postulat des Herrn Cueni betreffend Einbezug der
Teuerungszulagen in die Lehrerversicherungs-
kasse.

311

Erste Sitzung.

Montag, den 14. Mai 1945,
um 14.15 Uhr.

Vorsitzender: Priasident Me yer (Roggwil).

Die Priasenzliste verzeigt 184 anwesendo
Mitglieder. Abwesend sind 10 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Ilg, Jacobi, Kliy,
Kleinjenni, Kohli, Meuter, Morf, Stalder, Weber
(Treiten), Winzenried; ohne Entschuldigung ist
niemand abwesend.

Prisident. Ich begriisse Sie zur heutigen Mai-
session alle recht herzlich; im besondern Herrn
Regierungsrat Robert Grimm, der sich von seinem
Unfall erholt hat und nach langem Unterbruch
wieder unter uns weilt.

Sie sind heute sicher alle mit dem Gefiihl von
Gliick und Dank hieher gefahren; ich empfinde dies
nicht weniger und gebe meiner innern Freude Aus-
druck, dass es mir doch noch vergonnt wurde,
meinen Auftrag ausfithren zu kdnnen, dem Grossen
Rate die Waffenruhe verkiinden zu diirfen. Das Rat-
haus ist ja der sinnvolle Ort dafiir, weil in ihm
nach einem Worte seines Wiedererbauers, der Wille
des Volkes durch das Wort seiner Vertreter zu-
sammenstromt. Und dieser Wille des Volkes soll
gestarkt werden durch die freudig-ernste Stunde der
Verkiindung durch die Niederlegung der Waffen.

Das Friedensgeldute hat am 8. Mai erlosende
Gefiihle hervorgerufen, vor allem Dankbarkeit. Wir
wollen heute die Dankesschuld abtragen; gegeniiber
der Armee mit Herrn General Guisan an der Spitze.
Er verstand es, mit viterlicher Umsicht Armee und
Volk verbunden zu halten, getreu unserer grossen
Tradition. Dank gebiihrt den tibrigen Offizieren und
Soldaten wunseres Heeres, welche ihre verant-
wortungsvolle Aufgabe mit Hingebung wund oft
grossen materiellen Opfern erfillten.

Ohne die praktische Kriegswirtschafts- und So-
zialpolitik hitte allerdings unsere nationale Un-
abhingigkeit nicht erhalten werden konnen. Dank
gehort deshalb auch den Behorden, die, wihrend
der Spiesser beim Schoppen oder auf der Ofen-
bank sitzen konnte, manche nicht leichte und nicht
populidre Entscheidung treffen mussten. Und Dank
endlich gehort auch dem Volke, das in den ent-
scheidenden Momenten mit mehr oder weniger
Widerwillen auf seine verfassungsméissigen Rechte
verzichtete, um so der Geschichte ihren Sinn zu er-
halten: die Freiheit. Das Glockengeldute, welches
das Ende der Feindseligkeiten verkiindete, ist nun
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verklungen, der grosse historische Tag mit Fest
und Feiern liegt hinter uns, wir stehen bereits
wieder im niichternen Alltagsleben, und in die
Freude mischt sich die Ungewissheit und die Sorge
iiber die neuen Aufgaben. Wohl ist in der Welt der
Nimbus von der Unbesiegbarkeit der Diktatur ver-
schwunden, der brutalen Gewalt sind Grenzen ge-
steckt worden; es scheint, dass der Glaube an das
unbedingte Recht aus dem Chaos der Rechtsver-
wilderung hervorgeht; aus allen Reden, welche am
Tage der Waffenruhe ertonten, klang das Bekennt-
nis zur sozialen und wirtschaftlichen Demokratie
heraus. Aber die Menschen wollen sich nicht mehr
mit platonischen Versprechungen abspeisen lassen,
sie haben bestimmte Forderungen an die Zeit zu
stellen, weil schon der erste und nun auch der
zweite Weltkrieg zu schwer auf ihr lasten. Der
Katastrophe von 1914 musste diejenige von 1939
folgen, weil man es versiumte, rechtzeitig die
notigen sozialen Reformen durchzufiihren. Zwischen
den beiden Weltkriegen musste in allen Volkern ein
Kampf gegen die Not und gegen die Arbeitslosigkeit
gefithrt werden, trotzdem auf der Welt Giiter im
Ueberfluss vorhanden wiren. Das brachte die Men-
schen in eine Krise, das Vertrauen und die Fihig-
keit, einen Ausweg zu finden, gingen verloren. Die
Menschen hatten fiir den Begriff Freiheit keine Vor-
stellungen mehr, weil I'reiheit eine gesicherte Exi-
stenz als Grundlage haben muss; ein Arbeitsloser
kann nicht frei sein.

Darum miissen wir uns neue Ziele stecken. Es
wird unmdoglich sein, zu allen alten Grundsiitzen
der Vorkriegszeit zuriickzukehren. Sicher wird die
Demokratie als Staatsform stirker aus dem Kriege
hervorgehen, ja man darf sogar hoffen, dass sie die
Voraussetzung fiir einen dauernden Frieden im Zu-
sammenleben der Volker sein wird. Eine lebendige
Demokratie muss aber iiber gesunde soziale Grund-
lagen verfiigen. Darum wird der Kampf gefiihrt
werden miissen. Das wird keine Angelegenheit einer
Partei bleiben. Die Demokratie muss das gesamte
Leben umfassen; weil dies nicht so war, dafiir
musste manches Land bitter biissen. Sie darf sich
nicht im freien Wahlrecht fiir alle erschopfen; der
prichtige Gedanke der Bundesverfassung, wonach
Vorrechte des Standes und der Geburt abgeschafft
sind, muss sinngemiss auch iibertragen werden auf
das Wirtschaftsleben. Der letzte Krieg mag ideeller
Natur gewesen sein, seine innersten Triebkrifta
waren materieller Natur. Um zu einem wahren
Frieden zu gelangen, miissen wir die Ursachen des
Krieges bekdmpfen. Dieser Kampf wird in der Aus-
gleichung der wirtschaftlichen Gegensitze bestehen.

Dabei werden dem Staate und den Parlamenten
grosse Aufgaben erwachsen, denn ohne Mitwirkung
des Staates und ohne seine sinngemisse Ein-
mischung wird eine verniinftige Wirtschaft nicht
moglich sein.

So konnen die nidchsten Monate und Jahre zu
den schwersten werden, und es wird grosser Kriifte
und viel guten Willens bediirfen, um durchzu-
kommen. Jetzt gilt es zu zeigen, ob wir etwas sind,
oder ob die Reden von der geistigen Landesvertei-
digung nur Reden bleiben. Wenn der Wanderer in
den Nebel gerit, sucht er nach einem Kompass. In
Sturmzeiten kann das Volk unsicher werden und
die Orientierung etwas verlieren. Da erweisen sich
ebenfalls Kompass und Karte als notwendig. Diese

(14. Mai 1945.)

liegen im Studium der gegebenen Verhiltnisse, vor
allem aber in der Erinnerung an unsere Geschichte.
Bei Morgarten siegten die Eidgenossen, weil sio
durchdrungen waren vom Geiste der Freiheit und
vom Gedanken, sich ihr Leben und ihr Geschick
selber bestimmen zu kdnnen. Es gab auch in diesen
letzten Jahren Momente, wo das Schweizervolk in
seiner grossen Mehrheit bereit war, fiir sein hoch-
stes sittliches Gut zu kdmpfen: fiir seine Freiheit.
Daraus miissen wir den Mut schopfen, uns auch in
Zukunft fiir ebenso hohe Giiter einzusetzen; in den
kommenden kritischen Zeiten das zu tun, was uns
eint. Gewiss kann man nicht am Tage der Waffen-
ruhe ein Endziel verwirklichen, aber man kann ihm
zustreben, Schritt fiir Schritt, nur die Schritte diir-
fen mnicht klein sein. Die bernische Regierung und
der bernische Grosse Rat sind den Aufgaben, welche
ihnen gestellt wurden, nie ausgewichen. Das hat die
Beratung des Steuergesetzes bewiesen. Mdge das auch
in Zukunft so sein. Regierung und Rat werden die
Zeichen der neuen Zeit zu deuten wissen mit echter
bernischer Zihigkeit, aber kompromisslos im Geiste
wahrer Menschlichkeit. (Beifall.)

Tagesordnung:

Schweizerspende an die Kriegsgeschidigten;
Beitrag des Staates Bern.

Priisident. Am 24. Juni 1859 haben in Solferino
Franzosen und Italiener gegen Oesterreicher ge-
kiampft. Als die Sonne sich am andern Tag erhob,
beleuchtete sie ein fiirchterliches Bild: auf dem
Schlachtfeld lagen iiber 40000 Tote und Verwundete.
Die Sanitit vermochte nicht alle die Wunden zu
heilen ; ihre Kraft reichte dazu nicht aus.

In dieser Not hat einer unserer Mithiirger, ein
Schweizer, eingegriffen: der Genfer Henri Dunant.
Er soll mit einer lombardischen Kutsche auf’s
Schlachtfeld gefahren sein, um den Leidenden zu
helfen. Italiener sollen ihm dabei ebenfalls bei-
gestanden sein, aber sie wollten nur ihre Lands-
leute pflegen. Da hat Henri Dunant abgewinkt und
erklirt, man diirfe keinen Unterschied machen, wor-
auf die Italiener einstimmten mit dem Ruf: Sono
tutti fratelli.

Daraus ist das Internationale Rote Kreuz ent-
standen, und die Schweiz hat dank ihrer neutralen
Stellung dieser Institution grosse Dienste leisten
konnen. Der Gedanke Dunants ist schon im letzten
Krieg iiber die bloss sanitarische Hilfe hinausge-
wachsen. Der moderne Krieg hat nicht nur Ver-
wundete gebracht, sondern noch viele andere Kriegs-
geschiidigte. Da hat isich die Schweiz neuerdings auf
ihren grossen Gedanken der internationalen Hilfe
besonnen, indem sie eine Sammlung zur Linderung
der Not der Kriegsgeschidigten durchfiihrte. Ein
kleines Land wie die Schweiz hat im Vélkerleben
trotz seiner Kleinheit grosse Aufgaben zu erfiillen:
sie ist in aller Bescheidenheit berufen, die Kultur-
werte zu wahren, die im grossen Vlkerringen unter-
zugehen drohen.

Einer dieser Kulturwerte ist die menschliche
Hilfe an die Opfer des Krieges. Diesem Vorsatz
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wollen auch wir Ausdruck geben, indem wir der
Schweizerspende eine Gabe zuwenden. Diese Zu-
wendung soll gleichzeitig auch ein Dank sein an
das Schicksal, das uns in der Schweiz vor dem
Schwersten bewahrt hat. Es liegt nicht im Wesen
des Berners, dazu grosse Worte zu machen; des-
halb umgehen wir heute unser Geschiftsreglement,
eroffnen keine Diskussion, sondern wunterbreiten
dem Rat den einstimmigen Antrag des Regierungs-
rates und der Staatswirtschaftskommission, der
lautet :

1. Der Staat Bern wendet der Schweizer-
spende an die Kriegsgeschidigten Franken
1000000. — zu. Dieser Betrag ist der Staats-
rechnung 1945 Rubrik XXXIV zu belasten.

2. Der Regierungsrat wird mit der Ausfiih-
rung dieses Beschlusses beauftragt.

Abstimmung.

Fiir Annahme des Antrages Einstimmigkeit.

Priisident. Wir diirfen erfreulicherweise Kennt-
nis geben vom Volksentscheid vom 6. Mai, der auf
Annahme des Kirchengesetzes lautet, wodurch das
Volk neuerdings seiner Treue gegeniiber dem Grossen
Rat Ausdruck verliechen hat. Die grosse Zahl der
verneinenden Stimmen hat viel zu denken gegeben;
man kann aber auch umgekehrt argumentieren und
sagen: die Neinsager konnen froh sein, dass sie
nicht durchgedrungen sind, denn eine Verwerfung
des Gesetzes hiitte eine verworrene Lage geschaffen,
an der die treibenden Kriifte unter den Neinsagern
am wenigsten Freude gehabt hitten.

Bevor wir auf die Verhandlungen eintreten, habe
ich zweier Toten zu gedenken. Im April ist in
Witzwil Alt-Direktor Otto Kellerhals verstorben.
Das Bernervolk hat mit grossem Bedauern von
diesem Hinschied Kenntnis genommen. Der Regie-
rungsrat hat sein Beileid schriftlich ausgedriickt
und Herr Polizeidirektor Seematter hat am Grabe
erhebende Worte gefunden.

Der Verstorbene hat vom 1. April 1891 an zu-
erst als Werkfithrer und dann als Adjunkt des Ver-
walters in der Anstalt St. Johannsen begonnen,
seine so wertvolle Kraft in den Dienst des Staates
Bern zu stellen. Vom 10. April 1895 bis 1. Juli
1937 amtete er als Direktor der neu geschaffenen
Strafanstalt Witzwil, die zuerst von der Anstalt
St. Johannsen verwaltet wurde und deren Tremnung
von dieser erst auf 1. April 1895 erfolgte.

Wenn man die Ursprungsgeschichte der Straf-
anstalt Witzwil mit dem heutigen Stand dieser
grossten Doméne im Schweizerland und der fir den
Strafvollzug vorziiglichen Einrichtungen vergleicht,
so tritt das Lebenswerk des Verstorbenen jeder-
mann klar vor Augen. Es verwundert deshalb nie-
manden, dass der Dahingegangene als eine Autoritit
in der Organisation des Strafvollzuges in Verbin-
dung mit der Landeskultur nicht nur im Bernbiet,
sondern in der ganzen Eidgenossenschaft galt und
ihm fiir seine hervorragenden Dienste von der Uni-
versitidt Zirich im Jahr 1933 der doctor jur. h. c.
verlichen wurde. Seine Kenntnisse haben ihn auch
ither die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt
gemacht, was in der Verleihung der Ehrenmitglied-
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schaft von in- und auslindischen Fachvereinen zum
Ausdruck kam,

Trotzdem der Verstorbene seit mehreren Jahren
nicht mehr im Amte war, verliert der Staat Bern
einen Mann, der infolge seiner langjihrigen prak-
tischen Erfahrungen bis zuletzt dem bernischen An-
staltswesen und insbesondere der Strafanstalt Witz-
wil wertvolle Ratschlige erteilt hat.

Wir werden den Verstorbenen, der sich in der
Anstalt Witzwil selber ein Denkmal gesetzt hat, in
ehrender Erinnerung behalten.

Am Ostermontag ist in Bern Alt-Gemeinderat
und Alt-Grossrat Oskar Schneeberger verstorben.
Mit ihm ist ein Mann aus dem Leben geschieden,
der im bernischen Grossen Rat und dariiber hinaus
seinerzeil eine grosse Rolle gespielt hat, Als See-
linder hatte er den Beruf eines Uhrmachers erlernt.
Es war ihm mnicht vergonnt, hohere Schulen zu be-
suchen; das Leben wurde sein Lehrmeister. Lange
betitigte sich Schneeberger in der Gewerkschafts-
bewegung; mit seiner Wahl zum Gemeinderat und
Polizeidirektor der Stadt Bern trat er dann ganz in
den Dienst der Verwaltung und der Politik iiber.
Mit seinem hellen Geist und seiner lebensbejahen-
den Art hat er manche kritische Situation durch ein
frohes und trifes Wort gerettet. Oskar Schneeberger
ist 1902 in den Rat eingetreten und ihm bis 1937
treu geblieben. Er hat hier als Priasident und Mit-
glied in unzdhligen Kommissionen gedient und den
Rat 1925 prisidiert. Er war ein gern gehorter,
schlagfertiger und witziger Debatter, mit einer
bodenstindigen, unkomplizierten Lebensphilosophie.
In den letzten Jahren war es um ihn still geworden;
er hat sich allerdings noch bis kurz vor seinem
Tode mit dem Schicksal der Emigranten beschéftigt
und hat so seinem Leben eine sinnvolle Kronung
gegeben, Das Bernervolk wird auch seiner in Ehren
gedenken. .

Ich ersuche Sie, sich zu Ehren der beiden Ver-
storbenen von den Sitzen zu erheben. (Der Rat er-
hebt sich.)

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Prisident. Namens der Prisidentenkonferenz
habe ich Ihnen mitzuteilen, dass die erste Lesung
des Gesetzes iiber die Nutzung des Wassers von
der Traktandenliste abgesetzt wird, ebenso die Vor-
lage iiber die Finanzlage des Staates. Beide Vor-
lagen werden in der Septembersession hehandelt.

Zur Vorberatung des Dekretes tber die Ver-
einigung der Gemeinden Ausserbirrmoos, Innerbirr-
moos und Otterbach beantragt die Prisidentenkonfe-
renz die Einsetzung einer Kommission von 9 Mit-
gliedern durch das Bureau. (Zustimmung.)

Die einfache Anfrage Perreten wird miindlich be-
antwortet. Eingelangt sind zwei Motionen betreffend
authentische Interpretation gewisser Bestimmungen
des Steuergesetzes; diese werden angesichts ihrer
Dringlichkeit in der gegenwirtigen Session be-
handelt. Die Wahlen werden auf die Vormittags-
sitzung von Mittwoch angesetzt; Beginn des Wahl-
ganges 09.20 Uhr.

Der Regierungsrat beantragt, die Beeidigung des
neugewihlten Mitgliedes, Herrn Dr. Feldmann, im
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Schoss des Regierungsrates vorzunehmen.
stimmung. )

Die Session soll wenn moglich nur eine Woche
dauern, und am Donnerstag um die Mittagszeit ge-
schlossen werden konnen. Das gebe ich als frommen
Wunsch an Sie weiter; es wird nitig sein, minde-
stens eine Nachmittagsitzung abzuhalten.

(Zu-

Meister. Ich beantrage Verschiebung des Direk-
tionsgeschiftes betreffend Erstellung der Hasle-
Riiegsau-Briicke, damit sich Herr Baudirektor
Grimm mit den beiden Gemeinden, die Beitrige zu
leisten haben, in Verbindung setzen kann.

Prisident. Ich beantrage, diesen Verschiebungs-
antrag dann zu behandeln, wenn das Geschift zur
Beratung steht. (Zustimmung.)

Eintritt eines neuen Mitgliedes in den Rat.

Nach Verlesung des beziiglichen Beschlusses des
Regierungsrates tritt an Stelle des demissionieren-
den Herrn Dr. Fliickiger neu in den Rat ein:

. Herr Dr. Oskar Friedli, Sektionschef der eid-
genossischen Steuerverwaltung in Bern.

Herr Dr. Friedli leistet den verfassungsméssigen
Eid.

Priisident. Sie sind sicher mit mir einverstanden,
wenn ich dem ausscheidenden Herrn Dr. Flickiger
fiir seine grosse parlamentarische Arbeit den besten
Dank ausspreche.

Zur Verlesung gelangt folgendes

Schreiben

An den Grossen Rat des Kantons Bern.

Geehrter Herr Prisident!
Geehrte Herren Grossrite!

Bei der Behandlung des Dekretes betreffend die
Veranlagung der direkten Staats- und Gemeinde-
steuern im Grossen Rat wandte sich Herr Neuen-
schwander gegen die Wahl der Gemeindeschreiber
in die Veranlagungsbehtorden. Er sagte unter
anderm: «Der Gemeindeschreiber fiillt 50 bis 70 0/
oder mehr der Steuererklirungen aus. Er ist be-
ratendes Mitglied der Gemeindesteuerbehdrde. Der
gleiche Gemeindeschreiber ist in verschiedenen Ge-
meinden noch Mitglied der Veranlagungsbehorde.
Wenn wir das tun, so habe ich das Gefiihl, dass
der Gemeindeschreiber zum Steuerdiktator wird.»
Weiter sagte Herr Neuenschwander: «Ich habe das
Gefithl, wir sollten dem Gemeindeschreiber nicht
eine solche Steuermacht in die Hinde geben, son-
dern dafiir sorgen, dass er im Prinzip nicht in die
Veranlagungsbehorde hineinkommt.» Der Kommis-
sionsprésident, Herr Dr. Fliickiger, stimmte dieser
Auffassung grundsitzlich zu. Er ging sogar so weit,
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die Frage der Wihlbarkeit des Gemeindeschreibers
zu einer solchen der Schicklichkeit zu machen. Er
versuchte, die Raterteilung des Gemeindeschreibers
gegeniiber einem Steuerpflichtigen als Beihilfe zu
charakterisieren und sprach dem Gemeindeschreiber
die Unparteilichkeit ab. Herr Dr. Fliickiger sprach
sogar davon, der als Mitglied der Veranlagungs-
behorde gewihlte Gemeindeschreiber wiirde in die
Lage kommen, «in eigener Sache zu urteilen ». Herr
Regierungsrat Guggisherg dagegen lehnte eine Ein-
mischung des Staates in die Obliegenheiten der Ge-
meinden ab. Herr Stgttler hat treffende Richtig-
stellungen angebracht.

Die Befiirchtungen und Anschuldigungen der
Herren Neuenschwander und Dr. Fliickiger sind ge-
sucht und iibertrieben; sie entspringen einem Nicht-
kennen der Umstinde, sind von den Gemeinde-
schreibern allgemein als ungerechtfertigter Angriff
und verletzend empfunden worden und miissen des-
halb in aller Form zuriickgewiesen werden.

Es sei vorerst erwihnt, dass uns die Zahl der
Gemeindeschreiber, die als Staats- oder Gemeinde-
vertreter bei der Steuerveranlagung mitwirken,
nicht bekannt ist. Auf jeden Fall wurden diese
Funktionen dem Gemeindeschreiber iibertragen,
ohne dass er dieselben gesucht hat. Sachkenntnis,
Eignung und Vertrauen modgen zu dieser Mitarbeit
gefithrt haben.

Die Kritik zu beschneiden oder die Zugehorig-
keit des Gemeindeschreibers zu der Veranlagungs-
behorde zu verteidigen, liegt nicht in unserer Ab-
sicht. Dagegen fithlen wir uns verpflichtet, fest-
zustellen, dass uns kein einziger Fall bekannt ist,
wo die bisherige Mitwirkung des Gemeindeschreibers
in der Veranlagungsbehorde zu Unzukdmmlichkeiten
oder Ungerechtigkeiten gefiihrt hat. Jedenfalls ldsst
sich viel eher annehmen, dass diese Tétigkeit des
Gemeindeschreibers einer richtigen und gleich-
missigen Steuerveranlagung Vorschub geleistet hat.
Und das ist kein Nachteil.

Wir sind tiberzeugt, dass sich auch in Zukunft
keine andern Feststellungen ergeben werden. Kein
Gemeindeschreiber wird grundlos die Angaben eines
Steuerpflichtigen ablehnen oder falsche Angaben
unterstiitzen, gleichgiiltig, ob er beim Ausfiillen der
betreffenden Steuererklirung mitgewirkt hat oder
nicht. Und schliesslich werden ja bei jeder Ver-
anlagung mindestens 3 Behordemitglieder anwesend
sein. In grossern Ortschaften wird die Zahl 5 oder
mehr betragen. Der Gemeindeschreiber wird sich
also stets in Minderheit befinden. Schon damit ist
geniigend Gewéhr geboten, dass Antipathien oder
falsche Ansichten keine Auswirkung finden kdnnen.
Zuletzt sei auf die Rechtsmittel der Rekurskom-
mission und des Verwaltungsgerichtes hingewiesen,
die jede Gewaltanwendung und jede Unrechtmissig-
keit bei Steuereinschatzungen ausschliessen. Fiir
die Entwicklung zum «Steuerdiktator» bestehen
jedenfalls sehr geringe Aussichten. Wer als Steuer-
zahler ein reines Gewissen hat, braucht sich nicht
zu fiirchten, selbst dann nicht, wenn der Gemeinde-
schreiber in der Veranlagungsbehorde sitzt.

Gesagt wurde, dass der Gemeindeschreiber 50
bis 709/ der Steuererklirungen ausgefiillt habe.
Das ist ganz allgemein gesprochen. Es mag kleine
und kleinere Gemeinden geben, wo das zutrifft. In
grossern Gemeinden war das aber eine Unmdoglich-
keit. Da wo der Gemeindeschreiber mitgewirkt hat,
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war er auf die Angaben des Steuerpflichtigen an-
gewiesen. Er kann nicht wissen, ob dieselben rich-
tig sind ‘oder nicht. Es handelt sich somit nicht um
Angaben, fiir deren materielle Richtigkeit der Ge-
meindeschreiber eintreten muss und verantwortlich
gemacht werden kann. Vielmehr zeigt sich seine
Tatigkeit als Hilfeleistung und Auskunfterteilung.
In vielen Fillen beschrinkt sie sich auf das richtige
Ausfiillen der Steuerformulare, also auf die Er-
filllung von Formalititen. Uebrigens hat uns das
Jahr 1945 eine — hoffen wir — einmalige Aus-
nahme gebracht. Der Uebergang vom alten zum
neuen Steuergesetz in Verbindung mit der Ver-
anlagung der Wehrsteuer und des Wehropfers
brachte Schwierigkeiten. Um dieselben iiberbriicken
zu konnen, musste der Gemeindeschreiber zu ver-
mehrter Mithilfe herangezogen werden. Ihn nun des-
wegen in seinen Rechten als Biirger zu schmilern,
wire ungerecht.

Hervorgehoben sei, dass der Gemeindeschreiber
beeidigter Beamter ist und dass ihm seine Pflichten
bekannt sind. Bewusst wird er keine unerlaubten
Handlungen vornehmen,

Darin sind wir einig, dass in der Annahme des
Steuergesetzes durch das Bernervolk ein grosses
Vertrauen liegt, das nicht missbraucht werden darf.
Eine loyale Handhabung der Bestimmungen des
Steuergesetzes ist Pflicht aller Steuerbehdrden und
Steuerfunktiondre. Dieser Wille hat aber schon bis
dahin bestanden und wird auch in Zukunft vor-
handen sein. Zu hoffen ist, dass auch der Steuer-
zahler gegeniiber Staat und Gemeinde die gleiche
loyale Gesinnung an den Tag legt und damit Steuer-
behorden und Steuerfunktionire vom Kampf gegen
die Steuerhinterziehung in Zukunft entbindet.

Mit Hochachtung!

Namens des Vorstandes des Verbandes
bernischer Gemeindeschreiber,
Der Sekretér:
Schlosser.

Der Priasident:
Urfer.

Aufforstung und Verbauung ; Kantonsheitrag.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iber dieses Geschift Grossrat Steiger, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender An-
trag stillschweigend gutgeheissen wird:

Beschluss:

An das vom schweizerischen Bundesrat am
7. Médrz 1945 im Kostenvoranschlag von I'ran-
ken 90000. — genehmigle erste Nachtragspro-
jekt « Lammbachgebiet II» des Staates Bern
(Projekt Nr. 587 der eidgendssischen Kontrolle)
wird in Anwendung von Art. 36 des Gesetzes
betreffend idas Forstwesen vom 20. August 1905
aus Rubrik XIV C 2 ein Kantonsbeitrag von
30 o/ bewilligt, hochstens Fr. 27 000. —.

Bundesbeitrag:

55 0/ von Fr. 79250. — = Fr. 43585. — an
Kulturen, Terrain- und Lawinenverbau.

35 0/p von Fr. 10750.— = Fr. 3765.— an

die ibrigen Arbeiten.
Kosten zusammen Fr. 47 350. —.
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Die nach’ Abzug von Bundes- und Kantons-
beitrigen ungedeckten Kosten im Betrage von
Fr. 15650. — sind aus Rubnk XV C 8 zu be-
streiten.

Vollendungstermin : Ende 1950.

Kaufvertrige; Genehmigung.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iiber dieses Geschift Grossrat Jakob, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender An-
trag stillschweigend gutgeheissen wird.

Beschluss:

Den nachstehenden Kaufvertrigen vom 14.
Dezember 1944 iiber Terrainverkdufe im Fanel-
wald des Staates an die schweizerische Eid-
genossenschaft wird die Genehmigung erteilt.

Drnsehrlts hi‘lid:;' Grlﬁ?iulfll.)rlg:)sden
Nr. 8643 33 Fr. 10. —
» 8644 387 » 116.10
» 8645 415 » 124.50
» 8646 315 » 63. —
» 8647 384 » 76.80
» 8648 6 55 53 » 15874.50
Total 67087 ha Fr. 16 264.90
Entschadlgung fir Holz wund
vorzeitigen Abtrieb . . Fr. 23 445. 50
Entschidigung fur Weghauten
und Unterbalt . . . . » 12400. —
To'al Kaufpreis und LntSncha
digungen . . . . . . . Fr.52110.40
Der Eigentumsiibergang an die schweize-

rische Eidgenossenschaft ist riickwirkend fest-
gesetzt auf den 1. April 1943. Die Kaufsumme
und die Entschiddigungen sind zahlbar innert
14 Tagen nach Eintragung der Handinderung
im Grundbuch. Sie sind von der Kéuferin
vom 1. April 1943 hinweg zu verzinsen wie
folgt: Die Summe von Fr. 710.40 (Vertrige
Nr. 8643 bis 8647) zu 5 9o und die Summe
von Fr. 51400.— (Vertrag Nr. 8648) zu 4 0/0
per Jahr.

Die Entschiddigungen fir Holz und vor-
zeitigen Abtrieb im Betrage von Fr. 23 445.50
und die zugehorigen Verzugszinse sind auf Ru-
brik A n1la, Holzertrag, und diejenigen fiir
Wegbauten und Unterhalt im Betrage wvon
Fr. 12400. — nebst den zugehorigen Verzugs-
zinsen auf Rubrik A n 1 d, Wegbauten, zu ver-
buchen. .

Grossratsbeschluss
betreffend

die Errichtung der Stelle eines Adjunkten bei der
Landwirtschaftsdirektion.

(Siehe Nr. 10 der Beilagen.)

H:iberli. Prasident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Seit Jahren macht die Staatsverwaltung be- .
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kanntermassen Anstrengungen zur Zuriickdimmung
der Landflucht. Bei der Bekdmpfung eines solchen
Uebels wird man dann die besten Erfolge haben,
wenn man den Ursachen nachgeht. Eine der Haupt-
ursachen der Landflucht ist ganz sicher die Er-
scheinung, dass die Stadt halt doch bessere, zum
mindesten angenehmere Lebensbedingungen bietet
als das Land: hdhere Lohne, kiirzere Arbeitszeit,
freien Samstagnachmittag, auch freien Sonntag,
was wir auf dem Lande eben nicht iiberall haben,
dazu Theater, Kino, Vortrige, Museen usw.

Ein gutes Mittel, um die Landflucht zu bekdmp-
fen, liegt darin, den Bewohnern auf dem Land
ebenfalls bessere Lebensbedingungen zu bieten.
Ganz stoppen kann man diesen Zug nach der Stadt
nicht; man wird das auch nicht wollen, denn die
Stadt bedarf bekanntlich, wenn sie mnicht rasch
altern soll, der Bluterneuerung. Alle diese Abwehr-
massnahmen verfolgen also micht das Ziel einer
vollstindigen Unterbindung, sondern nur dasjenige
einer richtigen Dosierung.

Man will eine gewisse Verflachung der biuer-
lichen, der Dorfkultur festgestellt haben. Die Neu-
anstellung eines Adjunkten auf der Landwirtschafts-
direktion soll nun dem Zwecke der Hebung der
Bauernkultur dienen.

In der Staatswirtschaftskommission wurde aller-
dings dartiber diskutiert, ob das Sache der Land-
wirtschaftsdirektion oder nicht vielmehr der Er-
ziehungsdirektion sei. Da aber die Landwirtschafts-
direktion bereits vor Jahren die sogenannten Hof-
Chronik-Wettbewerbe durchgefithrt und andere dhn-
liche Sachen unternommen hat, da dieses Gebiet
dem gegenwirtigen Landwirtschaftsdirektor gut
liegt, wird es gut sein, wenn man 'diesen Zustand
bestehen ldsst, weil man so iberzeugt sein kann,
dass etwas geht.

Im iibrigen diirfen Sie beruhigt sein: der Mann
ist bereits gefunden, ja er ist bereits im Amt; dem
Namen mnach ist er Ihnen sicher allen bekannt: es
handelt sich um Lehrer Christian Rubi, den Ver-
fasser des schonen Buches «Volkskunst am Berner
Bauernhaus », herausgegeben von der Schweize-
rischen Gesellschaft fiir Volkskunde in Basel. Herr
Rubi ist auch bekannt als Redaktor der Berner-
Heimatbiicher und des Hochwichters, die im Verlag
von Paul Haupt erscheinen.

Getreu der Mahnung unseres hochverdienten
fritheren Finanzdirektors, man solle bei Fassung
von Beschliissen, die dauernde Ausgaben nach sich
ziehen, vorsichtig sein, haben wir diese Frage be-
sonders griindlich untersucht und sind dazu ge-
kommen, den Zusatzantrag zu stellen, diese Stelle
sei nicht dauernd zu beschliessen, sondern vorliufig
nur fiir Herrn Rubi. Wihrend seiner Amtszeit
konnte man dann Erfahrungen sammeln und sich
schliissig machen, ob die Stelle weiter notig sei
oder nicht.

Gestatten Sie mir nun noch ein paar kurze per-
sonliche Worte. Es ist wahr, es hat Zeiten gegeben,
wo die Dorf- und Bauernkultur einen hohen Stand
erreicht hatte; es hat sogar Zeiten mit einer so-
genannten Bauernaristokratie gegeben. Wer orien-
tiert ist, weiss, dass diese Zeiten zusammenfielen
mit den Zeiten, wo der Bauer geschiitzt war, wo er
auch gut gestellt war, wo man zu ihm S‘orge trug.
Zusammengebrochen ist diese Kultur zu der Zeit,
wo das alles aufhorte, wo man ‘den Bauern fallen
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liess. Herr Bischlin schrieb iiber diese Periode:
«Man lebte von ihm und verachtete ihn doch.» Es
ist einfach micht wahr, wie oft geschrieben wird,
dass diese Kultur einem schndden béauerlichen
Materialismus zum Opfer gefallen ist; der Sinn fiir
diese Kultur ist den Bauern nie abhanden ge-
kommen, aber es hat ihnen an Mitteln zu ihrer Auf-
rechterhaltung gefehlt. Wenn man sich mit schion-
geistigen Dingen befassen will, darf man nicht ein
Arbeitssklave sein, wie das lange Zeit beim Bauern
der Fall war.

Auch jetzt sehen wir voraus, dass alles das, was
wir heute machen, nichts niitzen wird, dass selbst
die schonsten Anféinge einer neuerstehenden Bauern-
kultur nach dem Plan von Herrn Rubi nicht Be-
stand haben werden, wenn nach dem Krieg wieder
eine Krise in der Landwirtschaft einsetzen wird,
wenn die Preise der landwirtschaftlichen Produkte
zusammensacken, wie nach dem letzten Krieg. Die
Pflege der Bauernkultur ist somit nicht das All-
heilmittel zur Verhinderung der Landflucht, sondern
nur eine teilweise Hilfe. Dessenungeachtet empfehle
ich personlich und namens der einstimmigen Staats-
wirtschaftskommission den Beschlussesentwurf zur
Annahme.

Stahli, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Da es sich hier um eine
Sache handelt, die im Bereich des Staates neu ist,
halte ich einige Erginzungen zum Bericht des Pri-
sidenten der Staatswirtschaftskommission fiir an-
gebracht. Aus dem Votum des Herrn Hiberli haben
Sie gehort, dass es sich um eine kulturelle Frage
handelt. In den Jahren 1942 /44 sind eine ganze
Reihe von Eingaben an den Regierungsrat und an
die Landwirtschaftsdirektion gelangt, zum Teil von
Ratsmitgliedern unterzeichnet, zum Teil von Or-
ganisationen veranlasst, die mit dem Heimatschutz
im Zusammenhang stehen. Auch in personlichen
Anfragen verschiedener Ratsmitglieder wurde ich
dariiber interpelliert, ob nicht die Gebiete, die hier
in Frage stehen, staatlich beaufsichtigt und gefor-
dert werden konnten.

Nach langen Ueberlegungen bin ich zum Schluss
gelangt, dass man micht einfach ein neues Amt
schaffen darf, gleichgiiltig, bei welcher Direktion.
Grundsitzlich sind solche kulturelle Fragen der
Erziehungsdirektion zugeteilt, aber es kommt hier
sehr auf die Art der Ausfithrung an. Dazu kommt,
dass der von Herrn Héiberli bereits erwihnte Herr
Rubi mit uns frither schon Fiihlung genommen und
fiir uns in Form der Chronik des Hofes Hertig in
Frittenbach bereits eine Musterarbeit geleistet hat.
Da hat er bewiesen, dass er fiir solche Sachen
Neigung und Eignung mitbringt, und die Arbeiten,
die auf Grund dieser Initiative eingegangen smd
haben gezeigt, dass in den Bauernhiusern noch
eine Menge von Material herumliegt, das man sam-
meln muss und machher nutzbringend verwenden
kann. Ich bin zur Ueberzeugung gekommen, es
sollbe moglich sein, dass die Behorden in dieser
Richtung noch kriftiger mitwirken. Frither hat der
Regierungsrat Auftrige erteilt zur Ausarbeitung
der bekannten Heimatbiicher, wobei ich die Arbeit
von Herm alt Pfarrer Friedli besonders erwihne.
Ein Auftrag dieser Art hat mir vorgeschwebt, und
in diesem Sinn haben wir von der Landwirtschafts-
direktion aus die Verbindung mit Herrn Rubi auf-
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genommen. Ueber die formellen und finanziellen
Punkte haben wir uns mit der Erziehungsdirektion
verstindigt und der Regierungsrat hat dieser Lo-
sung zugestimmt. Das sollte zunichst ein Pro-
visorium bleiben, die Erfahrungen, die wir gemacht
haben, lauten nun so, dass wir dem Grossen Rat
den Antrag stellen, Herrn Rubi als Adjunkten der
Landwirtschaftsdirektion zu wiihlen, mit dem Auf-
trag, den genannten Fragen nachzugehen.

Nun kann man allerdings die Frage aufwerfen,
ob das eine Staatsaufgabe sei, und Herr Hiberli
hat Thnen bereits mitgeteilt, dass man auch in
bauerlichen Kreisen dariiber verschiedener Mei-
nung sei. Darauf mochte ich nur antworten, dass
gerade die erste Generation derjenigen, die vom
Lande abgewandert sind, manchmal die Bedeutung
dieser kulturellen Frage sehr gut erfasst, wihrend
bei den Bauern selbst diese Sachen im Drang der
Arbeit in den Hintergrund treten.

Ich halte dafiir, das sei eine Aufgabe, an die ein
Kanton von der Bedeutung Berns herantreten diirfe.
Ich hatte in der Vorkriegszeit Gelegenheit, dhnliche
Organisationen im Ausland zu sehen; am besten
ist mir eine solche in Erinnerung aus dem sudeten-
deutschen Gebiet in der alten Tschechoslowakei.
Dort wurde unter dem Titel: Dorfkultur eine ganze
Menge von Massnahmen durchgefiihrt, und zwar
wurde schon bei der Volksschule begonnen. Ich
habe noch einige Zeichnungen aus der Schule eines
ganz kleinen verlassenen Dorfes erhalten, iiber
die alle diejenigen, die vom Beruf sind, staunen
wiirden. Kinder aus dem dritten oder vierten Schul-
jahr haben aus sich heraus Motive gezeichnet und
sie mit Farben geschmiickt. Die Arbeiten verraten
eine ausserordentliche Begabung fiir kulturelle Ar-
beiten. An diese Zeichnungen erinnerte ich mich
anlésslich der ersten Besprechungen des Herrn Rubi
mit mir und Beamten der Landwirtschaftsdirektion.

Auf dem Gebiet der Dorfkultur hat der Kanton
Bern eine grosse Tradition zu wahren: sie kommt
zum Ausdruck in der Konstruktion der Hiuser und
mehr als in andern Gegenden in der Bauart der
Speicher. Bereits wurde eine Aktion zur Auffri-
schung der besten, im Kanton Bern noch beste-
henden Speicher eingeleitet. In Ried bei Zollbriick
befinden sich moch eine ganze Anzahl guterhaltener
Speicher. Dabei entgeht mir nicht, dass der Spei-
cher in der alten geschlossenen Hauswirtschaft
einst Lagerhaus, Vorratskammer des Hofes oder
Reich der Bauerin war. Unter dem Einfluss der vor-
dringenden Geldwirtschaft, der Umsetzung aller
Produkte in Geld, ist der Speicher in den Hinter-
grund geraten und dient nun hauptséichlich als
Werkzeugkammer und Geridteschuppen usw. Aber
fiir die Erhaltung des Dorfbildes hat er seine Be-
deutung behalten.

Vor einigen Jahren hat man diesen Speichern
von einer andern Seite her neue Aufmerksamkeit
geschenkt: man begann, sie als Zierden der Land-
schaft zu schitzen. Es sind dariiber flotte Bild-
werke herausgekommen. Im Vorbeigehen mochte
ich sagen, dass man in Technikerkreisen heute
noch staunt iiber die Giite der Holzkonstruktion
z. B. der Oberlinderhiuser, vorab des Simmentaler-
hauses. Ich erinnere mich einer Veranstaltung, die
gich gerade mit dieser Entwicklung befasste. Daran
sind nicht nur die Techniker interessiert, sondern
viel weitere Kreise, vor allem alle diejenigen, die
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in der Nachkriegszeit irgendwie an Baufragen her-
antreten miissen.

Auch iiber die Mobel wire viel zu sagen, ebenso
iiber die alte Bauernkunst der Schmitzlerei, welche
nicht mit der modernen Brienzer Schnitzlerei zu
verwechseln ist. Herr Rubi hat an unsern Haus-
haltungsschulen bei beschriankter Teilnehmerzahl
Kurse tber die Bemalung von Mobeln erteilt, eine
Kunst, die in den letzten Jahren unter dem Ein-
fluss der Erscheinungen, von denen Herr Grossrat
Hiaberli sprach, in den Hintergrund gedréngt wor-
den ist. Diese bemalten Mobel verschwanden im-
mer mehr auf den Estrichen; Museumsleute be-
gannen, sie zusammenzukaufen, und sie haben sic
nachher irgendwo ausgestellt. Das hat die Auf-
merksamkeit weiterer Kreise geweckt und so wur-
den wertvolle Stiicke aus einzelnen Dorfern weg-
gefithrt. Dabei sind das doch Sachen, die an ihrem
Entstehungsort bleiben sollten. Fir das alles soll
neues Verstindnis geweckt werden.

Ich mochte aber nicht, dass man daraus eine
reine Bauernsache macht, sondern mein Wunsch
ist, man mochte sich bewusst bleiben, dass es sich
hier um eine allgemein kulturelle Frage handelt,
die von sehr grosser Bedeutung ist, also micht nur
das Denken der biduerlichen Bevdlkerung beein-
flusst, sondern die geistige Einstellung ganzer Dorf-
schaften.

Mit dem Zusatzantrag der Staatswirtschaftskom-
mission erklidre ich mich namens des Regierungs-
rates einverstanden, denn ich weiss, dass nicht
die Schaffung des Amtes die Hauptsache ist. Wich-
tig ist vor allem, dass dieses Amt von jemandem
versehen wird, der auf dem laufenden ist und nicht
glaubt, in einer achtstiindigen Bureauzeit damit
fertig zu werden. Fir die Erfiilllung dieser Auf-
gabe braucht es eine gewisse Leidenschaft, der
Mann darf vor Schwierigkeiten nicht zuriickschrek-
ken. Man findet die schonsten Sachen, wie das
Herrn Rubi passiert ist, zuhinterst auf dem Est-
rich; so hat er mehrere schone Késten vor dem
Verholzen retten konnen. Das Beispiel hat in der
betreffenden Gegend und dariiber hinaus gewirkt:
Sie bekommen heute keine solchen Kisten mehr.
Die Eigentiimer geben ihren alten Mobeln eine
grossere Wertschitzung.

Das alles wirkt auf andere Berufe zuriick, so
z.B. auf die Schreinerei; andere Organisationen,
wie z. B. der Heimatschutz und die Oekonomisch-
gemeinniitzige Gesellschaft haben sich dieser Dinge
ebenfalls angenommen. Es bedarf aber eines Man-
nes, der diese Sachen micht nur gelegentlich be-
sorgt, sondern sich den Dingen von Berufs wegen
wihrend einer Reihe von Jahren widmet.

In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu
unserm Antrag, mit der Ab#dnderung, die von der
Staatswirtschaftskommission vorgeschlagen wird.

Bigler. Als ich den Entwurf zu diesem Gross-
ratsbeschluss bekam, machte ich mir allerlei Ge-
danken. Das ist begreiflich, denn wer bei der Vor-
beratung nicht dabei sein konnte, wusste nicht,
was geplant sei, er wusste nicht, ob es sich etwa
darum handle, die Herren Regierungsriate zu ent-
lasten, die nur noch im Nebenamt der bernischen
Regierung angehoren oder ob die Vorlage etwa
dazu bestimmt sei, einem Manne ein Amt zu ver-
schaffen. Es wire wiinschenswert gewesen, zu die-
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sem Beschlussesentwurf mindestens eine kurze ge-
druckte Begriindung zu erhalten, damit sich auch
der Aussenstehende Rechenschaft geben kann, wor-
um es sich eigentlich handelt.

Wenn die Frage so liegt, wie das hier darge-
stellt wurde, so bin ich der letzte, der zu dieser
Neuerung nicht Hand bieten mochte; ich hitte es
aber bedauert, wenn es so herausgekommen wire,
dass man wirklich einem Mann ein Amt verschaf-
fen wollte. Diesen Eindruck musste man nach
dem Votum von Herrn Héaberli fast bekommen;
aber nach den erginzenden Ausfithrungen von
Herrn Regierungsrat Stihli diirfen wir die Sache
nicht so auffassen.

Es darf meiner Ansicht nach aber auch nicht
dazu kommen, dass diese Forderung der biuerli-
chen Kultur unter den Zwang einer Assistenten-
stelle gesetzt oder unter staatliche Paragraphen
gebeugt wird, denn diese Sache ldsst sich micht
von dieser Seite erfassen. Ich mochte schon bitten,
mit diesem Gut sehr vorsichtig umzugehen. Ge-
wiss soll der Staat in diesen Fragen nicht abseits
stehen, sondern alle diese Bestrebungen unterstiit-
zen, die aus dem heimischen Boden herauswachsen,
aber ich mochte davor warnen, dass man das
irgendwie unter staatliche Paragraphen zwingt und
irgendwie von einer kantonalen Adjunktenstelle aus
formuliert. Der Staat soll nur fordernd, unter-
stiitzend einzugreifen versuchen, so dass diese biu-
erliche Kultur bleibt als das, als was wir sie
kennen.

Wenn das der Sinn des Ganzen ist, so mochten
wir uns der Schaffung der Adjunktenstelle nicht
widersetzen. Auch wir sind dafiir, dass man zu-
erst Erfahrungen sammelt und sieht, was sich aus
einer solchen Amtsstelle machen ldsst. Ich hoffe,
dass man meine Bedenken beriicksichtigen kann;
in diesem Sinn konnen wir dem vorliegenden Ent-
wurf zustimmen.

Prisident. Nach Reglement ist es nicht moétig,
dass jeder Vorlage eine gedruckte Begriindung mit-
gegeben wird; diese Begrindung kann auch miind-
lich erfolgen.

Stihli, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich moéchte das Votum des
Herrn Grossrat Bigler nicht unbeantwortet lassen.
Zunichst moéchte ich ihn dariiber aufkliren, wes-
halb man die Bezeichnung «Adjunkt» verwenden
musste. Das geschah deswegen, weil das Organi-
sationsdekret genau umschreibt, was der Land-
wirtschaftsdirektion an Beamten gewihrt werden
darf. Die Regierung hat mich zur Einschlagung
dieses Weges gezwungen, weil Herr Rubi Lehrer
ist und als Mitglied der Lehrerversicherungskasse
Pensionsberechtigung hat. Diesen Mann kann
man nicht einfach aus seinem bisherigen Beruf
herausnehmen und nachher dem Zufall iiberlassen.
Man muss ihn ungefdhr gleich besolden wie es
bisher der Fall war; das erfordert die Anstellung
als Adjunkt. Ich selbst hitte diese Bezeichnung nicht
erfunden.

Ich erinnere mich an einen Vortrag iiber Hei-
matgedanken, den Herr Bigler vor vielen Jahren
unter meiner Leitung gehalten hat. An diesem
Abend wurde das Thema behandelt, das heute in
Diskussion steht. Nun spricht Herr Bigler heute
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im Zusammenhang mit dem Antrag von der Ent-
lastung von Regierungsriten. Das verstehe ich
nicht; diese Sache bedeutet fiir mich keine Ent-
lastung; ich von mir aus hitte meue Kundschaft
eigentlich nicht mnoétig. Aber wenn die Anliegen
an uns herantreten, wie das hier geschehen ist,
so darf man sie nicht einfach abweisen, man darf
sie auch nicht an andere Kollegen im Regierungs-
rat abtreten, namentlich wenn bei diesen Beden-
ken dagegen bestehen, sich dieses Gebietes anzu-
nehmen. Ich verstehe den Teil des Votums Bigler,
da von der «Entlastung halbamtlicher Regierungs-
rite» die Rede ist, nicht; Herr Bigler soll deut-
licher sagen, was er meint, jedenfalls beziehe ich
das heute nicht auf mich. .

Noch ein letzter Punkt: Selbstverstindlich darf
man die Betreuung der Dorfkultur nicht in Paragra-
phen formulieren; darum habe ich auch betont,
das diirfe nicht Aufgabe einer Amtsstelle im ge-
wohnlichen Sinne sein. Derjenige, dem man diese
Aufgabe zur Erfullung tibertrigt, muss sich vorher
ausgewiesen haben iiber seine innere Neigung und
sein. Konnen; er muss die Gabe haben, mit Geduld
forschen zu konnen.

Auch kantonal ldsst sich die Dorfkultur nicht
in Paragraphen formulieren; wir haben Landesteile,
die gerade wegen ihrer ausgesprochenen kulturel-
len Begabung bis heute ihr besonderes Geprige
behalten haben. Diese Vielgestaltigkeit freut uns.
Da diirfen Sie fiir einmal ganz beruhigt sein: es
werden da keine Paragraphen aufgestellt, sondern
der Mann, der dieses Gebiet betreuen soll, muss
diesem alten Kulturgut nachgehen in den ein-
zelnen Regionen, er muss Dorf um Dorf besuchen
und muss da, wo dies nétig ist, diese Bestrebungen
wieder zu beleben versuchen. Ich wire der letzte,
der das ausschliesslich durch eine Verordnung oder
ein Dekret geregelt sehen wollte.

Genehmigt.
Beschluss:

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestiitzt auf Art. 26, Ziffer 14 der Staats-
verfassung und

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Bei der Direktion der Landwirtschaft wird
auf Zusehen hin die Stelle eines Adjunkten
errichtet. § 2 des Dekretes betreffend die Or-
ganisation der Direktion der Landwirtschaft
vom 25. November 1909 erhilt eine neue Zif-
fer: 4. ein Adjunkt.

Dieser Beschluss tritt auf den 1. Juni 1945
in Kraft und ist in die Gesetzessammlung auf-
zunehmen.

Kredithewilligung.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iiber dieses Geschift Grossrat Varrin, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender An-
trag diskussionslos gutgeheissen wird:



(14. Mai 1945.)

Beschluss:

Dem Kantonskriegskommissariat werden Kre-
dite bewilligt:
a) Fiir den Umbau und Renova- Fr.
tion der Werkstitten der Biich-
senmacherei (Gebdude D), in-
begriffen die Anschaffung einer

Frismaschine o 120 000. —
b) Fiir den Umbau und Renova-

tion der Abortanlagen (Gebdude

F und N), je Fr. 12000. — . 24 000. —
c) Fiir Uminderungen bei der

Schiesstandanlage (Gebdude H) 2000. —

Diese Betrige sind dem Depot Ae3 «Maga-
zineinrichtungen» zu entnehmen. Die Baudi-
rektion wird mit der Vergebung und Ueber-
wachung der Arbeiten, soweit solche micht
in den Werkstitten des Kantonskriegskommis-
sariates selbst ausgefiihrt werden, sowie der
Ausfertigung der Abrechnungen, beauftragt.

Motion der Herren Grossrite Ziircher (Bonigen) und
Mitunterzeichner betreffend Aushan und Beibehal-
tung der Alpwirtschaftlichen Schule Brienz.

(Siehe Jahrgang 1944, Seite 977.)

Ziircher (Bonigen). Die Motion befasst sich mit
einer Frage, die immer noch ungelost ist. Das Pro-
blem reduziert sich darauf, dass man zunichst
wissen muss, wie man die landwirtschafttreibende
Bevolkerung der Gebirgsgegenden fiir ihren schwe-
ren Existenzkampf ausbilden will. Diese Frage hat
den bernischen Grossen Rat schon verschiedentlich
beschiftigt. Wenn im Mirz 1931 erst nach fiinf-
maliger Abstimmung die Verlegung des Sitzes der
Alpwirtschaftlichen Schule nach Zweisimmen be-
schlossen worden ist, wenn 1933 dagegen beschlos-
sen wurde, mit dieser Verlegung noch zuzuwarten,
wenn durch Grossratsbeschluss von 1937 der Bau
des Schulgebdudes nochmals verschoben wurde,
wenn dann im November 1944, allerdings nicht mit
iberzeugender Mehrheit, beschlossen wurde, mit der
Verlegung nach Zweisimmen endlich ernst zu
machen, so zeigen alle diese Beschliisse, dass diese
Frage hier nie ernstlich gepriift wurde, so dass
eigentlich niemandem dabei recht wohl war; man
musste sich gestehen, dass eine zweckmissige,
praktische Losung des Problems bisher nicht ge-
funden werden konnte.

Dieses Hin und Her zeigt deutlich, dass der Be-
schluss von 1931, der die Verlegung verfiigte,
eigentlich ein Fehlbeschluss war, denn es zeigte
sich in der Folge, dass den Bediirfnissen der Berg-
bevolkerung mit dieser Verlegung nach Zweisimmen
nicht hundertprozentig entsprochen werden konnte.
Es ist nun an der Zeit, diesen Fehlbeschluss zu
korrigieren; der Grosse Rat wird sicher keine Ein-
busse an Prestige erleiden, wenn er diese Revision
und Korrektur besorgt.

Die Alpwirtschaftliche Schule wurde vor 25 Jah-
ren auf Initiative eines Brienzers errichtet; sicher
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war man schon damals der Auffassung, damit
eigentlich die Sitzfrage entschieden zu haben, weil
man darin die zweckmissigste Losung erblickte.

Hinsichtlich dieser Alpwirtschaftlichen Schule
haben wir uns die Frage vorzulegen: Wollen wir
eine reine Viehziichterschule oder eine eigentliche
Bergbauernschule? Wollen wir eine Schule, die
allen Bergbauern hundertprozentig geniigt oder
wollen wir ein anderes System? Ich bin iiberzeugt,
dass jeder von Ihnen das Bestreben hat, eine Berg-
bauernschule zu griinden und auszubauen, die den
Bediirfnissen auch des kleinsten Bergbauern ent-
gegenkommt. Es ist eine Erfahrungstatsache, die
durch die Urteile der berufensten Kenner auf dem
Gebiet der bduerlichen Ausbildung erhiirtet wird,
dass der Bergbauer nur bei gemischtem Betrieb
existieren kann. Der Bergbauernbetrieb darf also
nicht nur Rindviehzucht umfassen, sondern muss
sich auf Kleinviehzucht, Gartenbau, Obst- und Ge-
treidebau erstrecken. Die Bergbauernschule sollte
ihren Schiilern Kenntnisse auf allen diesen Gebicten
vermitteln.

Da miissen wir uns fragen, wo das am besten
geschehen kann: in einer Hohe von 900 m und dar-
itber oder in einer etwas tieferen Lage, wo wirk-
lich Gemiise, Obst und Getreide gut gepflanzt wer-
den koénnen? Die Bildung, die diese Schule ver-
mittelt, muss es dem Bergbauern ermdglichen, zum
Selbstversorger zu werden. Wir kdnnen nun fest-
stellen, dass die bestehende Alpwirtschaftliche
Schule in den 25 Jahren ihrer Existenz nach dieser
Richtung viel Schones und Gutes geleistet hat; ins-
besondere muss anerkannt wenrden, dass in der
Fabrikation des Alpkéses eine wesentliche Qualitits-
verbesserung erzielt wurde. Frither war es sozu-
sagen ausgeschlossen, einen anstindigen Bergkise
zu bekommen, ausgenommen Saanenkise; seitdem
die Alpwirtschaftliche Schule mit ihren Kursen und
auch mit ihrem Molkereibetrieb eingesetzt hat, eben-
so mit ider Primierung von Alpmulchen, konnte man,
eine wesentliche Qualititsverbesserung feststellen.

Dazu muss ein anstindiger Produktenpreis fir
diese Bergbauern gefordert werden; diese Forde-
rung kann absolut erfiillt werden, sobald die Hotelle-
rie wieder geht; dann wird der Bergbauer fiir seine
Produkte wieder schlanken Absatz finden.

Allen diesen Anforderungen kann nach unserer
Ueberzeugung eine Schule in Zweisimmen. nicht ge-
niigen; die Schule muss also da bleiben, wo sie ist.
Welche weitern Griinde sprechen fiir Brienz? Ich
habe bereits darauf hingewiesen, dass die Examens-
berichte und Inspektionsrapporte immer auf eine
befriedigende Entwicklung hingewiesen haben. Die
Leistungen der Schule verdienen alle Anerkennung
und diirfen nicht geschmélert werden. An der letz-
ten  Jahresschlussfeier haben besonders viele ehe-
malige Schiller teilgenommen; sie haben erklirt,
dass sie mit ider Ausbildung, die sie dort empfangen
haben, hundertprozentig zufrieden seien. Damit ist
auf jeden Fall ein anerkennendes Urteil iiber die
Leistungen der Schule gefillt und es darf die Be-
hauptung gewagt werden, dass ein Grossteil der
ehemaligen Schiiler die Verlegung der Schule gar
nicht wiinscht.

Ferner ist zu sagen, dass sich die Mehrzahl der
Schiiler nicht etwa aus dem Simmental rekrutiert,
sondern aus dem sogenannten engern Oberland,
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dem Aaretal und dem Tal der Liitschine, sowie aus
Unterwalden. Der letzte Kurs wies mit seiner
Schiilerzahl von 34 eine Trequenz auf, die noch
nie da war; dabei kam aus den beiden Amts-
bezirken des Simmentals inklusive Saanen ein
Schiiler. Die Schulmolkerei hat sich zur Alpkiserei-
schule entwickelt.

Warum kommt nun heute Brienz neuerdings mit
dem Begehren, das Provisorium mochte nach 25-
jahrigem Bestand in ein Definitivum umgewandelt
werden? Man muss zugeben, dass auch Brienz in
dieser ganzen Sache entschieden Fehler gemacht
hat. Lange Zeit war Brienz nicht in der Lage, einen
Gutsbetrieb zu offerieren; heute ist die Lage anders
und Brienz kann fiir diese Zwecke zur Verfiigung
stellen: das bisher beniitzte Schulgebdude mit 55 a
Umschwung zu einem Preis von Fr. 118 000. —. Es
handelt sich um einen soliden Bau, das ehemalige
Hotel Bellevue, Besitzer Kienholz, das bis heute als
Schulgebdude gedient hat. Ferner die Molkerei, die
im Gebdude der landwirtschaftlichen Genossenschaft
Brienz untergebracht ist und dort ohne weiteres
fortbetrieben werden kann. Allerdings sollte mit der
Zeit fir diesen Molkereibetriebh mit einem zweck-
missigen Neubau gerechnet werden konnen. Fiir
den Gutsbetrieb im Tal stellt Brienz zur Verfiigung:
1. 16 Jucharten Mattland in der Aareebene, ge-
eignet als gutes Ackerland mit Obstbau, und den er-
forderlichen Oekonomiegebduden. In Aussicht ge-
nommen ist eine Pacht auf 25 Jahre mit einem Vor-
kaufsrecht fiir den Pichter; 2. 12 Jucharten Wies-
land an einem Stiick von der Burgergemeinde
Brienz stidgstlich des Schulgebdudes; Pacht auf
99 Jahre nach englischem System. Ein Ockonomie-
gebdude ist auf diesen 12 Jucharten nicht vor-
handen. Als Pachtzins fiir die beiden offerierten
Talparzellen wiirde sich bei einem Durchschnitt
von Fr. 140. — pro Jucharte ergeben: I'r. 4000. —
jahrlich. 3. kann Brienz offerieren einen sogenann-
ten Vorsass, genannt « Hau» auf dem Brienzerberg,
in 1100 m Hohe, direkt an der Fahrstrasse gelegen,
im Halt von 5 Jucharten zu einem jihrlichen Pacht-
zins von Fr. 800. — mit Verpachtunz auf 25 Jahre,
mit Vorkaufsrecht fiir den Pichter, und endlich
4. die Hauptalp mit 19 Kuhrechten, die sogenannte
« Hinterburg », Korporationsalp mit drei Staffeln,
wobel die IFahrstrasse vorhanden ist bis zur unter-
sten Staffel zum jdhrlichen Pachtzins von FFranken
1200. —. Die Pachtzinse fir die Landstiicke ohne
Schulgebdude stellen sich also auf Fr. 6000.— jihr-
lich; zu 4 0/ kapitalisiert macht das Fr. 150 000.—
aus, mit den Kosten des Schulgebdudes total Fr.
268 000. —; zu 30p kapitalisiert Fr. 50000. —
mehr, dac heisst insgesamt Fr. 318 000. —.

Um diese Kaufsumme kdnne man eine Alpwirt-
schaflliche Schule bekommen, die allen Anforde-
rungen und Bediirfnissen der Oberlinder Bauern
voll gerecht wiirde. Es braucht kein Millionenpro-
jekt fur die Oberldnder; das ist nicht notig, und
zwar auch schon deshalb nicht, weil wir wollen,
dass unsere Bergbauernsohne ihre Schulung in ein-
fachen Verhidltnissen erfahren, und nicht in einem
hypermocdernen Betrieb, was bewirken konnte, dass
den Sohnen die Heimkehr in den viterlichen Be-
trieb verleidet wird, so dass sie lieber auswandern
und die Heimat im Stich lassen. Wir wollen zu-
friedene Bauernsohne, die in einfachen Verhilt-
nissen zu leben gewohnt sind.
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Es ist auch zu befiirchten, dass Brienz bei einer
Verlegung der Alpwirtschaftlichen Schule dazu noch
die Hauswirtschaftliche Schule verliert oder dass
diese Schule wesentlich eingeschrinkt wird. Gerade
diese Schule fir die Erziehung der jungen Berg-
bauernfrauen und -tochter muss aber erhalten
bleiben. Isoliert hat sie jedoch keine grosse Exi-
stenzmoglichkeit; sie muss der Alpwirtschaft-
lichen Schule, dieser Bergbauernschule angeschlos-
sen bleiben.

Gestiitzt auf alle diese Ueberlegungen erlaube
ich mir, die Frage zu stellen: Ist es nun richtig,
eine Schule, die sich wihrend 25 Jahren bewéhrt
hat, die zur Zufriedenheit der Behtrden und segens-
reich fiir die Bevdlkerung gewirkt hat, die gute
Friichte gezeitigt hat, plétzlich zu verlegen? Nie-
mand wird behaupten kénnen, die Schule in Brienz
habe sich nicht bewihrt; die Verlegung wire da-
her ein gewaltiges Unrecht der Gemeinde Brienz
gegeniiber. Dieses Unrecht darf nicht geschehen; es
ist keine Unehre, wenn der bernische Grosse Rat
seinen Beschluss von 1931 revidiert und das Ver-
bleiben und den weitern Ausbau der Schule in
Brienz beschliesst.

Dadurch, dass die Gemeinde Brienz nun Land
fiir einen Tal- und Alpbetrieb zur Verfiigung stellt,
ist eine neue Lage entstanden; es ist mdglich, einen
Musterbetrieb zu errichten, wie er fir die be-
gscheidenen Verhiltnisse, aus denen die Mehrzahl
der Schiiler stammt, erforderlich ist, und zwar ist
der Ausbau mit verhiltnismissig geringen Kosten
méglich. ,

Worum geht es uns? Eigentlich um die Existenz-
verbesserung der Gebirgsbevolkerung durch Errich-
tung einer Bergbauernschule, die die Entwicklung
der gemischtwirtschaftlichen Betriebsweise als der
besten Existenzgrundlage gewihrleistet. Damit wir-
ken wir der Entviolkerung der Bergtiiler entgegen.
Ich mochte daran erinnern, dass die Auswanderung
von Bauernfamilien aus dem Oberland in Inter-
laken berufsmissig organisiert wurde, indem dort
eine Agentur der Auswanderungsfirma Zwilchen-
bart bestand. Das war vor dem ersten Weltkrieg,
seither ist diese Geschiftsniederlassung verschwun-
den, zum Gliick. Aber sie kann wiederkehren, wenn
wir nicht dafiir sorgen, dass unsere kleinen Berg-
bauern auf ihrer Scholle ein sicheres und geniigen-
des Auskommen finden.

Noch eine kleine Reminiszenz: Im Februar ist
in Miuswangen bei Hitzkirch ein amerikanischer
Bomber abgestiirzt; die Besatzung hatte sich yor-
her mit dem Fallschirm gerettet; der Apparat mit
dem. Piloten stiirzte ab; der Pilot wurde tot auf-
gefunden. Als man seine Personalien feststellte,
musste man erfahren, dass dieser Mann Abplanalp
hiess; es war der Spross einer aus dem Oberhasli
ausgewanderten Familie. Solche Schicksale wollen
wir in Zukunft verhiiten; diese Reminiszenz soll
uns dazu veranlassen, sie soll aber auch zeigen,
aus welchen Motiven wir der Entvilkerung unserer
Gebirgsgegenden entgegenzuwirken versuchen. Es
gilt den Schutz der Leute, die in diesen abgelegenen,
und unwirtlichen Gegenden bisher unter grossten
Miihen ihre Existenz fristen mussten.

Stiihli, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Im November 1944 hat der
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Grosse Rat eine Motion Rubin angenommen, die,
kurz zusammengefasst, verlangt: Verlegung der Alp-
wirtschaftlichen Schule wvon Brienz nach Zwei-
simmen. Ueber die Motion hat im Rat eine Dis-
kussion stattgefunden; die Annahme erfolgte mit
58:28 Stimmen. In grundsitzlicher Richtung ist
die Lage hinsichtlich des Sitzes der Alpwirtschaft-
lichen Schule wie folgt: 1919 erfolgte die Griitndung
der Schule Brienz als Provisorium; 1931 hat der
Grosse Rat mnach langer Debatte Zweisimmen als
Sitz bestimmt. Als der Regierungsrat den Beschluss
ausfithren wollte, hat der Grosse Rat 1933 be-
schlossen, man solle mit dem Bau noch zuwarten.
Im Jahre 1937 erfolgte ein neuer Vorstoss seitens
des Regierungsrates. Damals beschloss der Grosse
Rat nochmals Hinausschiebung des Baues auf un-
bestimmte Zeit.

Das sind die eigentlichen Grundlagen der ganzen
Auseinandersetzung. Der Regierungsrat hat mir den
Auftrag erteilt, auch die Motion Ziircher zur Prii-
fung entgegenzunehmen, um ja alle Moglichkeiten
zur Geltung kommen zu lassen, die ich selbst-
verstindlich heute nicht aufzihlen will. Ich will
auch nichts von dem wiederholen, was ich im
November 1944 ausfithrte, sondern mé&chte meine
damaligen Ausfithrungen einfach bestitigen.

Nun ist es ganz klar, dass wir einmal aus der
Lage, in der wir heute sind, herauskommen miissen.
Dafiir gibt es nur zwei Losungen: entweder Aus-
fihrung des Grossratsbeschlusses auf Bau in Zwei-
simmen, der immer noch besteht, oder Ausbau in
Brienz. Dariiber wird der Regierungsrat zu gegebe-
ner Zeit Antrag stellen. Dabei schen wir, dass es
nicht leicht ist, den Grosssen Rat zu einer Einigung
zu bringen; ich hoffe, das werde im Regierungsrat
leichter sein. :

In Verbindung mit der Motion Rubin hat der
Grosse Rat noch einen Zusatz angenommen, der
verlangt, dass zu gleicher Zeit auch die Frage der
bauerlichen Fortbildungsschule beriicksichtigt werde,
weil diese auch ihren Einfluss ausiibt, schon des-
wegen, weil das Gesetz iiber die Abdnderung ein-
zelner Bestimmungen der Schulgesetzgebung vom
Bernervolk angenommen wurde. Dieses Geselz bringt
uns das Obligalorium der Fortbildungsschule; dar-
um wird der Regierungsrat auch diesem Punkt Auf-
merksamkeit schenken miissen. .

Was die allgemeinen Ausfithrungen anbelangt, so
verweise ich auf das Grossratstagblatt der ver-
gangenen Novembersession, wo Sie z. B. ausfiithr-
liche Zahlen iiber die Frequenz finden, und zwar
werden die Schiiler aufgeteilt nach Jahrgingen,
Amtsbezirken und Kantonen. Man kann sagen, dass
jene Zahlen aus den vergangenen 25 Jahren sicher
auch Schliisse auf die zukiinftige Entwicklung zu-
lassen.

Schwendimann. Ich stelle den Antrag auf Ab-
lehnung der Motion Ziircher, woriiber der Herr
Motiondr nicht verwundert sein wird: er hat bei
der letzten Motion iiber diese Sache ebenfalls einen
Ablehnungsantrag gestellt. Was ist bisher in der
Angelegenheit der Alpschule gegangen? Im Jahre
1931 ist nach langen Priifungen und Diskussionen
die Sitzfrage durch den Grossen Rat endlich ent-
schieden worden; mach verschiedenen Abstimmun-
gen war Zweisimmen als Sitz bestimmt worden;
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nicht zuletzt durch die Initiative aus Kreisen, de-
nen der heutige Motiondr nahesteht.

Man hoffte nun im Bernervolk, vor allem im
Oberland, das Oberland bekomme endlich die von
ihm geforderte Alpschule. Dann kam die Krise;
withrend dieser Krise aber wollte man iiberhaupt
an keine Neuerrichtungen denken; alles wurde ab-
gestoppt, was noch nach Aufbau ausgesehen hitte.
Das Geld wire fir diesen Bau bereitgestellt gewe-
sen; das Land war gekauft, man héatte mit dem
Bau beginnen konnen. In der damaligen Krisen-
stimmung aber gelangte der Regierungsrat mit dem
Antrag auf Verschiebung dieser Bauarbeit an den
Grossen Rat; tatsdchlich wurde denn auch durch
den Grossen Rat diese Verschiebung zwei- oder
dreimal verfiigt.

Aber bei all diesen Debatten dachte miemand
daran, etwa die Sitzfrage neu aufrollen zu wollen;
man beschriinkte sich auf die Erdrterung der Ver-
schiebung, weil man {fiir den Neubau giinstigere
Zeiten abwarten wollte. Nun sind wir gliicklich an
einem Wendepunkt angelangt, n#mlich an dem
Punkt, wo alle, auch die Vertreter von Brienz, der
Ueberzeugung sind, es wére an der Zeit, das Pro-
visorium in ein Definitivum umzuwandeln.

Der Alpwirtschaftlichen Schule soll auch ein
Gutsbetrieb angegliedert werden. In einer der letz-
ten Sessionen wurde eine Motion angenommen,
durch welche gefordert wird, dass der Bau in Zwei-
simmen nun gefordert werde, und zwar mit mog-
lichster Beschleunigung.

Nun kommt Herr Ziircher neuerdings mit einer
Motion, die die Sache riickgingig machen will, in-
dem ein Ausbau in Brienz vorgeschlagen wird, und
der Regierungsrat mimmt auch diese Motion ent-
gegen, Man ist fast versucht, zum Eindruck zu ge-
langen, dieser neue Verschiebungsvorschlag sei der
Regierung willkommen, denn damit lasse sich die
Verwirklichung nochmals um 10 Jahre verzigern.

Wer aber die Verhiltnisse im Oberland kennt,
weiss, dass wir die Alpschule bitter nétig haben.
Die Ausfithrungen, die Herr Ziircher zur Begriin-
dung seiner Stellungnahme vorgetragen hat, konnen
diejenigen, die mit den Verhiltnissen bekannt sind,
auf keinen Fall tiberzeugen. Herr Zircher hat uns
neue Projekte vorgelegt und hat deren Vorziiglich-
keit hauptsidchlich damit begriindet, dass die Ver-
wirklichung mnichts koste. Dabei hat Herr Ziircher
einen Gegensatz konstruiert und gefragt: Wollen
wir eine Viehziichter- oder eine Bergbauernschule?
Es kann sich in keinem Fall um den Bau einer
Viehziichterschule handeln, sondern es muss eine
Bergbauernschule sein, in deren Unterricht aber die
Viehzucht auch eine Rolle spielen muss, denn die
Haupteinnahmequelle des Oberlinderbauern ist
schliesslich die Viehzucht, und gerade dieses Fach
ist bis heute zu sehr vernachlissigt worden, wobei
wir auf niemand einen Stein werfen wollen.

Eine Bergbauernschule muss namentlich das
Versuchswesen ausbauen; die Schule muss den
Oberlinderbauern zeigen, was man in ihrer Gegend
produzieren kann; sie muss das Saatzuchtwesen
ganz anders fordern, den Schiilern miissen die prak-
tischen Moglichkeiten vor Augen gefithrt werden.
Das alles kann man aber meiner Ueberzeugung nach
in Brienz nicht, weil Brienz eine der geschiitztesten
Lagen des ganzen Kantons aufweist. Wenn man den
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Leuten sagen muss, was unter gewissen Verhélt-
nissen produziert werden kann, darf man nicht von
der geschiitztesten Lage ausgehen, sondern man
muss zeigen, was in einem wilden Bergtal produ-
ziert werden kann.

Die Behauptung des Herrn Ziircher, dass der
heutige Zustand eigentlich hundertprozentig be-
friedigt habe, mdchte ich bestreiten. Befriedigt hat
der heutige Zustand nur im Fach der Alpkiserei,
wo ich die guten Leistungen der Schule Brienz ab-
solut anerkennen mochte. Aber der praktische Land-
wirtschaftshetrieb, hauptsichlich die Viehzucht,
wurde vernachldssigt. Wenn wir die heutigen Ver-
hiltnisse kennen, miissen wir gestehen, dass dort
sehr viel notig ist, dass wir unsere jungen DBerg-
bauern in diesem Fach ganz anders schulen miissen.

Wenn die Rekrutierung der Schiiler erwihnt
und dem Simmentaler vorgeworfen wurde, er habe
nur einen oder zwei Schiiler in diese Schule ge-
schickt, so mag das daher rithren, dass diese Kreise
ihre jungen Leute nach der Schwand oder auf die
Ritti schicken, weil dort Viehzucht wesentlich
besser gelehrt wird.

Herr Ziircher schligt uns ein Projekt mit einem
Vorsass von 5 Jucharten vor; da miissen wir er-
klaren, dass es sich um ein kleines « Weidli» fiir
ein paar Kilber handelt, dass eine solche Liegen-
schaft aber fiir einen solchen Schulbetrieb nicht ge-
niigt. Gegeniiber der Behauptung, dass nun plotz-
lich eine Verlegung verlangt werde, ist doch darauf
hinzuweisen, dass wir nun seit 25 Jahren ein Pro-
visorium haben, dass in dieser ganzen Zeit immer
wieder diskutiert wurde, wo der definitive Bau er-
richtet werden solle und dass man daher nicht mehr
von einer plotzlichen Verlegung sprechen darf.

Es handelt sich heute wirklich. um die Frage, ob
wir endlich dem Oberland die versprochene Alp-
wirtschaftliche Schule geben oder ob wir uns zu
einer neuen Verschleppung herbeilassen wollen, und
zwar wiederum auf 10 oder 15 Jahre. Dafiir ist der
Grosse Rat meiner Ansicht nach nicht zu haben;er
hat sich zu entschieden fiir Zweisimmen ausge-
sprochen, als dass er sich nochmals zu einer Ver-
schleppung hergeben konnte, die niemand befrie-
digte. Mit einer Verschleppung konnte man sich
auch in Brienz micht befreunden.

Wer also gewillt ist, die oberlindische Alpschule
zu bauen, muss die Motion Ziircher ablehnen. Bei
Behandlung der Motion Rubin wurde noch ein Zu-
satzantrag Gfeller behandelt, der sich mit dem Aus-
bau der biuerlichen Forthildungsschule befasst, wor-
iiber die kiirzlich angenommene Aenderung des
Schulgesetzes die notigen Bestimmungen enthilt.
Wenn wir diese Forderungen sollen erfiillen konnen,
missen wir im Zusammenhang mit unserer Alp-
schule einen Betrieb haben, wir miissen auch iiber
geeignete Lehrer verfiigen. Wenn man sie finden
will und wenn der Grosse Rat gewillt ist, dem Ober-
land die dringend néotige Alpschule zu verschaffen,
dann miissen wir die Motion Ziircher ablehnen und
bei unserm frithern Beschluss bleiben, das heisst
der Regierung den Awuftrag geben, die Verlegung
nach Zweisimmen baldmdglichst vorzunehmen.

Buri. Als Unterlinder michte ich ein paar
Worte zur Motion Ziircher sagen. Wir alle waren
iiberrascht, als wir diese schone Broschiire be-
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kamen; es beriihrte uns recht sympathisch, die Ge-
stalt eines Mannes abgebildet zu sehen, der die
Sense recht geschickt in die Hand nimmt. Weniger
sympathisch beriihrte dann aber die Aufzihlung der
verschiedenen Meilensteine, und der Wunsch, den
finf bereits erwidhnten Meilensteinen noch einen
sechsten hinzuzufiigen. Wir Unterlinder haben uns
bis heute in die Frage nicht stark eingemischt; ich
kann Herrn Ziircher sagen, dass es uns schliess-
lich gleichgiiltic sein kann, ob die Schule nach
Brienz oder nach Zweisimmen kommt. Ich habe mir
aber schon in der Prisidentenkonferenz den Hin-
weis erlaubt, dass sich der Grosse Rat nach aussen
nicht so blamieren sollte, indem er in einer Session
eine Motion annimmt, gemiss welcher die Schule
nach Zweisimmen verlegt werden soll, wihrend er
in der nichsten Session einer andern Motion zu-
stimmt, die ein Verbleiben in Brienz verlangt. Letz-
ten Herbst waren wir der Meinung, diese Ober-
lainder Angelegenheit habe nun endlich ihre Ab-
klairung gefunden und haben aus dieser Ueber-
legung dem damaligen Vorschlag zugestimmt, wo-
nach die Schule in Zweisimmen errichtet werden
soll.

Fir mich personlich ist nicht ausgemacht, dass
Zweisimmen der giinstigste Platz ist; ich person-
lich sihe noch bessere. Aber wenn nun der Grosse
Rat heute beschlosse, nach Brienz zuriickzukehren,
so ergébe sich ein Chaos, das niemand verantworten
konnte. Dazu muss man doch gestehen, dass in
Brienz ein richtiger Ausbau nicht mdglich ist. Erst
gestiitzt auf den letzten Grossratsbeschluss, der im
Zusammenhang mit der Motion Rubin gefasst
wurde, haben die Brienzer endlich laut gegeben; sie
haben gefunden, man sollte nun doch Land suchen
und anbieten, man konnte sogar eine Scheune
bauen, was man vorher keines Studiums wert ge-
funden hatte. Es ist der grosse Fehler der Brienzer,
dass sie die Geschichte einfach haben schlitteln
lassen.

Ich kann auf Grund des Wortlautes der Motion
Ziurcher nicht verstehen, wieso sich die Regierung
bereit erkliren kann, diese Motion entgegenzuneh-
men, denn die Motion Ziircher ist verbindlich, die
Motion Rubin, die wir in der vorletzten Session an-
genommen haben, aber ebenfalls. Ich bedaure, dass
es den Oberlindern mnicht mdglich zu sein scheint,
unter sich eine Einigung zu finden; ich bin mit
Herrn Schwendimann iiberzeugt: Wenn die Motion
Zircher angenommen wird, so wird die Verwirk-
lichung aller Pline wieder um 10 bis 15 Jahre hin-
ausgeschoben. Ich bedaure das mit Riicksicht auf
die Ausbildung unserer jungen Leute, denen man
doch die Moglichkeit des Schulbesuches an Ort und
Stelle erdffnen sollte. Wir haben bisher gesehen,
wie die Leute aus dem Oberland nach der Schwand,
der Riitti oder dem Waldhof kamen, weil sie das
Gefiihl hatten, diese Schulen entsprechen ihren Be-
dirfnissen besser als das Provisorium in Brienz.

Aus diesen Griinden komme ich, ebenso wie
unsere Fraktion, dazu, die Motion Ziircher abzu-
lehnen.

Zingre. Als ehemaliger Alpwirtschaftsschiiler
gestatte ich mir auch einige Worte in dieser An-
gelegenheit. Herr Ziircher hat mit Recht angefiihrt,
dass die Schule Brienz in den 25 Jahren ihrer
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Existenz sehr gute Dienste geleistet habe. Darin
mochte ich ihn unterstiitzen, mochte aber zugleich
feststellen, dass Brienz diese Dienste als Proviso-
rium, und nicht als Definitivum geleistet hat. Die
allerbesten Dienste, die von dieser Schule den Berg-
bauern geleistet wurden, hat die Schulmolkerei ge-
leistet; ihretwegen sind unsere Bergbauern nach
Brienz gegangen, die Molkerei hat sich, wie Herr
Ziircher mit Recht bemerkte, fiir die Berghevolke-
rung sehr segensreich ausgewirkt. Ich mochte nicht
behaupten, dass die Lehrer, die wir auf viehziichte-
rischem Gebiet besassen, irgendwie weniger gut
qualifiziert gewesen wiren als die sehr guten Mol-
kereilehrer; aber weil wir das Molkereifach dort
besonders gut erlernen konnten, war unser Inter-
esse daran auch entsprechend grosser, darum hat
sich auch diese Sache wirtschaftlich besser aus-
gewirkt, als die andern Ficher, die dort gelehrt
wurden.

Es ist keine Frage, dass ein Versuchsbetrieb,
der der Schule angegliedert werden soll, nicht in
Brienz, auf einer Meereshohe von kaum 650 m
durchgefithrt werden kann; dafiir ist noch Zwei-
simmen mit seinen 900 m ein absolutes Minimum;
erst von dieser Hohe ab konnen die Versuche Er-
gebnisse bringen, die fiir die Bergbauern verwert-
bar sind. Herr Ziircher hat einen kurzen Ueber-
blick gegeben tiber die Liegenschaften, die in Brienz
erworben werden konnen, dabei hat er erwéihnt,
dass fiir die Talliegenschaft ein jahrlicher Pachtzins
von Fr. 140. — pro Jucharte entrichtet werden soll.
Im gleichen Moment bekommt der Staat Bern fiir
seine Liegenschaft im Umfang von 30 Jucharten in
Zweisimmen einen Pachtzins von Fr. 125.—, und
dabei handelt es sich in Zweisimmen um besseres
Land als in Brienz, denn dort haben wir es mit Ab-
lagerungsgebiet zu tun, das sich fiir Versuchszwecke
nicht eignet. Diese Rechnung ist also absolut falsch.

Ferner hat Herr Ziircher bemingelt, im letz-
ten Winterkurs habe sich ein einziger Schiiler aus
Obersimmental und Saanen eingefunden. Es sind
aber 6 Schiiler aus dem ganzen Simmental; Saa-
nen hat keine gestellt.

Wir méchten an alle Grossrite appellieren: Gebt
dem Oberland, was ihm gehort; Ritti und Schwand
sind sehr schone Schulen, und es wird keinemn
einzigen Flachlandbauern in den Sinn kommen,
seine Sohne micht dorthin zu schicken, weil die
Anstalten. zu schon seien. Das ist iibrigens ein
Einwand, der sich ebensogut gegen Brienz aus-
schlachten ldsst, wie gegen Zweisimmen. Auch wir
wollen nicht eine einseitige Viehzuchtwirtschaft, son-
dern wir wollen einen krisensichern Betrieb zu er-
reichen versuchen. Alle diejenigen, die Gelegenheit
hatten, dem letzten Examen beizuwohnen, zweifeln
nicht daran, dass diese Schiiler, in Verbindung mit
der sehr tiichtigen Lehrerschaft, nicht der Gefahr
unterliegen, in eine einseitige Viehzuchtwirtschaft
hineinzugeraten, obwohl wir nicht vergessen diir-
fen, dass sich im Oberland 12000 landwirtschaft-
liche Betriebe finden, die zusammen rund 70000
Stiick Grossvieh besitzen und jdhrlich rund 10 000
Stiick absetzen. Das ist die Hauptabsatzquelle, dar-
um wird es das Hauptbestreben der Alpwirtschaft-
lichen Schule bleiben miissen, die viehziichterische
Tétigkeit zu unterstiitzen, denn wenn jedes pro-
duzierte Stiick auch nur eine geringe Wertvermeh-
rung erfihrt, so summiert sich doch dieser Mehr-
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ertrag. Wenn man hier dieselben Fortschritte er-
zielt, wie bei der Alpkéserei, wovon Herrn Ziir-
cher gesprochen hat, so diirfen wir dem Grossen
Rat gratulieren, dass er an Zweisimmen festgehal-
ten hat.

Prisident. Es sind noch 5 Redner eingeschrie-
ben. Ich beantrage Ihnen, die Rednerliste zu
schliessen. (Zustimmung.)

Barben. Ich mochte nicht in Details eintreten,
sondern mur der Meinung Ausdruck geben, dass wir
die Alpwirtschaftliche Schule dorthin verlegen sol-
len, wo sie dem gesamten Oberland, nicht nur einer
einzelnen Ortschaft, Dienste leisten kann. Wir an-
erkennen die Dienste von Brienz und sind uns ohne
weiteres bewusst, dass an der Schule viel geleistet
worden ist, aber wir waren noch nie der Auffas-
sung, dass Brienz im Punkte der Schulen zu kurz
gekommen sei, finden wir doch dort eine Garten-
bauschule und eine kantonale Schnitzlerschule. Ich
unterstiitze das, was von meinem Vorredner gesagt
worden ist: Eine alpwirtschaftliche Schule gehort
in eine gewisse Hohe. Ich mochte die Frage absolut
neutral beurteilt haben: Wenn man von einer alp-
wirtschaftlichen Schule spreechen will, muss man
die Viehzucht in den Vordergrund stellen, denn sie
spielt fiir unsere Berglagen mun einmal eine ge-
waltige Rolle, und unser Simmentalervieh hat uns
in den letzten Jahren gewaltige Dienste geleistet.
Man hat schon oft gehort, dass das, was an dieser
Schule im Fach der Viehzucht gelehrt wird, nicht
ins Zuchtgebiet gelangt. Das muss man doch als
einen Mangel betrachten. Gewiss gehort auch die
Kiserei in den Betrieb dieser Schule, aber wir wol-
len. damit in das Tal hinein, das bis jetzt noch
nichts bekommen und das bisher geduldig gewartet
hat. Zweisimmen hat keine grosse Propoganda fiir
sich gemacht, das wollen wir anerkennen und re-
spektieren. Ich bin daher ebenfalls fiir Ablehnung
der Motion.

Linder. Ich glaubte nicht, dass diese Alpschul-
frage nochmals so viel zu reden geben werde. Der
Gedanke an eine Aufhebung der Schule ist ver-
schwunden, heute hat man nichts mehr von einer
Fusion mit Schwand oder Riitti gehort. Die Be-
diirfnisfrage ist klar; wir sollten eine solche Schule
mit Gutsbetrieb haben. Aber die Platzfrage be-
reitet die grossten Schwierigkeiten. Schon bei der
letzten Debatte wurde erklirt, in Brienz seien bis-
her 25 oder 26 Kurse durchgefithrt worden. Inter-
essant ist dabei die Schwankung in den Besucher-
ziffern, die sich nach der Konjunktur richtet, was
beweist, dass die Schule in der Hauptsache aus
Kreisen besucht wird, die nicht unter allen Um-
stinden sich den Schulbesuch leisten konnen, also
begiitert sind. Dass die Schule in Brienz besucht
wird, scheint mir bewiesen zu sein; der gleiche
Beweis ist fiir Zweisimmen nicht geleistet. Wenn
aber die Schule von denen, die sie besuchen soll-
ten, micht besucht wiirde, dann miissten wir uns
fragen, was uns denn eine alpwirtschaftliche Schule
in Zweisimmen niitzt. Ich beantrage daher Zu-
stimmung zur Motion Ziircher.

Zurbuchen. Der Kampf zwischen Brienz und
Zweisimmen um den Sitz der Alpwirtschaftlichen
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Schule ist uns Oberlindern sicher allen unange-
nehm; wir wollen diesen Kampf als Freunde aus-
fechten, weil wir nicht anders konnen. Wir Ver-
treter von Brienz koénnen nichts dafiir, dass wir
uns fiir unsere gute Sache wehren miissen, auch
wenn wir den Vorwurf entgegennehmen miissen,
dass wir Oberldnder untereinander uneins seien.
Beide Teile beharren auf ihrem Recht; nun soll
der Rat entscheiden. Der Fall, dass man nach
einem Bestand des Provisoriums von 25 Jahren
die Schule an die Westgrenze des Oberlandes ver-
legen will, steht einzig da; der Grosse Rat braucht
sich also nicht zu genieren, wenn er seinen frii-
hern Entscheid korrigiert. Brienz hat allerdings den
Fehler gemacht, zu spit aufgestanden zu sein und
bis heute den Rank micht gefunden zu haben, also
bis kurz vor Torschluss. Hitte Brienz vorher Land
zur Verfiigung gestellt, so bin ich iiberzeugt, dass
die Schule dort verblieben wire, so dass wir uns
heute nicht mehr um die Sitzfrage streiten miiss-
ten. Brienz eignet sich sicher ebensogut wie Zwei-
simmen, Brienz stellt heute erstklassiges Land zur
Verfiigung, ebenso die motigen Bergrechte.

Letzthin hat eine imposante Versammlung statt-
gefunden, zu der die Gemeindevertreter der Aemter
Interlaken und Oberhasli eingeladen waren; diese
Versammlung hat einstimmig beschlossen, die
Staatswirtschaftskommission zu ersuchen, sie
mochte das offerierte Land ansehen und sich im
Grossen Rat fiir die vorgeschlagene Losung ver-
wenden. Brienz hat nach 25-jihrigem Provisorium
sicher ein Recht auf ein solches Begehren; die Tat-
sache, dass der Regierungsrat bereit ist, dieses Be-
gehren entgegenzunehmen, scheint doch auch zu be-
weisen, dass er das notige Verstindnis dafiir auf-
bringt. Ich mochte dem Regierungsrat und spe-
ziell dem Landwirtschaftsdirektor fiir diese Stel-
lungnahme danken.

Zweisimmen stiitzt sich besonders darauf, dass
der Beschluss von 1931 zu seinen Gunsten mit
114: 80 Stimmen gefasst wurde. Eine genauere
Priifung ergibt, dass Zweisimmen in der ersten Ab-
stimmung 58 Stimmen machte, Erlenbach 39 und
Aeschi 17; zusammen ergibt das genau 114 Stim-
men, die in der dritten Abstimmung fiir Zweisim-
men erreicht wurden. Damit wiirde sich das be-
kannte Sprichwort bewahrheiten, dass, was ober-
halb des Krattiggrabens liege, nicht mehr zum
eigentlichen Oberland gehore. Wir oberhalb des
Krattiggrabens wurden mit 114: 80 Stimmen iiber-
stimmt, dabei ist aber zu sagen, dass schon damals
80 Grossriate der Auffassung waren, Brienz wire
berechtigt, diesen Sitz zu erhalten.

Sie konnen uns heute wieder iiberstimmen, Sie
haben das in der Hand; es kann uns die Alpwirt-
schaftliche Schule, unser Stolz und unsere Freude
nach 25 Jahren weggenommen werden. In der letz-
ten Novembersession verlangte die Motion Rubin
die sofortige Anhandnahme des Ausbaues der Alp-
wirtschaftlichen Schule. Die Motion wurde mit 58:
28 Stimmen angenommen; daraus ergibt sich, dass
der Grosse Rat sicher micht mit voller Ueberzeu-
gung dieser Forderung zustimmte. Das verwundert
deshalb nicht, weil es sich hier um eine kost-
spielige Sache handelt: es wurden frither Fr.
910 000. — zur Verfiigung gestellt, um einen Palast
auszubauen. Das ist nicht das, was wir eigentlich
haben sollten. Ich bin fiir Brienz und miisste mir
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ein Gewissen daraus machen, wenn ich nicht fiir
diese Sache eintreten wollte. In der Staatsverfas-
sung steht als Wortlaut unseres Geliibdes folgen-
der Satz: «Ich gelobe auf meine Ehre und mein
Gewissen ...» Ein Junggeselle, der heute noch lehf,
hat vor langer Zeit durch Biirgschaften ein Ver-
mogen von iber Fr. 30000. — verloren. Als die
Steigerung vorhei war, hat er den Biirgschafts-
schuldner, der ihm diesen Verlust verursacht hatte,
aufgesucht und ihn gefragt: «Hast Du eigentlich
kein Gewissen; konntest Du mir nicht hinweghel-
fen? », worauf der andere antwortete: « Doch, doch,
ich habe ein Gewissen aber ich habe es damals
nicht gerade gebraucht ».

Ich wiederhole: Der Grosse Rat kann Brienz
die Alpwirtschaftliche Schule nach 25 Jahren weg-
nehmen ; ich bezweifle aber, dass das gerecht wiire,
und ersuche daher um Annahme der Motion Ziir-
cher.

Seewer. Wenn der Herr Vorredner meint, die-
jenigen, die die Motion Ziircher ablehnen, konnten
ihr Gewissen momentan nicht gebrauchen, so
konnte er sich moch irren: auch wir beniitzen
unser Gewissen, wenn wir schon fiir die Ablehnung
der Motion sind. Die Motion Ziircher gibt wieder
frischen Auftakt fir das ewige Hin und Her, und
dieser Weg fiihrt in meinen Augen zu keinem Ziel.
Herr Ziircher hat unsern Beschluss in der letzten
Session als Fehlbeschluss bezeichnet. Ich bezweifle
das und bin eher der Meinung, es wire ein Fehl-
beschluss, wenn wir heute die Motion Ziircher an-
nihmen.

Ich will nicht wiederholen, was im November
gesagt worden ist, sondern mdchte nur auf einen
Punkt hinweisen: die Arbeitsbeschaffung, fiir die
wir in den michsten ein bis zwei Jahren sicher
zu sorgen haben. Heute wird man zwar behaupten,
man habe {iiberall noch Arbeit genug. Aber die
Zeiten dndern rasch, und die Aussichten sind fiir
den Kanton Bern, speziell fiir das Oberland nicht
rosig. Der Bau der Alpschulgebdude bietet eine er-
wiinschte Arbeitsgelegenheit, um so mehr, als doch
das Projekt ausfiihrungsreif ist.

Zum andern miissen wir durch die baldige Er-
richtung dieser Schule die Grundlage dafiir schaf-
fen, dass der junge Bergbauer fiir seinen Existenz-
kampf die notige theoretische und praktische Aus-
bildung bekommt; diese geben wir ihm nur durch
Errichtung der Alpwirtschaftlichen Schule in Zwei-
simmen.

Der Herr Motiondr hat ferner von einem Mil-
lionenprojekt gesprochen. Es ist vielleicht gescheiter,
eine Million fiir Bauten auszugeben, als eine Mil-
lion ohne jegliche Arbeitsleistung. Die bereits er-
wihnte Broschiire habe ich erst diesen Morgen zu
Gesicht bekommen. Es hat mich wirklich verwun-
dert, dass diese Broschiire lanciert worden ist;
sie wirkt nicht zugunsten des Definitivums von
Brienz. Ich will auf die einzelnen Ausfithrungen
des Herrn Motionérs micht eintreten; ich unterstiitze
die Widerlegung des Herrn Zlngne ich glaube,
es sei heute an der Zeit, personliche und regionale
Bedenken in den Hmtergrund zu stellen und die
Autoritit des gefassten Beschlusses hervortreten zu
lassen. Aus diesen Griinden ersuche ich um Ab-
lehnung der Motion Ziircher.
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Flithmann. Unsere Fraktion hat micht von un-
gefdhr bis heute zu dieser Frage geschwiegen;
es liegt in der Natur der Sache, dass die Frago
in erster Linie die Bauernsame beschiftigt. Es ist
aber selbstverstindlich, dass wir uns angesichts
der Bedeutung dieser Frage um dieselbe interes-
sieren. Unsere Fraktion ist der Auffassung, dass
dem Berner Oberland eine alpwirtschaftliche Schule
gehort, weil das Oberland und die angrenzenden
Gebiete eine solche Schule notig haben, in der
sich die Sohne und Tochter der Gebirgshauern
auf ihre kommende Titigkeit vorbereiten kénnen.

Wenn wir uns {iber etwas in der heutigen Dis-
kussion verwundern, so iiber die Tatsache, dass die
Regierung die Motion Ziircher entgegennimmt, wih-
rend der Motion aus der Fraktion der Bauern-
Gewerbe- und Biirgerpartei der Kampf angesagt
wird. Es ist sicher auch hier nach dem alten Wort
zu verfahren: Man musss sie horen alle beede.

Die Lage ist tatsdchlich heute ganz anders als
im letzten November, indem Brienz auch einen Be-
trieb zur Verfiigung stellen kann, der der Schule
anzugliedern wire. Es ist daher begriissenswert,
dass die Regierung auf Grund dieser meuen Tat-
sache die Motion entgegennimmt, und es scheint
mir, man hitte auch auf der Seite der Freunde von
Zweisimmen erkliren konnen, die Sache solle noch-
mals gepriift werden, damit man in der Herbst-
oder spitestens in der Wintersession endgiiltig hiitte
entscheiden konnen. Mir ist die Ablehnung der
Motion nicht ganz wverstindlich. Es wird Brienz
zum Vorwurf gemacht, dass es erst heute Land zur
Verfiigung stelle. Mir scheint, daraus konne Brienz
kein Vorwurf gemacht werden, denn in den frii-
heren Jahren, als dort diese Frage akut war, stiess
die Landabtretung in der Tat auf Schwierigkeiten.

Ich frage die Vertreter der Landwirtschaft, ob

man den Leuten von Brienz im Ernst einen Vor-
wurf machen kann, wenn sie so sehr an der Scholle
hangen und nicht einfach ohne weiteres ihr Land
zur Verfiigung stellen wollen, auch wenn der Zweck,
fiir den das Land verwendet werden soll, begriis-
senswert ist.

Es werden nun auch Vorwiirfe deswegen erho-
ben, weil mit dem Bau nicht in den Dreissiger-
jahren begonnen wurde. Auch hier glaube ich fest-
stellen zu diirfen, dass micht wir es waren, die in
der Zeit der Deflation dahin gewirkt haben, alle
diese Bauarbeiten zu verschieben, sondern dass von
anderer Seite nach allen moglichen Richtungen ge-
bremst wurde. Ich bin aber der Meinung, dass
auch noch eine andere Erwigung dazu beigetragen
hat, diesen Bau zu verschieben: Weil man doch
der ganzen Sache micht ganz traute; auch die Be-
firworter hatten die Auffassung, dass Zweisimmen
etwas zu exzentrisch gelegen sei, an der Sprach-
grenze, im Hochzuchtgebiet, was sicher zu Aus-
wirkungen gefithrt hitte, die dem Lehrerfolg
der Schule nicht forderlich gewesen wéren. Es ist
auch so, dass heute Leute den Bau dieser Alp-
schule in Zweisimmen verlangen, die ihre Sohne
nie in diese Schule schicken wiirden, sondern
nach der Schwand oder der Riitti.

Es ist beanstandet worden, der Vorsiss von 5
Jucharten sei mnichts. Ich frage mich, warum man
einen so- grossen DBetrieb im Anschluss an diese
Schule aufziehen will; die Leute, die diese Kurse
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besuchen, kommen doch aus bescheidenen Verhilt-
nissen; fiir diese kommen tatsichlich nur Winter-,
nicht Jahreskurse in Frage. Wenn ein ausgedehnter
landwirtschaftlicher Betrieb angegliedert ist, dann
muss die Kurstitigkeit in erster Linie auf den
Sommer verlegt werden, dann haben aber die mei-
sten Schiiler keine Zeit.

Weiter wird dem bisherigen Betrieb vorgewor-
fen, die Ziichterfragen seien zu wenig behandelt
worden. Ich gebe zu, dass nach dieser Richtung
Miangel vorhanden waren; hingegen hatten die Alp-
schiiler bisher Gelegenheit, in der mnichsten Um-
gebung Musterbetriebe zu besuchen, sich also auch
nach dieser Richtung praktisch zu betitigen. Mir
ist tibrigens von einem Simmentaler Ziichter deut-
lich erklart worden, von der Alpschulziichterei
kénne man in ihren Kreisen nichts lernen; das,
was die koénnen, konne man schon ldngst. Es ist
also fraglich, ob die Schule den Ziichtern als
Vorbild dienen wird. Fiir unsere Fraktion ist mass-
gebend eine Alpschule, die den gemischten Betrie-
ben im gesamten Oberland gleiche Dienste erweist,
also nicht den einseitigen Betrieben. Die Schule
soll den Bergbauern gestatten, ihre Betriebe mog-
lichst risikosicher zu gestalten.

Aus diesen Griinden hat unsere Fraktion heute
beschlossen, die Motion Ziircher zu unterstiitzen;
ich bitte alle diejenigen, die entschlossen sind,
beide Meinungen zu horen, ebenfalls fir die Mo-
tion Ziircher zu stimmen, damit die Frage fiir die
Angliederung eines Betriebes in Brienz geprift
wird und man nachher entscheiden kann, ob man
die Schule in Brienz belassen darf oder nicht.

Oppliger (Interlaken). Sie alle kennen das Lied
vom Brienzerpurli; es schildert genau, wie es in
Brienz steht. Ich nehme an, keiner von Ihnen will
diesen Brienzerbauern noch das Wenige nehmen,
das ihnen geblieben ist. Ihre Schnitzlerei liegt
am Boden; wenn wir ihnen etwas sichern kénnen,
was ihnen dient, so sollten wir es tun. Wir diirfen
also der Motion Ziircher herzhaft zustimmen.

Ziircher (Bonigen). Herr Schwendimann hat
behauptet, ich hitte die Viehzucht nicht erwihnt.
Selbstverstindlich muss an dieser Alpwirtschaft-
lichen Schule Viehzucht getrieben werden; aber
ich bin iberzeugt, dass die massgebenden Vieh-
ziichter nicht so sehr auf die Lehrer an dieser
Schule horen werden. Dass Herr Schwendimann
als erster Widersacher der Motion aufgetaucht ist,
hat mich im Glauben bestirkt, dass er das tut,
weil das gemacht werden soll, was wir nicht wol-
len: eine reine Viehziichterschule. Wir aber wollen
eine Bergbauernschule.

Es wurde ferner davon gesprochen, auf diesen
Vorsass konne man nur ein paar Kilber unter-
bringen. Es kommt darauf an, ob gréssere oder
kleine Kélber, das ist das Wesentliche. Ich mochte
nicht weiter polemisieren. Herr Seewer hat mir
die Behauptung in den Mund gelegt, der Beschluss
von 1944 sei ein Fehlbeschluss gewesen. Ich habe
den Beschluss von 1931 als solchen bezeichnet.
Beim Beschluss von 1944 war der Grosse Rat
gar nicht beschlussfihig, also darf man sich auch
nicht allzusehr darauf stiitzen. Zum Schluss mochte
ich der Regierung danken, dass sie die Motion ent-
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gegennimmt, denn dadurch wird doch die Moglich-
keit geschaffen, beide Projekte einander gegen-
iber zu stellen, was man bis jetzt micht tun
konnte.

Abstimmung.

60 Stimmen.

Fiir Erheblicherklirung der Motion .
. s 50 Stimmen.

Dagegen
Schluss der Sitzung um 17 Uhr.

Der Redaktor:

Vollenweider.

(15. Mai 1945.)

Zweite Sitzung.

Dienstag, den 15. Mai 1945,
um 8.30 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Meyer (Roggwil).

Die Priasenzliste verzeigt 184 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 10 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Biedermann, Burg-
dorfer (Schwarzenegg), Giroud, Ilg, Juillard, Klein-
jenni, Kohli, Kunz (Thun), Morf, Winzenried;
ohne Entschuldigung ist niemand abwesend.

Eingelangt sind folgende
Motionen :

L.

Der Regierungsrat wird ersucht, beim Bundesrat
sogleich dahin vorstellig zu werden, dass auch die
sich in der Schweiz aufhaltenden arbeitsfihigen
ausldndischen Angehorigen méinnlichen und weib-
lichen Geschlechtes der aufgelosten nationalsozia-
listischen und fascistischen Organisationen, unab-
hingig von ihrer bisherigen oder gegenwirtigen so-
zialen Stellung und ihren Einkommens- und Ver-
mogensverhiltnissen, unverziiglich fiir mindestens
3 Monate in den land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeitsdienst eingesetzt werden.

Diese Massnahme ist im Hinblick auf die von
den Genannten in der Schweiz genossene Gast-
freundschaft und den grossen Bedarf der Land- und
Forstwirtschaft nach Arbeitskriften angezeigt.

Insbesondere ist der hohe Bundesrat zu bitten,
fir die gleichmissige Anwendung der von ihm
notigenfalls zu erlassenden Bestimmungen durch
alle Kantone zu sorgen.

Der Regierungsrat wird ersucht, diese Motion
noch in dieser Session entgegenzunehmen.

Aebi
und 57 Mitunterzeichner.

II.

Bei der Beratung des Steuergesetzes vom 29.
Oktober 1944 wurde von Regierung und Kommis-
sion ausdriicklich erklirt, dass die Genossenschaften
des kantonalen Rechts — Art. 20 des Einfiihrungs-
gesetzes zum Zivilgesetzbuch — wie natiirliche Per-
sonen besteuert werden.

Vide Votum Hr. Dr. Flickiger vom 24. Februar
1944.

Regierung und Grosser Rat werden daher ein-
geladen, eine authentische Interpretation der ein-
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schligigen Bestimmungen des Steuergesetzes vom
29. Oktober 1944 in der Weise zu beschliessen, dass
insbesondere fiir Alpgenossenschaften Vermdogens-
wie Einkommenssteuer entweder von der Alpschaft
oder vom Einzeleigentiimer fiir seinen Anteil, nicht
aber firs gleiche Objekt gleichzeitig von beiden be-
zogen werden darf.

Infolge der umgehend einsetzenden Einschit-
zungen wire baldige Behandlung erwiinscht.

Scharnachtal, 28. April 1945.
Scherz.

III.

Der Regierungsrat wird eingeladen, den Steuer-
veranlagungsbehorden und der Steuerverwaltung
des Kantons Bern verbindliche Weisungen zu er-
teilen, dass die Alpgenossenschaften und Berg-
schaften des Oberlandes das auf den Namen der
Genossenschaft lautende Vermogen, die Besitzer der
Bergrechte dagegen nur den Ertrag der Bergrechte
zu versteuern, nicht aber eine Vermdgenssteuer zu
bezahlen haben.

Sofern sich der Regierungsrat mnicht als zu-
stindig erachtet, eine solche Weisung zu erteilen,
so wird er eingeladen, dem Grossen Rat einen Be-
schlussesentwurf zur authentischen Auslegung des
Steuergesetzes vorzulegen, wonach die ganze Ver-
mogenssteuer von der Bergschaft oder Alpgenossen-
schaft, die Einkommenssteuer von den einzelnen
Berechtigten zu bezahlen ist.

Stiager ,
und 1 Mitunterzeichner.

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingegangen ist ferner folgendes

Postulat :

Die Regierung wird eingeladen, bei den eid-

genossischen Instanzen vorstellig zu werden, dass

1. die bereits im Bau begriffenen Luftschutz-
bauten sofort eingestellt werden,

2. keine neuen Luftschutzbauten mehr in Angriff
genommen werden,

3. die dadurch verfiighar gewordenen Arbeits-
krifte und Baumaterialien fiir die Schaffung
sozialen Wohnraums wund anderer kulturell
und volkswirtschaftlich wichtiger Bauten ein-
gesetzt werden.

14. Mai 1945.
Gritter
und 37 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist des weitern folgende

Interpellation :

Mit der Verordnung des Regierungsrates vom
13. Mirz 1945 iiber die Sicherstellung der Ver-
sorgung mit Brennholz und den seither dazu an
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die Gemeinden erlassenen Ausfiihrungsbestimmungen
sind Wege beschritten worden, die in keiner Weise
geeignet sind, die erforderlichen Brennholzmengen
wirklich zu beschaffen. Die Erlasse setzten sich
itber die Bestimmungen des Forstgesetzes hinweg
und haben in den Kreisen der Holzproduzenten
grossten Unwillen ausgeldst. Demgegeniiber ist das
Kernproblem der Verwertung der grossen Brennholz-
reserven in entlegenen Gebieten und speziell in
Berglagen in keiner Weise gelost worden.

Der Regierungsrat wird ersucht, iiber diese
dusserst wichtigen Fragen Auskunft zu geben.

Fir die Interpellation wird Dringlichkeit ver-
langt.

Gfeller
und 32 Mitunterzeichner.

Geht an die Regierung.

Eingelangt sind endlich folgende
Einfache Anfragen:

L. .

Mit der Einstellung der Kriegsoperationen in
Europa wurde bei uns in der Schweiz soweit mog-
lich sofort mit der Heimschaffung der Kriegs- und
Zivilinternierten begonnen.

Von den seit ungefihr 5 Jahren in der
Schweiz internierten Polen waren einige Tausend
Mann als Einzeleinsatz in der Landwirtschaft titig
und vielerorts sehr gut mit den landwirtschaftlichen
Arbeiten vertraut gemacht worden.

Unsere derzeitige Ernihrungslage verlangt aber
immer noch Hochsteinsatz aller verfiigharen Arbeits-
krifte in der Landwirtschaft.

Ist der Regierungsrat bereit, bei den kompeten-
ten eidgendssischen Behorden die notigen Schritte
zu unternehmen, dass mit dem Riicktransport und
der Heimschaffung dieser zurzeit sehr bendtigten
Arbeitskrifte die grosstmogliche Zuriickhaltung aus-
geitbt werde? :

14. Mai 1945.
Rihs.

IL.

Im Zusammenhang mit Klagen in der Presse
iiber eine ungerechte und unverniinftige Behandlung
russischer Internierter ist in bernischen Blittern
auch die Strafanstalt Witzwil genannt worden.

Ist der Regierungsrat in der Lage, sofort und
erschopfend klaren Aufschluss dariiber zu erteilen,
ob diese Klagen hinsichtlich der bernischen An-
stalt Witzwil irgendwie begriindet sind?

14. Mai 1945.
Dr. Steinmann.

Gehen an die Regierung.
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Tagesordnung:

Motion der Herren Grossrite Reinhard (Bern) und
Mitunterzeichner betreffend Ausarbeitung einer
Geselzesvorlage iiber das Pllegekinderwesen.

FFortsetzung.
(Siehe Seite 298 hievor.)

Priisident. Die Motion ist begriindet worden. Die
Regierung will sie als Postulat entgegennehmen. Der
Herr Motiondr ist damit nicht einverstanden. Er
will die Motion zur Abstimmung bringen; es wird
daher die Diskussion erdffnet.

Steiger (Bern). Es ist notig, dass wir uns iiber
dieses Problem aussprechen.

Als Verlreter einer Vormundschafts- und Armen-
behorde, die tber 1200 versorgie Kinder zu be-
treuen hat, erlaube ich mir, zum Problem des
Pflegekinderwesens auch einige Gedanken zu
dussern.

Es wird niemand den empdrenden und be-
schiimenden Misshandlungsfall in Frutigen irgend-
wie beschonigen wollen. Aber wir diirfen nun nicht
unter dem Eindruck dieses Vorfalles das Vertrauen
in die Jugendfiircorge tiberhaupt verlieren und allen
Pflegeeltern mit Misstrauen begegnen. Es ist mensch-
liche Art, nach einem so bemiihenden Vorkommnis
all das Gute zu vergessen, das Tausende von Pflege-
eltern in selbstloser Weise ihren Pflegekindern er-
wiesen haben. Wir diirfen gerade hier nicht ver-
allgemeirern und ich bin dem Motiondr und dem
Sprecher des Regierungsrates dankbar, dass sie aus-
driicklich ecine solche Verallgemeinerung abgeiehnt
haben, und ich mochte den Dank an die Tausende
von rechtschaffenen Pflegeeltern hier wiederholen.

Die kantonale Armendirektion hat in ihrer Be-
kanntmachung, die Mitte Mirz in der Presse er-
schienen ist, mit Recht darauf hingewiesen, dass
tther das Pflegekinderwesen geniigende gesetzliche
Vorschriften bestehen. Wir haben Vorschriften im
Armengesetz, im Zivilgesetzbuch und nun ganz
detailliert in der neuen kantonalen Verordnung be-
treffend die Aufsicht tber die Pflegekinder, eino
Verordnung, die bekanntlich erst am 1. Januar 1945
in Kraft getreten ist und sich daher noch gar nicht
richtig auswirken konnte.

Es fehlt hier bestimmt nicht an den Vorschriften,
condern es fehlt an der Durchfihrung der Vor-
schriften und es fehlt an den Menschen. Es ist eine
Nlusion, zu glauben, dass mit gesetzlichen Vor-
schriften allein jede menschliche Unzuldnglichkeit
ausgeschaltet werden konne. Ich mdchte daher
Herrn Reinhard ersuchen, seine Motion in ein Po-
stulat umzuwandeln.

Im iibrigen wollen wir doch feststellen, dass so-
gar, wenn wir alle diese detaillierten Schutzbestim-
mungen nicht hitten, wir doch im Kanton Bern so
weit sind, dass 1. jede Armenpflege genau weiss,
dass sie die Verantwortung fiir ein von ihr ver-
sorgtes Pflegekind zu tragen hat, 2. dass jede Pflege-
familie weiss, dass ein Kind, das ihr zur Pflege
und Auferziehung anvertraut ist, mit Verstindnis
und Liebe zu behandeln ist, und dass es nicht miss-
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handelt und ausgenutzt werden darf. Ich glaube,
dass iber diese beiden grundlegenden Punkte jeder-
mann orientiert ist, so dass sich miemand wegen
mangelnder Vorschriften wird beklagen kdnnen.

Was notig ist, und was mit aller Konsequenz
durchgefithrt werden muss, das ist 1. die strikte
Handhabung der bestehenden Vorschriften durch
die Vormundschafts- und durch die Armenbehdrden
und die entsprechende Kontrolle durch die Ober-
behdrden. Vor allem ist darauf zu dringen, dass das
Meldewesen klappt. Ferner miissen die Gemeinde-
und Bezirksbehdrden mit der neuen Verordnung
vertraut gemacht werden. Ich denke an Instruktions-
kurse, besondere Tagungen usw., wie sie nun von
der kantonalen Armendirektion vorgeschen sind.

Aber das alles geniigt noch nicht. In vielen Ge-
meinden, speziell in den kleinern, fehlt es oft an
geeigneten Leuten, um die vormundschaftlichen Auf-
gaben, insbesondere die Aufgaben der Jugendfiir-
sorge und der Pflegekinderaufsicht durchzufiithren.
Unsere Gemeindeschreiber sind ja im allgemeinen
ausserordentlich tiichtige wund vielseitige Leute.
Aber alles kann man ihnen doch micht {ibertragen
und aufladen. Daher sollte mehr als bisher von der
Moglichkeit des Art. 27 des Einfithrungsgesetzes
zum Zivilgesetzbuch Gebrauch gemacht werden, der
die Einwohnergemeinden ermichtigt, sich zur Be-
sorgung des Vormundschaftswesens zu einem Vor-
mundschaftskreis zu vereinigen. Den so vereinigten
Gemeinden wiirde 2s dann viel eher moglich sein,
die fir die Durchfiihrung der Jugendfirsorge ge-
eigneten Organe zu finden, Leute, die nicht nur
cachlich geeignet wiren, sondern die auch tber
eine grossere Unabhiingigkeit und tber mehr Di-
stanz dem Einzelfall gegeniiber verfiigen wiirden.
Ich glaube, hier collte der Regierungsrat einsetzen.
Neue gesetzliche Erlasse sind dazu nicht notig.
2. Dagegen ist es motig, dass alle [diejenigen, die ihre
Pflicht micht erfiillen, sei es als Behdrdemitglied,
als Beamter oder seien es die Pflegeeltern, riick-
sichtslos zur Rechenschaft gezogen werden. In
krassen Féllen werden sich die Fehlbaren vor dem
Strafrichter zu verantworten haben, und da diirfen
wir nun von unserer Strafjustiz verlangen, dass
sie schonungslos und rasch vorgeht. Sie soll einmal
ein Exempel statuieren. Leider entspricht unsers
Justiz der Forderung auf rasche Behandlung solcher
Straffille nicht. Im Gegenteil, der schleppende Gang
unserer Strafjustiz mahnt zum Aufsehen. Es ist
dem Biirger unverstindlich, und es widerspricht ge-
sundem Rechtsempfinden, wenn in Fillen, wo der
Sachverhalt klar ist, der Téiter monatelang, ja {iber
ein Jahr unbehelligt bleibt. Ich wiirde es begriissen,
wenn die Justizkommission in Verbindung mit dem
Obergericht abkliren wiirde, wo hier der Fehler
liegt, Jedenfalls haben wir hier alle die Auffassung,
dass der Richter so gut wie die Verwaltungsbehorde
zu einer speditiven und prompten Erledigung seiner
Geschiifte verpflichtet ist.

Die Verantwortuag fiir das einzelne Pflegekind
kénnte lbrigens noch vermehrt und klarer ausge-
schieden werden, wenn jedem Pflegekind, das nicht
unter Vormundschaft oder Beistand steht, ein be-
stimmter Patron oder eine Patronin bestellt wiirde.
Dann wire immer zunichst eine bestimmte Person
(und micht eine Kollektivbehdrde, Armenbehsrde,
Vormundschaftsbehorde) fiir das betreffende Kind
verantwortlich, Die Verordnung vom Jahre 1944
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wiire in dieser Hinsicht noch zu ergéinzen. Eventuell
konnte der Grosse Rat, gestiitzt auf die ausdriick-
liche Erméichtigung in § 90 des Armengesetzes
dieses erweiterte Patronat (bis jetzt haben wir es
bekanntlich nur fiir die vom Armenetat entlassenen
Kinder) durch ein Dekret ordnen. Ein neues Ge-
setz ist auch hier nicht notig. Es konnten die
Frauen hier mehr herangezogen werden.

Aber, und damit komme ich auf einen weitern
wesentlichen Punkt: mit der Titigkeit der Behdrden
allein ist es micht gemacht. Auch die Oeffentlich-
keit, die Nachbarschaft, wir alle miissen hier zum
Rechten sehen. Aber da fehlt es leider oft an der
notigen Zivilcourage. Man will keine Unannehm-
lichkeiten, keine Scherereien. Man glaubt, man habe
sich um das Wohl und Wehe seiner Mitmenschen
nicht zu bekiimmern; man hort den Einwand: Soll
ich meines Bruders Hiiter sein?

Daher wird die Jugendfiirsorge relativ solten von
der Nachbarschaft auf einzelne Gefihrdungsfille
aufmerksam gemacht und wo es geschieht, hiufig
anonym oder mit dem bestimmten Vorbehalt, dass
der Name nicht genannt werden diirfe. Die Be-
horden sollen selber sehen, wie sie mit dem Fall
fertig werden. Hier muss eine andere Mentalitit ge-
pflanzt werden, ein tieferes Verantwortungsbewusst-
sein den Mitmenschen gegeniiber, das sich auswirkt
als eine wirksame Kontrolle durch die Oeffentlich-
keit.

In den Einsendungen an die Presse ist mit Recht
auch die I'rage des Pflegegeldes angeschnitten wor-
den. Ich halte die Pflegegeldansiitze, wie sie bis
heute von der kantonalen Armendirektion normiert
worden sind, fiir zu niedrig, und wir mussten in
der Stadt in vielen Féllen iiber die sogenannte
Skala hinausgehen. Die kantonale Armendirektion
ist heute daran, die Ansitze ganz wesentlich zu er-
hohen, in den untern Ansidtzen iiber 100 ¢o. Wir
begriissen das und halten die daraus dem Staat und
den Gemeinden entstehenden Mehrausgaben von
iiber 1/ Million fir unerldsslich und fiir richtig
angewendet. Dabei sind wir uns dariiber klar, dass
die Giite eines Pflegeplatzes nicht von der Hohe
des Kostgeldes abhingt, und Pflegeeltern, die ein
Kind nur des Pflegegeldes wegen aufnehmen, sind
mit grosster Vorsicht zu behandeln. Trotzdem ist
die Erhohung des Pflegegeldes notwendig und am
Platz, schon mit Riicksicht auf die Teuerung. Auch
das erhohte Pflegegeld ist bescheiden, gemessen an
der Erzieher- und Fiirsorgearbeit, die an einem
richtigen Pflegeplatz fiir das verpflegte Kind ge-
leistet wird. Bei erhohtem Kostgeld ist allerdings
Vorsicht geboten, da damit vermehrte Neigung be-
steht, Kinder des Geldes wegen aufzunehmen.

Ich komme zu einem weitern Punkt, zur Frage:
Anstalt oder Pflegeplatz? In der Presse sind auch
Stimmen laut geworden, die fiir eine vermehrte An-
staltserziehung plidierten, nachdem vor einem Jahr
das Gegenteil verlangt worden ist, und man damals
von einer eigentlichen Anstaltskrise gesprochen hat.
Wie liegen die Verhiltnisse hier? In erster Linie
ist zu sagen, dass wir viel zu wenig Anstalten
hitten, um alle unsere Pflegekinder unterzubringen.
Ferner wissen wir alle, dass die Anstaltserziehung
mmer ein Notbehelf ist. Auch wenn ich durchaus
nicht so weit gehe wie kiirzlich ein Diskussions-
redner an einer Versammlung, an der das heutige
Problem behandelt wurde, der ausfiihrte, dass auch
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ein schlechter Pflegeplatz besser sei als Anstalts-
versorgung, so mdchte ich doch sagen, dass jeden-
falls ein guter Pflegeplatz der besten Anstaltser-
ziehung vorzuziehen ist. Das einfach deshalb, weil
die Familienerziehung die natiirlichere Erziehung
ist und weil sie das Kind viel mehr mit dem Leben
verbindet. Wir werden also auch in Zukunft auf die
Pflegeplitze in rechten Familien angewiesen sein.

Ich komme zum letzten Punkt: Bei der Behand-
lung des Pflegekinderproblems muss man sich un-
willkiirlich die Frage stellen: Wieso brauchen wir
iiberhaupt eine so grosse Zahl von Pflegeplitzen, im
Kanton. tiber 6000? Auf diese sehr berechtigte Frage
muss leider folgende Antwort gegeben werden:

Wir brauchen diese vielen Pflegeplitze nicht
etwa fiir Kinder, deren Eltern gestorben sind, —
diese Fille sind ganz selten — auch die unehelichen
Kinder machen nur etwas iiber 1/; der Versorgten
aus. Das Hauptkontingent stammt vielmehr von
Eltern, die ihre Elternpflichten nicht erfiillen und
ihre Kinder vernachlissigen, stammt aus Familien,
wo ein liederlicher Vater oder eine unfihige Mutter
da ist, so dass die Kinder behordlich weggenommen
werden miussen, oder stammt aus geschiedenen
Ehen, wobei keinem der Ehegatten die Kinder an-
vertraut werden konnten.

Wenn wir uns diese Tatsachen vor Augen hal-
ten, dann wird es uns klar, dass es sich heute nicht
nur um eine Krise im Pflegekinderwesen, sondern
ebenso um eine Krise der Familie handelt. Also
miissen wir nicht nur bei den Pflegekindern an-
setzen, sondern bei der Familie, damit vor allem
die Zahl der Pflegekinder zuriickgeht.

Ich denke da an die Bestrebungen des Familien-
schutzes, wobei diese Bestrebungen nicht nur auf
eine materielle Besserstellung der Familie gehen
sollen, sondern sich vor allem auch auswirken
sollen in einem Einstehen fiir eine gesunde und ver-
antwortungsbewusste Familie und fiir eine Erneue-
rung des Familiensinnes.

Geissbiihler (Liebefeld). Herr Grossrat Steiger
hat soeben gesagt, es lohne sich, iiber die von
Herrn Reinhard aufgeworfenen Fragen zu sprechen.
Es ist mindestens ebenso wichtig, iiber Pflege-
kinder und Erziehungsprobleme iiberhaupt zu re-
den, wie iiber finanzielle Angelegenheiten zu ver-
handeln.

Ein Grossratskollege hat mir gesagt, er sei auch
Verdingbub gewesen, und was er immer empfun-
den habe, sei der Mangel an Mutterliebe gewesen.
Dort liegt der Kern des ganzen Problems, nidm-
lich im Mangel an Liebe von Seite der Eltern oder
Pflegeeltern.

Es ist so, wie Herr Steiger ausgefiithrt hat; wir
miissen den Hebel dort ansetzen, wo er am wirk-
samsten arbeiten kann.

Wir haben alle die Kriegszeiten durchgemacht.
Denken Sie nur an folgendes Beispiel: Unser Radio
hat viermal tiglich die Sensationsnachrichten von
den Kriegsschauplitzen iiber Tote, Gefangene usw.
gebracht. Nach diesen Nachrichten lief der Radio
weiter und brachte Tanzmusik. Da muss sich der
gewohnliche Biirger fragen, ob es so schlimm sei,
wenn Tausende umkommen, da doch nach diesen
Nachrichten Tanzmusik gespielt wird. — Ich weiss,
dass man hier nicht viel dndern kann. Aber das
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ist mit eine Ursache zur Verflachung der Gesin-
nung gegeniiber dem Mitmenschen, dass auf diese
Art und Weise das Volk bombardiert wird.

Eine weitere Tatsache iiber das Gebiet der Sen-
sation: Als die «Nation» den Handel von Madis-
wil und Sonnenberg brachte, wurden im Kanton
Bern die Anstalten von Spionen iiberflutet. Ich
weiss von einem Vorsteher einer vorziiglich gelei-
teten Anstalt, dass Leute tagelang um die Anstalt
schlichen, die Knaben ausfragten iiber die klein-
sten Details der Anstalt, um vielleicht ein Sen-
sationchen aufdecken zu konnen. Auf diese Art
glaubt man, das ganze Problem der Betreuung der
Pflegekinder auf eine bessere Bahn bringen zu
konnen!

Ein weiteres Problem: Wir haben uns jahr-
zehntelang ins Schlepptau der Schlagworter deat-
scher Pidagogen nehmen lassen, die mit grossem
Getose die individuelle Erziehung als die einzig
richtige gepriesen haben. Dem sind wir Schweizer,
nicht nur die Lehrer, erlegen. Die Eltern verlangen
individuelle Erziehung ihrer Sprosslinge. Wir den-
ken gar nicht daran, dass diese das Gegenteil von
dem ist, was die Menschheit braucht. Wir brau-
chen Erziehung zur Gemeinschaft, zum sozialen
Denken, zur Verantwortlichkeit gegeniiber dem Mit-
menschen. Was die individuelle Erziehung erreicht
hat, haben wir am schlagendsten gesehen an der
furchtbaren moralischen Zerriittung in Deutschland,
wo jeder sich als Genie gefiihlt und die Mitmen-
schen als minderwertig angeschaut hat.

Wir haben hier viel von der Pflegekinderauf-
sicht gesprochen, von besserer Ausbildung des Lehr-
personals, des Anstalts- und Aufsichtspersonals.
Das ist recht; aber man spricht viel zu wenig von
den Kindern, die in der eigenen Familie vielleicht
schlimmer dran sind als die Pflegekinder bei Pflege-
eltern.

Ich habe hier eine Zusammenstellung, die der
Vormundschaftssekretir unserer Gemeinde gemacht
hat: Wir haben in unserer Gemeinde total 216 be-
hordlich kontrollierte Kinder. Davon sind 105 in der
eigenen Familie. Die miissen beaufsichtigt werden,
weil die Eltern nicht fihig sind, sie richtig zu er-
ziehen. Fiinfzig Prozent der beaufsichtigten Kinder
leben in der Familie; aber die Behorde hat die
Ueberzeugung, dass sie nicht richtig behandelt wer-
den. Das lasst tief blicken! Hier miissen wir ein-
setzen, beim Kern des Problems. —

Als Lehrer habe ich hiufig Gelegenheit, mit
Eltern zu sprechen. Eine Tatsache begegnet mir
immer wieder: Jede Mutter, jeder Vater weiss ganz
genau, wie man die Kinder der Nachbarn erziehen
sollte. Es ist leichter, immer iiber andere Kinder
zu schimpfen, als die eigenen Kinder richtig zu
erziehen. Darum miissen wir die Schulung unserer
Eltern fiir den Beruf der Erziehung verwirklichen.
Die jungen Leute treten recht leichtsinnig in die
Ehe. Man liebt sich, verlobt sich, verheiratet sich
und denkt gar micht, welche Verantwortung man
mit der Grindung einer Familie auf sich nimmdt.
Hier hiitte die Erziehungs- und Armendirektion des
Kantons Bern eine ungeheuer dankbare und grosse
Aufgabe, nimlich nach dem Beispiel der Vereinigten
Staaten und Englands einen Versuch mit einer Schule
fiir zukiinftige Eltern, mit sogenannten Brautschu-
len zu machen, vorliufig auf freiwilliger Grundlage,
um zu versuchen, ob man micht auf diese Weise
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an das Problem herankommen konne, das an das
Gebiet des Familienschutzes streift. Die besten Vor-
schriften niitzen nichts, wenn ihnen nicht der Geist
Lebendigkeit gibt. An den Gesetzen fehlt es nicht
im Kanton Bern. Es sind gute Gesetze, richtige
Vorschriften da, und es ist viel guter Wille vor-
handen bei den Leuten, die die Gesetze handhaben.
Aber es fehlt den Leuten, die die Kinder erziehen
miissen, oft an den Fihigkeiten. Wir miissen das
Verantwortungsgefithl bei diesen Leuten dadurch
wecken, dass man ihnen mit aller Eindringlichkeit
sagt, welch kostbares Gut das Kind ist, das Kost-
barste, das eine Nation hat, und nicht ein Spiel-
zeug wie ein Hund oder eine Katze, sondern der
Triger von Staat und Zukunft. Nur so konnen wir
auch die Angelegenheit der Pflegekinder auf den
richtigen Boden stellen. Wir miissen allgemein mit-
helfen, das Verantwortungsgefiihl von Frauen and
Ménnern gegeniiber der Jugend zu wecken, damit
richtige Biirger und Biirgerinnen herangezogen wer-
den.

Priisident. Es sind noch sechs Redner einge-
schrieben. Ich stelle den Antrag, die Rednerliste
zu schliessen. (Zustimmung.)

Schwarz. Herr Geissbiihler hat gesagt, unsere
Gesetze gentigen. Das stimmt und stimmt doch
nicht. Es stimmt insofern, als das Gesetz von
1897 sehr gut ist, stimmt aber insofern micht, als
die Verordnungen, die das Gesetz zur Anwendung
bringen sollten, sehr schlecht abgefasst sind. Ich
bitte Sie, die Verordnungen zu lesen und dann zu
sagen, welche Schliisse daraus die Leute ziehen
konnen. Es ist unmoglich, daraus sofort zu er-
sehen, was zu tun ist. Dasselbe gilt fiir die Kreis-
schreiben. Sie sind zum Teil so geschrieben, als
ob sie nur fiir einen Augenblick gelten sollten.

Ich mochte auf die Arbeiten der Pro Infirmis
aufmerksam machen. Die gibt fiir die hiufigsten
Sonderfille Merkblitter heraus, aus denen alle
Leute, die mit geistig Schwachen, Schwerhorigen,
Blinden usw. zu tun haben, sofort sehen, was sie
in jedem einzelnen Fall tun miissen. Wenn dort
noch stiinde, wohin man sich in Zweifelsfillen
wenden soll, welche Gesetze man in Zweifelsfillen
nachschlagen kann, wo Auskunft zu finden ist,
wiren die Arbeiten der Pro Infirmis ungefihr das,
was heute noch fehlt. Wenn man nicht die ganze
Armengesetzgebung vornimmt und die Dekretslite-
ratur nachschligt, findet man nichts ausser dem,
was die Pro Infirmis geschaffen hat.

Herr Steiger sagt, das Meldewesen klappe nicht.
Natiirlich klappt es nicht, wenn nirgends steht,
dass Kandersteg das Kind in Frutigen anmelden
muss. Es steht allerdings im Gesetz, aber nicht
in der Verordnung, wo man es ordentlicherweise
suchen wiirde. Ins Gesetz gehoren die grossen
Grundlinien. Die sind im Gesetz von 1897 ganz
ausgezeichnet enthalten.

Der Gang der Justiz ist tatsichlich schleppend.
Seit 3 bis 4 Jahren habe ich darauf gedringt, das
Obergericht miisse Auskunft geben, wie lange die
einzelnen Fille dort liegen bleiben. Es war nicht
moglich, das zu erreichen. Vielleicht erscheint diese
Auskunft dieses Jahr im Staatsverwaltungsbericht.

Wer eine Vormundschaft iibernimmt, muss wis-
sen, was er zu tun hat und wohin er sich wenden
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kann. Dann ersparen wir uns viel Arbeit und Ver-
druss. Wenn die Verordnungen klarer gewesen und
die Leute in Kandersteg gesehen hitten, was zu tun
sei, wire der Fall nicht passiert.

Priisident. Herr Grossrat Burgdorfer stellt den
Antrag, die Redezeit auf 5 Minuten zu beschrinken.

Reinhard (Bern). Als in der letzten Session
meine Motion beraten wurde, mussten die Verhand-
lungen abgebrochen werden, weil zu viele Mitglie-
der des Rates fortgelaufen waren. Jetzt hat man
anscheinend wieder nicht Zeit. Ich wiirde die An-
nahme des Antrages Burgdorfer als gegen die Ehre
des Grossen Rates gerichtet betrachten. Wir haben
eine Verpflichtung in dieser Richtung; die Sache
muss besprochen werden. Bei weniger wichtigen
Traktanden haben wir die Redezeit nicht beschrinkt.
Ich beantrage Ablehnung.

Egger (Bern). Ich mochte Herrn Reinhard un-
terstiitzen.

Abstimmung.

Fiir den Ordnungsantrag Burgdorfer

(Burgdorf) Minderheit.

Egger (Frutigen). Ueber die Verdingkinder ha-
ben wir viel geredet und speziell iiber den Fall
in Frutigen. Die Behorden von Frutigen sind an
diesem Fall in keiner Weise schuld. Auch die de-
placierende Behorde von Kandersteg trigt wenig
Schuld. Kein Fall ist so genau untersucht worden
wie der Fall Wifler. Der Mann ist heute noch in
Miinsingen zur Begutachtung und wird dort noch
ein paar Tage gehalten. Alsdann wird man zu einem
Urteil gelangen.

Es ist ein hisslicher Fall. Wir mussten uns
telephonisch und schriftlich manches ankreiden las-
sen, aus allen Gegenden der Schweiz. Wir sind
aber in keiner Weise schuld.

Kandersteg hat an die Grossrite des Amtes
Frutigen einen Brief folgenden Inhalts geschrieben:

«Wie IThnen bekannt ist, macht der Fall Ziir-
cher Paul sel. in letzter Zeit viel von sich reder
und wird von mehreren Zeitungen verbreitet. Wenn
auch die Angaben leider im grossen und ganzen
zutreffen, so wird nun doch allerlei gebracht, das
mit den wahren Verhiltnissen nicht iibereinstimmt.

Wir mochten Ihnen hiermit einen moglichst
kurzen Bericht iiber den Sachverhalt abgeben mit
dem Ersuchen, unsern Standpunkt bei der Oeffent-
lichkeit und bei den Behorden zu vertreten.

Der Knabe Paul Ziircher, von Trub, geb. 20.
Januar 1940, ist von seinen Eltern in Aeschi in
Pflege gegeben worden. Wie es da gegangen ist,
wissen wir nicht, aber eines Tages im letzten
Juli wurde uns telephoniert, der Knabe befinde
sich hilflos in Aeschi. Wir haben sofort angeord-
net, dass der Knabe ins Kinderheim Tabor in Aeschi
tibergefithrt werde, was geschah. Nachher haben
wir uns fiir einen Pflegeplatz umgesehen. Wir
hatten in der gleichen Zeit auch noch fiir einen
7-jihrigen Knaben einen Pflegeplatz zu suchen und
haben deshalb folgendes Inserat im Amtsanzeiger
von Frutigen vom 21. Juli 1944 erlassen: « Fiir 5-
bis 7-jihrige Knaben wird Pflegeplatz gesucht. Aus-
kunft erteilt Herr Jakob Reichen, Obmann, Kander-
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steg. Die Armenbehoérde.» Daraufhin haben wir
mehrere Offerten erhalten. Diese haben wir durch
Obmann Jb. Reichen dem Pfarrer Marti in Kander-
grund tiibergeben mit dem Ersuchen, die Verhilt-
nisse bei den offerierten Pflegeplitzen zu unter-
suchen und uns Bericht zu machen. Dabei sollte
ein Pflegegeld von Fr. 30. — bis 40. — in Aussicht
gestellt werden.

Herr Pfarrer Marti hat diese Aufgabe besorgt
und hat an den Obmann, Herrn Jb. Reichen un-
term 28. Juli 1944 iiber die Pflegeplitze Bericht
abgegeben, wobei er sich auch auf andere Pfarrer
stiitzte, so auch auf Herrn Pfarrer von Riitte in
Frutigen. Im Bericht von Herrn Pfarrer Marti
wurde «iiberaus» der Pflegeplatz bei Fritz Wifler-
Kurzen, Hinter Egge, Rinderwald, empfohlen. Der
Ausdruck «iiberaus» ist von Herrn Pfarrer Marti
hinsichtlich der Empfehlung des Pflegeplatzes bei
Wiifler-Kurzen buchstiblich so angewandt worden.
Die andern Plitze waren nach der Auskunft von
Pfarrer Marti keiner so giinstig. Es hiess im Be-
richt, Wifler werde «ein guter Vater sein» und es
sei bei der Erziehung wichtig, dass bei einem
Knaben eben auch ein Vater da sei etc. Bei dieser
so giinstigen Auskunft musste sich die Behérde
fir den Pflegeplatz bei Fritz Wifler entschliessen
und es wurde mit demselben ein Pflegegeld ab-
gemacht von monatlich Fr. 35.— und der iibliche
von der Armendirektion aufgestellte Pflegvertrag
abgeschlossen. Kleider hatte der arme Knabe Paul
Zircher sehr wenig. Fiir das Notigste war durch
das Kinderheim Tabor auf unsere Rechnung ge-
sorgt worden. Von Familie Ziircher wurden hier
viel Kleider und Effekten zuriickgelassen. Wir
haben dies den Pflegeeltern der Kinder Ziircher,
so auch dem Fritz Wifler mitgeteilt und gesagt,
dass man davon fiir Paul Ziircher abgeben konne.
Zirka Mitte November, bei dem grossen Schneefall,
kamen beide Eheleute Wifler, um die Kleider auf
der Gemeindeschreiberei abzuholen. Es konnten fiir
den Knaben geniigend Kleider abgegeben werden,
so z. B. 7 Paar Hosen, 6 Pullover, 3 Paar Unter-
hosen, 11 Paar Striimpfe, 11 Hemden etc. Schuhe
konnten nicht gerade die besten abgegeben werden,
dafiir hat man Gutsprache geleistet und die Rech-
nung fiir ein Paar Schuhe bezahlt. Also hinsicht-
lich der Kleider fehlte dem Knaben michts. Wir
mochten hier kurz erwdhnen, dass Wifler und
seine Frau anldsslich der Abholung der Kleider
bei dem kleinen Imbiss, der ihnen durch den Ge-
meindeschreiber verabreicht wurde, sowohl vor,
wie nach dem Essen laut und andéchtig gebetet
haben. Wir erwihnen dies nur aus dem Grunde,
dass Wifler und seine Frau dadurch sich als
fromme Leute erzeigen wollten und ein giinstiges
Licht auf sich geworfen haben; denn wenn wir
auch nicht offizielle Beter sind, so sagt man doch
von den Leuten, es sei immerhin fiir die Erziehung
eines Kindes besser, wenn es beten statt fluchen
hore.

Die Pflege des Kindes bei Wifler begann am
6. August 1944 und es wurde uns nie irgend eine
Meldung gemacht, dass etwas nicht in Ordnung sei.
Aus diesem Grunde und gestiitzt auf die giinstige
Auskunft lebten wir im Glauben, der Knabe sei gut
aufgehoben.

Die Behorde von Kandersteg hat es allerdings
unterlassen, der Behorde von Frutigen den Pflege-
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platz zu melden. Es wurde einzig zirka Mitte
Oktober dem Armeninspektor, Herrn Albert Hari
anlésslich der Besprechung der Armenetataufnahme
der Familie Ziircher durch Gemeindeschreiber Stol-
ler nebenbei mitgeteilt, dass sich der Knabe Paul
Ziircher bei Fr. Wifler-Kurzen in Rinderwald be-
finde. Der Armeninspektor bestitigt dies. In einem
Schreiben vom 5. August 1944 an das Regierungs-
statthalteramt in Frutigen wurde der Pflegeplatz
auch erwihnt. Auch haben wir dafiir sorgen miis-
sen, dass Paul Ziircher in den Besitz der Ratio-
nierungskarten komme, wodurch das Rationierungs-
amt Frutigen vom Pflegeplatz Kenntnis erhielt.
Wir wollen damit nicht sagen, dass wir unsere
Meldepflicht erfiillt haben, aber es soll dargetan
werden, dass wenn einer der genannten Stellen et-
was Schlechtes iiber den Pflegeplatz, respektive die
Pflegeeltern bekannt gewesen wire, man uns doch
sicher aufmerksam gemacht hitte.

Uebrigens wiirde die Meldung des Pflegeplatzes
an die Behorde von Frutigen an dem traurigen
Schicksal des Kindes nichts gedndert haben, denn
iibereinstimmend wird tiber Fritz Wifler-Kurzen
und dessen. Ehefrau von mehreren Seiten, so auch
vom Armeninspektor gesagt, dass denselben ein
gutes Zeugnis ausgestellt und der Pflegeplatz ‘dort
empfohlen worden wire.

Man kann uns noch vorwerfen, dass man den
Knaben eher hitte besuchen sollen. Dazu ist je-
doch zu sagen, dass wir die Pfleglinge, welche aus-
wirts waren, durchschnittlich jahrlich einmal be-
sucht haben, ausgenommen es seien Reklamationen
vorgekommen.

Wir mochten noch erwihnen, dass der Pflege-
platz von Paul Ziircher im Inspektionsbiichlein
des Armeninspektors eingetragen ist, und dass die-
ses Biichlein dem Armeninspektor am 18. Januar
1945 zugesandt worden ist. Der Armeninspektor
hat iibrigens erkliart (vor dem Regierungsrat), dass
den Armenbehérden in diesem Falle nichts vor-
geworfen werden konne, der Fall wire auch bei
richtiger Meldung nicht zu verhindern gewesen.
Der Fall hitte nur verhindert werden konnen,
wenn man einen Besuch ausser der gewdohnlichen
Zeit gemacht hitte.

Jetzt ist alles vorbei und man muss sich mit
den Tatsachen abfinden.

Wir mochten hier noch bemerken, dass dem
Pfarrer Marti unsererseits kein Vorwurf gemacnt
wird, denn er hat, wie die Behorde, in guten
Treuen gehandelt und stiitzte sich dabei auch auf
seinen Kollegen Herrn Pfarrer von Riitte in Fru-
tigen.

Als am 2. Februar 1945 Fritz Wifler telepho-
nisch mitteilte, der Knabe sei gestorben, war das
fir uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel, und
wir dachten vorerst noch an nichts Boses. Erst
anldsslich der Beerdigung, an der Gemeindeschrei-
ber Stoller teilgenommen hat, haben wir durch die
Mutter des Knaben erfahren, dass etwas nicht in
Ordnung sei, und dass sich Wifler in Untersu-
chungshaft befinde. Dies wurde dann durch das
Richteramt Frutigen bestitigt. Das Weitere ist Thnen
bekannt.

Wie weit Wifler und seine Ehefrau am Tode
des Kindes schuldig sind, kénnen wir nicht beuar-
teilen, obwohl nach allem, was uns bekannt ge-
worden ist, seitens der Pflegeeltern grobes Ver-
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schulden angenommen werden muss. Hieriiber wer-
den die Gerichtsexpertise und die Gerichtsverhand-
lungen. Auskunft geben.

Was wir hier speziell betonen mochten ist das,
dass die Verfehlung seitens der Armenbehorde nicht
so ist, wie es in den Zeitungen steht.

Fir das Kind Ziircher Paul wurde wie {iblich
Pflegeplatz gesucht und nach dem {iblichen For-
mular, welches von der Staatskanzlei herausgege-
ben wird, ein Pflegevertrag abgeschlossen. In die-
sem Pflegevertrag steht natiirlich kein Wort davon,
dass das Kind zur Mithilfe verpflichtet worden sei.
Solche Verpflichtungen wiirde keine Armenbehorde,
weder des Frutiglandes noch im ganzen Kanton
Bern eingehen. Das Pflegegeld von Fr. 35. — ist als
missig zu bezeichnen, respektive es steht iiber
dem Mittel. Wenn auch in diesem Falle ein hoheres
Pflegegeld ausgerichtet worden wire, wiirde der
Fall nicht anders herausgekommen sein.

Wir ersuchen Sie nun, an Hand dieser Angaben
die Bevdlkerung und die Behdrden vor den harten
Anschuldigungen den Tatsachen entsprechend zu
schiitzen. Die Wahrheit soll gesagt werden und
dazu wollen wir auch stehen, wenn uns dadurch
auch Vorwiirfe gemacht werden. Es soll aber nicht
vorkommen, dass eine ganze Talschaft und ihre
Behorden in einer Art und Weise dargestellt wer-
den, die den Tatsachen nicht entsprlcht

Die Folge dieses traurigen IFalles, welcher vom
Gericht entsprechend dem wahren Sachverhalt zu
verurteilen ist, wird die sein, dass Armenbehérden
in Zukunft Pflegekinder nebenaus nicht mehr in
Pflege geben diirfen, da sie sich micht in Gefahr
begeben werden Wlollen dass ihnen solche Vor-
wiirfe gemacht werden konnen. Denn die Beauf-
sichtigung der Pflegeplitze ist in diesen Fédllen dus-
serst schwer. In einer Ortschaft oder in einem
Dorf, wo die Leute nidher beieinander wohnen, sind
Fille von Misshandlungen von Pflegekindern nicht
so riskiert, wie nebenaus. Dies wird nun ein Nach-
teil fiir die Leute nebenaus, die gerne ein Pflege-
kind annehmen wiirden, sein, wobei wir ganz
gut wissen, dass dort im Verhéltnis ebensoviel
gute Leute, die einem Pflegekind michts geschehen
liessen, wohnen, wie anderswo.

Mit vorziiglicher Hochachtung

Namens des Gemeinderates,
Préasident: R. Rosti.
Sekretiar: Stoller.»

Dies musste ich mitteilen, damit Sie sehen.
dass die Behorden der Gemeinde Frutigen und
Kandersteg wenig an dem Falle schuld sind.

Bronnimann. Zum Tatbestand will ich kein
Wort sagen. Er ist vom Herrn Motionér richtig dar-
gestellt worden. Was mich veranlasst, ein paar
Bemerkungen zu machen, ist die Begleltmumk Der
Herr Motiondr hat erwahnt der Pflegevater sei
ein Bauer und das Pﬂegcklnd sei von ihm als billi-
ges Knechtlein. bezeichnet worden. Diesen Aus-
druck finde ich deplaciert. Der Pflegevater verdient
den Namen Bauer micht. Er ist Taglohner, Gele-
genheitsarbeiter. Es ist licherlich, bei einem Bu-
ben von «billigem Arbeiter» zu reden. Er kann
hochstens ein paar Ziegen hiiten. Wir weisen die
Ansicht zuriick, es handle sich in diesem Fall um
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einen brutalen Bauern. Ich vermute, die Familie
habe sich eine Lebensmittelkarte ergattern wol-
len, um selber zu bessern Tagesrationen zu ge-
langen.

Auch betreffend der Verantwortlichkeit hat der
Motiondr iiber das Ziel hinausgeschossen. Er hat
die Verantwortung der Armenbehdrden von Kander-
steg in erste Linie gestellt und nicht die ‘der
Pflegeeltern. Wohin kdme man bei allgemeiner An-
wendung dieser Auffassung? Jeder geistig normale
Mensch ist fiir seine Handlungen in erster Linie
selbst verantwortlich; dann erst kommen die Be-
horden. Andernfalls tite die Behorde gut, jedem,
der Verantwortung zu tragen hat, einen Polizisten
beizuordnen. Vier Fiinftel der Verantwortung ent-
fallt auf die Pflegeeltern und erst der Rest auf
die Behorden.

Der Motiondr behauptet, dass der traurige Fall
nicht passiert wire, wenn eine einzige Frau in der
- Vormundschaftskommission wire. Das ist mdoglich,
sogar wahrscheinlich, aber sicher ist es nicht.
Ich glaube nicht, dass eine Frau ohne speziellen,
Auftrag sofort gegangen wire, um das Kind zu
kontrollieren. So gut wie die ménnlichen Mitglieder
der Behorde das Zutrauen zur Familie hatten,
konnte es auch eine Frau haben. Diese Familie hat,
wie es hin und wieder vorkommt, sich den Deck-
mantel der Frommigkeit umgehingt. Was bezweckt
wurde, ist klar, auch das, was sich wihrend der
Verhandlungen auf der Tribiine abgespielt hat.

Die Armenbehorde hat sich offenbar allzustark
auf den Armeninspektor verlassen, der den Auf-
trag hat, die Pflegeplitze zu kontrollieren. Eine
einzige Kontrolle im Jahr ist aber zu wenig. Offen-
bar klappt da etwas nicht. Schon vor 2 Jahren
habe ich bei Begriindung meines Postulates betref-
fend Revision des Armengesetzes darauf aufmerk-
sam gemacht, dass zwei Instanzen die Verantwor-
tung tragen, mdmlich die Behorde und der Armen-
inspektor. Das fithrt nicht zum Guten; denn die
eine Instanz verlisst sich auf die andere. Dadurch
werden die Leute nachlissig. Auf Grund 30-jihriger
Erfahrung im Dienste einer Landgemeinde habe
ich heute die Ueberzeugung, dass es besser wire,
eine Instanz aus der Aufsicht auszuschalten. Das
miisste die Gemeindebehorde sein.

Die Landgemeinden befinden sich gegeniiber den
Stidten und grossen Ortschaften stets im Nachteil.
Grosse Gemeinden haben Personal im Hauptamt.
Bei der Ernennung nimmt man auf die Eignung
Riicksicht, und die Beamten kriegen eine Fertigkeit.
Auf dem Land muss man alles improvisieren und
nebenamtlich oder ehrenamtlich die Dienste lei-
sten. Wenn ein Gemeinderat zugleich Armen-, Vor-
mundschafts- und Ortspolizeibehorde ist, daneben
das Bau- und Strassenwesen unter sich hat, im
Kirchen- und Schulwesen titig ist und noch in
genossenschaftlichen Organisationen mitwirkt, ist
es nicht zu verwundern, wenn hin und wieder eine
Unterlassungssiinde vorkommt. In den letzten Jah-
ren sind ja mnoch kriegswirtschaftliche Aufgaben
dazugekommen.

Dass eine Unterlassung auf dem Gebiete der
Pflegekinderaufsicht vorgekommen ist, ist aller-
dings sehr zu bedauern. Bei einer Revision des
Armen- und Niederlassungsgesetzes muss folgendes
gepriift werden: 1. ist die Gemeinde von der Pflege-
kinderaufsicht zu entlassen und ist diese Aufsicht
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einer einzigen Instanz zu tbertragen; 2. wire der
Sache besser gedient, wenn man die Unzahl von
Armeninspektionskreisen aufheben und amtliche
Armenfiirsorger einsetzen wiirde, deren Kreis sich
auf zwei bis drei Bezirke erstreckt. Damit wire
eine bessere Aufsicht gesichert und die Gemeinde
wiirde entlastet.

Anliker (Langenthal). Ich habe seinerzeit in
meiner Interpellation die Bemerkung gemacht, dass
solche Fille in andern Landesteilen mehr oder
weniger grob schon vorgekommen seien oder noch
vorkommen konnen. Ein Kollege sagte, ich diirfe
nicht verallgemeinern. Nachher sind weitere Fille
gekommen, die noch grober waren und bestitigten,
was ich damals gesagt hatte.

Ich habe bei der Behandlung der Motion Rein-
hard bedauert, dass nicht einmal ein Drittel der
Mitglieder des Rates anwesend war, als die Dis-
kussion hitte eroffnet werden sollen. Es ist so,
dass man nicht gerne lange iiber diese Dinge be-
richtet. Man hitte den Antrag, die Redezeit auf
5 Minuten zu beschrinken, nicht stellen sollen.
Die Frage der Pflegekinderaufsicht muss griindlich
behandelt werden. Wir wollen Gewissheit haben,
dass die Sache richtig gemacht wird. Man darf die-
ses Traktandum nicht als iiberfliissiges Anhingsel
betrachten und es, weil man nicht gern lange dar-
tiber diskutiert, an den Schluss nehmen, wo die
Diskussion oft wegen Zeitmangels kurz gehalten,
werden muss.

Instanzen sind geniigend da, die es sich zur
Pflicht machen sollten, insbesondere den Vormund
zu beaufsichtigen. Es sind die Gemeindebehorden,
die Kreisarmeninspektorate und der kantonale In-
spektor zur Aufsicht da.

Es besteht die Vorschrift, dass die Leute min-
destens einmal im Jahr besucht werden miissen. —
Im Staatskalender habe ich festgestellt. dass bei
den 92 Armeninspektoren 57 Lehrer und 21 Pfarrer
sind. An den Kursen der kantonalen Armendirek-
tion, die im Lande herum erteilt werden, hat man
festgestellt, dass es fiir einen Lehrer in einer
Gemeinde unter Umstdnden schwierig sei, einen
Fall aufzunehmen, weil er dann riskieren miisse,
nicht wieder gewidhlt zu werden. Im Falle Metten-
bach war es so. Ich kann das behaupten, weil dort
meine Frau Schule hatte. Sie machte cinen Fall
anhiingig. Man legte ihr nahe, sich in Acht zu
nehmen, was sie sage. Man kenne die Leute seit
Jahren und dariiber rede man nicht. Ein Lehrer
riskiert eventuell Hindel mit stdrkeren Leuten,
wenn er da micht vorsichtig vorgeht. Aus diesem
Grunde sollten Kreisinspektoren hauptamtlich an-
gestellt werden, mit Befugnis, zu handeln und vor-
zusprechen, ohne irgend ein Risiko zu laufen.

Es kommt vor, dass der Inspektor bei Besuch
der Verdingkinder zuerst in die Kiiche und Stube
gefithrt wird, dass dort ein Imbiss mit Wurst und
Hamme verzehrt und wéhrend der Zeit das Zimmer
des Kindes bestellt wird. Solche Vorkommnisse
sollten verschwinden.

Die Kreisinspektoren sollten wie Fiirsorgerinnen
geschult werden, bevor sie amtieren. Wir diirfen
ehrlich sagen, in 500, aller Fille wiirde sich
eine Frau fiir dieses Amt besser eignen als ein
Mann, besonders auch beim Besuch von Médchen.
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Der oft turnusmissige Behordenwechsel wirkt
sich auf die Pflegeaufsicht bei der bisherigen Rege-
lung ebenfalls nachteilig aus. Die neuen Mitglieder
der Behorden miissen stets wieder instruiert wer-
den.

Schliesslich sollte man die Pflegeeltern auch
durch die Zeitungen jahrlich iiber die Vorschriften
usw. informieren.

Egger (Bern). Ich danke Ihnen dafiir, dass
Sie die Aussprache ermoglichten. Sie ist notig,
denn die Sache hat im Kanton und dariiber hin-
aus eine ungeheure Bewegung ausgelost. Die Reak-
tion im Schweizerlande war fiir den Kanton Bern
nicht freundlich.

Ich mdchte im Auftrag unserer Fraktion die Er-
klarung abgeben, dass wir der Motion Reinhard zu-
stimmen., Wenn er sie in ein Postulat umwandeln
will, ist es seine Sache. Er wiirde vielleicht Ein-
stimmigkeit im Rate erreichen. Wir halten dafir,
dass die Motion an sich begriindet ist. Wir sind
der Meinung, dass die ganze Organisation um-
gestellt werden soll, indem man sich zu Gemeinde-
verbinden zusammenschliesst, und dass man be-
gonders Flirsorgerinnen anstellen solle.

Im Kanton sind 2500 Kinder, die durch Armen-
behorden betreut werden. 3500 Kinder sind den Vor-
mundschaftsbehtrden unterstellt. In diesen Zahlen
liegt eine grosse Kindertragik. Da heisst es, die
Aufgabe ernst anzugreifen. Es ist eine grosse, aber
dankbare Aufgabe des Kantons.

Es wurde gesagt, es seien genug gesetzliche Be-
stimmungen vorhanden. Ich weiss nicht, ob man
nach den jetzt giiltigen Vorschriften Iiirsorgerinnen
einsetzen konnte. Ich glaube nicht, dass hiefir die
Bestimmungen vorhanden sind; man kann wohl
auch nicht ohne neue gesetzliche Grundlagen Ge-
meindeverbidnde erzwingen; der Kanton miisste an
die Anstellung von Firsorgerinnen Subventionen
ausrichten. Im Gemeindegesetz besteht die Moglich-
keit, Frauen in Armensachen heranzuziehen. Aber
in den allerwenigsten Féllen wird davon Gebrauch
gemacht.

Die Erhohung der Kostgelder ist im Gange. Herr
Steiger hat daruber das Notige gesagt. Die Geld-
frage steht micht an erster Stelle, sie ist nur ein
Punkt unter vielen. In unserem Lande sind wir
in weitem Masse dazu {ibergegangen, Patenschaften
fir Auslandkinder zu ibernehmen. Herr Steiger hat
erklirt, man sollte fiir das einzelne Verdingkind
ein Patronat schaffen. Das ist schén und recht.
Aber der Wunsch, ein solches Patronat zu iiber-
nehmen, muss von innen kommen; solche Patrone
muss man manchmal mit der Stallaterne suchen.
Patenschaften aber sind Herzenssache.

In die ganze Firsorgetitigkeit gehort auch der
Arzt. Das Kind sollte jihrlich mindestens einmal
eine drztliche Visite durchmachen.

Ein letzter Punkt betritft die Berufslehre. In der
bestehenden Gesetzgebung ist vielleicht auch hier
noch nicht alles so bestellt wie es sein sollte. Einer,
der im Armenwesen titig ist, hat den Ausspruch
getan, dass unter den Verdingkindern nicht viele
vorhanden seien, die sich fiir einen gehobenen
Beruf eignen. Das ist ein sehr scharfes und
ungerechtes Urteil. Jedes Verdingkind hat den
gleichen Anspruch auf einen Beruf wie ein anderes
Kind. Wenn die Qualitit mnicht herauskommt wie
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es zu wiinschen wire, ist das eine Anklage gegen
die, welche die Verdingkinder erziehen.

Ich bin mir bewusst, dass das, was wir gesetz-
lich vorkehren koénnen, nur die Hélfte oder noch
weniger ist. Das Menschliche steht hier in erster
Linie, die Eignung und Zuverliassigkeit. Ich weiss
das vielleicht besser als der grosste Teil von Thnen,
weil ich selber Verdingbub war bei einem Klein-
bauern und Uhrmacher und weiss, was es heisst,
Verdingbub zu sein. Ich weiss aber auch, was es
heisst, in einer guten Pflegeelternstelle auferzogen
zu werden und den Weg ins Leben gedffnet zu
finden. Dafiir bin ich besonders dankbar. Ich sehe
vielleicht auch tiefer in die ganze Situation als der
grosste Teil von Thnen und méchte eines sagen:
Die Auswahl eines Pflegeplatzes ist ausserordentlich
schwer. Schon die grundsitzliche Irage, ob das
Kind in eine kinderlose Familie oder in eine Familie
mit Kindern gegeben werden soll, ist schwer zu ent-
scheiden. Die Aufgabe der Pflegeeltern ist schwer
und stellt an sie ungeheure Anspriiche. Wie leicht
kann der Verdingbub zum Fremden in der Familie
werden, wenn daneben noch eigene Kinder da sind.
Das ist menschlich begreiflich, betrifft die Gefiihls-
welt. Darum muss jeder Fall individuell behandelt
werden, und es ist notig, zum System der Fiirsorge-
rinnen iiberzugehen.

Jedes Verdingkind steht von Anfang an auf der
Schattenseite des Lebens. Dariiber miissen wir uns
klar sein. Es hat Anspruch darauf, dass die Ge-
meinschaft sich der Pflicht diesen Kindern gegen-
iber bewusst ist. Die aufriittelnden Félle von
Madiswil und Frutigen haben gezeigt, dass in
weitesten Teilen unseres Volkes ein schlechtes
Gewissen besteht, dass das Ganze eine Gewissens-
frage ist, und dass die Oeffentlichkeit sich um diese
Dinge bekiimmern muss. In den Armenbehodrden
wird der Fall des Kindes X geméiss Traktanden-
liste behandelt. Die wenigsten Mitglieder geben sich
Rechenschaft dariiber, dass ein Kinder- und Men-
schenschicksal dahinter ist.

Ich appelliere an Euch: Schenkt diesen Iragen
die grosste Aufmerksamkeit. Soviel Ihr dem Ver-
dingkind gebt, Thr kénnt ihm nicht das geben, was
es vermisst, ndmlich Elternhaus und Elternliebe.

Locher. Es ist sicher zu bedauern, dass das
moglich geworden ist, was wir vernehmen mussten.
Weil diese Fille schwer zu verurteilen sind, ist es
notig, dass wir mit unserem endgiiltigen Urteil bis
zum Abschluss der Untersuchung zuriickhalten.

Zur Motion Reinhard: Wir haben die Auffassung,
dass speziell Punkt 2 zu weit geht; denn dort heisst
es, dass der wirtschaftliche Verwendungszweck voll-
stindig ausgeschaltet sein miisse. Eine solche Be-
stimmung mutet auf dem Lande merkwiirdig an.
Das Leben des Bauern spricht hier eine andere
Sprache. Der Bauernbub, mnicht etwa nur das
Verdingkind, lernt im allgemeinen im 5. Schuljahr
Gras méhen, lernt im 6. und 7. Schuljahr melken.
Die tiichtigen Berufsmelker haben sich ihre Fertig-
keit meist schon wihrend der Schulzeit angeeignet.
Die harmonische Eingliederung in die Arbeit ist im
Bauernhof erzieherisch zu befiirworten und nicht
abzulehnen. Man sagt nicht vergebens, es ist Keiner
zu klein, ein Helfer zu sein. Wir diirfen den wirt-
schaftlichen Verwendungszweck mnicht einfach aus-
schliessen. Die Arbeit ist ein solcher Verwendungs:
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zweck. Wir sind in unserer Jugend ohne Schaden
in den wirtschaftlichen Verwendungszweck ein-
gegliedert worden. Vielleicht kann das ein Stidter
weniger ermessen und erleben als ein Bauernbub.

Wenn wir die bedauerlichen Einzelfille ver-
urteilen, diirfen wir vielleicht doch auch an die
Fille denken, die Herr Dr. Egger so schdn er-
wihnt hat, wo man mit grosser Freude und Dank-
barkeit in spiteren Jahren an die Pflegefamilie
zuriickdenken darf. Ich glaube, es wirde ein
falsches Bild geben, wenn man sagen wiirde, bei
den Bauern sei es so oder so; nein, es kommt auf
die innere Einstellung der betreffenden Familie, auf
den Hausgeist an.

Die Erziehung des Kindes muss in der Familie
anfangen. Ich glaube nicht, dass man durch staat-
liche Anstalten oder Erziehungsheime den vollen
Ersatz bieten kann. Herr Steiger hat das sehr schin
gesagt,

Herr Geissbiihler hat den Gegensatz so formu-
liert: Individuelle Erziehung oder Erziehung zur
Gemeinschaft. Ich glaube, diese Fragestellung ist
nicht ganz richtig. Mir scheint, die Antwort lautet:
«Erziehung in der Familie als Urzelle unseres Staa-
tes und Staatslebens zur Gemeinschaft». Nur wo
die Familie gesund ist, wo die abschreckenden Bei-
spiele nicht moglich sind, sondern wo man den
Menschen als Menschen behandelt, wo man zwischen
Verdingkind und eigenem Kind keinen Unterschied
spiirt, ist es moglich, diese Kinder zu wahren Men-
schen zu erziehen. Derart erzogene Kinder werden
unsere Violkskraft mehren und stirken. « Im Hause
muss beginnen », hat einmal ein grosser Schweizer
gesagt, «was leuchten soll im Vaterland ».

Wir haben die Auffassung, dass der Weg, den
die Motion vorsieht, sachlich nicht voll befriedigen
kann und stimmen daher den Vorschligen nur in
Form eines Postulates zu.

Stalder. Es ist ausgiebig iiber das Verding-
kinderproblem gesprochen worden. Viel gutes wurde
gesagt. Ich habe daher meine Notizen rabiat zu-
sammengestrichen. Ich mdchte die Bemerkungen
der Herren Steiger, Schwarz und Dr. Egger unter-
stiitzen. ,

Es bleiben mir ein paar Bemerkungen von
meinem speziellen Standpunkt aus als Schreiber
einer grossen Landgemeinde zu machen. Im Armen-
gesetz und in Kreisschreiben ist vieles aufgezihlt,
was erforderlich sei. Im Armengesetz heisst es
z. B., das Kind miisse zu hablichen Eltern kommen.
Von diesem Gesichtspunkt aus wire unsere Ge-
meinde nicht geeignet, Pflegekinder aufzunehmen.
Ferner heisst es, die Kinder sollten nicht in ab-
gelegene Einzelhofe kommen. Wir sind eine Gegend
mit ausgesprochener Einzelhof-Siedelung. Das Zen-
trum der Gemeinde hat etwa 100 Einwohner. Die
Kinder sollten die Moglichkeit haben, in die Sekun-
darschule zu gehen. Infolge der weiten Schulwege
ist es zwel Dritteln der Kinder unserer Gemeinde
nicht moglich, diese Schule zu besuchen. Schliess-
lich sollten die Kinder einen Beruf erlernen kdnnen.
Man muss aber Beziehungen haben zu Leuten in
Bahn, Post oder Fabrik, die eine Stelle verschaffen
konnen. Diese Beziehungen haben wir meistens
nicht. Und doch sind bei uns viele Pflegekinder
placiert. Wir haben auf dem Armenetat vielleicht
6 Kinder. Alle wohnen bei den Eltern; sie miissen
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aus Griinden unterstiitzt werden, weil das Familien-
einkommen zu gering ist, aber nicht infolge Fami-
lienzerrittung. Dann haben wir tiber 20 Kinder aus
der Stadt Bern und Umgebung. Also aus den aus-
gesprochen hablichen Gemeinden werden die Pflege-
kinder zu uns geschickt. Wir machen die Sache so
gut wie mjglich.

Um ein kleines Kind zu pflegen, muss unbedingt
eine Frau im Pflezehause sein. Ferner sollen die
Gemeinden eine I'irsorgerin anstellen, um die
Pflegekinder zu betreuen. Schliesslich sollte ein
Ausgleich geschaffen werden. Es kostet unserer Ge-
meinde viel Geld, 20 Kinder mit unentgeltlichen
Schulmitteln zu versehen. Ich wiirde nur mit Vor-
behalt ein Zeugnis ausstellen, unsere Gemeinde sei
geeignet, Pflegekinder aufzunehmen. Ein Firsorge-
verband wiirde die Gemeinde entlasten, indem ecin
finanzieller Ausgleich hergestellt werden kénnte.

Fawer. Ich will nicht zum bedauerlichen Fall
der Kindermisshandlung reden. Konnen wir etwas
tun zum besseren Schutz des gefihrdeten Kindes?
Es ist immer von Pflegekindern gesprochen worden.
Es geht aber um das gefihrdete Kind tiberhaupt.
Dieses kann schon im Elternhaus gefihrdet sein.
Das sehen wir in dem bedauerlichen Falle. Herr
Regierungsrat Mceckli hat darauf hingewiesen, dass
die Eltern pflichtvergessen seien und dass nament-
lich der Vater ein ausgesprochener Miissigginger
sei. Er hat darauf hingewiesen, dass die Vormund-
schaftshehorde Antrag auf Entzug der elterlichen
Gewalt gestellt habe. Was daraus geworden ist,
wissen wir nicht. Wenn das Verfahren lange dauert,
kann inzwischen Schaden entstehen. Die Administra-
tivverfahren sollten rascher durchgefiihrt werden
kénnen,

Nun hat man ein Vorgehen nach Art. 283 Zivil-
gesetzbuch vorgesehen. Danach hat les die Vormund-
schaftsbehorde in der Hand, bei pflichtvergessenen
Eltern einzuschreiten und die Kinder wegzunehmen.
Der Regierungsrat des Kantons Bern und die Judi-
katur stehen auf dem Standpunkt, dass es Er-
messenssache der Vormundschaftsbehdrde sei, ein-
zugreifen, trotzdem das einen einschneidenden Ein-
griff in die Elternrechte darstellt. Dieses Vorgehen
hitte zur Folge gehabt, dass das Kind unter Vor-
mundschaft gestellt worden wire.

Wir haben den Dualismus von Vormundschafts-
behorde und Armenbehorde. Ich habe die Auf-
fassung, dass man micht das Armenrecht ausbauen,
sondern. auf das Zivilgesetzbuch aufbauen sollte.
Die Bestimmungen im Zivilgesetzbuch iiber den
Kinderschutz sind umfassend. Sie sind eine Perle
des Gesetzes und bieten eine Handhabe, gegen
pilichtvergessene Eltern einzuschreiten. Die Be-
schliisse kénnen auch durchgesetzt werden.

Es geht darum, dass Leute vorhanden sind, die
vom Fach sind und die Sache mit Verstindnis
durchfithren kénnen. Herr Dr. Egger hat mit Recht
gesagt, es sei delikat, hier das Richtige zu finden,
weil das gefihrdete Kind bereits schwer erziehbar
sei. Man muss wissen, wohin mit dem Kind. Schon
dieser Entscheid gehort in die Hiande von Fach-
leuten. Diese Leute haben wir in den Stiddten
infolge der besonderen Institutionen. Die Land-
gemeinden sind fiir solche Organisationen zu klein.
In den Stidten bestehen z. B. Jugendimter mit
Antragsrecht, Beschwerderecht und Aufsichtsrecht,
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Diesen Acemtern stehen Fachleute mit der nétigen
Erfahrung bei.

Nun ist mit Recht auf Art. 27 des Einfithrungs-
gesetzes zum Zivilgesetzbuch hingewiesen worden,
wo es heisst, die Gemeinden konnen sich zu einem
Zweckverband zusammenschliessen, um die Vor-
mundschaftspflege zu betreiben. Von diesem Recht
ist seinerzeit Gebrauch gemacht worden. Man hat
das in Vortrigen und von Seite der Justizdirektion
nahe gelegt. Es waren Ansitze vorhanden. Sie
scheiterten an den finanziellen Schwierigkeiten. In
Nidau hatte man ein Jugendamt fiir die Gemeinden
des Bezirkes. Auch das scheiterte an der Finan-
zierung, und nachher ist die Sache eingeschlafen.
Die Gemeinden konnen sich zusammenschliessen,
aber man kann sie dazu nicht zwingen. Die Sache
sollte von der Justiz- oder der Armendirektion auf-
gegriffen und den Gemeinden nahe gelegt werden,
den Zweckverband zu griinden, um Jugendimter zu
haben. Mit Fiirsorgerinnen allein ist es nicht ge-
macht. Es muss eine vollbesoldete Beamtung ge-
schaffen werden, fiir welche ein Fachmann gewihlt
wird, der die notige Unabhingigkeit und die Kom-
petenzen hat. Dieser kann die gefdhrdeten Kinder
betreuen. Wir miissen ihn mit dem Antragsrecht
an die Vormundschaftsbehorde und nétigenfalls mit
dem Beschwerderecht ausriisten, fiir den Fall, dass
die Vormundschaftsbehorde ihre Pflicht nicht tun
sollte.

Was wir betreffs Kinderschutz - Aufsicht be-
sprochen haben, ist eine staatliche Kontroll-
massnahme. Damit ist es nicht getan. Die Sache
muss von Grund auf aufgebaut werden. Der Schutz
des Kindes muss in der Familic anfangen. Da fehlt
es leider. Man kennt eine ganze Stufenleiter von
Massnahmen. Wenn ein Kind in der Familie ge-
tihrdet ist, muss die Gefihrdung behoben werden.
Man kann Belehrungen erteilen, um das Kind in
der Familie belassen zu konnen. Alles andere ist
Surrogat. Man muss daher den Eltern beistehen,
und erst, wenn diese Massnahmen nichts niitzen,
wird das Kind weggenommen, wie es das Zivil-
gesetzbuch vorschreibt. In ganz schweren Fillen
wird es in die Anstalt gegeben.

Man muss endlich diese Organisation im ganzen
Kanton schaffen. Die Gemeinden kénnen sich amts-
bezirksweise oder kreisweise zusammenschliessen,
um die Jugendidmter zu schaffen, damit man im
ganzen Kanton das hat, was in grosseren Ge-
meinden bereits besteht.

Als Vorsteher des Vormundschaftswesens Biel
sehe ich immer wieder, dass es am guten Willen
nicht fehlt, aber an den Kenntnissen. Die Fille aus
grosseren Stddten sind gewohnlich in Ordnung;
aber wenn aus irgendeiner kleinen Gemeinde ein
Fall kommt, sieht man, dass es an der Gesetzes-
kenntnis gefehlt hat. Es sollte daher eine andere
Organisation geschaffen werden, wie ich es aus-
gefithrt habe und wie das Herr Steiger gesagt hat.

Herr Dr. Egger sagte, diese Kinder sollten wenn
irgend moglich eine Berufslehre machen und, wenn
die Fihigkeiten vorhanden sind, an Techniken oder
Hochschulen studieren konnen. Das Zivilgesetzbuch
hat auch dies ermoglicht. Art. 204 lautet: «Das
offentliche Recht bestimmt unter Vorbehalt der
Unterstiitzungspflicht der Verwandten, wer die Ver-
sorgungskosten zu tragen habe, wenn weder Eltern
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noch Kind sie bestreiten konnen». Das Bundes-
gericht hat entschieden, dass die Armenbehorde zu
bezahlen habe, wenn die Vormundschaftsbehorde
beschliesst, dass das Kind eine Lehre zu machen
habe. Auch da haben wir also weitgehenden
Schutz, wobei das Zivilgesetzbuch geniigt. Es muss
aber angewendet und die nétige Organisation ge-
schaffen werden.

Herrn Regierungsrat Mockli mochte ich ans
Herz legen, die Initiative zu ergreifen und die Ge-
meinden zu veranlassen, diese Zweckverbidnde zu
schaffen. Dadurch wird eine wesentliche Ver-
besserung in der Armenfiirsorge erreicht.

Reinhard (Bern). Ich mochte mich dem Dank
des Herrn Kollegen Igger anschliessen und ver-
danke ebenfalls, dass die Moglichkeit gegeben
wurde, iiber die Angelegenheit zu reden. Herrn
Regierungsrat Mceeckli danke ich fiir die griindliche
Darstellung des Falles, die in der letzten Session
gegeben wurde. Ich darf Herrn Dr. Egger fiir sein
warmherziges Votum danken.

Seit 28 Jahren stehe ich im parlamentarischen
Leben. Ich habe manche Motion, manches Postulat
und manche Interpellation gestellt. Hie und da
hat eine Motion auch ausserhalb des Parlamentes
Resonanz gefunden. Aber es ist mir noch nie
passiert wie hier, dass Zuschriften aus der ganzen
Schweiz gekommen sind. Eine einzige Zuschrift,
anonym, aus Frutigen, hat mich kritisiert. Es ist
wirklich eine tiefe Unruhe im Volke entstanden, als
der Fall bekannt wurde. Das Volk wiirde es micht
begreifen, wenn man dem IFall nicht die Bedeutung
lassen wollte, die ihm wirklich gehort. Alles was
versucht wird, um die Geschichte abzuschwichen,
ist sicher nicht geeignet, um im Volke das ver-
letzte Gerechtigkeitsgefithl zur Ruhe zu bringen.
Es ist von einzelnen Behérden in der Sache von
Anfang an ganz merkwiirdig vorgegangen worden.
Beziiglich der Gemeindebehorde Kandersteg mochte
ich gegeniiber dem, was Herr Egger-Frutigen sagte,
mein Votum in vollem Umfang aufrecht erhalten.
Was zur Entschuldigung vorgebracht wurde, mag
vor dem Richter angebracht werden, micht hier.
Ich mache zu verschiedenem, was hier gesagt
wurde, ein grosses Fragezeichen und kann solche
Entschuldigungen fiir eine verletzte Pflicht nicht
annehmen.

Es ist vom Untersuchungsrichter von Frutigen,
kaum war der Fall bekannt, ein Pressecommuniqué
herausgegeben worden, das einen merkwiirdigen
Eindruck gemacht hat. In diesem Zusammenhang
ist auch bekannt geworden, dass nicht nur im
Kanton Bern, sondern auch in andern Gegenden der
Schweiz in letzter Zeit solche Kinderverletzungs-
falle von den Gerichlen mit einer derartigen Milde
beurteilt worden sind, dass man nur den Kopf
schiitteln kann. Der Madiswilerfall ist heute noch
nicht entschieden. Was aus der Untersuchung von
Frutigen herausschaut, weiss man heute noch nicht.
Im Kanton Baselland ist letzthin eine Frau, die
schon das zweite Kind getotet hatte, mit einer
geringen Gefdngnisstrafe davon gekommen und
nicht einmal in die kantonale Irrenanstalt, ent-
sprechend dem Antrag des Psychiaters, eingewiesen
worden. Es schligt einem das Gewissen, wenn
man solche Dinge horen muss. Es fragt sich, ob
wir nicht alle verantwortlich sind. Man muss das
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beurteilen, ohne den Prestige-Standpunkt einer
Gruppe vorzuschieben.

Was Herr Locher gesagt hat, kam mir einge-
trichtert vor. Ich mochte das lieber im Original
horen als durch «his master’s voice ».

Herrn Bronnimann mochte ich in Freundschaft
sagen, dass ich nur mit Miihe sein Votum ver-
standen habe. Er hat immer das Gefiihl, was von
uns komme, sei gegen die Bauern gerichtet. Als
gesagl wurde, es handle sich um einen kleinen
Bauern, sagte er, jetzt werde die Ehre der Bauern-
schaft angetastet. Als ich, den Tatsachen ent-
sprechend, in diesem ganz besondern Fall fest-
stellte, Wifler habe vor allem ein billiges Knecht-
lein gesucht, fand Herr Bronnimann, das diirfe
man nicht sagen, das gehe gegen die Lhre der
Bauernschaft. Aber mniemand hat allgemein die
Bauernschaft angegriffen. Herr Bronnimann kann
itberzeugt sein, wenn ich so etwas sagen wollte,
wiirde ich es gerade heraussagen. Aber ich konnte
so etwas gar nicht sagen, weil ich vor der ber-
nischen Bauernschaft und ihrer Tiichtigkeit eine
viel zu grosse Hochachtung habe. Ich schitze an
ihr besonders ihren unbedingten Rechtlichkeitssinn.
Betreffend des billigen Knechtes: Wéfler hat eine
billige Arbeitskraft gesucht, das ldsst sich nicht be-
streiten. Das heisst doch nicht, dass alle Andern,
die Verdingkinder suchen, dasselbe bezwecken.
Was falsch ist, darf kritisiert werden. Es hat dem
bernischen Bauernstand nichts geschadet, was
Gotthelf im Bauernspiegel sagte. Wenn dort etwas
kritisiert wurde, geschah es aus einem andern Be-
streben heraus, als dazu, um den Bauern schlecht
zu machen. Das Verdingkinderunwesen wird dort
sehr krass geschilderi. Daneben sind sehr viele
prichtige Gestalten dargestellt worden.

Wir haben kein Recht, den Fall abzuschwiichen.
Wir tragen unsere Verantwortung dabei.

Was Herr Bronnimann gesagt hat betreffend
der Schwierigkeiten der Landgemeinden, das Pflege-
kinderwesen richtig zu ordnen, trifft sicher zu.
Da zeigt sich vielleicht doch eine Liicke im Gesetz.

Ich habe bei mir zu Hause den Prisidenten
einer Armenkommission vom Lande gehabt. Er
klagte, man habe einfach die notigen Leute nicht
zur Verfiigung und man habe keine Zeit, alles
genau zu studieren. Es gebe derart viele Vor-
schriften, dass man sich nicht immer zurecht finde.
Man darf nicht einfach von der Stadt aus urteilen,
die ihre besondere Organisation hat. Das ist der
Fehler in der Argumentation wvon Herrn Steiger,
Wir miissen uns auf den Standpunkt einer kleinen
Gemeinde stellen. Das Gesetz muss vielleicht in
der Richtung revidiert werden, um die praktischen
Einrichtungen schaffen zu helfen.

Aus verschiedenen Grimden tut es mir leid,
der Empfehlung des Herrn Steiger, entsprechend
dem Standpunkt der Regierung, meine Motion in
ein Postulat umzuwandeln nicht folgen zu kénnen.

Ich halte dafiir, dass eine Revision der Be-
stimmungen iber das Armen- und des Fiirsorge-
wesen ndlig ist. Manches ldsst sich deutlicher sagen.

Auf der andern Seite erscheint eine Frage von
grundsitzlicher Bedeutung: Der Fall Frutigen hat,
wie ich am Anfang sagte, seine grosse Bedeutung
iiber die Kantonsgrenze hinaus erhalten. Man fragt
sich, was der Kanton Bern nun tue. Die Umwand-
lung der Motion in ein Postulat wire eine Ab-
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schwichung. Ich habe es schon wiederholt erlebt,
dass eine Motion als Postulat angenommen wuarde;
nachher ist eine grosse Schublade aufgegangen,
in der das Postulat geblieben ist. Diese Sache diir-
fen wir nicht mit einem Begribnis erster Klasse
erledigen. Hier verlangt schon das Andenken an
den kleinen Knaben, der als Opfer einer mangel-
haften Gesetzgebung gestorben ist, dass ernst ge-
macht und die Sache besser geregelt wird. Besser
machen kann man es nicht, wenn man sein eigenes
Gewissen entlastet, indem man die mildere Form
des Auftrages an die Regierung wéhlt. Nein, der
Grosse Rat muss an der Motion festhalten. Wir
wollen in dem Augenblick, wo wir die Verantwor-
tung zu tragen haben, diese ganz tragen. Wir wol-
len sie tiibernehmen, und daher wollen wir der
Regierung eine Motion auf den Weg geben, damit
nicht bloss geredet und entschuldigt wird.

M. Mceckli, directeur de l'assistance publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. Je suis heureux
de constater que le Grand Conseil ait désiré traiter
cette question avec tout le sérieux qu’elle.mérite et
quon ait abordé & nouveau des questions d’ordre
général. Cela nous permet, dans ma réponse aux
différents orateurs du Grand Conseil, de faire
quelques constatations générales, qui soulignent
I'ampleur du probléme.

Il s’agit ici, comme déja dit il y a deux mois,
d’un probléme social d’une plus grande envergure
qu'on se l'imagine communément. Il s’agit du
sort de 10000 enfants du canton de Berne, placés
dans des établissements ou dans des familles, et il

vaut bien la peine de se préoccuper de leur

situation.

Un des points les plus importants en cette
affaire est la psychologie de I'enfant placé. L’enfant
placé dans un établissement hospitalier ou: dans
une famille n’a pas la méme psychologie que
lenfant qui vit dans sa propre famille. Il souffre
de diverses maniéres: il souffre matériellement,
mais il souffre aussi -moralement. 1l ne se sent
pas, sous certains rapports, le méme enfant que

les autres. Pour transformer la mentalité de cet:

enfant et en faire un enfant normal, il faut le
rééduquer. Alors seulement il deviendra un membre
utile de la, communauté. Il s’agit d’'un probleme
difficile & résoudre et pour la solution duquel il

manque souvent les forces mécessaires, aussi bien

en nombre qu’en aptitudes. :

Un autre point sur lequel il faut attirer I'atten-
tion, concerne les parents nourriciers. Ils accom-
plissent d'une maniére générale leur devoir au
plus prés de leur conscience et je veux en donner
un seul exemple que je connais bien, puisqu’il
s'agit d'un de mes enfants. Ma fille a accompli
I'an dernier ce que l'on appelle son « plan Wahlen »
dans l'ancien canton de Berne, prés de Thoune.
Elle a travaillé pendant trois semaines, plus tard
pendant quatre semaines, et comme cela lui plaisait
tellement, pendant cing, six semaines dans une
famille de paysans. A la demande de cette
tamille, elle y retourne maintenant tous les quinze
jours. Or, cette famille avait et a encore actuelle-
ment deux enfants placés. Je peux donc affirmer
du fait que ma fille a un tel plaisir & y retourner
quil s’agit 1a d’'une bonne famille nourriciere.
Il en existe beaucoup de semblables dans le .canton
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de Berne; nous ne devons pas les décourager, en
laissant créer l'impression que mous n’apprécions
pas les services qu'elles rendent & la fois aux
enfants placés chez elles et & la communauté.
Nous devons au contraire faire en sorte que nous
puissions trouver un plus grand nombre de familles
désireuses de recevoir des enfants.

En corrélation avec ce qui précéde, je voudrais
détruire une fois pour toutes une légende qui a
encore cours dans l'opinion publique suisse.

Dans son muméro d’avril 1945, une revue pé-
dagogique de la Suisse orientale publiait les lignes
suivantes: « Was heisst verdingen ? Wir kennen die-
sen Begriff in unserer Gegend Gott sei Dank kaum
noch. Aber im Kanton Bern vor allem, und auach
anderswo, ist er noch gang und gibe. Verdingt
werden Kinder, Waisen, oder solche, fiir die die
Eltern aus irgend einem Grunde nicht aufkommen
konnen oder wollen und deren Erndhrung, Pflege
und Erziehung deshalb zu Lasten der Gemeinde
fallen wiirde. Solche Kinder werden heute noch
vielerorts an die Bauern, also ziemlich o6ffentlich,
versteigert, wobei sie demjenigen zugeschlagen wer-
den, der von der Gemeinde den geringsten Zu-
schuss an Kostgeld verlangt. Auf welche Weise
die notige Rendite von den meisten dieser «gross-
miitigen» Leute aus dem Gantobjekt herausgeholt
wird, liegt auf der Hand. Das Verdingkind ist das
billigste Arbeitstier, vor allem fiir die Landwirt-
schaft, das man sich nur denken kann. Die Be-
horden der Heimatgemeinde kiimmern sich, wenn
es den Platz hat, in vielen Féllen nicht mehr dar-
um, so dass es seinen Meisterleuten wie ein Sklave
auf Gnade und Ungnade ausgeliefert ist, von ihnen
ausgehungert, geschlagen, verwahrlost und ausge
niitzt werden kann wie es beliebt. — Der hier pe-
schriebene Fall ist kein Einzelfall. »

Nous avons demandé a la rédaction de ce
journal de bien vouloir mous dire dans quelle
commune du canton de Berne de telles choses se
passent encore, choses qui sont interdites par la loi
sur l'assistance publique de 1897. Nous avons
posé cette question afin qu’au cas ol mos organes
de surveillance ou notre inspectorat n’auraient pas
eu connaissance de faits de ce genre-la, nous
puissions intervenir. Notre lettre était datée du
18 avril et est restée & ce jour sans réponse.

Il convient de couper court & certaines légen-
des, que l'article en question contribue a répandre.
Les reglements d’assistance en vigueur dans les
communes ont été établis conformément a la légis-
lation de 1897: dorénavant on ne pourra plus
procéder comme par le passé et les 'dispositions
de la loi actuelle, qui interdisent le placement des
enfants d’aprés les anciennes coutumes en usage
il y a une cinquantaine d’années, devront étre
appliquées partout.

Jai voulu profiter de l'occasion qui m’était
donnée de dire encore quelques mots d’ordre géné-
ral pour indiquer comment on peut parfois se
tromper dans l'appréciation de faits inexactement
connus.

Quant au probléme de la famille, il faut le
traiter en relation avec le probleme des enfants
placés. Comme un des orateurs I'a souligné, nous
avons relativement peu d’enfants orphelins; nous
avons surtout des enfants qu'il faut placer par
suite de déficiences ou de manquements dans 1'édu-
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cation qu'ils recoivent dans leur famille. C'est
la un probléme entiérement différent sur lequel
je ne veux pas insister aujourd’hui.

Le cas de Frutigen a soulevé une émotion con-
sidérable et bien compréhensible dans notre pays.
Notre direction a re¢u un certain nombre de lett-
res et plusieurs m’étaient adressées personnelle-
ment. Je ne souhaite & aucun d’entre vous, Mes-
sieurs, de recevoir des lettres du genre de celles
qui me sont parvenues.

Je ne veux pas m’expliquer davantage, mais
seulement demander comment on peut accabler
quelqu'un d'une maniére aussi injustifiée, puis-
qu'on m’a accusé, Messieurs, de laisser assassiner
des enfants dans le canton de Berne!

La presse s’est abondamment étendue sur le
cas de Frutigen. Nous avons trouvé, dans certains
articles, des appréciations tout & fait objectives.
C’est ainsi que nous avons relevé dans un organe
de la Suisse orientale la phrase suivante: «Il
ne faut pas parler d’'un cas du canton de Berne;
il ne faut pas parler d’'un cas de Frutigen ou da
Kandersteg; il faut parler du cas Wifler. Cest un
cas individuel.» De semblables appréciations mon-
trent que, dans sa grande majorité, notre presse
s’applique a rester objective en traitant de pro-
blemes de ce genre.

Nous avons aussi recu diverses propositions:
ainsi les petits enfants ne devraient plus étre placés
dans des familles; il devraient tous étre placés
dans des établissements. Une autre suggestion con-
sistait & donner & chacun de ces enfants un
parrain ou une marraine, qui les suivent constam-
ment. Nous avons re¢cu quelques offres de colla-
boration, mais mnos demandes de collaboration
avec les services communaux n'ont pas ren-
contré l'accueil que nous espérions, ainsi que les
appels lancés pour que des personnes de bonne
volonté veuillent bien s’occuper des enfants en
qualité de tuteurs ou de parents nourriciers et se
mettre & la disposition des autorités pour remplir
I'un ou T'autre de ces offices. Notre direction n’a
méme pas recu une demi-douzaine d’offres. La
plus grande commune du canton n’'a regu aucune
offre. D’autres grandes communes ont recu une
offre d’'un genre ou de I'autre, ce qui montre nette-
ment qu’il faut chercher des collaborations d’une
autre maniére. Il ne suffit pas de suivre 'exemple
de la Croix-Rouge et de lancer un appel par la
voie des journaux pour demander a des familles
suisses d’héberger de petits étrangers. Ce sys-
teme-la n’est pas suffisant pour obtenir que l'on
s'occupe d’enfants suisses. Les circonstances ne
sont évidemment pas les mémes.

On nous a aussi demandé d'obtenir la colla-
boration des femmes. Nous sommes parfaitement
d’accord. Cependant, une de nos grandes com-
munes a sollicité le concours de femmes pour ré-
soudre ce probleme. Elle a recu deux inscrip-
tions, dont I'une a dio étre immédiatement écartée.
Une autre commune avait l'intention de réorga-
niser son service de surveillance des enfants pla-
cés d’aprés le systéme suivant: faire surveiller
les garcons par des hommes et surveiller les fil-
lettes par des femmes. Cette commune s’est adres-
sée & plusieurs dames. Toutes ont en fait refusé,
en arguant qu'elles étaient bien d’accord, mais
qu'elles ne voulaient supporter aucune responsa-
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bilité pour le cas ou il arriverait quelque chose!
Pourtant il faut bien savoir de temps a autre as-
sumer des responsabilités! Enfin, la discussion qui
vient d’avoir lieu au Grand Conseil nous a fourni
quelques suggestions que nous examinerons plus
tard.

Exposons maintenant briévement les mesures
prises depuis février 1945 dans le canton de Berne:

En date du 7 mars 1945, une circulaire a été
adressée a tous les parents nourriciers dans le but
d’éviter le retour de cas semblables a celui de
Frutigen. Les communes ont aussi regu une cir-
culaire pour les inviter & effectuer une revision
extraordinaire de tous les cas de placement pour
1945. Nous avons fait savoir aux communes que
les lieux de placement qui paraissent insuffisants
ou qui sont insuffisants doivent étre purement et
simplement supprimés et que l'enfant doit étre
placé dans une autre famille. Une orientation géné-
rale a été fournie par la voie de la presse. Nous
avons ordonné aux préfectures de tenir avant le
30 juin 1945 les assemblées de district prévues par
la loi sur l'assistance publique, & l'effet d’examiner
la question des enfants placés. La moitié de ces
assemblées a eu lieu. Elles ont montré un treés
grand intérét pour le probleme soulevé et moud
avons l'impression qu’elles donneront de bons ré-
sultats.

La question du prix de pension a également
été étudiée d’une maniere approfondie. Nous som-
mes actuellement en mesure de pouvoir arréter les
prescriptions a ce sujet. Les nouveaux prix de pen-
sion ne seront que des directives a l'intention des
communes. Nous disons expressément aux com-
munes que ces directives s’entendent pour des cas
normaux, mais qu'aussitdt qu'on a affaire a un
enfant chétif parexemple, ces directives doivent étre
laissées de coté dans la fixation du prix de pen-
sion avec le peére nourricier. Les communes seront
évidemment appelées a faire un sacrifice finan-
cier, mais je suis convaincu qu’elles le feront de
bon. gré.

Les prescriptions actuelles nous paraissent suf-
fisantes, mais il faut les condenser dans une seule
instruction, afin de les mettre a la disposition des
communes et des autorités d’assistance. C’est fait,
et si 'envoi n’est pas encore parvenu aux com-
munes, c'est que nous voulions attendre le résul-
tat des délibérations du Grand Conseil afin de voir
s’il est possible de prendre en considération cer-
tains des veeux exprimés.

Ces instructions spécifieront notamment les con-
ditions a poser aux familles qui veulent prendre
un enfant en pension. Elles indiqueront quelles
sont les compétences, les devoirs et les charges
de l'autorité d’assistance comme autorité d’exécu-
tion de la loi et comme autorité de surveillance
du placement. En effet, nous devons souligner que
Pautorité communale est & la fois autorité d’exé-
cution et autorité de surveillance des placements.
L’autorité communale ne peut pas simplement dire:
nous plagons l'enfant et I'Etat controlera. L’au-
torité communale doit placer l'’enfant et elle a
le devoir de surveiller le placement. La surveil-
lance de I'Etat vient ensuite. A moins de créer un
trés gros appareil administratif central, mous de-
vons maintenir cette classification des responsa-
bilités. Si tel n’était pas le cas, les communes
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seraient amenées a se désintéresser de questions
qui les touchent de tres preés. Je ne pense pas que
telle soit I'intention du Grand Conseil. Nous ferons
remarquer que, pour faciliter aux communes I’exer-
cice de leur mission, la loi introductive au Code
civil suisse prévoit que les autorités tutélaires de
différentes localités peuvent créer un organe cen-
tral qui les déchargera de différentes obligations.
La loi sur l'assistance publique dit également, dans
son art. 80, qu’il est loisible aux communes de
former entre elles des associations, des Gemeinde-
verbinde, pour 'accomplissement de certaines char-
ges, notamment pour I'organisation de I'administra-
tion du service d’assistance ou de quelques par-
ties de ce service, de sorte que, actuellement déja,
les communes peuvent se grouper pour traiter cer-
tains points spéciaux de la surveillance de l’assis-
tance. Notre direction continuera l'étude de cette
question afin de voir quelle suite il est possible
de lui donner. Des assistantes sociales (Firsor-
gerinnen) pourront étre engagées par ces associa-
tions de communes pour remplir les tiches d’exé-
cution et de surveillance dans les communes en
ce qui concerne les enfants placés. La surveillance
de I'Etat viendrait en surplus.

Ce projet d’instructions aux communes sera ac-
compagné d’un mouveau contrat de placement qui
reprendra, avec quelques modifications et adjonc-
tions, l'ancien contrat de placement. Il sera accom-
pagné d'une demande de renseignements sur les
familles qui se sont annoncées pour prendre un
enfant en pension et d'une lettre que I'autorité com-
munale de placement remettra dans chaque cas
aux futurs parents nourriciers pour les rendre spé-
cialement attentifs & leurs devoirs et & leurs obli-
gations vis-a-vis de l'enfant qu’ils prennent chez
eux.

Quant & la surveillance de I’Etat, nous devons
examiner cette année encore s’il est possible,
comme je 1'ai dit déja en février, de confier encore
a nos inspecteurs d’arrondissement actuels la tache
de surveiller les enfants placés par les autorités
tutélaires ou par leurs parents. Si cette tache s’avé-
rerait trop lourde, nous devrions choisir un autre
systeme. Il faudrait trouver une méthode qui per-
mettrait d’assurer la surveillance de I'Etat pour les
cas tutélaires comme pour les cas d’assistance, de
maniére a ce que cette surveillance donne compléte
satisfaction., Je vous prie de nous accorder encore
un délai de quelques mois pour étudier la maniére
dont cette nouvelle organisation doit étre congue si
elle se révele nécessaire.

Quant a dire, ainsi ‘que cela a été le cas au cours
de la discussion, que mos autorités de surveillance
n'osent pas exercer les charges qui leur incombent
4 cause des répercussions d'ordre pratique que cela
pourrait entrainer pour elles, c’est la une exagéra-
tion trés nette: le danger que courent ces agent§
est en effet trés minime. Nos populations cam-
pagnardes ont suffisamment de compréhension pour
s’incliner devant un avis motivé de l'inspecteur de
I'assistance publique, méme si celui-ci est un ins-
tituteur ou un membre du corps ecclésiastique.

La commission cantonale & laquelle nous avons
soumis tous ces différents projets les a examinés;
nous sommes heureux de constater qu’elle est d’ac-
cord avec nous et qu’'elle soutient nos efforts, no-
tamment aussi ceux en faveur des établissements.
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Il n'est pas exclu qu'a la suite des nouvelles
conditions que nous poserons aux parents nourri-
ciers, certains — et peut-étre pas les plus mauvais
— déclarent que, dans ces conditions, ils ne veu-
lent pas assumer la responsabilité d’avoir chez eux
un enfant placé. A ce moment-la, les établissements
seront sans doute misdavantage & contribution. Nos
établissements ont besoin d'une aide, surtout les éta-
blissements privés subventionnés par I'Etat, afin de
faire face aux dépenses quotidiennes et au surcroit de
charges qui découle du renchérissement de la vie.
Cette aide leur permettra aussi de mettre leurs instal-
lations en état. En vertu de I'ordonnance de 1934, les
établissements cantonaux satisfont aux prescrip-
tions en vigueur. Les projets relatifs aux établissc-
ments sont non seulement & 1’étude, mais ils seront
soumis au gouvernement dans un trés proche ave-
nir. Le Grand Conseil aura peut-étre 'occasion de
revenir sur ce sujet lors de la discussion du budget
ou des comptes de I'Etat.

La motion demande que l'exploitation de I'enfant
soit radicalement supprimée dans notre canton. Je
crois que tel est déja le cas actuellement. Il se peut
que, dans un cas ou dans un autre, un enfant ait
été surmené par ses parents nourriciers, mais il
s'agit en réalité de survivances trés rares d'un
temps révolu.

Le motionnaire demande aussi quun bon place-
ment soit assuré a l'enfant. Nous croyons que les
instructions actuelles et les prescriptions qui seront
ordonnées assurent de bons placements si les auto-
rités les appliquent scrupuleusement. Les établisse-
ments de I'Etat régis par lordonnance de 1934
donnent satisfaction et ils seront encore plus appro-
priés a leur but lorsque nous aurons réussi & trans-
former Landorf et & le doter de certaines installa-
tions qui lui font défaut actuellement.

Le gouvernement estime qu'une loi spéciale n’est
pas nécessaire et que les prescriptions actuelles
sont suffisantes pour permettre une bonne organi-
sation du régime des enfants placés. Il est extréme-
ment désagréable au gouvernement et a celui qui
vous parle, en particulier, de déclarer que le
gouvernement ne peut pas accepter la motion en
tant que motion, mais qu’il l'accepte comme
postulat. Nous voudrions qu'il n’existe aucune
divergence d'opinion sur le résultat auquel nous
devons aboutir. Le gouvernement veut ce que veut
le Grand Conseil. Le Grand Conseil veut ce que
veut le gouvernement. Le gouvernement ne refuse
pas d’examiner la question puisqu’il ne propose
pas le rejet de la motion. Il n'y a donc pas de
divergence sur les résultats pratiques & obtenir.
La question restera a l'ordre du jour et nous
devrons continuer & nous en occuper jusqu’a ce que
nous ayons l'assurance que nous sommes arrivés
partout & une solution satifaisante. Nous sommes
déterminés & supprimer les derniéres survivances
d’une conception qui est heureusement révolue.
Nous demandons l'appui du Grand Conseil, des
autorités communales et de la population et nous
concluons en priant le Grand Conseil de nous
mettre au bénéfice des explications données. La
signification du vote qui interviendra sera telle que
nous pourrons dire que nous avons fait un nouveau
pas en avant sur la voie d’une conception com-
pletement rénovée de la question et que nous
aurons réussi a réaliser pour notre jeunesse mal-
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heureuse et déficiente un nouveau progrés, progres
qui permettra de lintégrer dans la vie com-
munautaire et sociale.

Prisident. Herr Buri wird eine Erkldrung fiir
seine Fraktion abgeben.

Buri. Auf die Kontroverse Brdnnimann-Rein-
hard will ich nicht weiter eintreten. Es ist begreif-
lich, dass Herr Bronnimann reagiert hat. Wir
miissen protestieren, dass man irgendwie die Bauern
als Siindenbocke darstellt. Wenn es ab und zu vor-
gekommen ist, dass die Bauern billige Knochtlein
anstellen mussten, ist es nicht der Fehler der
Bauern allein. Man muss vorsichtig sein und nicht
unsern Stand belasten. (Reinkard: Wir haben das
nicht getan.) Wir haben auch Verstindnis fir
Kinder. Was Herr Steiger ausgefiithrt hat, ist die
Meinung unserer Fraktion. Wir glaubten, es wiirde
mit einem Postulat geniigen. Aber Herr Reinhard
will keine Beerdigung ersten Grades erleben und
hat gegeniiber der Direktion ein Misstrauen, dass
nicht griindlich durchgegriffen werde. Wir wollen
nicht Totengriber dieser Sache sein, stimmen in-
folgedessen zur Motion Reinhard.

Prisident. Ich schlage vor, in der Abstimmung
den Antrag des Herrn Reinhard auf Erheblicherkli-
rung seiner Motion dem Antrag der Regierung, die
Motion als Postulat entgegenzunehmen, gegeniiber-
zustellen.

Abstimmung.

Fiir Erheblicherkldrung der Mo'ion Grosse Mehrheit.

Grossratsbeschliisse
betreffend
I.

Konversion eines Resthetrages von 3 Millionen Fran-
ken der 4 °/o-Anleihe bei der Schweizerischen
Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Ziirich.

(Siehe Nr. 11 der Beilagen.)

IT.

Konversion eines Resthetrages von 46 Millionen Fran-
len der 4 °/o-Anleilie von 1933.

(Siehe Nr. 12 der Beilagen.)

Prisident. Im Zusammenhang mit diesen beiden
Geschiften wird auch die einfache Anfrage Perreten
beantwortet.

Hofer, Berichterstatter der Staatswirtschafts-
kommission. Das eine Geschidft betrifft die Ver-
lingerung des Anleihens von 3 Millionen. Am
3. Juni 1940 hat der Grosse Rat mit der Renten-
anstalt einen Anleihensvertrag vom Jahre 1936 auf
weitere 5 Jahre verldngert. Dazumal hat die Schuld-
summe 4 Millionen Franken betragen. Seither sind
pro Jahr Fr. 250000. — abbezahlt worden, so dass
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es heute noch 3 Millionen sind, die am 30. Juni
zur Riickzahlung fillig wiirden. Der Zinssatz fiir
dieses Anleithen war 4 0. Die Rentenanstalt hat
den Regierungsrat angefragt, ob er gewillt wiire,
diesen Anleihensvertrag zu verlingern, und der
Regierungsrat, in Riicksicht darauf, dass er momen-
tan nicht viel flissige Mittel hat, hat die Verhand-
lungen aufgenommen, und es ist folgende Verein-
barung zustande gekommen:

Das Anlethen wird bis zum Jahre 1960 ver-
lingert, also um 15 Jahre, und zwar zu 31/; 9. Die
Rentenanstalt bekommt eine einmalige Kommission
von Fr. 30000. —. Das erhoht die Belastung auf
3,28 0.

Die Kommission hat dem Antrag zugestimmt, in
der Meinung, es seien giinstige Bedingungen, und
wir ersuchen Sie, hier ebenfalls zuzustimmen.

Die 16 Millionen: Laut Volksbeschluss vom 27.
August 1933 hat der Grosse Rat am 12. September
des gleichen Jahres den Regierungsrat ermichtigt,
ein Anleihen von 24 Millionen Franken aufzuneh-
men, mit Riickzahlung am 1. Oktober 1951. Der
Staat Bern hat sich ein Kiindigungsrecht vorbehal-
ten ab 1. Oktober 1945 und hat davon Gebrauch
gemacht. Die Verhandlungen, die durch die Kan-
tonalbank gefithrt wurden, haben ergeben, dass
die Banken gewillt sind, die 16 Millionen zu 31/3 9%
zu iibernehmen zum Kurs von 100.40 auf 25 Jahre.
Die erste Offerte der Banken lautete dahin, dass
das Begehren zum Kurs von 100 gestellt wurde. Es
gelang der Kantonalbank, eine Verbesserung zu er-
wirken, so dass die Nettobelastung mit den Kom-
missionen 3,58 0/ betridgt. Wir haben mit Riicksicht
auf die Tatsache, dass es sich hier um eine Dauer
von 25 Jahren handelt und dass der Bund in néch-
ster Zeit ein Anleihen zu 314 9 aufnimmt, die
Meinung vertreten, dass man zustimmen sollte, in-
dem man nicht ausser Acht lassen darf, dass die
néichsten Jahre eine vermehrte Kapitalbeanspruchung
bringen werden und dass eine gewisse Erhohung
der Zinssitze eintreten wird. Wir erachten die Be-
dingungen als giinstig und verweisen auf den Be-
schlussesentwurf, der die Einzelheiten festhilt. Wir
beantragen, dieser Konversionsverlingerung zuzu-
stimmen, in Riicksicht auf die Verhandlungen des
Regierungsrates, Die Kommission war einstimmig.

Diirrenmatt, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Bedingungen sind ausein-
andergesetzt, ich habe michts beizufiigen; sie sind
giinstig. Es sind zwei Schulbeispiele dafiir, dass
man in solchen Anleihen nicht schablonenhaft vor-
gehen kann, sondern die Situation so ansehen muss,
wie sie sich im Einzelfall prisentiert. Wir kdnnen
damit auch gleich die Antwort auf die einfache An-
frage des Herrn Perreten verbinden.

Die einfache Anfrage des Herrn Perreten lautet
im zweiten Abschnitt: « Der Regierungsrat wird er-
sucht, dariiber Auskunft zu geben, aus welchen
Griinden von diesem Kindigungsrecht micht aus-
giebiger Gebrauch gemacht wird, namentlich auch,
warum das Anleihen von 24 Millionen Franken von
1933 nicht ganz, sondern bloss mit 8 Millionen
Franken amortisiert wurde, trotzdem heute lang-
fristige Anleihen zu bedeutend niedrigerem Zins-
fuss aufgebracht werden konnten.»

Wir haben im Januar von den 24 Millionen
Franken 8 Millionen konvertieren kdnnen zum Kurs
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von 99 und zu einem Zins von 31/ 9. Wir konnten
nicht mehr konvertieren, weil nur 8 Millionen Fran-
ken offeriert wurden. Es war ein ginstiger Fall,
8 Miliionen konvertieren zu kdnnen. Nun kommen
die zwel neuen Konsersionen. Der eine Gliu-
biger ist einverstanden, zu 31/ 9% zu konvertieren,
fir 15 Jahre. Das ist sehr ginstig und darf eben-
falls akzeptiert werden. Daneben bleibt die Konver-
sion der 16 Millionen Franken. Da waren die Ver-
handlungen mit den ‘Banken schwierig. Verschiedene
Umstdande haben mitgewirkt. Schliesslich ist es ge-
lungen, eine ausserordentlich giinstige Offerte zu er-
halten in der Weise, dass die Anleihensdauer auf
25 Jahre festgesetzt werden konnte. Sonst betriigt
die maximale Frist 20 Jahre. Wir haben ein Inter-
esse daran, mdglichst langfristige Anleihen zu er-
halten, besonders zum vorliegenden Zinsfuss. Wenn
wir bald wieder konverlieren miissten, ergiben sich
neue Emissionskosten. Die Banken haben schliess-
lich zugestanden, dass sogar ein Emissionskurs iiber
pari, ndmlich zu 100.40 festgesetzt wird. Im Ja-
nuar haben wir 31/ 0% zum Kurs von 99 begeben.
miissen, jetzt 315 0o zu 100.40, aber fiir 25 Jahre.
Der Nettozins von 3,58 0/ stellt keine grosse Diffe-
renz mehr dar gegeniiber den 31 9 zum Kurs von
99. Im Auftrag des Regierungsrates mdchte ich
empfehlen, diesen beiden Konversionsanleihen, die
eine wesentliche Entlastung der Staatsrechnung
bringen, zuzustimmen.

Ich kann Herrn Perreten versichern, dass wir
keine Gelegenheifl versidumen werden, ein weiteres
Anleihen zu konvertieren, wenn wir das kdnnen. Sie
sehen den Status der Amleihen im Budget. Wir
haben noch Anleihen zu 4 0. Soweit es der Geld-
markt erlaubt, werden wir konvertieren; aber ich
kann keine feste Schablone anwenden, sondern
muss die Gelegenheiten ergreifen, wenn sie da sind.

Ich empfehle Ihnen, die Konversionsanleihen an-
zunehmen.

Genehmigt.
Beschliisse :

I

Der Grosse Rat, gestiitzt auf Art. 26, Ziffer
11, in Verbindung mit Art. 6, Ziffer 5 der
Staatsverfassung, auf Antrag des Regierungs-
rates,

beschliesst:

1. Der am 3. Juni 1940 mit der Schweize-
rischen Lebensversicherungs- und Renten-
anstalt abgeschlossene Anleihensvertrag wird
fir eine Schuldsumme von 3 Millionen Fran-
ken zu folgenden Bedingungen verldngert:
a) Das Kapital ist vom 30. Juni 1945 an

halbjdhrlich jeweilen am 30. Juni und
31. Dezember, erstmals am 31. Dezember
1945, mit 81/ 0% p. a zu verzinsen.

b) Das Kapital ist ohne besondere Kiindi-
gung am 30. Juni 1960 zur Riickzahlung
fallig.

¢) Fir die Erneuerung dieses Darlehens ist
der Glaubigerin eine Kommission von
106 des Darlehenshetrages = Franken
30000. — am 30. Juni 1945 zu entrichten.

d) Der eidgendssische Obligationenstempel
sowie die Coupon- und Verrechnungs-
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steuer fallen gemiss den gesetzlichen Be-

stimmungen zu Lasten der Glaubigerin.

2. Der Regierungsrat wird mit dem Abschluss
des neuen Anleihensvertrages beauftragt.

IL.

1. Der Grosse Rat beschliesst gestiitzt auf
Art. 26, Ziff. 11, in Verbindung mit Art. 6,
Zi{f. 5 der Staatsverfassung die Riickzahlung
eines Restbetrages von 16 Millionen Franken
der 4 9j-igen Anleihe des Staates Bern von
1933.und die Aufnahme einer Konversions-
anleihe im gleichen Betrag zu folgenden Be-
dingungen:

Zinssatz 315 o),

Emissionskurs 100,40 0% - 0,60 0% eid-
genossischer Titelstempel zu Lasten des
Glaubigers,

Riickzahlung nach 25 Jahren mit Kiindi-
gungsrecht des Staates nach 18 Jahren.

2. Der Regierungsrat wird mit der Durchfiih-
rung dieses Beschlusses beauftragt.

Prisident. Herr Perreten erklirt sich von den
Ausfithrungen des Herrn Regierungsrates befriedigt.

Motion der Herren Grossrate Bettler und Mitunter-
zeichner betreffend Beitragsleistung an Riumungs-
arbeiten hei Wasserschiiden.

Fortsetzung.
(Siehe Seite 294 hievor.)

M. Mceckli, directeur de l'assistance publique,
rapporteur du Conseil-exécutif. M. Bettler a déposé
en février une motion demandant une subvention
extraordinaire des pouvoirs publics pour aider a la
remise en état des dégats causés par les inon-
dations dans le Simmental en automne 1944. Ces
inondations et les dégats qui en sont résultés ont
suscité de nombreuses interventions, interpellations
et motions, en février, qui ont abouti & une de-
mande de création d'une assurance contre les dégats
causés par les éléments mnaturels. M. Bettler se
préoccupe aujourd’hui plus particulierement du cas
du Simmental, plus exactement du Haut-Simmen-
tal, ou des dégats considérables ont été causés par
la Simme.

Pourquoi notre direction est-elle chargée de ré-
pondre a M. Bettler? Parce qu'elle administre le
fonds cantonal en faveur des victimes des dom-
mages causés par les éléments et parce que nous
seuls avons la possibilité de venir en aide aux
sinistrés. Il est patent que les dommages causés
par les dévastations de la Simme et de ses affluents
dans le Simmental sont considérables. Ils se
montent a4 environ fr. 700000. Au moment du
désastre, en mnovembre 1944, les communes du
Haut-Simmental se sont mises en relation avec
le Commissariat fédéral a I'internement et &
I’hospitalisation. Celui-ci a mis & leur disposition
des contingents d’internés qui, au cours de l'hiver,
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ont tant bien que mal procédé a certains travaux
de déblaiement. Ces travaux ne sont pas encore
terminés & l’heure actuelle. Les frais de remise
en état ont été considérables, d'ou Il'idée du
motionnaire de savoir s'il n'est pas possible, étant
idonné 1'étendue des dommages, d’obtenir une
subvention cantonale extraordinaire de 20 9o en-
viron,

Nous avons a diverses reprises visité cette
région et conféré avec les autorités communales et
avec le Commissariat fédéral a l'internement et
a l'hospitalisation. Nous espérions pouvoir dire
simplement aujourd’hui au motionnaire que la
question est résolue positivement. Nous regrettons
cependant de ne pas pouvoir le faire et cela pour
les motifs suivants: le montant des frais de remise
en état n'est pas encore exactement connu. Le
Commissariat fédéral & l'internement et & l'hospi-
talisation n’a pas encore terminé ses travaux et
ne peut pas nous dire & combien s’éléveront les
frais de déblaiement. Des experts cantonaux et
fédéraux des fonds contre les dommages causés
par les éléments procédent actuellement & I'esti-
mation des dégats. Ces estimations ne sont pas
non plus terminées. Nous ne savons pas quel
montant nous pourrons allouer aux Sinistrés au
compte du fonds fédéral. La contribution des
communes et des particuliers n'est pas encore
fixée définitivement, elle non plus. Elle l'est, il est
vrai, dans son principe, mais non pas en fait,
puisque nous ne connaissons pas encore les
montants mis a disposition par les communes et
spécialement par les particuliers.

La question doit donc étre envisagée de la
maniére suivante: Les travaux sont actuellement
en cours. Les travaux de déblaiement doivent étre
terminés. Lorsque nous connaitrons exactement le
coGt des travaux de déblaiement, les indemnités
qui pourront étre versées par les fonds fédéral
et cantonal des dommages causés par les éléments,
le montant précis des contributions des communes
et des particuliers, nous posséderons une vue
d’ensemble du probléeme. Nous pourrons alors
formuler une proposition a l'intention du gouverne-
ment, et éventuellement du Grand Conseil. L’essen-
tiel, c’est que les travaux puissent étre menés a
chef. Le Gouvernement se rendant compte de la
nécessité de venir en aide d’une maniére ou d'une
autre aux communes du Haut-Simmenthal déclare
accepter la motion pour étude.

Priisident. Die Motion ist unbestritten und wird
als erledigt erklirt.

Schluss der Sitzung um 11.30 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Dritte Sitzung.

Mittwoeh, den 16. Mai 1945,
um 8.30 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Me yer (Roggwil).

Die Préiasenzliste verzeigt 182 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 12 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Amstutz, Anliker (Gon-
diswil), Bronnimann, Burren (Steffisburg), Giroud,
Ilg, Kleinjenni, Kohli, Morf, Wilti, Winzenried,
Wiithrich (Belpberg); ohne Entschuldigung ist
niemand abwesend.

Tagesordnung:

Kenntnisgabe vom Ergebnis der kantonalen Volls-
abstimmung vom 6. Mai 1945.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus
den Verhandlungen des Regierungsrates, wonach
derselbe, nach Zusammenstellung der Protokolle
iber die Volksabstimmung vom 6. Mai 1945, be-
urkundet :

Die Vorlage iiber das Gesetz iiber die Organi-
sation des Kirchenwesens ist mit 32343 gegen
26073 Stimmen angenommen worden; die Zahl
der leeren Stimmen betrug 2264, die der ungiiltigen
181.

Von den 235119 in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigten Biirgern sind 63 474 an die Urne
gegangen.

Gegen dieses Abstimmungsergebnis ist keine
Einsprache eingelangt; es wird als giiltig zustande
gekommen erklart.

Dem Grossen Rat ist das Ergebnis in Ausfiih-
rung von § 31 des Dekretes vom 10. Mai 1921 zur
Kenntnis zu bringen und im Amtsblatt offentlich
bekannt zu machen.

* *
*

Nach der diesem Vortrag beigegebenen Zu-
sammenstellung gestaltet sich das Abstimmungs-
ergebnis in den einzelnen Amtsbezirken wie in
nebenstehender Tabelle angegeben.

Ergebnis der Regierungsratswahl vom 6. Mai 1945.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus
den Verhandlungen des Regierungsrates, wonach
derselbe, gestiitzt auf die von der Staatskanzlei
vorgenommene Zusammenstellung der Protokolle
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Gesetz
iiber die Organisation des Kirchenwesens

Stimm- An- Yer- Leer und

Amtshezirke berechtigte | nehmende | werfende | ungiiltig
Aarberg 6140 | 1013 642 58
Aarwangen . 9876 | 1414 | 1346 | 129
Bern h6225 | 8899 | 5212 | 933
Biel . 14290 | 1547 665 | 172
Biiren . . 4 469 365 733 38
Burgdorf . 10565 | 1327 | 1203 | 105
Courtelary 6 952 768 347 24
Delsberg . 5920 | 11798 207 317
Erlach . 2 397 213 253 13
Fraubrunnen. 5067 913 443 68
Freibergen 2665 | 1015 53 13
Frutigen . 4 315 223 819 17
Interlaken 9631 794 | 1683 75
Konolfingen . | 10312 | 1036 | 1906 | 102
Laufen 2932 630 88 12
Laupen 2973 466 407 30
Miinster 7938 | 1282 403 40
Neuenstadt . 1 246 186 53 7
Nidau . . 41717 581 621 59
Oberhasli . 2 247 212 320 17
Pruntrut . 7521 | 2096 304 b2
Saanen 1909 97 219 5
Schwarzenburg 2 985 171 420 16
Seftigen 6641 613 | 1377 43
Signau. . 7650 705 712 34
Ob.-Simmental 2448 221 280 21
Nd.-Simmental 4 658 406 703 29
Thun . . .| 16709 | 1690 | 2393 | 109
Trachselwald 7561 677 | 1474 86
Wangen . 6 100 919 37 | 101
Militar . . — — — —
Zusammen | 235119 | 32 343 | 26 073 | 2 445

iiber die Wahl eines Mitgliedes des Regierungsrates
gemiss Art. 33 und 34 der Staatsverfassung, be-
schliesst:

1. Es wird beurkundet, dass am 6. Mai 1945 bei
235119 Stimmberechtigten und einer Wahlbeteili-
gung von 63474 Biirgern, von welchen 51073 in
Berechnung fallende Wahlzettel abgegeben wurden,
somit bei einem absoluten Mehr von 25537, fiir die
laufende Amtsperiode, endigend auf 31. Mai 1946,
zum Mitglied des Regierungsrates gewihlt worden
ist Dr. jur. Markus Feldmann, Chefredaktor in Bern,
mit 42 679 Stimmen.

2. Gegen diese Wahl ist keine Einsprache ein-
gelangt, :

3. Sie wird vom Regierungsrat in Ausfithrung
von § 31 des Dekretes vom 10. Mai 1921 iiber das
Verfahren bei Volksabstimmungen und Volkswahlen
als giiltig erklart.

4. Vom Wabhlergebnis ist dem Grossen Rate
Kenntnis zu geben.
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Zuteilung einer Direktion an Regierungsrat
Dr. Feldmann.

Beschluss:

Der Grossratsbeschluss vom 2. Juni 1942 be-
treffend Organisation und Zuteilung der Direk-
tionen des Regierungsrates wird fiir das Ver-
waltungsjahr 1945 /46, also mit Wirkung ab
1. Juni 1945, wie folgt abgeéindert:

a) Folgende Direktionen werden umgebildet:

Direktion der Justiz,

Direktion der I'inanzen, der Domé&nen und
des Kirchenwesens,

Direktionen der Forsten, der Landwirtschaft
und des Militérs.

b) Die Zuteilung der Verwaltungszweige an
die Mitglieder des Regierungsrates wird wie
folgt gedndert:

Die Verwaltung der Justiz an Regierungsrat
Dr. H. Mouttet.

Die Verwaltung der Finanzen, Domé&nen und
des Kirchenwesens an Regierungsrat Dr. H.
Diirrenmatt.

Die Verwaltung der Forsten, der Landwirt-
schaft und des Militirs an Regierungsrat
H. Stihli.

Die Verwaltung des Gemeindewesens und der
Sanitit an Regierungsrat Dr. M. Feldmann.

Kredithewilligung.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iiber dieses Geschift Grossrat Schwendimann, Mit-
glied der Staatswirtschaftskommission, worauf fol-
gender Antrag diskussionslos gutgeheissen wird:

Beschluss:

Fir die im Herbst 1944 durchgefiihrte Aus-
merzaktion unwirtschaftlicher Nutztiere des
Rindergeschlechtes wird ein Kredit von Fr.
43 000. — bewilligt.

Der Kredit ist der Position 20 des Sonder-
kontos, Forderung des Viehabsatzes, zu be-
lasten.

Motion der Herren Grossrate Gfeller und Mitunter-
zeichner betrefiend das haus- und landwirtschaft-
liche Bildungswesen.

(Siehe Seite 233 hievor.)

Gfeller. Am 26. Februar dieses Jahres habe ich
eine Motion eingereicht, die von einer grossen Zahl
von Kollegen mitunterzeichnet worden ist, durch
welche der Regierungsrat beauftragt wird, er
mochte das land- und hauswirtschaftliche Bildungs-
wesen im Kanton Bern erneut iiberpriifen und ver-
mehrt fordern. Es gehort zu den schénsten, dank-
barsten und edelsten Aufgaben in einer Familie,
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einer Gemeinde und im Staat, sich den Fragen der
Bildung und Erziehung zu widmen, also die her-
anwachsende Jugend als Menschen, Biirger oder
Biirgerinnen und fiir den spitern Beruf auszu-
bilden. Die grosse Mghrheit des Bernervolkes hat
diese Tatsache als richtig anerkannt, indem sie am
21. Januar mit einem tberzeugenden Mehr einigen
Abdnderungen des bernischen Schulgeselzes zu-
gestimmt hat.

Dieser Volksentscheid vom 21. Januar ist der
eigentliche Ausgangspunkt der Motion, indem die
Gesetzesdinderung das Obligatorium der Fort-
bildungsschule fiir Jinglinge ermdglicht. Die Ge-
meinden, die bis heute keine solche Forthildungs-
schule gefithrt haben, miissen sie nun organisieren.
Das bedeutet da und dort neue Arbeiten, erfordert
aber auch in den Gemeinden, die bisher schon Fort-
bildungsschulen hatten, eine Priifung der Irage,
ob sie nicht hinsichtlich der Organisation und der
Zielsetzung der Fortbildungsschule eine Aenderung
vornehmen wollen, und zwar in der Richtung einer
vermehrten beruflichen Orientierung. Die Kriegs-
jahre haben uns eindriicklich gelehrt und damit
eine alte Tatsache bestitigt, dass ein Volk zur
Sicherung seiner Erndhrung die eigene Erde, seinen
Boden nach bestem Wissen und Konnen niitzen
muss. Ein Volk, das seine Erde nicht bebaut, ist
seines Landes nicht wert.

Die Aufgabe eines vielseitigen Landbaues kann
nur durch einen tiichtigen Bauernstand erfillt wer-
den. Dabei kann der fachkundige und allseitig tiich-
tige Bauer sein Konnen nicht einfach allein aus der
Erfahrung schopfen, denn die Erfahrung gilt als
die teuerste Lehrmeisterin. Im Land herum und ge-
rade im Kanton Bern kann man besonders fiir die
Kriegsjahre nachweisen, dass es die Gebiete sind,
die gute Fachbildung und verhiiltnisméssig gute Be-
rufsschulung aufweisen, die auch den grossten An-
teil am Mehranbau zu verzeichnen haben und sich
iiber den grossten Anteil an der vermehrten land-
wirtschaftlichen Produktion ausweisen kénnen und
dass jene Gebiete im Riickstand geblieben sind,
nicht aufgeholt und nicht herausgeholt haben, was
ihnen zugemutet wurde, in denen die Berufsbildung
noch weitgehend unbekannt ist.

Bevor ich mich der Hauptfrage: bduerliche Be-
rufslehre und Berufsschulung zuwende, mdchte ich
auf eine Tatsache hinweisen, nimlich auf die ge-
waltigen Fortschritte in der beruflichen Ertiich-
tigung des kaufménnischen und gewerblichen Nach-
wuchses und ihre Auswirkungen. Der Ausbau der
Berufslehre in Handel und Gewerbe und der da-
zu gehorenden Gewerbeschulen ist ein glinzender
Beweis dafiir, dass eine bessere Ertiichtigung
des beruflichen Nachwuchses einen Erfolg bringen
kann: eine Sicherung der Existenz, wie man sie
vorher kaum fiir moglich gehalten hiitte.

In verschiedenen Bundesgesetzen, die Bildungs-
oder sozialpolitische Fragen regeln, finden wir die
Bestimmung: ausgenommen die Landwirtschaft. Die
Landwirtschaft ist hinsichtlich der Ausbildung im
Laufe der letzten Jahrzehnte gegeniiber den andern
Berufen zurlickgeblieben. Heute stehen wir vor der
Tatsache, dass der Stillstand besonders auf dem Ge-
biet der Berufslehre sich fiir die Landwirtschaft als
ein bedauerlicher Riickschritt erweist. Der schul-
entlassene Jiingling will zum mindesten in eine
Lehre eintreten; nur zu einem Bauern zu gehen,
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hat keinen Sinn — diese Meinung ist stark ver-
treten und sie wird auch von einem Grossteil der
Lehrerschaft unterstiitzt.

Aus dieser Tatsache heraus lidsst sich erkliren,
warum die Landwirtschaft, im gesamten betrachtet,
obwohl sie den zahlreichsten Nachwuchs verzeich-
net, seit Jahren immer schirfer an Dienstboten-
mangel leidet, der sich heute zu einer eigentlichen
Leutenot entwickelt hat. Die béduerliche Berufslehre
und Berufsschule diirfen wir als das wertvollste
Mittel zur Einddmmung der tiibermissigen Land-
flucht betrachten. Wenn endlich fiir die landwirt-
schaftlichen Dienstboten gewisse Sozialmassnahmen
zur Tatsache werden, wie in jiingster Zeit die Haus-
haltungs- und Kinderzulagen, so darf die Landwirt-
schaft hier endlich eine Besserung der Verhiltnisse
erhoffen.

Mit diesen zum Teil etwas kritischen und zum
Teil bedauerlichen Hinweisen soll aber in keiner
Weise gesagt sein, dass bis jetzt auf dem Gebiete
der b#uerlichen Berufsschule nichts geschehen sei.
Gestiitzt auf bestehende gesetzliche Grundlagen ist
in Bund und Kanton in den letzten Jahren recht
manches geschaffen worden. In der Schrift von
Schulinspektor Hermann Wahlen « Ueber den land-
wirtschaftlichen Bildungsgedanken in der Schweiz»
konnen wir hieriiber umfassende Auskunft erhalten.
Durch die Herausgabe dieses Werkes, das unter
dem Palronat der Oekonomisch-gemeinniitzigen Ge-
sellschaft des Kantons Bern erschienen ist, hat sich
Herr Wahlen grosse Verdienste als eigentlicher
Historiker auf diesem Gebiete des biduerlichen Bil-
dungswesens erworben. Die Schilderung der Ent-
wicklung geht zuriick auf die Mitte des vergangenen
Jahrhunderts; wir finden in der Schrift namentlich
die interessanten Thesen von Pfarrer Schatzmann,
nachher diejenigen der Oekonomen von Burgd»orf,
Grundsilze, die noch heute restlos giiltig sind.

An Leistungen auf dem Gebiet des landwirt-
schaftlichen Bildungswesens mdochte ich erwihnen:
den Ausbau der landwirtschaftlichen Mittelschulen
und der hauswirtschaftlichen Schulen als Mittel-
schulen, der zur Hauptsache unter der Leitung des
friheren Landwirtschaftsdirektors Dr. Moser er-
folgte, dann die Weiterentwicklung der landwirt-
schaftlichen Fortbildungsschulen, die wir in der
Nachkriegszeit der Zwanzigerjahre in erfreulicher
Anzahl erstehen sahen. Als Hauptinitianten kom-
men der damalige Schulinspektor Dr. Biirki und der
frithere Nationalrat Schir (friher in Langnau, jetzt
in Bern) in Frage.

Die A.nfé’mg‘e‘ der béuerlichen Berufslehre, des
sogenannten landwirtschaftlichen Lehrjahres gehen
auf ungefihr 10 Jahre zuriick; das neueste Glied
in dieser Entwicklung ist der Versuch mit der Ver-
anstaltung einer bduerlichen Berufspriifung, die be-
reits zur Meisterpriifung iiberleitet, die im Verlauf
dieses Sommers mit 12 Kandidaten zur Durchfiih-
rung kommen soll. Als weitere Errungenschaft
mochte ich schliesslich noch erwédhnen die erfreu-
liche Entwicklung der hauswirtschaftlichen Fort-
bildungsschulen und der béuerlichen Haushalts-
lehre, die vor allem getragen ist vom Verband ber-
nischer Landfrauenvereine.

Nach diesem Querschnitt durch die bestehenden
Bildunggeinrichtungen fiir unsere ldndliche Jugend
mochte ich nun diejenigen Probleme in Behandlung
ziehen, die einen weitern Ausbau und eine fernere
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Firderung ndtig haben. Da ist einmal die biiuer-
liche Berufslehre, fiir die die Lehrlingskommission
des Schweizerischen Landwirtschaftlichen Vereins
in einem Reglement Bestimmungen erlassen hat.
Nach Angaben der Geschiftsstelle ist die Lehrlings-
zahl verhiltnisméssig klein geblieben: im Jahre
1938 waren 178 Lehrlinge registriert; die Zahl stieg
dann bis zu Kriegsbeginn weiter an; seither ist sie
aber, offenbar infolge der Kriegsschwierigkeiten,
wieder zuriickgegangen. In jiingster Zeit soll aller-
dings wieder eine gewisse Vermehrung zu verzeich-
nen sein, so dass wir gegenwirtig fir das ganze
Land vielleicht 400 solcher Lehrverhélltnis.se regi-
gtrieren konnen. Dabei handelt es sich in der Haupt-
sache um Jinglinge, die nicht aus landwirtschaft-
lichen Kreisen stammen, sondern denen durch die
Berufsberater landwirtschaftliche Lehrstellen zu-
gewiesen worden sind.

Wir haben hier bereits eine Organisation im
schweizerischen Rahmen, und dlese Organisation
von oben, von einer schwenzerlschen Zentrale aus
kénnen wir nur als Anfang betrachten; eine
dauernde Betreuung des landwirtschaftlichen Lehr-
lingswesens durch eine Zentrvale vermag der guten
Sache dje gewiinschte Breite in keiner Weise zu
geben. Selbst im Kanton Bern miisste eine restlose
Zentralisierung des Lehrlingswesens versagen. Die
Betreuung der Bauernlehre muss vielmehr bezirks-
weise und mach einfachsten Grundsitzen erfolgen
und organisiert werden. Schweizerische und kanto-
nale Instanzen sollten vielleicht zur Organisation
eines gewissen Lehrlingsaustausches, einer Aufsicht
ither das Lehrlingswesen im allgemeinen, sowie zur
Ueberwachung und Organisation der Lehrlings-
prifungen geschaffen werden.

Man hat das Wort vom bduerlichen Lehrjahr ge-
pragt. Aber ein Jahr ist fiir diese Berufsblldung
zu kurz, und bereits sind Grundlagen fiir eine Be-
rufslehre von zwei Jahren .ges.chaffen worden. Die
Schwierigkeiten zeigen sich darin, dass die Viter
erkldren, sie konnen ihre Sohne nicht hergeben;
sie haben sie daheim notig. Aus diesem Grunde
wird man vermehrt darnach trachten miissen, so-
weit tunlich die Abgolvierung der Lehre im viter-
lichen Betrieb, mindestens fiir ein Jahr, zu be-
willigen, in snez1ellen Féllen vielleicht sogar die
Absolvierung der ganzen Lehre. Namenth.ch in den
Berggebieten zeigt sich, dass die Herausnahme des
Lehrlings aus seinem heimatlichen Tal mit Nach-
teilen verbunden ist, so dass es fast nicht mdglich
ist, solche Lehrverhiltnisse zustandezubringen,
wenigstens heute noch, wo dies alles freiwillig zu
geschehen hat.

Es wird also nétiz sein, diese Thesen im ein-
zelnen zu iiberpriifen. Die Berufslehre stellt dem
schulentlassenen ' Jingling neue Aufgaben mit be-
stimmtem Ziel: mit dem Ziel der Lehrabschluss-
prifung. An Stelle des oft ziellosen Schaffens, der
sogenannten Flegeljahre lindlicher Jungmannschaft,
treten nun diese verpflichtenden, eine planmissige
Ausbildung ordnenden Lehrvertrige; der Jingling
weiss nun, dass er die wesentlichen landwirtschaft-
lichen Arbeiten lernen muss, wenn er die Priifung
bestehen will. Heute ist der Jingling nach Schul-
austritt sehr oft ausschliesslich als Melker oder
Karrer titig; er wird Spezialist. Diese ihm liegende
und passende Ausbildung leistet ihm wertvolle
Dienste; will er sich aber selbstindig machen, so
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wird ihm diese einseitige Ausbildung oft zum Ver-
hingnis, denn als Bauer sollte er, besonders im
kleineren Betrieb, eben alles verstehen. Sobald
man nun aber den jungen Burschen nach Schul-
austritt ein Zeil setzt, sei es in der Landwirt-
schaft, sei es in einem andern Berufszweig, so
arbeitet er auf dieses Ziel hin, er hort auf, in den
Tag hinein zu leben; weil der Jiingling zu einer
Prifung antreten muss, muss er sich dafiir vor-
bereiten. Auch der Lehrmeister wird fiir den Jiing-
ling mitverantwortlich, und auch er profitiert im
Grunde von einer richtigen Organisation des Lehr-
lingswesens. Unser Ziel muss sein, dass fiir jeden
normal begabten und veranlagten Jingling die Be-
rufslehre auch in der Landwirtschaft zur Selbst-
verstindlichkeit wird.

Diese Berufslehre, einmal richtig organisiert,
vermag der Landflucht am besten entgegenzu-
arbeiten. Ein tiichtiger Dienstbotenstand wird sich
sozial besser stellen; das gleiche gilt vom Bauern-
stand, insbesondere von den Klein- und Mittel-
bauern. Den Angehorigen dieses Standes war bis-
her der Besuch landwirtschaftlicher Schulen nicht
moglich und wird ihm wohl auch in Zukunft nicht
durchwegs moglich sein.

Ueber die praktische Durchfithrung der béduer-
lichen Berufslehre mochte ich mich zum Schluss
kurz dussern; ich wende mich nun dem zweiten
Fragenkomplex zu, der landwirtschaftlichen Fort-
bildungsschule, einer Institution, die, wie erwihnt,
anfangs der Zwanzigerjahre einen grossen Auf-
schwung erfahren hat. Sicher auf Grund der Er-
fahrungen der Kriegszeit hatten wir im Kanton Bern
die Griindung einer ganzen Reihe solcher Fort-
bildungsschulen zu verzeichnen. Im Gefolge dieser
Entwicklung haben die zustindigen bernischen Be-
horden die ndtigen gesetzlichen und Reglements-
vorschriften erlassen, es wurden auch Lehrpline
aufgestellt und das Bernervolk hat diese Vorlagen,
wenn eine Volksbefragung notwendig war, immer
mit schonem Mehr gutgeheissen.

In Gesetz und Reglement ist der Lehrzweck
dieser Schule wie folgt umschrieben: «Die Fort-
bildungsschule fiir Jinglinge hat auf die Bildung
von Verstand, Gemiit und Charakter der Schiiler
einzuwirken und ihnen die fiir das Leben und den
Beruf notigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu ver-
mitteln.» Nach den Angaben der Erziehungsdirek-
tion entfallen von den rund 400 Schulen annihernd
die Hilfte auf eigentliche landwirtschaftliche Fort-
bildungsschulen; die andere Hilfte besteht aus be-
ruflich gemischten Schulen. Von 550 Schulgemein-
den hatten bis vor Jahresfrist 98 noch gar keine
Fortbildungsschule; durch das meue Gesetz wird
nun diese Liicke ausgefiillt werden.

Was nun die Ausgestaltung der landwirtschaft-
lichen Fortbildungsschulen anbetrifft, so ist diese
nach dem bestehenden Gesetz ohne weiteres mog-
lich. Von den 193 als landwirtschaftliche bezeich-
neten Schulen ist sicherlich eine grosse Anzahl, dje
genau betrachtet diese Bezeichnung als landwirt-
schaftliche Fortbildungsschulen nicht oder nur be-
dingt verdienen. Wenn auch diese Schulstufe eine
starre Gleichmacherei oder, zeitgemiss gesagt, eine
Gleichschaltung nicht will, so sollte trotzdem der
heutige Zustand moch einmal tberpriift werden,
denn seitdem Schulinspektor Biirki nicht mehr an
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der Ausgestaltung dieser Schule mitwirkt, ist die
ganze Entwicklung sozusagen stehen geblieben. Ein-
zig ein paar Lehrkurse an der landwirtschaftlichen
Schule Schwand wurden im Laufe der letzten 15
Jahre noch durchgefiihrt. Auch diese Kurse haben
nicht befriedigt, jedenfalls nicht allgemein. Der Er-
folg der landwirtschaftlichen Fortbildungsschule ist
sehr stark von der Organisation und der Fiihrung
der Schule abhingig. Nach Gesetz sind zwei oder
drei Jahreskurse zuldssig. Drei Jahreskurse haben
sich als besser erwiesen. Heute scheint der Moment
gekommen zu sein, wo man die auf Grund der Er-
fahrung sich aufdringenden Verbesserungen vor-
zunehmen hat, indem man grundsétzlich die drei
Jahreskurse festlegt, mit minimal je 80 Unterrichts-
stunden, von denen 60 bis 70 auf das Winter- und
10 bis 20 auf das Sommerhalbjahr entfallen diirfen.
Vom Winterunterricht sind nach dem Schulgesetz
die Hilfte der Stunden den mehr allgemein bilden-
den Fichern und die andere Hilfte dem landwirt-
schaftlichen Unterricht zuzuweisen.

Aber auch der Lehrplan fiir diese Schulen ist
veraltet und bedarf der Ueberpriiffung und An-
passung. Es sollten dringend fiir diese Schulen
Rodel herausgegeben werden. Die kantonale Er-
ziehungsdirektion hat in Erkenntnis dieser Sach-
lage, wahrscheinlich nach der Einreichung der Mo-
tion, eine kleine Kommission zur Priifung dieser
Fragen ernannt; wir wollen hoffen, dass die An-
trige, die von dieser Kommission dem Regierungs-
rat eingereicht werden, sowohl vom Regierungsrat
wie von der Finanzdirektion mdoglichst rasch zum
Vollzug gelangen werden. Der Unterricht an diesen
landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen muss vom
praktischen Beispiel ausgehen und die Fahigkeit der
Schiiler, sowie die ortlichen Verhiltnisse beriick-
sichtigen, In diesem Unterricht sind die wichtigsten
und einfachsten naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisse zu beachten und zu lehren, der Unterricht
muss aber doch zur Hauptsache als eine Art prak-
tischer Landwirtschaftslehre erteilt werden, nach
dem Grundsatz: die richtige Wissenschaft ist das
Praktischste, was es gibt. Die Schiiler sollen zur
Mitarbeit und zwar auch bei Versuchen heran-
gezogen werden. Man muss es aber ablehnen, in
diesen landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen so
eine Art Vorstufe der landwirtschaftlichen Mittel-
schulen zu erblicken. Sie sollen sich nicht darauf
einstellen, nur einseitig theoretisches Wissen zu
vermitteln und so als Vorstufe zur Mittelschule zu
dienen, in die doch hochstens 10 0/p der Schiiler
dieser Fortbildungsschulen eintreten. Auf dieser
ersten Schulstufe muss ein in sich abgeschlossenes
Unterrichtspensum entsprechend dem Schiilerma-
terial erteilt werden. Je praktischer der Unterricht
erteilt wird, umso erfolgreicher arbeitet diese Stufe,
und es ist von Bedeutung, dass sogar der Unter-
richt in den allgemein bildenden Fichern auf die
Berufsverhiltnisse Riicksicht nimmt.

Wenn wir zu drei Jahreskursen kommen, so
lasst sich’ damit eine sehr schone Unterteilung nach
Arbeitsgebieten verwirklichen: im ersten Kurs kionn-
ten Fragen des Bodens, seiner Bearbeitung und
Diingung behandelt werden, im zweiten das Gebiet
des Pflanzenbaues, mit spezieller Beriicksichtigung
der in der betreffenden Gegend iiblichen Kultur-
pflanzen, wihrend der dritte Kurs mehr den Fragen
der Tierzucht gewidmet wiire, |
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Ich mochte noch eine kurze Bemerkung zur
Lehrerfrage anbringen. Die Losung dieser Frage
ist von grosser Wichtigkeit, wenn die landwirt-
schaftliche Fortbildungsschule, wie sie mir vor-
schwebt, gut funktionieren soll. Wir brauchen tiich-
tige Primar- und Sekundarlehrer fiir die allgemein
bildenden Ficher (Vaterlandskunde, Sprache, Rech-
nen usw.), ebenso kinnen diesen Lehrern gewisse
Teilgebiete der Naturwissenschaft zur Behandlung
iibergeben werden. Der eigentliche berufliche Unter-
richt wiirde Landwirtschaftslehrern iibertragen;
Lebenskunde und Leitung der praktischen Uebungen
und Demonstrationen kann nur ein erfahrener prak-
tizierender Landwirt, in der Regel ein Landwirt-
schaftslehrer oder ein Spezialist, z. B. ein Forster
oder Tierarzt ibernehmen.

Die Entwicklung der jiingsten Zeit scheint die-
ser Linie zu folgen, die Entwicklung in den Ge-
werbeschulen mit solchen tiichtigen Orts- und Fach-
lehrern zeigt auch, dass das der richtige Weg ist.
Wir konnen eigentlich dem Gewerbe, das diesen
Weg gegangen ist, und dem Staat, der es darin
unterstiitzt hat, nur gratulieren und danken, wir
konnen aus dieser Entwicklung lernen. Auch bei
uns zeigt sich, dass in dieser Kombination der
Erfolg liegt. In diesen Schulen hat bei richtiger
Organisation der Ortslehrer absolut die ihm an-
gemessene Stellung als Mitarbeiter; ganz anders als
in der gewohnlichen Fortbildungsschule nach bis-
herigem Muster.

Wenn man die Schriften iiber die Entwicklung
des Fortbildungsschulwesens in den einzelnen Kan-
tonen nachliest, begegnet man haufig dem Klage-
lied iiber Interesselosigkeit und Indisziplin bei den
Schiilern. Speziell in einem Bericht aus dem
Thurgau habe ich letzthin feststellen konnen, dass
man dort die Fortbildungsschule als Sorgenkind der
Lehrer bezeichnet; auch im Kanton Bern sind
solche Verhiltnisse nicht ganz unbekannt. Ganz
anders lauten die Erfahrungen der in unserm
Sinn gefiihrten Dorfbauernschulen. Obwohl einzelne
Schiiler einen Schulweg bis zu 2 oder 3 Stunden
haben, miissen wir feststellen, dass der Geist in
diesen. Schulen ein guter ist und dass Anwesen-
heitsziffern von 97 bis 100 /o zu verzeichnen sind,
und zwar selbst jetzt, wihrend der Kriegszeit.

In einer richtig gestalteten wund gefiihrten
Berufsschule kénnen wir, besonders in der Land-
wirtschaft, nicht eine Muss-Schule erblicken; auch
der Schiiler soll die Moglichkeit des Besuches
dieser Schule als ein Vorrecht empfinden. Da,
wo diese Schulen nun schon seit Jahren bestehen,
finden die Lehrer der betreffenden Gemeinden aus-
nahmslos, dass das das richtige System sei und
dass diese Zusammenarbeit die beste Losung dar-
stelle, auch dann, wenn unter Umstinden ein
junger Fachlehrer in piddagogischer Hinsicht ge-
wisse Liicken aufweist. Es ist dennoch nétig, diese
fachliche Weiterbildung auf diese Weise weiter
zu entwickeln, weil die Primar- und Sekundar-
lehrer meist auf andere Art behindert sind: durch
die ungeniigende Beherrschung des béauerlichen
Berufes. Von dem gegenseitigen Kontakt profitieren
beide, und wo ein gutes Einvernehmen besteht,
was im allgemeinen der Fall ist, da konnen wir
feststellen, dass eigentlich das Ideal dieser ersten
Schulstufe erreicht ist. Es wird notwendig sein,
zur Ausbildung von Lehrern sowohl fiir die fach-
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lichen wie fiir die allgemein bildenden Ficher
weiter Lehrerkurse zu veranstalten, wie das bisher
im Zeitraum von 3 bis 5 Jahren jeweilen auf
dem Schwand geschah. Diese Kurse miissen aber
entsprechend den verdnderten Verhiltnissen neu
gestaltet werden.

Ich hitte mich noch gern zur Organisation
dieser Schulen ausgesprochen, muss mich aber be-
eilen, da der Prdsident mir mitteilen lisst, meine
Redezeit sei abgelaufen. Der Idealtyp einer land-
wirtschaftlichen Fortbildungsschule ist eine Schule
mit drei Altersklassen. Wo nicht geniigend Schiiler
sind, wird man gezwungenermassen zur ein-
klassigen Schule mit parallelem Unterricht greifen
miissen. Dort wird das von mir skizzierte Unter-
richtsthema: Boden, Pflanze, Tier rotationsweise
durchgearbeitet werden miissen. Aber besser wire
die Zusammenfassung der Schulen verschiedener
kleiner Gemeinden zu einer gemeinsamen grosseren
Schule. Die Gemeinden sollten sich also wenn
notig sogar amtsbezirksweise zusammenschliessen.
Als gemeinsame Aufgaben mochte ich erwéhmen:
Uebungen und Demonstrationen; eine wichtige ge-
meinsame Aufgabe ist auch die Anstellung eines
Fachlehrers fiir verschiedene Schulen zusammen.

Es wird nun Aufgabe der Vertreter der ein-
zelnen Gebiete sein, zu prifen, wie sie diese
Schulen organisieren wollen. Damit kdme ich noch
zu einigen Ausfithrungen iiber Erziehung und
Ausbildung der Médchen fiir Beruf und Leben,
als Hausfrauen und Béduerinnen. Die Landfrauen-
vereine haben hier bereits durch ihre Bildungs-
kommission die Initiative ergriffen und es sind
bereits schone Erfolge erzielt worden. Aber auch
hier muss der Staat mithelfen. Ferner ist motig
ein Ausbau der hauswirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen parallel zur praktischen Lehre nach dem
neuen Gesetz. Wir haben hier das Obligatorium
noch nicht, aber der Grosse Rat ist als berechtigt
erklirt worden, es spiter einzufithren. Es wird
gut sein, wenn man schrittweise dazu {ibergeht.
Wichtig ist hier eine bessere Ausbildung der Haus-
haltungslehrerinnen, damit sie sich auch in den
landlichen Verhdltnissen zurechtfinden. Sie sollen
vor allem die Bedeutung der Selbstversorgung im
bauerlichen Haushalt verstehen lernen und befdhigt
werden, die Kurse entsprechend einzurichten.

Prisident. Ich muss Herrn Gfeller darauf hin-
weisen, dass die Redezeit bereits um 5 Minuten
uberschritten ist.

Gfeller. Es wurden bisher schon verschiedene
Motionen im Grossen Rat angenommen, die die
Einfithrung des obligatorischen Haushaltlehrjahres
forderten. Besser wird sein, wenn man sich
auf die gemeinsame Anstellung von eigens vor-
gebildeten Haushaltungslehrerinnen verlegt, denn
damit tritt automatisch eine bessere Forderung der
Haushaltlehre ein, besser als mit einem generellen
Obligatorium, das bisher nicht Gnade gefunden hat.

Ich komme zum Schluss und mochte fest-
stellen, dass eine Fiille von Fragen nach einer
Losung verlangen. Sie beziehen sich hauptsichlich
auf die Ausgestaltung der ersten Stufe der Berufs-
bildung. Die zweite, die Mittelschulstufe, ist relativ
gut ausgebaut, mit Ausnahme der Alpschule, iiber
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die ja sozusagen jede Session diskutiert wird.
Auch hier mogen gewisse der Zeit entsprechende
Neuerungen und Anpassungen am Platz sein. Der
Herr Landwirtschaftsdirektor hat bereits eine Ex-
pertenkommission zum Studium dieser Fragen
eingesetzt; fiir diese rasche Initiative mochte ich
ihm bestens danken. Wesentlich aber ist der Auf-
bau der Berufslehre mit Hilfe des Staates. Gewisse
Verfiigungen miissen hier erlassen und gewisse
Gebiete miissen geordnet werden. Dazu gehort als
erste Stufe die landwirtschaftliche Fortbildungs-
schule fiir Jiinglinge und Téchter, also der Ausbau
der biduerlichen Berufsbildung. Bauen wir dieses
Fundament der Zeit entsprechend aus; an diesem
Ausbau werden Landwirtschaftsdirektion, Regie-
rung und spiter das Bernervolk Freude haben und
die Friichte werden nicht ausbleiben. (Beifall.)

Stihli, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Ich werde mich darauf
konzentrieren, lhnen die Iragen, die das land-
wirtschaftliche Bildungswesen beriihren, néher-
zubringen. Wenn wir Schweizer heute unsere
Erndhrungslage prifen und sie mit derjenigen
anderer Linder mit dhnlicher Beschaffenheit und
mit dhnlichen landwirtschaftlichen Moglichkeiten
vergleichen, kommen wir zum Urteil, dass unsere
Lage gut ist. Das ist auf drei Hauptursachen
zuriickzufithren. Einmal auf die gute Ausniitzung
unseres Bodens, dann auf unsere gewaltigen An-
strengungen, viel zu produzieren, und endlich auf
ein Rationierungswesen, bei dessen Durchfithrung
man merkt, dass es uns ernst ist und dass es
allgemein gut funktioniert. Die qualitativ. und
quantitativ gute Produktion ist vor allem an die
Voraussetzung einer grossen Leistung der Bauern,
ihrer Familienangehorigen und Dienstboten ge-
kniipft. Hier ist es uns in den letzten Jahren ge-
lungen, die grosse Frage der Erzeugung vermehrter
Kalorien zu l6sen, wodurch unser Boden der
Landesversorgung und Volkserndhrung vermehrt
dienstbar gemacht wurde. Das war nur moglich,
weil die ehemaligen Schiiler unserer landwirtschaft-
lichen Bildungsinstitute bereits eine gute Schulung
besassen. Durch ihr Beispiel in der Steigerung der
Produktion haben sie dem ganzen Bauernstand
einen Impuls verliehen.

Welches muss nun das Ziel sein, das wir fir
die Zukunft aufzustellen haben? Es ist die Heran-
bildung eines mdoglichst berufstiichtigen Bauern-
standes. Dafiir werden alle verfiigharen Mittel her-
angezogen. Eines dieser Mittel ist die Ausniitzung
der Erfahrung im viterlichen Betrieb; dazu kommt
neu die Absolvierung eines landwirtschaftlichen
Lehrjahres, eine Einrichtung, die in die Hinde der
dafiir in Betracht fallenden Organisationen ge-
legt wurde. Weiter kommt hinzu die Entwicklung
der landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen. Der
Herr Motiondr hat soeben erklirt, dass sie in den
verschiedenen Gebieten noch ungleich wirksam ist.
Die Leistungen der 144 bestehenden landwirtschaft-
lichen Fortbildungsschulen sind noch unausgegli-
chen. Sehr gut sind sie im Amt Signau, was schon
mehrfach erwidhnt wurde. Ein drittes Mittel zur
Leistungssteigerung liegt in unsern landwirtschaft-
lichen Schulen, deren Wirksamkeit ich als bekannt
voraussetze. Schliesslich kommt noch hinzu die
bauerliche Berufspriifung. Auch das ist eine Frage,
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deren Behandlung die Oekonomisch-gemeinniitzige
Gesellschaft bereits in Angriff genommen hat.

Im Jahre 1943 setzten neue Bestrebungen zum
Ausbau des ganzen landwirtschaftlichen Unter-
richtswesens ein; auch hier ist die Oekonomisch-
gemeinniitzige Gesellschaft in erster Linie beteiligt:
neben der Forderung der biduerlichen Berufsprii-
fung ist hier die Vortragstitigkeit zur Propagie-
rung der landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen
zu nennen. Diese Frage ist deshalb besonders ak-
tuell, weil die jiingst vom Bernervolk gutgeheissene
Revision unseres Schulgesetzes das Obligatorium
in Aussicht nimmt.

Ferner wird auch die Ueberpriifung des Unter-
richts an den bestehenden landwirtschaftlichen Mit-
telschulen verlangt, und zwar in der Richtung
einer verstirkten praktischen Ausgestaltung, wo-
durch der Nutzeffekt bei denjenigen, die dieso
Schulen absolvieren, vergrossert wird.

Zuletzt haben auch die bernischen Landfraucen
durch ihre Organisation eine Eingabe an uns ge-
richtet, in welcher sie den Erlass gesetzlicher Be-
stimmungen zum Zwecke der Verbesserung der
lindlichen Haushaltslehre verlangen. Erstrebt wird
die Verankerung der Biuerinnenpriifung und die
vermehrte Ausbildung von Haushaltleiterinnen.
Nach Prifung aller dieser Fragen haben wir ge-
funden, es wire zweckmissig, alle diese Bestre-
bungen, die sich zum Teil unabhiingig von einander
geltend machten, in einen Rahmen zu spaunnen,
damit Uebersichtlichkeit besteht und Einheitlich-
keit hineinkommt, wie sie auf dem Gebiete der
gewerblichen Fortbildung bereits erreicht ist. Das
setzt aber, wie der Herr Motiondr soeben darlegte,
umfassende Vorarbeiten voraus.

Ich mochte lhre Zeit und Ihre Geduld nicht
mehr als nodtig in Anspruch nehmen, sondern nur
sagen, dass wir zur Priiffung aller dieser Fragen
eine Expertenkommission eingesetzt haben, der
auch der Herr Motiondr angehort. Schwierig ist vor
allem die Losung der Fortbildungsschulfrage; da
besteht noch die Moglichkeit gewisser Konflikte.
Bis heute ist die Fortbildungsschule verwaltungs-
missig der Erziehungsdirektion unterstellt. Das gilt
auch fir die landwirtschaftlichen Fortbildungs-
schulen; man kann sich aber fragen, ob es im
Interesse der Einheitlichkeit in der Regel aller land-
wirtschaftlichen Berufsbildung micht besser wire,
wenn diese Institute der Landwirtschaftsdirektion
unterstellt wiirden. Es handelt sich also, um ein
Wort zu verwenden, das etwas aus der Mode ge-
kommen ist, um eine gewisse Gleichschaltung. Das
ist nicht im Sinne einer starren Zentralisation zu
verstehen, sondern so, dass ein einheitlicher Rah-
men. geschaffen wird und einheitliche Ziele verfolgt
werden.

Es wiirde zu weit fithren, wenn ich jetzt meine
Gedanken iiber die weitere Ausgestaltung der land-
wirtschaftlichen Berufsbildung entwickeln wollte;
die Expertenkommission wird sich vorerst dazu
auszusprechen haben und spiter wird man im
Regierungsrat und eventuell im Grossen Rat auf
die Frage zuriickkommen. Wir priifen gegenwirtig
die Frage, ob zur Erreichung unserer Ziele eine Ge-
setzesrevision notig ist. Das gegenwiirtige Gesetz
datiert aus dem Jahre 1911; es hat bereits viele
Méglichkeiten eroffnet und der Herr Motionidr hat
mitgeteilt, dass der Ausbau der landwirtschaftlichen
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Fortbildungsschule auf Grundlage des bestehenden
Gesetzes moglich ist. In rechtlicher Beziehung wird
zu priifen sein, ob die neue Losung durch Dekret
oder durch Verordnung moglich ist.

Damit bin ich bereits am Schluss; ich mdchte
mitteilen, was Sie wohl nicht anders erwarten, dass
der Regierungsrat die Motion Gfeller entgegennimmt
und dass wir an die Ausarbeitung entsprechender
Vorlagen herantreten werden, sobald der Bericht der
Expertenkommission vorliegt. Dabei miissen wir
aber noch einen weitern Gesichtspunkt beriicksich-
tigen: Im Bund ist ein Landwirtschaftsgesetz in
Vorbereitung; wenn wir auf diesem Gebiet gesetz-
geberisch arbeiten, ist es klar, dass wir die Ueber-
einstimmung mit einem allfdlligen Bundesgesetz er-
reichen miissen.

Abstimmung.

Fiir Erheblicherklarung der Motion . Mehrheit.

Priisident. Zur Beschleunigung der Auszahlung
der Wabhlergebnisse beantrage ich, das Bureau
durch die Ernennung von 2 provisorischen
Stimmenzahlern in der Person der Herren
Chavanne und Gasser (Schwarzenburg) zu er-
weitern. (Zustimmung.)

Bernische Kreditkasse; Jahresrechnung 1944.

Namens der vorberatenden Behorden referieren
iiber dieses Geschiift Grossrat Hiberli, Prisident
der Staatswirtschaftskommission, und Finanzdirek-
tor Dr. Diirrenmatt. Ferner spricht dazu Grossrat
Schlappach, worauf folgender Antrag gut geheissen
wird :

Beschluss:

Die gemiss Art. 17 des Gesetzes betreffend
Errichtung einer bernischen Kreditkasse vom
19. Oktober 1924 dem Regierungsrat zuhanden
des Grossen Rates vorgelegte Jahresrechnung
fir das Jahr 1944 sowie der Geschiftsbericht
der Kasse fiir das n#émliche Jahr werden ge-
nehmigt.

Kredithewilligung.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iiber dieses Geschift Grossrat Dr. Luick, Mitglied
der Staatswirtschaftskommission, worauf folgender
Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss:

Fir die Anschaffung von 8 Buchhaltungs-
maschinen fiir die Steuerverwaltung wird ein
Kredit von Fr. 109 000. — auf Rubrik XXXII F
1 b bewilligt.
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Nachkredite fiir das Jahr 1944.
(Siehe Nr. 13 der Beilagen.)

Namens der vorberatenden Behorden referieren
iber dieses Geschift Grossrat Hofer, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, und Finanzdirektor
Dr. Diirrenmatt. Ferner sprechen dazu die Gross-
rite Bigler, Studer, Josi, worauf Grossrat Hofer und
Finanzdireklor Dr. Diirrenmatt replizieren. Hierauf
wird der Antrag der vorberatenden Behorden gut-
geheissen.

Beschluss:

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis davon, dass
der Regierungsrat gestiitzt auf Art. 29, Abs. 1,
des Gesetzes vom 3. Juli 1938 iiber die Finanz-
verwaltung vom 20. Oktober 1944 bis 27. April
1945 folgende Nachkredite gewihrt hat:

I. Allgemeine Verwaltung.

C.4. Archiv- und Bibliothekkosten . Fr. 3142.50

Kosten der Bestandesaufnahme
der Bezirksarchive. Regierungsrats-
beschluss Nr. 3397 vom 20. Juli

1943.

E.4. Druckkosten . . . . . . . Fr. 24148.30
Erhohte Druckkosten, die zur

Hauptsache durch die Steuergesetz-

revision verursacht wurden. Re-

gierungsratsbeschluss Nr. 878 vom

20. Februar 1945.

E.5. Rathausbedienung . . . . . Fr. 7666.13

Erhohte Kosten fiir Unterhalt des
Rathauses. Regierungsratsbeschluss
Nr. 878 vom 20. Februar 1945.

G.1.a. Grossratstagblatt, Redaktion Fr. 2560. —

Vermehrte Sitzungen des Gros-
sen Rates. Regierungsratsbeschluss
878 vom 20. Februar 1945.

G. 2. a. Grossratstagblatt, Druckkosten Fr. 16 731.05

Vermehrte Druckkosten. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 878 vom 20.
Februar 1945.

H.2. Entschadzgungen der Amtsver-
weser ¢ . Fr. 6914.45

Ausserordentliche Stellvertretun-
gen. Regierungsratsbeschluss Nr.
1339 vom 16. Mirz 1945.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil, 1945, 45
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H.3. Besoldungen der Angestellten
der Regierungsstalthalter .

Beforderung von Angestellten und
Einstellung von Aushilfen. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1339 vom
16. Marz 1945.

(16. Mai 1945.)

Fr. 3809.25

II. Gerichtsverwaltung.

A.1. Besoldungen der Oberrichter .

Wegfall von Aktivdienstabziigen
bei einem Oberrichter. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 1339 vom 16.
Mirz 1945.

B.2. Besoldungen der Angestellten
der Obergerichtskanzlei .

Bewilligung einer weitern l\anz-
listenstelle und Stellvertretungen in-
folge Militardienstes. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 1339 vom 16.
Mirz 1945.

B.7. Anwaltskammer

Vermehrte Entschddigungen an
die Mitglieder der Anwaltskammer.
Regierungsratsbeschluss Nr. 1339
vom 16. Marz 1945.

C. 2. Amisgerichte; Entschidigungen
der Stellvertreter der Gerichts-
prdsidenten

Entschiadigung eines ausseror-
dentlichen Untersuchungsrichters und
des ausserordentlichen Gerichtspré-
sidenten II in Bern, sowie Stellver-
tretungskosten in Delsberg. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1339 vom
16. Mirz 1945.

C. 3. Entschidigungen der Amitsrich-
ter und Suppleanten .

Erhohung der Taggelder und ver-
mehrte Amtsgerichtssitzungen in-
folge Zunahme der Geschiifte. Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 1339 vom
16. Mirz 1945.

C. 4. Bureaukosten der Richterdmter

Zunahme der Heizungskosten. Re-
gierungsratsbeschluss Nr.1339 vom
16. Marz 1945.

D. 3. Besoldungen der Angestellten
der Gerichtsschreibereien .

Stellvertretungskosten infolge
Krankheit und Militirdienstes. Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 1339 vom
16. Marz 1945.

E. 3. Bureaukosten der Staatsanwilte

Vermehrte Reisekosten und Er-
hohung der Bureauentschiddigung an
den Staatsanwalt des Kreises III.
Regierungsratsbeschluss Nr. 1339
vom 16, Mirz 1945.

Fr. 2078.90

Fr. 3753.35

Fr.  395.95

Fr. 6723.03

Fr. 3426.80

Fr. 518.27

Fr. 18721. 30

Fr. 1335.07

I. 4. Bureaukosten der Geschwore-
nengerichte

Erhéhung des Anteils an den
Amthausverwaltungskosten infolge
starker Zunahme der Heizungsko-
sten Regierungsratsbeschluss Nr.
1339 vom 16. Mirz 1945.

IITa. Justiz.

A. 2. Besoldungen der Angestellten
der Justizdirektion

Anteil an der Besoldung einer
fiir die Justizdirektion und das Kir-
chenwesen bewilligten Kanzlistin.
Regierungsratsbeschluss Nr. 1339
vom 16. Marz 1945.

B.1. Kosten in Strafsachen

Ausserordentliche Kosten im Re-
visionsprozess Rais und im Straf-
prozess Steiner. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 1339 vom 16. Mirz 1945.

B.3. Obvrgemchtsgebuhren n Ju-
stizsachen

Mindereinnahme an Gebuhnen und
starke Zunahme der nicht erhilt-
lichen Kosten. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 1339 vom 16. Marz 1945.

B. 4. Rechtskosten in Zivilsachen .

Starke Erhoéhung der unerh&ltli-
chen Auslagen der Gerichtskanz-
leien, besonders in armenrechtli-
chen Versicherungsprozessen. Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 1339 vom
16. Marz 1945.

C. 3. Bureaukosten des Inspektorates

Vermehrte Reisen in den Rekurs-
geschéften iber Bodenspekulationen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1339

vom 16. Méarz 1945.

D.1. Jugendamt; Besoldu‘ngen der
Beamlten .o e

Beamtenwechsel in Thun und Er-
hohung der Besoldung des Jugend-
anwaltes in Burgdorf. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 1339 vom 16. Mirz
1945.

D.2. Besoldungen der Angestellten
des Jugendamies

Versetzung der Fursmguermrnen in
Moutier und Thun in die IV. Be-
coldungsklasse.  Regierungsra!she-
schluss Nr. 1339 vom 16. Marz 1945.

D. 3. Bureau- und Reiselosten des
Jugendamtes

Allgemeine Zunahme der Geschéfte
sowie Preissteigerung auf dem
Bureau- und Heizungsmaterial. Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 1339 vom
16. Marz 1945.

Fr. 1111.55

Fr. 1277 —

Fr. 27199.22

Fr. 8963.10

Fr. 4070.90

Fr. 577.14
Fr.  921.85
Fr.  303.30
Fr.  570.06



D.5. Jugendamt; Mietzinse

Erhohung der Entschddigung fiir
Miete, Reinigung und Heizung fiir
die Jugendanwaltschaft in Moutier.
Regierungsratsbeschluss Nr. 1339
vom 16. Méarz 1945.

III b. Polizei.

A.2. Besoldungen der Angestellten
der Polizeidireklion .

B.1. Pass- und Fremdenpolizei .

Einstellung von Aushilfskrédften
infolge Abwesenheit des ordent-
lichen Personals im Militdrdienst.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2046
vom 24. April 1945.
B.3. Fremdenpolizei und Fahn-

dungswesen, Transportkosten .

Vermehrte Transporte von Flicht-
lingen, Internierten und kriegswirt-
schaftlichen Delinquenten. Regie-
rungsratsheschluss Nr. 2045 vom
24. April 1945.

C.4. Polizeikorps; Beuaffnung und
Ausriislung ;

Ankauf von 4 Maschme.nplshol‘e(n.

Regierungsratsbeschluss Nr. 5087
vom 10. November 1944.
D.1.b. Verschiedene Gefangen-

schaftskosten im Bezzrksgefang—
nis Bern : @ :

Vermehrle Frequentierung der Ge-
fangnisse durch Militdrpersonen,
Fliichtlinge und Internierte. Regie-
rungsratsheschluss Nr. 2046 vom
24. April 1945.

D.2.b. Verschiedene Gefangen-
schaftskosten in den Bezirken .

Gleiche Begriindung wie zu Ru-
brik D.1.b. hievior. Preissteige-
rungen auf Heiz- und Reinigungs-
materialien, Medikamenten, Coiffeur-
und Kaminfegerentschidigungen.
Regierungsratsbeschluss Nr. 2046
vom 24. April 1945.

G. 2. Polizeikosten

Vermehrte Inanspruchnahme der
Polizeiorgane in kriegswirtschaft-
lichen Massnahmen. Regierungsrats-
beschluss Nr. 2046 vom 24. April
1945.

H. 2. Enlschidigungen der Zivil-
slandsbeamten .

Entsprechend der Zunahme der
Wohnbevilkerung. Regierungsrats-
beschluss Nr. 2046 vom 24. Apr11
1945.

(16. Mal 1945.)

Fr.  150. —
Fr. 5205.95
Fr. 2440.13
Fr. 3672.74
Fr. 4036.90
Fr. 6462.30
Fr. 23411.99
Fr. 3832.78
Fr. 2697.70

1. 6. Sirassenverkehrsamt; Mietzinse

Ausstehender Mietzinsanteil eines
Untermieters. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 2046 vom 24. April
1945.

J. 7. Strassenstgnalisation

Ausrichtung eines Beitrages fur
die Jahre 1943 und 1944 im Rech-
nungsjahr 1944. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 2046 vom 24. April
1945.

L.3. Expertenbureau; Bureaukosten

Zu knappe Bemessung des Kre-
dites. Regierungsratsheschluss Nr.
2046 vom 24. April 1945.

L.4. Expertenbureau; Reisekosten,
Auloenlwh.adig'ungen Unfallfuer-
stcherung .

Vermehrte Prufungen ausserhalb

Bern. Regierungsratsbeschluss Nr.

2046 vom 24. April 1945.

XXI.B.1. Bussen und Konfzslfatzo-
nen; Bezugskosten .
Erhohte Bezugskosten entsprech

end dem Mehrertrag der gesproche-

nen Bussen (XXI.A.1.). Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 2046 vom 24. April

1945.

IV. Militér.

D. 2. Kasernenverwaltung; Besoldun-

gen der Angestellten .

Erhéhung der Besoldung eines
Angestellten infolge Verheiratung.
Regierungsratsbeschluss Nr. 1346
vom 16. Mirz 1945.

D. 3. Kasernenverwaltung; Betriebs-
kosten e e
Anhaltend starke Belegung der

Kaserne Bern mit Truppen und da-

her vermehrte Auslagen fiir Arbeits-

l6hne und Material. Regierungsrats-
beschluss Nr. 1346 vom 16. Mirz

1945.

E.2.a. Kreisverwaltung; Besoldun-

gen der Angestellten .

Definitive Anstellung von b1sher
aus Kredit IV. E. 2. b. bezahltem
Aushilfspersonal. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 1346 vom 16. Marz 1945.

E.2.d. Kreisverwaltung;
dene Kosten .

Preissteigerung auf Helzmaterla
lien. Regierungsratsbeschluss Nr.
1346 vom 16. Mirz 1945.

E. 4. Kreisverwaltung; Rekrutenaus-

bung .

Vermehrung des Aushebungsper-
sonals und Erhohung der Taggelder
der Sekretire und Plantons. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1346 vom
16. Marz 1945.

verschie-
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Fr. 219.80

Fr. 2106.63

Fr. 1522, 35

Fr. 2649.28
Fr. 441.25
Fr. 2100.21

Fr. 10 401. 55

Fr.  980.08

Fr. 3570.12
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J.3.a. Besoldungen der kantonalen
Luftschutzstelle ’

Beforderung eines Aushllfsange
stellten in die IV. Besoldungsklasse.
Regierungsratsbeschluss Nr. 1346
vom 16. Mérz 1945.

XXXI. B. 3. Militirsteuer; Taxations-
kosten ;
Vermehrte Relsespesen und Er

hohung der Taggelder der Taxations-

beamten. Regierungsratsbeschluss

Nr. 1346 vom 16. Mirz 1945.

XXXI.B. 4. Militirsteuer; Bezugs-,
Druck- und Rechtskosten .
Vermehrte Auszahlung von Be-

zugsprovisionen an die Sektions-

chefs entsprechend den Mehrein-
nahmen an Militirsteuern. Regie-
rungsratsheschluss Nr. 1346 vom

16. Mirz 1945.

V. Kirchenwesen.
A. 1. Bureaukosten 2
Vermehrte Druckkosten und an-
dere mit der Vorbereitung des neuen
Kirchengesetzes im Zusammenhang
stehenden ausserordentlichen Aus-
gaben. Regierungsratsbeschluss Nr.
2043 vom 24. April 1945.

B. 3. Protestantische Kirche; Woh-
nungsentschadigungen .o
Erh6éhung der Wohnungsentsché-

digungen fiir die Bezirkshelfer von

Spiez und Saanen; Regierungsrats-

beschluss Nr. 1775 vom 14. April

1944 und Nr. 2627 vom 2. Juni

1944. II. Pfarrstelle von Meiringen;

Regierungsratsbeschluss Nr. 3332

vom 14. Juli 1944.

B. 9. Protestantische Kirche; Theo-
logische Priifungskommission
Vermehrte Sitzungstage infolge

Erhohung der Zahl der Prifungs-

kandidaten. Regierungsratsbeschluss

Nr. 2043 vom 24. April 1945.

C.1. Romischkatholische Kirche;
Besoldungen der Geistlichen .
Nachzahlung an 8 roémischkatho-

lische Kirchgemeinden als Beitrag

an die Besoldungen der Geistlichen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1774

vom 14. April 1944.

C.5. Romischkatholische Kirche;
Leibgedinge .
Bewilligung eines meuen Le1bge

dinges. Regierungsratsbeschluss Nr.
2978 vom 23. Juni 1944.

VI. Erziehungswesen.

A.2. Verwaltungskosten der Direk-
tion; Besoldungen der Anqestell-
ten
Vorubergehende Emstellung eines

weitern Aushilfsangestellten. Regie-

(16. Mai 1945.)

Fr.  368.95
Fr.  430.55
Fr. 484.70
Fr.  365.33
Fr. 1632.90
Fr.  508.35
Fr. 6038.15
Fr. 297.60
Fr. 2575.90

rungsratsbeschluss Nr. 2044 vom
24. April 1945.

A.5. Priitungskosten, Empertisen
Reisekosten
Erhohung der Taggelder der Pru
fungsexperten, sowie Preissteigerun-
gen auf Drucksachen. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 2044 vom 24. April
1945.

B.4. Hochschule; Besoldungen des

technischen Hiilfspersonals

Neue Stellen eines Hilfsarbeiters
an der medizinischen Klinik und
einer Sekretirin am chemischen In-
stitut, sowie Stellvertretungen in-
folge Militirdienstes. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 2044 vom 24. April
1945.

B.8. Hochschule; Ins'itute und Kli-

niken .

N‘eumstallatlonen und Anschaf
fung verschiedener Apparate und
Unterrichtsmittel fiir das pharma-
kologische Institut gemiss Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 4687 vom
17. Oktober 1944, sowie Ankauf der
Fachbibliothek von Prof. Dr. E. Biirgi
gemiss Regierungsratsbeschluss Nr.
5104 vom 10. November 1944.

B.9. Botanischer Garten .

Mehrkosten fiir Heizmaterial, Er-
richtung der Stelle einer Laborantin
und Gehilfin, voriibergehende Ein-
stellung von Aushilfspersonal und
Anschaffung eines Projektionsappa-
rates. Regierungsratsbeschluss Nr.
2044 vom 24. April 1945.

B. 11. Poliklinik .

Starke Zunahme der Frequenz
verbunden mit vermehrten Material-
kosten. Neue Stelle einer Laboran-
tin und Gehilfin. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 2044 vom 24. April
1945.

B.12. Zahndrztliches Institut .

Mehrkosten fiir Stellvertretungen
und Reinigungsarbeiten, sowie Min-
dereinnahmen.  Regierungsratsbe-
schluss Nr. 2044 vom 24. April
1945.

C.4.b. Inspektion der Sekundar-
schulen; Bureaukosten
Vermehrte Auslagen fiir Druck

sachen und Telephon. Regierungs-

ratsbeschluss Nr. 2044 vom 24. April

1945.

C.9. Mittelschulen; Beitrag an die
Verszchemngskasse
Zu knappe Bemessung des Kre
dites. Regierungsratsbeschluss Nr.
2044 vom 24. April 1945.

Fr. 663.15

Fr. 6659.35

Fr. 17923. 97

Fr. 13 545.48

Fr. 17074.08

Fr. 9406. 65

Fr. 371.59

Fr. 1328. —



D. 10. Primarschulen; Abtezlu’ngs-

weiser Unterricht

Vermehrte Uebnerstunden Regle
rungsratsbeschluss Nr. 2044 vom
24. April 1945.

D. 14. Stellvertretung kranker Pri-
marlehrkrifte ;

Die Stellvertretungen waren zahl
reicher und zum Teil von lingerer
Dauer als vorausgesehen werden
konnte. Regierungsratsbeschluss Nr.
2044 vom 24. April 1945.

D.15. Primarschulen; Stellvertretung
kranker Arbeitslehrerinnen

Gleiche Begriindung wie zu Ru-
brik D. 14 hievor.

D.21. Staatsbeitrag an Kindergdirten

Summa der gemiss Regierungs-
ratsbeschluss Nr.5600 vom 15. De-
zember 1944 ausgerichteten Beitrige
an Kindergirten.

E.3. Lehrerinnenseminar Thun .

Mehrkosten fiir Stellvertretungen.
Regierungsratsbeschluss Nr. 2044
vom 24. April 1945.

E. 4. Lehrerinnenseminar Delsberg .

Mehrausgabe fiir Nahrung und
Instandstellung eines Lehrerinnen-
zimmers. Regierungsratsbeschluss
Nr. 2044 vom 24. April 1945.

E.5.c. Verschiedene Ausgaben; Bei-
trag an die Lehrerversicherungs-
kasse (Versicherung der Seminar-
lehrer) .
Zu knappe Bemessung des Kre-

dites. Regierungsratsbeschluss Nr.

2044 vom 24. April 1945.

F. 1. Taubstummenanstalt Miinchen-
buchsee .
Mehrkosten fiir Helzmaterlal Re
gierungsratsbeschluss Nr. 2044 vom
24. April 1945.

VII. Geméindewesen.

A. 4. Mietzinse

Erhohte Helzﬁngskosten Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 741 vom 13.
Februar 1945.

VIII. Armenwesen.

F.4. Erziehungsheim Kehrsatz .

Vermehrte Arztkosten und Er-
stellung eines neuen Hithnerhofes.

Regierungsratsheschluss Nr. 18-48
vom 13. April 1945.
Ve/rwallungs-

L.1. Kmegsfursorge
kosten . : :
Einstellung von 5 weltern Ange

stellten und Anschaffung von Bureau-

material.  Regierungsratsbeschluss

Nr. 1848 vom 13. April 1945.

(16. Mai 1945.)

Fr. 121.—
Fr. 13931.20
Fr. 1707.50
Fr. 26 445. —
Fr. 2461.29
Fr. 7201.07
Fr. 210. 50
Fr. 1244.35
Fr.  349.45
Fr. 2077.06
Fr. 21422 22

IX a. Volkswirtschaft.

A. 1. Besoldungen der Sekreldre der
Direklion des Innern .

Zulage infolge Verheiratung des
2. Sekretirs. Regierungsratsbeschluss
Nr. 1275 vom 13. Marz 1945.

B.1. Forderung von Handel und Ge-
werbe tm allgemeinen

Kosten fiir die Durchfithrung eines
Wiederholungskurses fiir Skilehrer.
Regierungsratsbheschluss Nr. 1275
vom 13. Mérz 1945.

C.1. Handels- und Gewerbekammer;
Besoldungen der Beamten .
Besoldungszulage an den Vor-

steher. Regierungsratsbeschluss Nr.

5390 vom 7. Dezember 1943.

C. 2. Handels- und Gewerbekammer;
Besoldungen der Angestellten .
Einslellung von Hilfspersonal. Re-

gierungsratsbesciduss Nr. 1275 vom

13. Mérz 1945.

D.1.a. Lehrlingsamt;
der Beamlen . ;
Besoldungszulage an den Vor-

steher. Regierungsratsbeschluss Nr.
4989 vom 3. November 1944.

D.1.b. Lehrlingsamt;
der Angestellten
Einstellung von Personal. RegLe

rungsratsbleschluss Nr. 1686 vom

12. April 1944 und Nr. 2333 vom

16. Mai 1944.

D.1.c. Lehrlingsamt; Bureaukosten

Anschaffung von Bureaumobiliar
und Schreibmaschinen infolge Ein-
stellung von Personal. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 1275 vom 13.
Mérz 1945.

D.1.e.3. Beitrag an die Kosten der
Lehrabschlusspriifungen
Mehrausgaben infolge Mehrein-

Besoldwngen

Besoldungen

" nahmen der Gebithren unter D.1.

e.1l. Regierungsratsheschluss Nr.

1275 vom 13. Mirz 1945.

E. Gewerbemuseuwm .

Kiirzung des Bundesbleltrages fur
die Schnitzlerschule: Brienz. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1275 vom
13. Marz 1945.

J.2.b. Lebensmz’telpolzze@ Reise-
vergitungen . .
Vermehrte Inspektlonen denen

entsprechend erhdhte ' Einnahmen

fir Analysekosten gegeniiberstehen.

Regierungsratsbeschluss Nr. 1275

vom 13. Marz 1945.

K.3. Mass und Gewicht; Inspek-
ticnskosten der Eichmeister -.
Erhéhung der Taggelder und Aus-

richtung einer jahrlichen Entschéidi-

3563

Fr.  285.95
Fr. 159_195_
Fr. 2327
Fr. 2072.45
Fr. 4152.70
Fr. 1619.11
Fr._.5000.—
Pr. 208.52
Fr._2139.19
B, SO750
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gung von Fr. 300.—. Verordnung
vom 29. Oktober 1943.

XXVIII.A.2. Gaslmrtsahaftsbetmebe'
Zweckvermdgen : .

XXVIII.A.3. Gastmrtschaftsbetrwbe'
Anteil der Gemeinden .o

XXVIII.B.3. Klein- und Mittelhan-
delsstellen; Anteil der Gemein-
den . ’

Mehrausgaben entspneohend den
Mehreinnahmen nach Gesetz. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1275 vom
13. Mirz 1945.

IX b. Gesundheitswesen.

A.5. Verwaltungskosten der Direk-
lwn Mietzinse .
Erhohte Helzungskosten Reg1e
rungsratsbeschluss Nr. 663 vom
9. Februar 1945.

B.5. Beitrdge an das Inselspital .

Vermehrung der Pflegetage der
nichtklinischen Abteilungen des In-
selspitals. Regierungsratsbeschluss
Nr. 663 vom 9. Februar 1945.

Xa. Bauwesen.

A.1.a. Zentralverwaltung, Besol-
dungen der Beamten .

Anstellung eines 1II. Sekretars

Regierungsratsbeschluss Nr. 2609
vom 2. Juni 1944.
4.1.b. Zentralverwaltung;

Besol-
dungen der Angestellten . ;

Versetzung eines Technikers in
eine hohere Besoldungsklasse. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1979 vom
20. April 1945.

A.2.a. Hochbauamt;
des Personals
Einstellung eines Technlkers auf

dem Zementrationierungsamt. Regie-

rungsratsbeschluss Nr. 1979 vom
20. April 1945.

A.2.b. Hochbauamt;

Besoldungen

Bureau- wund

Reisekosten .
Bureaumaterial fiir das Yemetnt
rationierungsbureau.  Regierungs-

ratsbeschluss Nr. 1979 vom 20. April
1945.

E. 4. Unterhalt der Strassen; Brand-
versicherungskosten
Zunahme der versicherten Wleg
meisterschutzhiitten und Werkmaga-

zine. Regierungsratsbeschluss NT.
1979 vom 20. April 1945.

H. 6. Wasserrechlswesen; Einlage in
den Nalurschadenfonds

Mehreinlage entsprechend den
Mehreinnahmen nach Gesetz. Regie-

(16. Mai 1945.) : oo

Fr. 5510.75
Fr. 6626.75
Fr. 4375.50

Fr.  349.45
Fr. 4060.30
Fr. 3736.75
Fr. 6034.55
Fr.  136.50
Fr.  698.24
Fr. 631.10

rungsratsbeschluss Nr. 1979 vom

20. April 1945.

J.2. Vermessungswesen; Besoldun-
gen der Angestellten .
Definitive Anstellung eines Ver-

messungsgehilfen. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 1979 vom 20. April 1945,

Xb. Eisenbahn-,

X.b.5. Verwaltungs- wund Inspek-
tionskosten fiir Schiffahrtspolizei
Kosten des Neudruckes der Schiff-

fahrtsreglemente. Regierungsratsbe-

schluss Nr. 1979 vom 20. April 1945.

XI. Anleihen.

B.2. Druckkosten, Publikationskosten

Erhohte Publikationskosten fiir die
Anleihensauslosungen und fiir die
Kotierungsgebiihren an den Schwei-
zerborsen. Regierungsratsbeschluss
Nr. 2094 vom 27. April 1945.

B.3. Kosten der "A!nl‘eihen, Amortisa-
tion . ;
Amortisation dos den KDedlt ub.er

steigenden Saldos auf dem Vorschuss-

konto. Regierungsratsbeschluss Nr.

2094 vom 27. April 1945.

XII. Finanzwesen.

A.3. Bureau- und Reisekosten der

Finanzdirektion .

Mobiliar- und Maschlnenanschaf-
fungen fiir das Personalamt und fiir
die Finanzdirektion. Regierungsrats-
beschluss Nr. 2094 vom 27. April
1945.

A.5. Finanzdirektion; Rechtskosten

Ausserordentliche Kosten be-
treffend Erwerbung 'der Liegenschaft
in der Weissenau, Unterseen. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 2094 vom
27. April 1945.

A. 6. Bedienung des Gebiudes Miin-
sterplatz 12 .
Zunahme der Telephongebuhren
und erhohte Heizungskosten. Regie-

rungsratsheschluss Nr. 2094 vom
27, April 1945.

B.5. Kantonsbuchhalteres,
des Postcheckverkehrs
Zunahme des Postcheckverkehrs.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2094

vom 27. April 1945.

C. 2. Finanzinspektorat; Besoldungen
der Angestellten
Einstellung eines weitern Ange
stellten und Befdérderung von 3 An-
gestellbten in hohere Besoldungs-
klassen.  Regierungsratsbeschluss
Nr. 2094 vom 27. April 1945.

Kosten

Schiffahrts- und Flugwesen.

Fr. 992.76

Fr. 3502.20

Fr. 9729.35
TFr. 4908.37
Fr.  367.50
Fr. 6470.70
Fr.  286.55
Fr. 2393.05



E.3. Amtsschaffnereien, Bureau-

kosten . :

Anschaffung von Bu1 eaumaschmecn
und erhohte Kosten fiir Heizung,
Telephon, Postcheckgebiihren, und
Formulare. Bundesratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

E. 4. Amtsschaffnereien; Mietzinse

Nachzahlung auf Mietzins Amts-
schaffnerei Konolfingen. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 2094 vom 27. April
1945.

F. 2. Hiilfskasse; Beitrag des Staates
an die Sparkasse des Aushilfs-
personals .

Emlage von 5 0o der Besoldu‘ngen

gemiss Beschluss des Grossen Ra-
tes vom 17. Mai 1943.

G. 1. Mobiliarversicherung; Priamien

Erhohung der Priamien. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 2094 vom
27. April 1945.

XIII. Landwirtschaft.

A. 4. b. Kantonstierarzt; Bureau- und
Reisekosten
Vermehrte Bureaukosten

rungsratsheschluss Nr.
24. April 1945.

B.3. Forderung der Pferdezucht
Riickgang der Bussen und Pri-
mien fiir vorzeitig der Zucht ent-
zogene Tiere. Regierungsratsbe-
schluss Nr. 2045 vom 24. April 1945.

B.5. Forderung der Kleinviehzucht

Erh6hung der Auffuhren, der aus-
gerichteten Pramien und der Schau-
kosten. Regierungsratsbeschluss Nr.
2045 vom 24. April 1945.

B.7. Hagelversicherung

Starke Zunahme der Versmherten
Kulturen infolge des Mehranbaues.
Regierungsratsbeschluss Nr. 2045
vom 24. April 1945.

Regie-
2045 vom

XI1V. Forstwesen.

B.2.b. Kreisoberfdrster; Bureau- und
Reisekosten ’
Neueinrichtung des w1ederbesetz

ten Kreisforstamtes in Langenthal

und Ergédnzung des Bureaumobiliars
auf 3 Forstimtern. Regierungsrats-
beschluss Nr. 1978 vom 20. April

1945.

B.2.d. Kreisoberforster; Mietzinse .

Miete eines Bureaux fiir das
Kreisforstamt Langenthal. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1978 wvom
20. April 1945.

(16. Mai 1945.)

Fr. 18099.81
Fr. 1262.50
Fr. 15954.55
Fr. 314.35

Fr. 607. 34
Fr. 2881.30
Fr. 1806.35
Fr. 28302. —
Fr. 4001.82
Fr. 170. —

C.3. Kantonsbeitrige an Waldweg-
anlagen .
Vermehrte Waldweganlagen Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 1978 vom
20. April 1945.

XYV. Staatswaldungen.

C. 5. Wirtschaftskosten; Marchungen
und Vermessungen

Ausserordentliche Vermessungsko -

sten infolge Inkraftsetzung des eid-
genossischen Grundbuches. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1978 vom 20.
April 1945.

C.9. Wirtschaftskosten; Gebiudere-
paraturen :

Umbau eines Bannwartenhauses
im VIII. Forstkreis (Niederhiinigen).
Regierungsratsbeschluss Nr. 1978
vom 20. April 1945.

D. 2. Gemeindesteuern

Zunahme infolge Erwerbung von
Wildern. Regierungsratsbeschluss
Nr. 1978 vom 20. April 1945.

XVI. Domiinen.

B.1. Kulturarbeiten und Verbesse-

rungen .

Umbaukosten der Be51tzung Wels
senau, Unterseen. Regierungsrats-
beschluss Nr. 2094 vom 27. April
1945.

B. 3. Aufsichtskosten
Entschddigung an den Abwart
des Schlosses Miinchenwiler. Regie-

rungsratsbeschluss Nr. 2094 vom 27.
April 1945.

B.5. Brandversicherungskosten .
Erhéhung und Zunahme der Pri-

mien. Regierungsratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

C. 1. Staatssteuern

C.2. Gemeindesteuern .

Zunahme infolge von Liegen-
schaftsankdufen und Restanzen aus
1943. Regierungsratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

C.3. Wassermietzinse

Erhohte Abgaben und Zunahme
infolge von Liegenschaftsankiufen.
Regierungsratsbeschluss Nr. 2094
vom 27. April 1945.

XVII. Domiinenkasse.

B. Zinse fur Kaufschulden

Zunahme der Kaufschulden in-
folge Liegenschaftsankdufen. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 2094 vom
27. April 1945.

355

Fr. 1315.20
Fr. 837.15
Fr. 3929.44
Fr. 3844.35
Fr. 6763.94
Fr. 1083.26

Fr. 12160. 20

Fr. 3887.39
Fr. 6383.71
Fr. 3378.04
Fr. 9237.35
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XX. Staatskasse.

A.7. Zinse wvon Guthaben;
nossische Couponsteuer
Zunahme infolge des erhohten Er-

trages der Obligationen und Ak-

tien (Rubriken XX. A. 1. a und b).

Regierungsratsbeschluss Nr. 2094

vom 27. April 1945.

XX.B.1.c. Zinse fiir Spezialfonds . Fr.

Zu knappe Bemessung des Kre-
dites. Regierungsratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

B. 2. Zinse fiir Schulden; Skonti

eidge-
Fr. 18040. 35

6 058. 08

fir Barzahlungen . . . Fr. 137.36
Zunahme infolge der vermehrten

Holzverkiufe. Regierungsratsbe-

schluss Nr. 2094 vom 27. April

1945.

XXII. Jagd, Fischerei und Naturschutz.

B. 2. Fischerei; Aufsichiskosten . Fr. 13003.10

Erhohte Entschédigungen an die
Fischereiaufseher, Einstellung eines
hauptamtlich titigen Fischereiauf-
sehers und Anbringung von Aussen-
bordmotoren an zwei Booten. Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 2042 vom
24. April 1945.

XXIII. Salzhandlung.

B. 2. Transportkosten . . . . Fr. 2797.10

Entsprechend dem hdéheren Um-
satz. Regierungsratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.
2761.85

B.3. Auswdgerléhne . . . Fr.
Erhoéhte Entschidigungen entspre

chend dem vermehrten Verkauf. Re-

gierungsratsbeschluss Nr. 2094 vom

27. April 1945.

C.1. Besoldungen der Beamten . . Fr.

Besoldungszulage fiir den Salz-
faktor von Bern. Regierungsratsbe-

459. 80

schluss Nr. 2094 vom 27. April
1945.
C.5. Warenumsatzsteuer. . . . Fr. 4779.64

Im Voranschlag noch micht he
riicksichtigt. Regierungsratsbeschluss
Nr. 2094 vom 27. April 1945.

XXIV. Stempel-Steuer.

B. 2. Billettsteuer, Beitrdige fiir
Kunst und Wissenschaft . . . Fr.
Erhohte Beitrige fiir die Forde-

rung der bildenden Kunst an das

Konservatorium fiir Musik und fiir

die Erhaltung von Kunstaltertiimern.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2094

vom 27. April 1945.

6 561. 80

| A.2. Anteil des Naturschadenfonds Fr.

(16. Mai 1945.)

C. 1. Besoldungen der Beamten und
Angestellten - . Fr.
Beforderung von 2 Angestellten

in eine hohere Besoldungsklasse.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2094

vom 27. April 1945.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

118.60

6101. 95

Mehreinlagen in den Fonds ent-
sprechend den Mehreinnahmen nach
Gesetz. Regierungsratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

XXXITII. Direkte Steuern.

E.1.c. Verschiedene Kosten . Fr. 10000.79

Mehrausgaben fiir Drucksachen,
Telephon, Heizung und Bureauma-
terial. Regierungsratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

E. 4. Kosten der Steuergesetzrevi-
sion :
Mehrkosten fur Drucksachen Ent

schddigungen an Gemeinden und

Fr. 26 835.38

Staatsfunktiondre. Regierungsrats-
beschluss Nr. 2094 vom 27. April
1945.

F.2. Besoldungen der Angestellten . Fr. 4592.95

Einstellung von Personal. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 2094 vom
27. April 1945.

XXXITII. Verschiedenes.

C.6. Einlage in den Stipendienfonds
fiir die Ausbildung von Kranken-
pflegepersonal
Beitrag zur Forderung der Aus-

bildung von Krankenpflegepersonal.

Regierungsratsbeschluss Nr. 2094

vom 27. April 1945.

Fr. 12500.—

IL

Gestiitzt auf Art. 29, Abs. 2, des Gesetzes iiber
die Finanzverwaltung vom 3. Juli 1938 bewilligt
der Grosse Rat folgende Nachkredite:

I. Allgemeine Verwaltung.

A4.1. Grosser Rat Fr. 65038. —

Vermehrte Sitzungen. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 878 vom 20. Fe-
bruar 1945.

C.1. Ratskredit

Vermehrte Ausgaben fiir Dlenstal
tersgeschenke, sowie Kosten des
vom Regierungsrat der durch Luft-
angriff geschidigten Stadt Schaff-
hausen geschenkten Bildes aus dem
Berner Kunstmuseum («Das kleine
Hausmiitterchen» von A. Amker).
Regierungsratsbeschliisse Nr. 3304
vom 14. Juli 1944, Nr. 278 vom 19.
Januar 1945 und Nr. 878 vom 20.
Februar 1945.

Fr. 37172.70



IIIb. Polizei.

M. Schutzaufsichtsamt .

Reorganisation des Schutzauf-
sichtsamtes gemiiss Dekret vom 16.
September 1943. Dagegen Entla-
stung auf Rubrik IIIb. A. 1. Regie-
rungsratsheschluss Nr. 2046 vom
24. April 1945.

VI. Erziehungswesen.

C.8. Mittelschulen; Stellvertretung
malitdrdienstpflichtiger Lehrer
Mehrkosten infolge der vielen

Stellvertretungen wihrend des Ak-

tivdienstes. Regierungsratsbeschluss

Nr. 2044 vom 24. April 1945.

D.19. Primarschulen; Stellvertrelunyg
militdrdienstpflichtiger Lehrer
Mehrkosten infolge der vielen

Stellvertretungen wihrend des Ak-

tivdienstes. Regierungsratsbeschluss

Nr. 2044 vom 24. April 1945.

VIII. Armenwesen.

C.1.a. Armenpflege; Beilrige fu'r

dauernd Unlerstiitzie

Zum grossten Teil fallen die Mehr
kosten auf eine interne Verschiebung
zugunsten der Rubrik C.1.b. Die
wirklichen Mehrausgaben von rund
Fr. 20000. — beruhen auf gesetz-
licher Grundlage. Regierungsrats-
beschluss Nr. 1848 vom 13. April
1945.

F.1. Erziehungsheim Landorf

Bezahlungen von Rechnungen des
Viorjahres, Mehrkosten fiir Beklei-
dung und Nahrung, Anschaffung
eines Elektromotors fiir die Kurze-
neialp und landwirtschaftlicher Ma-
schinen fiir den Betrieb in Landorf,
sowie Kosten fiir Meliorationsarbei-
ten. Regierungsratsbeschluss Nr.
1848 vom 13. April 1945.

(16. Mai 1945.)

Fr. 33 954. 60

Fr. 105946.25

Fr. 262120.55

Fr. 123 238. 66

Fr. 42664. 05

IX b. Gesundheitswesen.

B.3. Beilrdge an die Bezirkskranken-
anstalten
Ausserordentliche Bmtrage Regle
rungsratsbeschluss Nr. 1616 vom
5. April 1945.

X a. Bauwesen.

D.1.b. Neu- und Umbauten .

Verlegung des Laboratoriums fiir
physikalisch-chemische Biologie und
Umbauten im Richteramt I Thun.
Regierungsratsbeschluss Nr. 440 vom
28. Januar 1944 und Nr. 2626 vom
2. Juni 1944.

Fr. 70 000. —

Fr. 47112.01
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E.1. Unterhalt der Strassen; Weg-
meisterbesoldungem .
tellvertretungskosten infolge 1 \11-

litirdienstes. Regierungsratsbe-

schluss Nr. 1979 vom 20. April 1945.

Fr.134129. —

XII. Finanzwesen.
F.1. Hiilfskasse, Beitrag des Staales
an die Invalidenkassen . Fr. 895 921.54

Ausserordentlicher Staatsbeitrag
von Fr. 900 000. —. Regierungsrats-
beschluss Nr. 1616 vom 5. April
1945.

XYV. Staatswaldungen.

C. 4. Wirtschaftskosten; Ristlohne .
Erhohte Riistlohne infolge ver-
mehrter Nutzungen. Regierungsrats-

Fr. 103 913.04

beschluss Nr. 1978 vom 20. April
1945.
F.1. Reservefonds; Einlage Fr. 148 000. —

Erhohte Einlage entsprechend dem
Mehrertrag. Regierungsratsbeschluss
Nr. 1978 vom 20. April 1945.

XX. Staatskasse.

B.1.a. Zinse [iir Spezz'alverwaltzm-

gen . .

Mehraufwand f_ur Konto Koxrent
zinse und Verzinsung des Schuld-
scheines der Kantonalbank von Fr.
45 309 942. 50. Regierungsratsbe-

Fr. 426 139.36

schluss Nr. 2094 vom 27. April
1945.
B.1.d. Zinse fiir verschiedene De-
pots Fr. 44837.15

Die kantonale Brandversmherungs-
anstalt hatte durchschnittlich ein
hoheres Guthaben als berechnet
war. Regierungsratsbeschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

A.2. Anteil der Gemeinden Fr.248 756.45
Mehrausgaben entsprechend den

Mehreinnahmen nach Gesetz. Re-

gierungsratsbeschluss Nr. 2094 vom

27. April 1945.

XXXII. Dirckte Steuern.

D. 2. Zuwendung an Arbeztsbescha/‘
fungskredit ’
Nach Gesetz vom 13 I‘ebruar

1944 und daher im Budget nicht

vorgesehen. Regierungsratsbeschluss

Nr. 2094 vom 27. April 1945.

D. 3. Zuwendung an Vorschusskonto
betreffend  Arbeitslosenversiche-
rung ’ SR
Erhohte Abschrelhung entspre‘-

chend den Mehreinnahmen. Regie-

rungsratsbeschluss Nr. 2094 vom

27. April 1945.

. Fr.1750000. —

Fr. 176 000. —

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. 46
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E.1.a. Einkommenssteuer-Kommis-
sionen; Besoldungen der Ange-
stellten
Einstellung von Personal und Be-

forderungen. Regierungsratsbeschluss

Nr. 2094 vom 27. April 1945.

E.3. Bezugsprovisionen

Erhohter Anteil der Gemeinden
entsprechend den Mehreinnahmen
nachGesetz. Regierungsratsheschluss
Nr. 2094 vom 27. April 1945,

F.3. Bureau- und Reisckosten

Neueinrichtung von Bureaux und
des Verrechnungssteueramtes, sowie
Anschaffungen von Mobiliar und
Maschinen. Resierungsratsheschluss
Nr. 2094 vom 27, A]_)"ll 1945,

(16. Mai 1945.)

Fr. 50 040. 70

Fr.122048.26

I'r. 58 965. 61

XXXIII. Verschicdenes.

B.1.c. Einlagen von 15 % in einen
Fonds fiir Arbeitsbeschaffung, Bo-
denverbesserungen und Mildem'ng
der Wohnungsno! .

Erhshte Einlage rentsprew(’hend fdon
Mehreinnahmen geméss Beschluss
des Grossen Rates vom 19. Mai
1943. Regierungsratsheschluss Nr.
2094 vom 27. April 1945.

B.2.a. Teuerungszulagen an das
Staatspersonal . .

B.2.b. Teuerungszulagen an die
Lehrerschaft .

B.2.c. Teuerungszulagen an Ren!-
ner, Staalspersonal

Mehrkmhen gemiss den Dekrweten
vom 6. November 1944. Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 2094 vom 27. April
1945.

B.2.e. Einlage in die Beilrags-
reserve des Staates .

B.3. Beilrag an den zentralen Aus-
gleichsfonds des Bundes .
Beitrage pro 1944. Regierungsrats-

beschluss Nr. 2094 vom 27. April

1945.

B.4. Zuwwendung an die Laupen-
stiftung .

Beitrag pro 1944. Reglerunnsrats
beschluss Nr. 1616 vom b. April
1945 und Nr. 2094 vom 27. April
1945.

B.6. Amortisation auf «Konto zu
lilgende Aufwendungen »
Abschreibung zur restlosen Til-

gung des Vorschusses. Regierungs-

ratsheschluss Nr. 1616 vom 5. April

1945 und Nr. 2094 vom 27. April

1945.

I'r. 480000. —

Fr. 776 062.60

Fr.310633.75

Fr. 64 926.20

Fr. 25419. 70

. I'r.4852732.11

Fr. 100 000. —

. Fr.1873894.31

C.3. Verschiedenes

Einlage in den Fonds fiir Ver-
besserungen im Strafvollzug, als
Differenz auf die Kostgelder der
Strafanstalten, gemiss Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 5240 vom 24. No-
vember 1942 und Abschreibung des
Vorschusses an die Treuhandstelle
fir Uhrenkleinindustrielle. Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1616 vom 5.
April 1945 und Nr. 2094 vom 27.
April 1945.

Fr.121100.07

C.4. Einlage in die Beitragsreserve

der Lehrerversicherungskasse . Fr. 300 000. —

Staatsbeitrag fiir die Sanierung
der Lehrerversicherungskasse. Re-
gierungsratsbeschluss Nr. 1616 vom
5. April 1945 und Nr. 2094 vom
27. April 1945.

C.5. Eilage in den Ilzlfsfonds fur

das Staatspersonal Fr. 50 000. —

Beitrag fiir in finanzielle Not ge-
ratene  Staatsangestellte.  Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1616 vom
5. April 1945 und Nr. 2094 vom 27.
April 1945.

C.7. Vorschusskonto Arbeitslosen-

versicherung Fr. 92287.87

Zusitzliche  Abschreibung  pro
1944. Regierungsratsbeschluss Nr.
1616 vom 5. April 1945 und Nr.
2094 vom 27. April 1945.

Dekret

betreffend

Abinderung und Erginzung des Dekretes vom 15. No-
vember 1933 iiber die Organisation der Direktion
der Finanzen und Doméinen.

(Siehe Nr. 14 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Luick, Prisident der Kommission. Es handelt
sich beim Erginzungsdekret darum, einen Zustand
zu legalisieren, der schon seit einigen Jahren an-
dauvert. Urspriinglich sind die Aufgaben des Per-
sonalamtes bei der Finanzdirektion und zwar beim
statistischen Amt gelegen. Nachher hat man eine
Abteilung fiir Personalsachen bei der Finanzdirek-
tion geschaffen. Nun wird die Abteilung fiir Per-
sonalsachen in ein Personalamt umgewandelt und
dessen Aufgaben werden genau umschrieben.

Die Hauptaufgabe des Personalamtes wird sein,
eine gleichmiissige Anwendung der Vorschriften
iiber Personalrecht, Besoldungen usw. zu garan-
tieren und daftir zu sorgen, dass nicht Ungerech-
tigkeiten entstehen. Das Personalamt ist ein kleiner
Korper in der Verwaltung und muss nicht wesent-
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lich erweitert werden, cbwohl der Personalbestand
im Kanton einen respektablen Umfang angenommen
hat. Wir haben gegenwirtig iiber 5000 Beamte,
Angestellte und Arbeiter in der Staatsverwaltung.
Wir wollen hoffen, dass mit dem Abbau der kriegs-
wirtschaftlichen Massnahmen auch dort eine Ent-
lastung durchgefiihrt werden konne.

Fir das Personalamt werden ein bis zwei Per-
sonen zusitzlich angestellt werden miissen. Man
wird dafiir sorgen, dass diese Leute aus andern
Verwaltungen genommen werden konnen.

Die Staatswirtschaftskommission hat das Dekret
behandelt und empfiehlt dem Grossen Rat, ihm
ohne Abinderung zuzustimmen. Im Interesse der
Zeitersparnis mochte ich empfehlen, es in globo
zu behandeln.

Diirrenmatt, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es handelt sich tatsdchlich
darum, einen Zustand der bereits existiert, zu
legalisieren, und micht um die Schaffung einer
neuen Organisation. Seit einigen Jahren ist die
Stelle direkt der Finanzdirektion unterstellt. Das
Personalamt wird sich mit den in Titel II. des
Dekretentwurfes aufgestellten Pflichten befassen.

Dass man das Personalamt in der gegenwiirtigen
Zeit beibehalten muss, ist klar. Wir haben dort
wesentliche Aufgaben zu ordnen, z. B. die Frage
der Neuorganisation des ganzen Besoldungswesens.
Das dringt sich auf, wenn einmal die Teuerungs-
zulagen definitiv in den Besoldungsrahmen ein-
gebaut und, wenn das mdoglich ist, zum Teil ab-
gebaut werden.

Es ist nicht vorgesehen, hier unniitzerweise
Personal neu einzustellen, sondern die Moglichkeit
zu schaffen, neben dem Chef des Personalamtes
einen Adjunkten einzustellen. Diese Stelle besteht
bis jetzt noch nicht. Aber es ist moglich, dass sie
notig wird.

Das Dekret bringt sonst nichts Neues. Ich mochte
beantragen, einzutreten.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
Keine Diskussion.

Genehmigt.

Beschluss:

Dekret
betreffend

Abédnderung und Erginzung des Dekretes vom
15. November 1933 iiber die Organisation der
Direktion der Finanzen und Doménen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern

gestiitzt auf Art. 26, Ziffer 14 und Art. 44
der Staatsverfassung sowie Art. 32 des Ge-
setzes vom 3. Juli 1938 iiber die Finanz-
verwaltung,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
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Das Dekret vom 15. November 1933 fiber

die Organisation der Direktion der Finanzen
und Dominen wird wie folgt abgeéindert und
erginzt:

I.
§ 6. Die Finanzverwallung umfasst folgende

Abteilungen :

e i o b ad i

3

das Seckretariat;

die Kantonsbuchhalterei;

das Finanzinspektorat;

die Steuerverwaltung;

das Personalamt;

die Hiilfskasse;

die Salzhandlung;

die Stempelverwaltung;

das Statistische Bureau;

die Finanzverwaltung in den Amtsbezirken.

II.
4a. Das Personalamt.
§ 17a. Der Geschiltskreis des Personalamtes

umfasst:

1.

Ausarbeitung von allgemeinen Vorschriften
iiber das Dienstverhiltnis und die Besol-
dungen.

. Begutachtung von Antrdgen {iiber Schaf-

fung mneuer Stellen, Beforderungen, Besol-
dungsfestsetzung bei mneuen Anstellungen,
Gewiéhrung von Zulagen, Ausiibung von Ne-
benbeschiftigungen.

. Vorschlidge iiber Versetzungen, Personalaus-

tausch, Einsparung von Personal.

. Mitwirkung bei der Erledigung von Diszi-

plinarangelegenheiten, bei der Priifung von
Fragen der Arbeitszeit, Ferien, der Aus- und
Weiterbildung, der Organisation, der Perso-
nalversicherung.

. Durchfithrung von Erhebungen in Personal-
angelegenheiten,

Fiihrung einer Personal-

und Besoldungsstatistik.

. Kontrolle der Besoldungsauszahlung simt-

licher Abteilungen, Amstalten und Schulen,

eventuell Uebernahme der Besoldungsauszah-

lung einzelner Abteilungen.
Der Regierungsrat kann dem Personalamt

weitere Aufgaben zuweisen.

§ '17b. Das Personalamt wird von einem

Vorsteher geleitet; ihm sind nétigenfalls ein
Adjunkt und die notwendigen Hilfskrifte bei-
zugeben. Der Regierungsrat erlisst im Rahmen
dieses Dekretes die notwendigen Vorschriften
iber die Titigkeit des Personalamtes.

Die Grundbesoldung des Vorstehers des Per-

sonalamtes betragt Fr.7660.— bis 11290. —,
diejenige des Adjunkten Fr.6480.— bis 9430.—.

ra

II.

§ 22, Ziffer 3: den Direktionen des Regie-
ngsrates fiir volkswirtschaftliche und stati-

stische Fragen als begutachtende Instanz zu
dienen.

IV.
Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.
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Motion der Herren Grossrafe Hirshranner und Mitun-
terzeichner hetreffend Dekrete zum neuen Steuer-
geseiz und Finanzausgleich mit den Gemeinden.

(Siehe Seite 93 hievor.)

Hirsbrunner. Ich habe am 24. Januar 1945
eine Motion folgenden Inhaltes eingereicht:

« Der Regierungsrat wird ersucht, in Verbindung
mit den Beratungen der Dekrete zum neuen Steuer-
gezetz der Irage des Iinanzausgleichs zwischen
den Gemeinden und dem Kanton die ihr zukom-
mende DBeachtung zu schenken. Dementsprechend
mochte der Regierungsrat so rasch als moglich dem
Grossen Rat einen Bericht ausarbeiten, der iiber
den derzeitigen Stand der Vorarbeiten und die zu
treffenden Massnahmen Aufschluss geben wird.»

Sie haben schon aus den Aeusserungen des
Herrn Finanzdirektors gehort, wie ausserordentlich
wichtig das Gebiet des Finanzausgleichs ist. Ich
mochte selbstverstindlich nicht iiber den Finanz-
ausgleich zwischen Bund und Kantonen sprechen.
Wir werden aber Gelegenheit haben, hieriiber von
Seite des Regierungstisches zu hoéren. Ich mochte
auch nicht konkrete Vorschlige wverlangen, son-
dern von der Regierung einen Bericht dariiber ha-
ben, wie weit die Vorarbeiten in bezug auf 'den
Finanzausgleich unter den Gemeinden gediehen
sind.

Es ist sicher keine leichte Aufgabe, die uns
hier wartet, und ich bin mir der Tragweite der
Frage durchaus bewusst. Wir haben bis jetzt zum
Teil einen Finanzausgleich gehabt auf dem Gebiet
des Schulwesens, des Armenwesens und des Kir-
chenwesens. Er hat mehr oder weniger gut funk-
tioniert. In gesetzlicher Form liegt er da, aber
wir mussten je und je konstatieren, dass auf die-
sem Gebiet gewisse Hérten vorhanden sind. Das
Gebiet wird uns kiinftig wahrscheinlich im Zu-
sammenhang mit der Altersfiirsorge stark beschéf-
tigen, die die kleinen Gemeinwesen nicht vollig
von sich aus 16sen konnen.

Bei Behandlung meiner Motion mochte ich auf
drei Kernpunkte hinweisen: 1. das Wohnungspro-
blem in den Gemeinden; 2. die Landflucht und 3.
die Arbeitsbeschaffung und deren Finanzierung.

Ich habe mir erlaubt, in zirka 20 bernischen
Gemeinden Erhebungen anzustellen iiber diese drei
Fragen. Es hat sich gezeigt, dass in allen ange-
fragten Gemeinden eine Wohnungsnot besteht. Sie
kann speziell in den kleinen Gemeinden nicht be-
hoben werden, in erster Linie, weil gewo6hnlich
die Ausdehnung dieser Gemeinden nicht derart ist,
dass man gemeinniitzige Wohnbaugenossenschaften
errichten konnte. — Wir haben baulustige Arbei-
ter, Angestellte, Lehrer usw. Aber ein Lehrer will
nicht ein gleiches Haus bauen lassen wie ein Ar-
beiter und ein Amngestellter nicht das gleiche wie
ein landwirtschaftlicher Dienstbote. Die Anspriiche
sind also verschieden. Die Finanzierung bringt
grosse Sorgen, und zwar, weil wir im allgemeinen
keine Genossenschaften errichten konnen und unter
den Baulustigen wenig finanzkriiftige Leute sind.
Finanzkréftige Geldinstitute haben wir ebenfalls
nicht zur Verfiigung, die die Bauvorhaben unter-
stiitzen konnten. Beteiligung durch die Handwerker
ist verboten und wire ohnehin ungesund.
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Die Gemeinden koénnen die ihnen zugemuteten
Subventionen nur zum Teil aufbringen. Hier sollte
es der privaten Initiative vorbehalten bleiben, die
notigen Bauten zu erstellen. Leider subventioniert
aber der Bund private Bauvorhaben micht in dem
Umfange, sondern gewohnlich nur zur Hilfte, wie
er die gemeinniitzigen Baugenossenschaften sub-
ventioniert. Das ist mach meinem Dafiirhalten ein
Fehler, besonders wenn Gewihr geboten ist, dass
absolut keine spekulative Absichten vorhanden sind.

Aus diesen Griinden kann nie geniigend Wohn-
raum geschaffen werden und wir miissen die Wohn-
locher, die in den Gemeinden noch vorhanden sind,
zum Teil Tuberkuloseherde darstellen, bestehen
lassen.

Ich habe eine alte Hiitte gekauft, wollte sie
umbauen lassen; Zement und Holz ist bereit, aber
die Mieter bleiben im Hause, weil sie sonst ob-
dachlos wiiren, so dass ich die Renovation nicht
ausfithren lassen kann.

Wir haben einen derart angespannten Woh-

nungsmarkt auch in kleinen Gemeinden, dass es
heute zum Aufsehen mahnt. Ich habe verschiedent-
lich auf die prekdren Wohnungsverhiltnisse in
den kleinen Gemeinden aufmerksam gemacht. Man
findet es unlogisch, dass im eidgendssischen Ar-
beitsbeschaffungsprogramm eine maximale Subven-
tion bis 50 0/ vorgesehen ist, dass man aber fiir
Wohnungsverbesserungen auf dem Lande maximal
30 o/ aufwenden will. Dies muss korrigiert werden.

Die Landflucht: Aus dem Angefiithrten geht
schon hervor, warum die Landflucht praktischnicht
bekidmpft werden kann mit den Mitteln, die gegen-
wirtig zur Verfiigung stehen. Wir miissen, wenn
wir die Landflucht bekdmpfen wollen, unseren ein-
fachen Leuten bessere Wohngelegenheiten schaffen
und bessere Verdienstgelegenheiten. Die Land-
flucht kann nur durch bessere und angenehmere
Lebensbedingungen auf dem Lande bekidmpfi wer-
den. Wenn die Verdienst- und Wohnverhiltnisse in
der Stadt besser sind, gibt das den Anreiz, in dic
Stadt zu gehen.

Beispielsweise haben wir gegenwirtig keine Mog-
lichkeit, lindliche Dienstboten zu erhalten, nicht
einmal Angestellte fiir unsere einfachen Bureaus
auf dem Lande. Man hat ja micht einmal genii-
gend Angestellte in den stddtischen Verhéltnissen,
geschweige denn auf dem Lande.

Der wichtigste Programmpunkt betrifft die Ar-
beitsbeschaffung in der Nachkriegszeit. Fiir das
eidgenossische Arbeitsbeschaffungsprogramm muss-
ten die Gemeinden ihre Projekte einreichen. Der
Delegierte hat die Materie verarbeitet. Sein Zwi-
schenbericht gibt alle wiinschenswerten Angaben.
Danach sollten in den Gemeinden Programme im
Ausmass von Fr. 200.— bis I'r. 220. — Erstel-
lungswert pro Einwohner bereit gestellt werden.

Wir haben Beispiele zur Hand, nach denen die
Vorbereitung fiir die Arbeitsbeschaffung in den Ge-
meinden nur ungeniigend getroffen wurde. Warum?
Der Hauptgrund ist der, dass die Gemeinden zum
Teil noch zu wenig aufgeklirt sind. Wenn Bund
und Kanton 50 9o der Kosten fiir die Arbeitsbe-
schaffung aufbringen, bleibt den Gemeinden eben-
falls noch 50 0jp. Die wenigsten der schwiicheren
Landgemeinden werden das finanzieren konnen.
Daher wird dort jede Arbeitsbeschaffung illuso-
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risch. Ich hatte Gelegenheit, das bei meinen Er-
hebungen festzustellen.

Zudem arbeiten in diesen Gemeinden viele Leute
auswirts. Eine Gemeinde z. B. hat 744 stimm-
berechtigte Biirger. Davon arbeiten 420 in an-
deren Gemeinden. Diese werden bei Verknappung
der Arbeit zuerst abgeschoben und fallen der Wohn-
sitzgemeinde zur Last. Diese Leute kénnen dann
selbstverstindlich das Arbeitsbeschaffungsprogramm
nicht finanzieren. Die Gemeinde, die dann belastet
wird, hat vom Arbeitgeber nie etwas erhalten, muss
aber eventuell die Arbeitnehmer unterstiitzen.

Beziiglich des Abbaues der Kriegswirtschaft in
Thun erklirte der Gemeinderat, die Leute kidmen
meistens aus Aussengemeinden, die sollen dann
sehen, wie sie die Leute durchbringen. Dieser
Ausspruch ist bedeutungsvoll.

Durchschnittlich sind in diesen Gemeinden ein
Drittel bis ein Viertel Unselbstéindigerwerbende,
davon haben 10 0o bis maximal 50 0% in der eige-

nen Gemeinde Arbelt Die, welche in fremden (e-
meinden arbeiten, werden bei Arbeitsmangel zuerst
arbeitslos und miissen dann in ihrer Wohnge-
meinde unterstiitzt werden. Diese Situation kann
in kurzer Zeit entstchen.

Durch die grossen Bundessteuern wird ferner
den Gemeinden sehr viel Steuersubstanz wegge-
nommen. Die Gemeinden partizipieren aber nicht
daran wie der Kanton, der bekanntlich einen An-
teil von vielen Millionen Franken bezieht.

Damit glaube ich dargetan zu haben, wie wich-
tig der Finanzausgleich zw1schen Kanton und Ge-
meinden ist. Es miissen Mittel und Wege gefunden
werden, um Gemeinden, die ihren Verpflichtungen un-
moéglich nachkommen kdnnen, zur Seite zu stehen

Wir haben gliicklicherweise jutzt gute Steuer-
eingiinge, sowohl bei den Kantonen wie den Ge-
meinden. Darauf sollte Bedacht genommen werden.
Die Gemeinden sollten dringend angehalten wer-
den, Reserven fiir kommende Zeiten, besonders
fur die Arbeitsheschaffung anzulegen. Diese Reser-
ven kinnten die ersten Ueberbriickungskredite bilden.

Ich mochte wiinschen, dass die Regierung auf
einen Ausgleichsfonds fiir die Gemeinden tendiert,
aus dem speziell die Arbeitsbeschaffung finanziert
wiirde. Ich mochte dem Regierungsrat nicht vor-
greifen, sondern nur wiinschen, man mochte meine
Motion annehmen, und der Regierungsrat mochte
in der nichsten Session einen Bericht vorlegen
dariiber, wie der Finanzausgleich mit den Ge-
meinden eingefithrt werden konnte. Das Postulat
muss verwirklicht werden. Wir hoffen, eine Ab-
klirung zwischen Bund und Kantonen zu erhalten,
die uns das Verhiltnis zwischen Kanton und Ge-
meinden auch erleichtert.

Meine Erhebungen stehen dem Herrn Regie-
rungsrat zur Verfiigung. Herr Reglcmngsrat Gug
gisberg hat in seinem Bericht in Art. 7 auf die
Wichtigkeit einer finanzpolitischen Auseinanderset-
zung zwischen Kanton und Gemeinden aufmerk-
sam gemacht. Wir werden uns in nichster Zu-
kunft mit der Angelegenheit ernsthaft befassen
missen.

Prisident. Die Weiterbehandlung der Motion
wird auf die Septembersession verschoben.
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St. Johannsen; Baukredit fiir Angestelltenwohnungen.

Namens der vorberatenden Behorden referieren
iiber dieses Geschiift Grossrat Steiger, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission und Polizeidirektor
Seematter, worauf folgender Antrag diskussionslos
gutgeheissen wird:

Beschluss:

Fir die Erstellung von zwei Beamtenwoh-
nungen und zwei Angestelltenwohnungen auf
der Staatsdomine St. Johannsen gemiss Pli-
nen und Voranschlag des kantonalen Hochbau-
amtes wird ein Kredit von Fr. 154000. —
bewilligt.

Dieser Betrag ist dem Fonds fiir Verbesse-
rungen im Strafvollzug zu entnehmen, der
durch Regierungsratsbeschluss Nr. 5240 vom
24. November 1942 errichtet wurde.

Einbiirgerungen.
Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird den nachgenannten Per-

sonen, welche sich iiber ihre Handlungsfihigkeit,
den Genuss eines guten Leumundes, sowie iiber
giinstige Vermogens- und Erwerbsverhiltnisse aus-
gewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin das ber-
nische Kantonsbiirgerrecht und das Biirgerrecht der
nachbezeichneten Gemeinden mit 56 bis 76 Stimmen
erteilt, unter Vorbehalt der Bezahlung der Ein-
biirgerungsgebiihren :

1. Hiinerwadel Hans Martin Wilhelm, von
Lenzburg, geb. daselbst am 19. Juli 1886, Dr.
jur., Firsprecher, I. Sektionschef beim Bun-
desamt fiir Sozialversicherung, wohnhaft in
Bern, Ehemann der Martha geb. Hiirzeler, geb.
am 9. Mérz 1890 in Miihleberg, dem der Stadt-
rat von Bern das Gemeindebiirgerrecht zuge-
sichert hat.

Der Einbiirgerungsantrag erstreckt sich auch
auf den Adoptivsohn Hans Rudolf Werner, von
Messen, Kanton Solothurn, geb. am 26. Mai
1927 in Basel.

2. Kihne Karl Joseph Albert, von Rieden,
Kanton St. Gallen, geb. am 4. Mirz 1883 in
Bern, Ehemann der Maria Magdalena geb. Rolli,
geb. am 31. Médrz 1881 in Bern, dem der
Grosse Gemeinderat von Koniz das Gemeinde-
biirgerrecht zugesichert hat.

3, Streiff Hans Arthur, von Dieshbach, Kanton
Glarus, geboren am 30. Oktober 1892 in Thun,
Bankbeamter, wohnhaft in Bern, Ehemann der
Rosa Henriette Gertrud geb. Laubscher, geb.
am 6. September 1901 in Téuffelen, Vater von
zwei minderjihrigen Kindern, dem der Stadtrat
von Bern das Gemeindebiirgerrecht zugesichert
hat.

4., Kocher Pierre Roger Germinal, von Basel,
geb. am 11. April 1930 in Bern, Gymnamast
wohnhaft in Basel, dem die Einwohner-
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5.
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gemeinde Aegerten bei Biel das Gemeinde-
biirgerrecht unentgeltlich zugesichert hat.

Lenz Werner, deutscher Reichsangehdriger,
geb. am 6. April 1925 in Biel, Feinmechaniker-
Lehrling, wohnhaft in Biel, dem der Stadtrat
von Biel das Gemeindebiirgerrecht zugesichert
hat.

Der Bewerber hat sich immer in Biel auf-
gehalten.

Biirklin Gotthilf Christian, deutscher Reichs-
angehoriger, geb. am 5. Miarz 1905 in Unter-
seen, Schuhmacher, wohnhaft in Lengnau, Ehe-
mann der Rosa geb. Agenstein, geb. am 19.
Mirz 1909 in Unterseen, Vater von zwei min-
derjiahrigen Kindern, dem die FEinwohnerge-
meinde Lengnau das Gemeindebiirgerrecht zu-
gesichert hat.

Der Bewerber hat sich immer in der Schweiz
aufgehalten und ist seit dem 21. Mirz 1928
in Lengnau gemeldet.

Hornung Joseph Johann, franzosischer
Staatsangehoriger, geb. am 30. Dezember 1912
in Liesberg, Fabrikarbeiter, wohnhaft in Lies-
berg, Ehemann der Mathilde Klage, geb. Or-
landi, geb. am 16. April 1916 in Liesberg,
dem die Gemischte Gemeinde Liesberg das
Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

Seine minderjihrigen Kinder Josef Hermann
und Bruno René, geb. am 9. November 1943
(Zwillinge) erwerben das Schweizerbiirgerrecht
erst, wenn sie wihrend ihres 22. Altersjahres
fiir die Schweiz optieren.

Der Bewerber hat sich mit Ausnahme der
Zeit vom 27. Oktober 1935 bis 3. Oktober
1936 und vom September 1939 bis November
1940, wihrend der er in Frankreich Militir-
dienst leistete, immer in Liesberg aufgehalten.

Lorentzen Axel Daniel Rialf, déinischer
Staatsangehoriger, geb. am 2. September 1913
in Zofingen, Landwirt, wohnhaft in Porrefitte,
Montagne de Moutier, Ehemann der Bertha
geb. Frei, geb. am 20. Mai 1917 in Nieder-
bipp, Vater eines minderjihrigen Sohnes, dem
die Einwohnergemeinde Perrefitte das Ge-
meindebiirgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber hat sich mit Ausnahme der
Zeit vom April 1932 bis November 1933, die
er zu Ausbildungszwecken in Dénemark ver-
brachte, immer in der Schweiz aufgehalten
und ist seit April 1936 in Perrefitte gemeldet.

Duroux Marcel Adolphe, italienischer Staats-
angehoriger, geb. am 8. Februar 1905 in Lau-

'sanne, ‘Maurer-Unternehmer, wohnhaft in Re-

convilier, Ehemann der Violette Sophie geb.
Houmard, geb. am 5. Oktober 1897 in Cham-
poz, Vater eines minderjihrigen Kindes, dem
die Gemischte Gemeinde Champoz das Ge-
meindebiirgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber hat sich mit Ausnahme der
Zeit von 1922 bis 1928, die er in Frankreich
zubrachte immer in der Schweiz aufgehalten.
In Champoz war er vom 27. Mai 1927 bis und
mit dem 4. April 1944 gemeldet.

10. Gennari Attilio Romeo, italienischer Staats-

11.

12.

13.

14.

15.

angehoriger, geb. am 8. Dezember 1920 in
Ostermundigen, wohnhaft daselbst, ledig, Mau-
rer, dem die Einwohnergemeinde Bolligen das
Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

Der Bewerber hat sich immer in der Ge-
meinde Bolligen aufgehalten.

Orschel Konrad, franzosischer Staatsange-
horiger, geb. am 25. Midrz 1925 in Biberist,
Kanton Solothurn, ledig, Handlanger, wohn-
haft in Bitterkinden, dem die Einwohnerge-
meinde Bitterkinden das Gemeindebiirgerrecht
zugesichert hat.

Der Bewerber hat sich immer in der Schweiz
aufgehalten und ist seit 1927 in Bitterkinden
gemeldet.

Krieg Luise Martha, deutsche Reichsange-
horige, geb. am 16. Juni 1912 in Bern, Ver-
kiduferin, wohnhaft in Bern, der der Stadtrat
von Bern das Gemeindebiirgerrecht zugesi-
chert hat.

Die Bewerberin hat sich immer in der
Schweiz aufgehalten und ist in Bern seit dem
3. Mai 1941 gemeldet, wo sie schon von Ge-
burt an bis 26. Oktober 1916 mit ihren Eltern
gewohnt hat.

Miiller Auguste Cédric, franzosischer Staats-
angehoriger, geb. am 12. April 1927 in Paris,
Landwirtschaftsschiiler, wohnhaft in Cernier,
Kanten Neuenburg, dem die Einwohnergemeinde
Thierachern das Gemeindebiirgerrecht zugesi-
chert hat.

Der Bewerber kam einige Tage nach seiner
Geburt in die Schweiz und hielt sich seither
meistens in Thierachern auf. Am 5. Mirz
1938 wurde er von einer Biirgerin des Kantons
Aargau adoptiert.

Wagner Aloisia, deutsche Reichsangehorige,
geb. am 10. November 1919 in Vorderberg,
Gemeinde Ammerhofe, Ober-Bayern, Bureau-
listin, wohnhaft in Bern, der der Stadtrat von
Bern das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

Die Bewerberin kam am 18. Juli 1923 in die
Schweiz und hat sich seither immer in un-
serm Land aufgehalten; in Bern ist sie seit
dem 7. Juli 1938 ununterbrochen gemeldet,
wo sie schon vom 21. Februar 1927 bis 2. Mai
1929 und in den Jahren 1936 und 1937 ge-
wohnt hat.

Benischek Hilda, deutsche Reichsangehd-
rige, geb. am 2. Oktober 1904 in Grillenstein,
Nieder-Oesterreich, Hotelgouvernante, wohnhaft
in Bern, der der Stadtrat von Bern das Ge-
meindebiirgerrecht zugesichert hat.

Die Bewerberin reiste im Jahr 1929 in die
Schweiz ein, hielt sich bis 1935 in Biel auf
und ist seither in Bern gemeldet.
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Strafnachlassgesuche.

Ueber die vorliegenden 22 Gesuche referiert
Grossrat Dr. Giovanoli, Prisident der Justizkom-
mission. Bei 20 Gesuchen liegen gemeinsame An-
trige von Regierung und Justizkommission vor.

In einem Fall beantragt die Justizkommission
Erlass der Gefangnisstrafe, der Regierungsrat halt
an seinem Ablehnungsantrag fest. Es sprechen wei-
ter die Grossrite Burgdorfer (Burgdorf), Meyer
(Obersteckholz), Romy, Miiller (Bern), Schwarz
und Nikles, worauf Grossrat Dr. Giovanoli und
Polizeidirektor Seematter replizieren.

Der Antrag Meyer (Obersteckholz) auf weiter-
gehende Bussenreduktion in einem IFall wird mit
88 gegen 33 Stimmen angenommen.

Der Antrag der Justizkommission auf Erlass der
Haftstrafe in einem Fall wird mit 89 gegen 34
Stimmen angenommen.

Die iibrigen Strafnachlassgesuche werden still-
schweigend nach den {iibereinstimmenden Antrigen
der vorberatenden Behorden erledigt. Ein Fall wird
zuriickgelegt.

Wahl des Grossratspriisidenten.

Bei 170 ausgeteilten und 161 wieder eingelang-
ten Stimmzetteln, wovon 20 leer und ungiiltig,
giiltige Stimmen 141, somit bei einem absoluten
Mehr von 71 Stimmen wird im ersten Wahlgang
gewdihlt:

Herr Grossrat Weber (Grasswil) mit 132 Stimmen.

Prisident. Ich gratuliere in Threm Namen dem
neugewdhlten Présidenten und wiinsche ihm viel
Erfolg und Genugtuung. Es freut mich besonders,
dass ich als Oberaargauer einem Oberaargauer
gratulieren kann. Das Amt Wangen war wie es
scheint, noch nie im Bureau des Grossen Rates
vertreten; so wird diese Wahl im Volk draussen
ein starkes Echo finden (Beifall).

Wahl der Vizeprasidenten des Grossen Rates.

Bei 157 ausgeteilten und 156 wieder eingelang-
ten Stimmezetteln, wovon 18 leer und ungiiltig,
giiltige Stimmen 138, somit bei einem absoluten
Mehr von 70 Stimmen werden im ersten Wahlgang
gewihlt:

Als 1. Vizeprasident:
Herr Grossrat Michel .
Als 2. Vizeprisident:

mit 116 Stimmen.

Herr Grossrat

Geissbiithler (Liebefeld) . mit 102 Stimmen.
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Wahl von vier Stimmenzihlern des Grossen Rates.

Bei 147 ausgeteilten und 146 wieder eingelang-
ten Stimmzetteln, wovon 5 leer und ungiiltig, giil-
tige Stimmen 141, somit bei einem absoluten Mehr
von 71 Stimmen werden im ersten Wahlgang ge-
wihlt:

Herr Grossrat Arn mit 131 Stimmen

» » Stager . . » 128 »
» » Spichiger. . » 127 »
» » Tschanz . . » 120 »

Wahl des Regierungsprisidenten und des Vize-
priisidenten des Regierungsrates.

Bei 134 ausgeteilten und 133 wieder eingelang-
ten Stimmzetteln, wovon 23 leer und ungiiltig,
giiltige Stimmen 110, somit bei einem absoluten
Mehr von 56 Stimmen werden im ersten Wahlgang
gewihlt:

Als Regierungsprésident:

Herr Regierungsrat Stahli mit 100 Stimmen.

Als Vizeprisident des Regierungsrates:
Herr Regierungsrat Seematter mit 88 Stimmen.

Walhl eines Oberrichters.

Bei 120 ausgeteilten und 116 wieder eingelang-
ten Stimmzetteln, wovon 17 leer und ungiiltig,
giltige Stimmen 99, somit bei einem absoluten
Mehr von 50 Stimmen wird im ersten Wahlgang
gewdhlt:

Herr Dr. Alfred Wilhelm, Gerichtspriasident, Sai-
gnelégier, mit 92 Stimmen.

Herr Oberrichter Dr. Wilhelm leistet den ver-
fassungsméissigen Eid.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.
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Vierte Sitzung.

Mittwoch, den 16. Mai 1945,
14 Uhr.

Vorsitzender: Priasident Me yer (Roggwil).

Die Prisenzliste verzeigt 177 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 17 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Beuchat, Bronni-
mann, Giroud, Ilg, Kleinjenni, Kohli, Lang, Morf,
Nikles, Piquerez, Segessenmann, Tréchsel, Uetz,
Winzenried; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Pfister, Rytz.

Eingelangt ist folgende
Motion :

Adelboden ist als grosser Fremdenkurort des
Berner Oberlandes bekannt. Als einzige Zugangs-
strasse hat Adelboden die Frutigen-Adelboden-
strasse, die fiir den kiinftig zu erwartenden regen
Verkehr ungeniigend ausgebaut ist.

Wiohl ist fiir den Ausbau einer Teilstrecke, Dorf
Adelboden bis Spitalbriicke, ein Projekt ausgearbei-
tet, doch ist bis zur Stunde der Ausbau der grossern
Teilstrecke, Spitalbriicke bis Frutigen, noch nicht
projektiert.

Aus diesem Grund ersuchen die Unterzeichneten
den Regierungsrat, ein Projekt fiir den restlichen
Teil sofort ausarbeiten zu lassen, damit der Aus-
bau der fir die nichste Zukunft an Bedeutung ge-
winnenden Strasse noch rechtzeitig vorgenommen
werden kann.

15. Mai 1945.
Egger (Frutigen)
und 21 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist ferner folgendes

Postulat:

1. Am 28. Februar 1945 ist eine neue Ordnung
in der Zementverteilung fir den Wohnungsbau im
Kanton Bern in Kraft gesetzt worden.

Diese Neuwordnung mnimmt in ungentigender
Weise Riicksicht auf die heutigen, tatsichlichen
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Verhiltnisse in den einzelnen Gemeinden betreffend
ihren Wohnungsbedarf. Der Regierungsrat wird ge-
beten, beim eidgenodssischen Violkswirtschaftsdepar-
tement dringend vorstellig zu werden, um zu er-
wirken. dass diese Vorschriften abgeidndert und die
Zementverteilung vorgenommen wird nach Mass-
gabe der heute bestehenden Wohnungsnot und der
Dringlichkeit der Erstellung neuer Wiohnungen in
den Gemeinden. In gleicher Weise sollten die nun
aus den Armeereserven freigegebenen Quantititen
Zement verteilt werden.

2. Durch die vermehrte Verwendung von Natur-
steinen koénnte die im Wohnungshau infolge Ider
Verknappung des Zementes bestehende Not iiber-
briickt werden.

Die Kosten stellen sich fiir Mauerwerk und
andere Arbeiten aus Bruchstein jedoch bedeutend
héher. Mit einer ErhShung der Subventionen bis
zur Verdoppelung der heutigen Ansiitze auf solchen
Materialien und Arbeiten wiire ein Ausgleich mig-
lich und damit die Férderung besonders des Klein-
siedlungsbaues fiir kinderreiche Familien und im
allgemeinen der einfacheren Wohnbauten auf dem
Lande. :

Wir bitten daher den Regierungsrat, sofort die
Frage einer entsprechenden Erhohung der Sub-
ventionen bei Verwendung von Natursteinen im
Wohnungsbau zu priifen.

15. Mai 1945.
Meister.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist schliesslich folgende
Einfache Anfrage:

In der Januarsession haben Herr Grossrat Meuter
sowie einige mitunterzeichnete Seelinder Grossrite
eine Motion eingereicht wegen den grossen Ueber-
schwemmungen im November /Dezember 1944 im
Seeland.

Ist der Regierungsrat bereit, Auskunft zu geben,
was er inzwischen fir die Durchfithrung der
2. Juragewisserkorrektion vorgekehrt hat und was
er weiter vorzukehren beabsichtigt, damit dieses
grosse Werk einmal zur Tatsache wird?

16. Mai 1945.
Kummer.
Geht an die Regierung.

Tagesordnqu :

Kredite fiir Forderung des Wohnungsbaues.

Namens der vorberatenden Behirden referiert
iiber diese Geschifte Grossrat Luick, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission. Hierauf werden fol-
gende Antrige angenommen:
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Beschliisse:
I.

1. Auf Grund des Bundesratsheschlusses vom
30. Juni 1942 betreffend Massnahmen zur Milde-
rung der Wohnungsnot durch Forderung der
Wohnbautitigkeit sowie der einschligigen eid-
gendssischen und kantonalen Vollzugsvorschrif-
ten, werden an die in nachstehender Tabelle

aufgefithrten Wohnbauten Kantonsbeitrige von
insgesamt Fr. 170300. — bewilligt.

2. Belastung erfolgt dem durch Grossrats-
beschluss vom 26. Februar 1945 {iber Mass-
nahmen zur Milderung der Wohnungsnot durch
Foérderung der Wohnbautitigkeit, Ziffer I, er-
Sifneten Kredit von Fr. 1000000.—.

3. Die Direktion des Innern ist ermiichtigt,
die Subventionsbedingungen festzulegen.

Bauherr

Siedlungsgenossenschaft
der Holzarbeiter u. Zim-
merleute des SBHV, Bern

Siedlungsgenossenschaft
Waldmeisterstrasse, Bern

Baugenossenschaft Wytten-
bach, Biel .

Subventions- . Zu Lasten des | Zu Lasten der
Bauvorhaben Iﬁ;ﬁiﬁt‘&f Bundeehoitrag Kantons Gemeinde
Fr. 0y | Fr. o | Fr. 9 | Fr.

Neubau von 8 Eckeinfami-

lienhdusern und 10 einge-

bauten Einfamilienhiiu-

sern, 3. Etappe, auf dem

Bethlehemacker in Bern . 617000.— 10| 61700.— |10| 61700.— |10| 61700.—
Neubau von 8 Eckeinfami-

lienhiiusern und 6 einge-

bauten Einfamilienhdu-

sern, 2. Etappe, Bern-

Biimpliz . . . . . 498000.— |10| 49800.— |10| 49800.— [10| 49800.—
Neubau von 2 Mehrfamilien-

hiusern, Nr. 3 und 5,

2. Etappe, an der Wytten-

bachstrasse in Biel . 588 000.— |10| 58800.— |10| 58800.— (10| 58800.—
34 Bauvorhaben m. 52 Wohnungen | 1 703 000.— 170 300.— 170 300, — 170 300.—

IT.

1. Auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom
30. Juni 1942 betreffend Massnahmen zur Mil-
derung der Wiohnungsnot durch Forderung der
Wohnbautiitigkeit sowie der einschligigen eid-
gendssischen und kantonalen Vollzichungsvor-
schriften wird der Einwohnergemeinde Bern
an die mit Fr. 431 000. — veranschlagten sub-
ventionsberechtigten Kosten fiir die Erstellung
eines Baublocks von zwei zusammengebauicn
Mehrfamilienhdusern an der Wylerfeldstrasse
ein Kantonsbeitrag von 10 0 oder hochstens
Fr. 43 000. — bewilligt.

2. Belastung erfolgt dem durch Grossrats-
beschluss vom 26. Februar 1945 iber Mass-
nahmen der Wohnungsnot durch I'drderung der
Wohnbautitigkeit, Ziffer I, eroffneten Kredit
von Fr. 1000 000. —.

3. Die Direktion des Innern ist erméchtigt,
die Subventionsbedingungen festzulegen.

III.

1. Auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom
30. Juni 1942 betreffend Massnahmen zur Mil-
derung der Wohnungsnot durch Forderung der
Wohnbautétigkeit sowie der einschligigen cid-
gendssischen und kantonalen Vollzugsvorschrif-
ten wird der Genossenschaft fiir sozialen Woh-
nungshau mit Sitz in Koniz an die Erstellung
von 8 Mehrfamilienhdusern mit total 32 31/-
und 41/5-Zimmerwohnungen ein Kantonsbeitrag
von 10 9o der subventionsberechtigten Bau-
kosten wvon Fr. 860000. — woder hbochstens
Fr. 86000. — bewilligt, unter der Voraus-

setzung, dass der Bund einen Beitrag von
gleicher Hohe gewiihrt.

2. Belastung erfolgt dem durch Grossrats-
beschluss vom 26. IFebruar 1945 iiber Mass-
nahmen zur Milderung der Wohnungsnot durch
Forderung der Wohnbautitigkeit, Ziffer I, be-
willigten Kredit von Fr. 1000 000.—.

3. Die Direktion des Innern ist ermiichtigt,
die Subventionsbedingungen festzulegen.

Auf Ersuchen des Prisidenten referiert Regie-

rungsrat Gafner iiber den Stand der Aktion « Forde-
rung des
wiinscht, es mochte der Bau von Dienstbotenwoh-
nungen auf dem Lande mehr gefordert werden. Auf
Wunsch von Herrn Grossrat Burgdorfer (Burgdorf)
bestiatigt Herr Regierungsrat Gafner, dass 50 o4 der
Kredite auf das Land entfallen.

Wiohnungsbaues». Grossral Tschanz

Motion der Herren Grossrite Berger und Mitunter-

zeichner betreffend Revision der Bestimmungen
iiber die Ausrichtung von finanzielien Beihilfen
an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Ge-
birgshauern.

Die am 28. Februar 1945 eingereichte Motion hat

folgenden Wortlaut:

«In der Ausfithrung des Bundesralsbeschlusses

vom 9. Juni 1944 tber die Ausrichlung finanzieller

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. 47
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Beihilfen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und
Grebirgshauern ergeben sich im Sektor der Berg-
bauernhilfe verschiedene Ungerechtigkeiten und
Hérten. Wihrend einerseits in der Beitragsklasse 4
zahlreiche Familien Beihilfen erhalten, die weder
gestiitzt auf ihre Vermdogenslage noch auf ihre Ein-
kommensverhiltnisse darauf angewiesen sind, gibt
s bei den Zwergbetrieben zahlreiche Grenzfille, wo
die Bezugsberechtigung nach dem Wortlaut des er-
withn'en Bundesratsbeschlusses ausgeschlossen ist,
wihrend nach dem Empfinden der Bevdlkerung die
Beihilfen sollten ausgerichtet werden kdnnen.

Der Regierungsrat wird eingeladen, beim Bundes-
rat cine Revision der geltenden Vorschriften vom
9. Juni 1944 anzubegehren, die folgenden Forde-
rungen Rechnung trigt:

1. Es muss verhindert werden, dass Berghauern-
betriebe der Beitragsklasse 4, deren Vermdogenslage
und Einkommensverhiltnisse in Vergleich zu den
Familienlasten die Gewahrung von Sozialbeihilfen
als ungerechtfertigt erscheinen lassen, in den Ge-
nuss von Haushaltungs- und Kinderzulagen kommen.

2. Es muss dafiir gesorgt werden, dass bei der
Festsetzung des Geltungsbereiches an der untern
Grenze der gerade noch als hauptberuflich tatig
anzusprechenden Bergbauern die notige Elastizitit
besteht, um dieser bediirftigsten Gruppe der Berg-
bevilkerung die gesetzlichen Beihilfen ausrichten zu
kénnen, wie es einem gesunden sozialen Empfinden
entspricht ».

Berger. Am 28. Februar 1945 habe ich eine
Motion eingereicht, die die Revision der Bestim-
mungen iber die Ausrichtung finanzieller Beihilfen
an die Gebirgsbauern fordert.

Der Bundesratsbeschluss vom 9. Juni 1944 und
die Ausfithrungsbestimmungen vom 20. Juni 1944,
die unter anderem die Beihilfe an die Bergbauern
ordnen, sind sicher in bezug auf die Auswirkungen
damals sorgfiltig gepriift worden. Vermutlich hat
der Bundesrat der gerechten Forderung eines Aus-
gleichs der Produktionskosten zwischen kleinen und
mittleren Bergbetrieben einerseits und grosseren
Bergbetrieben wund [Ilachlandbetrieben anderseits
Rechnung tragen wollen. Ein Ausgleich iiber diffe-
renzierte Produktenpreise wire praktisch kaum
méglich. Ob die Beschrinkung der Beihilfe auf die
Berghauern seinerzeit richtig war, dartiber kann
man heute zweierlei Meinung sein. Ich zweifle nicht
daran, dass diese Fragen damals sorgfiiltig erwogen
und abgeklirt wurden. Es wird sich damals eine
Beschrinkung mangels geniigender Finanzen auf-
gedringt haben.

Die heutige Regelung ist so, dass die Bauern-
betriebe nach der Anzahl Grossvieh-Einheiten ein-
geteilt sind. Aus dem zentralen Ausgleichsfonds,
Gruppe Landwirtschaft, werden je nach Hohe des
Betriebes Beitriage ausgerichtet, alle drei Monate,
und zwar ohne irgendwelche Riicksicht auf die
okonomische Lage der betreffenden Leute. Die Hohe
der Beitrdge richtet sich nach der Anzahl Kinder
unter 15 Jahren und nach der Klasse, in die der
Betrieb eingereiht ist. In Klasse 1 figurieren Be-
triebe mit 2 bis 3 Grossvieheinheiten, in Klasse
2 sind die mit 3 bis 6 Einheiten, in Klasse 3
die mit 6 bis 9 und in Klasse 4 die mit 9 bis 12
Einheiten. Nach landldufiger Auffassung und na-
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mentlich nach der Auffassung der Bergbauern sind
das recht ansehnliche Bauerngewerbe.

Die starre Handhabung des Bundesratsbeschlus-
ses in bezug auf die 1. und 4. Klasse stosst ein
wenig das soziale Empfinden. Untersuchungen in
zwei Berggemeinden, in denen ich jeden Betrieb
personlich kenne, haben ergeben, dass eine An-
zahl von Betrieben mnach gesundem Volksempfin-
den nicht in den Genuss der Beihilfe kommen soll-
ten.

Ich nenne ein paar Zahlen aus den Ergebnissen,
die Thnen von den tatsdchlichen Verhiltnissen ein
Bild vermitteln. In einem Betrieb sind z. B. 2
Pferde, 7 Kiihe, 5 Rinder, 5,8 ha Land, 1,7 ha Wald.
Die Grundsteuerschatzung betridgt Fr. 38500. —,
die Verschuldung Fr. 15000. —. Dabei ist noch
Bargeld vorhanden. In einem anderen Betrieb sind
3 Pferde, 7 Kiihe, 4 Rinder, 7,6 ha Land, 4,73 ha
Wald, Grundsteuerschatzung Fr. 52000. —, Ver-
schuldung Fr. 32000.—. Ein ganz krasser Fall
ist folgender: 1 Pferd, 5 Kiihe, 7 Rinder, 7,75 ha
Land, 10 ha Wald, Grundsteuerschatzung Fr.
50 000. —, Verschuldung gleich null; dabei ist viel-
leicht nochmals so viel Bargeld vorhanden wie die
Grundsteuerschatzung betrigt.

Nach der Vermogenslage und den Einkommens-
verhiiltnissen ist eigentlich eine Beihilfe an solche
Betriebe nicht nétig, wirkt direkt stossend.

Daneben gibt es Kleinbetriebe, die nicht jeder-
zeit zwei Grossvicheinheiten aufweisen konnen,
oder es sind bei der Klassierung Fehler unter-
laufen, oder irgend etwas hat nicht gestimmt, und
diese Betriebe sind von den Beihilfen ausgeschlos-
sen.

Die Klassierung nach Bauern und Arbeitern ist
in vielen Fillen Ermessensfrage. Die Arbeiter er-
halten von den Beihilfen nichts. In der Regel sind
diese Zwergbetriebe Eigentum von Familien mit
vielen Kindern. Was der Betrieb abwirft, wird
von der Familie aufgegessen. Was fehlt, ist in
der Regel nicht etwa in erster Linie das Essen,
sondern das Bargeld, das die Familie haben sollte,
um die Haushaltungskosten, besonders die Kosten
fir die Bekleidung usw. bestreiten zu koénnen.
Das Bargeld muss durch Taglohnarbeit eingebracht
werden. Vielleicht kann der Familienvater in der
Industrie zeitweise unterkommen. Zu Hause muss
er dann seine landwirtschaftlichen Arbeiten am
Morgen frith oder abends spét besorgen.

Die Erhaltung solcher Zwergbetriebe kann volks-
wirtschaftlich nicht hoch genug bewertet werden.
Aus ihnen kommen die tiichtigen Arbeitskrifte fiir
Landwirtschaft und Industrie.

Die Beihilfe darf nicht nach einer Unterstiit-
zung aussehen, sondern muss fiir die Leute cinen
Rechtsanspruch bedeuten, und zwar sollte die Bei-
hilfe auch dann gewihrt werden, wenn nicht 2
Grossvieheinheiten vorhanden sind.

Beim Studium der Beihilfen hat sich die Frage
aufgedringt, ob nicht bei einer Revision der gel-
tenden Vorschriften die Hilfe an Kleinbauern mit
grossen Familien in einer Uebergangszone gepriift
werden sollte, wobei, je nachdem man mit den
Finanzen auskommt, man weiter oder weniger weit
ins Flachland gehen konnte.

Z.B. ein Zwergbetrich an giinstiger Lage, auf
810 m bekommt die Beihilfe, ein Betrieb auf 770
m, an schattigem Steilhang mit schwierigen Pro-
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duktionsbedingungen, mit vielen Kindern, bekommt
sie nicht. Das ist direkt stossend.

Mit der Schaffung von Uebergangszonen konnte
man zwei Momenten Rechnung tragen. Man konnte
erstens die Hértefdlle sehr stark mildern. Auf der
andern Seite kann diese Institution nar daan lin-
gere Zeit Bestand haben, wenn auch der Klein-
bauer in der Ueberganszone in den Genuss der
Beihilfe kommt. Der Flachlandbauer wird die Bei-
trige auf die Dauer nur ausrichten, wenn auch der
Kleinbauer in seiner Nahe, der ihm die notigen
Aushilfskrifte zur Verfiigung stellt, etwas erhilt.
Der Frage ist auch deshalb alle Aufmerksamkeit
zu schenken, weil weder Bund noch Kanton durch
diese Sache finanziell belastet werden. Die Beitriige
werden einzig durch die Flachlandbauern und die
nicht bezugsberechtigten Gebirgsbauern aufge-
bracht.

Es ist mir durchaus klar, dass die Gebirgs-
bauernhilfe nicht eine Armenunterstitzung sein
darf. Ich glaube, dass sie trotzdem den 06kono-
mischen Verhiltnissen mehr Rechnung tragen sollte
als bis jetzt. Es wiirde vom Volk sicher schwer
verstanden, dass es der Wille des Bundesrates sein
konnte, die Gelder dorthin fliessen zu lassen, wo
sie nicht notig sind, dagegen Kleinbauern zu iiber-
gehen, die die Hilfe dringend noétig hiitten. Ent-
weder ist es eine wirkliche Hilfe oder eine Geld-
verteilung nach Schema. Es ist motig, dass wir
den Mut aufbringen, an diese Dinge heranzutreten.

Trotz des etwas gebesserten landwirtschaftlichen
Einkommens ist der Bergbauer, mamentlich der
Kleinbauer, in prekdrer Lage. Der Bundesratsbe-
schluss vom 9. Juni 1944 hat sich fiir die Bezugs-
berechtigung segensreich ausgewirkt. Die Bestre-
bungen dhnlicher Art, die von der Landwirtschafts-
direktion und von der Direktion des Innern mit
dem Beschlussesentwurf vom 25. April 1944 ver-
folgt werden, sind sehr verdankenswert.

Bei der heutigen Regelung wird den Hiirtefdllen
tunlichst entgegengekommen. In der Praxis ist es
oft anders. Grenzfille in der ersten oder vierten
Klasse und auch in bezug auf die Hohenlage miis-
sen an Ort und Stelle abgeklirt werden. Die Bei-
tragsklasse 4 muss einer Priiffung unterzogen wer-
den. Bei der Umschreibung ist irgendwie auf die
wirtschaftliche und 6konomische Lage Riicksicht zu
nehmen, und wer die Hilfe nicht nétig hat, soll sie
nicht erhalten. Das Empfinden des Biirgers ist in
solchen Sachen gewohnlich nicht falsch. Aus dieser
Beitragsklasse lassen sich Mittel frei machen fiir
die kleinsten Betriebe. In der ersten Klasse kann
damit der Priifung des Einzelfalles geniigend Spiel-
raum gelassen werden. Man konnte statt 2 bis
3 sagen 1 bis 3 Grossvieheinheiten.

Gesetze und Bundesratsbeschliisse sind sicher
nicht da, um offensichtliche Ungerechtigkeiten fest-
zulegen. Das Ermessen muss einen gewissen Spiel-
raum haben.

Die Gegenden im Kanton Bern, in denen die
Regelung nicht befriedigt, sind das Emmental, das
Oberland, Schwarzenburg, Seftigen und sicher der
Jura.

Ich kann heute nicht fertige Vorschlige unter-
breiten. Aber ein griindliches Studium dringt sich
pel einer Revision dieses Bundesratsbeschlusses
auf. Er stitzt sich auf das Vollmachtenrecht und
damit auf die Beihilfenordnung. Sollen diese Bei-
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hilfen nach dem Krieg wegfallen? Ich sage nein.
Der Zug zu weitern sozialen Massnahmen in dieser
oder jener Richtung ldsst sich nicht mehr abstop-
pen. Die Ueberpriifung dieser Beihilfenordnung in
der Nachkriegszeit ist in Anbetracht der volkswirt-
schaftlichen Bedeutung, die in der Erhaltung dieser
Kleinbauernbetriebe liegt, dringendes Gebot. Bei
dieser Gelegenheit kann der Bundesratsbeschluss
vom 9. Juni und die damit gemachten Erfahrungen
iberprift und im Sinne meiner Ausfiihrungen in
Ordnung gebracht werden.

Die Schwierigkeiten, die in der Realisierung
dieser Forderung liegen, sind bei gutem Willen
bestimmt nicht uniiberwindlich. In diesem Sinne
empfehle ich Thnen die Motion zur Annahme.

Um allen Notwendigkeiten gerecht werden zu
konnen, mochte ich Sie bitten, gleichzeitiz mit der
Motion folgenden Zusatz zu genehmigen, und zwar
in Punkt 2 in der dritten Zeile nach dem Wort
« Bergbauern»: «und bei Wiirdigung der Hohen-
lage ».

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Gestatten Sie mir, kurz auf
die Vorgeschichte der Beihilfeordnung, welche heute
zur Diskussion steht, hinzuweisen. Die Politische
Arbeitsgemeinschaft des Kantons Bern hat schon
im Jahre 1940 die Gewidhrung von Familien- und
Kinderzuschiissen an verheiratete minnliche fa-
milienfremde Dienstboten landwirtschaftlicher Be-
triebe befiirwortet, und der Regierungsrat hat die-
ses Begehren in einer Eingabe an den Bundesrat
unterstiitzt. Die Direktion des Innern ihrerseits
befasst sich seit Jahren mit dieser Frage. Ich
verweise auf die von ihr eingesetzte Expertenkom-
mission zur Priifung der Fragen betreffend die
Bekdmpfung der Landflucht und auf den Bericht
dieser Kommission, der im Sommer 1942 gedruckt
worden 1ist.

Auf eidgendssischem Boden sind die Arbeiten
weiter gefordert worden. Am 9. Juni 1944 ist der
Bundesratsbeschluss iiber die Ausrichtung {inan-
zieller Beihilfen an landwirtschaftliche Arbeitneh-
mer und Gebirgsbauern erlassen worden.

Wir miissen bei Behandlung dieser Irage unter-
scheiden zwischen den Beihilfen an landwirtschaft-
liche Arbeitnehmer einerseits und den Beihilfen an
Gebirgsbauern anderseits. Die Beihilfe an land-
wirtschaftliche Arbeitnehmer soll dazu beitragen,
die Losung des Dienstbotenproblems zu erleich-
tern. Die ldndlichen Dienstboten diirfen, wie Sie
wissen, ihre Stelle nicht mchr verlassen, um an
einem andern Orte eine besser bezahlte Stelle an-
zunehmen. Es ist daher notig, fiir sie einen Aus-
gleich zu suchen. Die Losung wurde in Haushal-
tungszuschiissen, Kinder- und Unterstiitzungszula-
gen gefunden, welche an landwirtschaftliche Ar-
beitnehmer gewidhrt werden konnen. Diese Zu-
schiisse sind als Teuerungszulagen zu werten, wie
man sie in andern Erwerbszweigen auch ausrichtet.

Die Finanzierung erfolgt durch Sonderbeitrag
der Landwirte im Ausmass von 10op auf den
an landwirtschaftliche Arbeitnehmer ausbezahlten
Lohnsummen, einschliesslich der Werte der Natu-
ralleistungen. Die Zuschiisse werden nach Fami-
lienlasten abgestuft, wie das in der Regel auch bei
Teuerungszulagen in Handel, Gewerbe und Indu-
strie der Fall ist.
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Die Hilfe an die Gebirgsbauern hat den Charak-
ter des Preisausgleiches. Man geht von der Erwi-
gung aus, dass der Bergbauer die gleiche Verteue-
rung seiner Produktionskosten zu tragen hat wie
der Flachlandbauer, dass er aber weniger Produkte
auf den Markt bringen kann, infolgedessen gegen-
iiber dem Flachlandbauer schlechter gestellt ist.
Man hat natiirlich das gleiche Interesse an der Er-
haltung und [Forderung der landwirtschaftiichen
Produktion in den Berggegenden. Den Ausgleich
fand man hier durch Gewéhrung von Kinderzula-
gen, im Unterschied zur Beihilfe an Dienstboten,
wo Haushaltungs-, Kinder- und Unterstiitzungszu-
lagen ausgerichtet werden.

Je nach Beitragsklasse und Betriebsgrosse wer-
den fiir simtliche Kinder oder erst fiir das
zweite beziehungsweise das dritte Kind, Zulagen
ausgerichtet. Die Finanzierung erfolgt aus den
Ueberschiissen  des zentralen Ausgleichsfonds,
Gruppe Landwirtschaft. Wenn auch die Abstufung
nach wirtschaftlicher Leistungsfihigkeit (Beitrags-
klasse und Kinderzahl) erfolgt, soll sie doch’in
keiner Weise den Charakter einer Sozialfiirsorge
oder Armenunterstiitzung tragen, sondern nach dem
Willen des Gesctzgebers und des Schweizerischen
Bauernverbandes, die Produktion in landwirtschaft-
lichen Betrieben, vor allem in Gebirgsgegenden
aufrechterhalien und fordern. Aus diesem Cha-
rakter der Beihilfe ergibt sich, dass Beitridge an
Inhaber von nicht landwirtschaftiichen Betrieben
nicht in Frage kommen, so lange die geltenden
Vorschriften bestehen. In seiner Vernchmlassung
erklart das Schweizerische Bauernsekretariat wort-
lich: «Wir miissen es insbesondere ablehnen, dass
die von der Landwirtschaft aufgebrachten Miticl
fitr die Beihilfe an Gebirgsbauern zur Unterstiit-
zung von Nichtbauern verwendet werden».

Wenn die Gebirgsbauernhilfe einen Ausgleich
fiir Mindererlés aus den auf dem DMarkt abge-
setzten Produkten darstellt, so ist es durchaus mog-
lich, dass auch Bergbauern, die sich nicht in ausge-
sprochener Notlage befinden, Beitrdge erhalten, wie
dies z.B.beim Getreide-, Milchpreis usw. der Fall
ist. Anderseits konnen, und wir glauben das mit
aller Deutlichkeit dargelegt zu haben, nicht Beitrige
ausgerichict werden an Inhaber von Betrieben, die
nicht mehr landwirtschaftlichen Charakter haben.
Landwirtschaftlichen Charakter haben Betriebe, die
cine Ertragenheit von zwei Grossvieheinheiten aui-
weisen. Dabei wird auf den durchschnittiich gehal-
tenen Viehbestand abgestellt. Die Bundesvorschrif-
ten gestatten kleine Abweichungen. Ich kann den
Grossen Rat versichern, dass die vollzichenden
Organe im Kanton Bern schr large sind in der Be-
urteilung speziell der Frage, ob ein Betrieb zwei
Grossvieheinheiten aufweise oder nicht, dies durch-
aus im Sinne der Ausfithrungen des Motionérs.
Dass wir eine loyale Haltung einnehmen, beweist
die Tatsache, dass von 565 Gesuchen mur 42 zu
Ungunsten des Gesuchstellers entschieden wurden.
Die Gesuchsteller haben im {iibrigen das Recht,
Verfilgungen an eine Rekursinstanz kostenlos wei-
terzuziehen. Von diesem Recht ist nicht Gebrauch
gemacht worden.

Die Motion Berger verlangt ferner die Ausdeh-
nung der Beihilfeordnung in gewissen geographi-
schen Uebergangszonen, in der Weise, dass man
nicht streng schematisch auf die 830 m abstellt,
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sondern die Lage des Heimwesens beriicksichtigt.
Die Grenze von 800 m bringt selbstverstindlich
Hérten mit sich. Wir suchen so weit wie moglich
einen Ausgleich zu finden.

Die Erhohung der Beitrige sodann wird vom
Bauvernverband abgelehnt. Man hatte in der Bun-
desversammlung Miihe, die Ordnung der Beihilfe
in der beschlossenen Hohe durchzubringen.

Wir wiirdizen die soziale Tendenz durchaus, die
der Herr Molioniir verfolgt. Der Regierungsrat ist
deshalb auch lereit, die Motion Berger mit den ge-
machten Anregurgen an den Bundesrat weiterzulei-
ten, und zwar im Sinne von Anregungen, wenn es
zur Revision der geltenden Vorschriften kommt. In
diesem Sinne erklire ich Annahme der Motion
Berger.

Abstimmung.

[ir Frheblicherklirung der Motion Mehrheit.

Postulat der Herren Grossrate Walti und Mitanter-
zeichner betreffend Unterstellung des gesamten
Grundstiickhandels unter die Preiskontrolle.

Das am 28. Februar 1945 eingereichle Postulal
hat folgenden Wortlaut:

«Durch cinen Bundesra'sbeschluss vom 16. Januar
1945 coll der gesumie Grundstiickhandel der Preis-
Lontroile unterstellt werden. Dicse Massnahme schii-
digt weitgehend die private Wohnbautitigkeit und
hindert damit di> Bekdmplung der Wohnungsnot.
Das gesamie Bauhandwerk und der private Grund-
besitz sind iiber die schidigenden Auswirkungen
dieces Bundesralsheschlusses stark beunruhigt.

Der Regierungsrat wird ersucht, durch Umfrage
bei den Grundbuchiimtern cofort feststellen zu
lassen, ob im Kanton Bern durch den Liegenschafts-
handel dem allgemeinen Inleresse zuwiderlaufende
Schidigungen entstanden sind, die einen so schwe-
ren Lingriff in das private Grundeigentum recht-
ferligen,

Je mach dem Ergebnis dieser Feststellungen wird
der Regierungsrat ersucht, beim DBundesrat die
nochmalige Ueberpriifung der I'rage zu veranlassen
und den Grossen Rat iiber das Resultat seiner Be-
mithungen zu orientieren. Der Staatsrat des Kantons
Genf ist in diesem Sinne beim Bundesrat bereits
vorstelliz geworden.»

Wialti. Am 28. Februar habe ich ein DPostulat
cingereicht betreifend die Unterstellung des gesam-
ten Grundstiickhandels unter die Preiskontrolle. Der
Wortlaut und das Begehren sind klar umschrieben,
g0 dass ich mich in der Begriindung kurz halten
kann.

Am 16. Januar hat der Bundesrat einen DBe-
schluss gefasst, worin die bisherigen Vorschriften
iiber die Kosten der Lebenshaltung und den Schutz
der reguliren Marktversorgung abgedndert werden,
und hat im Art. 1 neue Vorschriften aufgestellt.
Dort sind nun ganz allgemein die Preise fiir Grund-
silicke einbezogen worden. Das will heissen, dass
jeder Kaufvertrag {iber ein Grundstiick, sei es land-
wirtschaftlicher Art, sei es Bauland oder seci es
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ein Wohnhaus im Dorf oder in der Stadt, der
Preiskontrolle untersteht.

In Art. 1 bekommt die Eidgendssische Preis-
kontrollstelle eine Generalvollmacht, wie sie in
mehreren andern TFéllen besteht. Gestiitzt hierauf
konnen weitere Vorschriften aufgestellt werden. Bis
jetzt war nur der landwirtschaftliche Liegenschaf-
tenverkehr der Kontrolle unterworfen. Wir kennen
die Griinde, weshalb der Liegenschaftenverkehr fiir
landwirtgchaftliche Grundstiicke der Kontrolle unter-
worfen ist. Die Grinde sind nicht dieselben wie
beim Verkauf von Wohnbauten und stiddtischen
Hiusern.

Nach dem neuen Bundesratsbeschluss werden
neben den Warenpreisen, Miet- und Pachtzinsen
nun auch die Liegenschaftenpreise allgemein der
obrigkeitlichen Kontrolle unterstellt. Das wird da-
mit begriindet, dass die Preise fiir das Bauland
durch Spekulation in die HShe getrieben worden
seien, dass insbesondere dic spekulative Steigerung
der Preise fiir Kohlenminen die Inlandbrennstoffe
verteuert habe. Weiter wird behauptett, dass durch
diese Spekulalion die Mietzinse eine Erhohung er-
fahren. Das sind die Hauptgriinde, die die cidge-
nissische Konltrollstelle auffithrt. Bei der kanto-
nalen Preiskontrolle sind wir immer auf mehr Ver-
stindnis gestossen.

Diese Vorschriften haben hauptsichlich in Krei-
sen des Bauhandwerks grosse Beunruhigung ge-
bracht. Wenn der Bauhandwerker den Preis fir
sein Haus genehmigen lassen muss, hat das eine
Sabotierung der privaten Wohnbautitigkeit zur
Folge. Das Bauhandwerk wird lahmgelegt. Ich be-
greife die Unruhe, die in weiten Kreisen entstanden
ist. Aber auch im Liegenschaftenbesitz ist grosse
Beunruhigung eingeireten. Die Verfiigung bedeutet
einen starken Eingriff ins Privateigentum. Man
schreibt einem Liegenschaftenverkiufer den Preis
vor, und zwar geschieht das durch eine Behorde,
die den Preis nur willkiirlich festsetzen kann.

Bevor ich von den Auswirkungen des Bundes-
ratsheschlusses spreche, mdochte ich die Verhiilt-
nisse auf dem Liegenschaften- und Wohnungsmarkt
im allgemeinen streifen. Im letzten Jahrhundert
wurde hauptsichlich auf Bestellung gebaut. In
diesem Jahrhundert musste man zum Hiuserbau
auf Vorrat tibergehen. Auf diese Art ist der Bau-
handwerker entstanden. Der Bauunternehmer wird
heute zu unrecht und leichthin als Spekulant be-
zeichnet, nur weil er auf sein Risiko hin Hiuser
erstellt. Man vergisst, dass der Fabrikant von Mo-
beln, Kleidern usw. ebenfalls auf Vorrat arbeitet,
ohne dass man ihn als Spekulant bezeichnen wiirde.

Der Bauunternehmer hat sicher weine wichtige
volkswirtschaftliche Funktion zu erfiillen und hat
sie auch erfullt. Wo wiren wir heute, wenn nicht
in den Dreissigerjahren auf Vorrat hin Hiuser er-
stellt worden wiren? Die Kalamitit auf dem Woh-
nungsmarkt wére noch grosser.

Die Unterstellung der genannten Objekte unter
die Preiskontrolle mit der Begriindung, es handle
gich um die Bekdmpfung der Spekulation, ist un-
gerechtfertigt. Ich gebe zu, dass es einzelne Tille
gibt, in denen Spekulation getrichen worden ist. Es
sind Gewinne gemacht worden. Wer erhilt sie? Der
IMiskus und niemand anders. Neben der Grundstiick-
gewinnsteuer besteht heute noch die Kriegsgewinn-
steuer. Damit wird sozusagen der gesamte Gewinn
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abgeschiptt. Wehropfer, Handinderungssteuer usw.
bringen dem Staat weitere Einnahmen.

Es ist keine Erh6hung der Mietzinsen eingetreten.
In bezug auf die Mietzinse haben wir die Preis-
kontrolle seit Kriegsausbruch. Die Mietzinse kdnnen
nicht erhoht werden, wenn ein Haus verkauft wird,
der Kidufer kann nicht etwa auf Grund eines zu
Lohen Preises einen hoheren Mietzins durchdriicken.
Die Situation ist also geniigend geordnet und die
Unterstellung des Liegenschaftenhandels unter die
Preiskontrolle fiir stidtische Gebdude ist nicht ge-
rechtfertigt.

Es ist mir seit der Einreichung dieses Postulates
bekannt geworden, dass man auch im Bundeshaus
selber eingesehen hat, dass wahrscheinlich die Vor-
schriften tiber die Unterstellung des nichtlandwirt-
schaftlichen Grundbesitzes unter.die Preiskontrolle
sehr schwer durchzufiithren sind. Infolgedessen wur-
den bis heute die Ausfiihrungsvorschriften nicht
erlassen. \Wir wissen, dass seinerzeit schon die
stinderitliche Kommission die Unterstellung ab-
gelehnt hat. Es besteht heute noch die Auffassung,
man mochfe den Verkauf von Bauland der Preis-
kontrolle unterstellen. Die Preise fiir bebaute Ob-
jekte wird man vielleicht frei geben.

Wie liegen die Verhiltnisse in bezug auf das
Bauland? Wenn man es der Preiskontrolle unter-
wirft, dat das zur Folge, dass das interessante Bau-
land nicht mehr verkauft wird. Der Verkiufer lisst
sich einen niedrigeren Preis, als er ihm angemes-
sen erscheint nicht aufoktroieren, er kann warten,
bis die Viorschriften dahinfallen. Dann wird nicht
gebaut und die Wohnungsnot nicht weiter bekimpft.
Wir missen dem Bauunternehmer, der mit:mehr als
50 o/p Teuerung bauen muss, so viel Vernunft zu-
muten, dass er bei der Verteuerung der Baupreise
keinen iiberteuerten Preis fiir das Bauland bezahlt
Einzelfédlle diirfen nicht verallgemeinert werden.

Ich habe im Postulat die Anregung gemacht,
man <colle bei sdmtlichen Grundbuchdmtern eine
Umfrage machen, ob durch den Liegenschaften-
handel schidigende Wirkungen im volkswirtschaft-
lichen Sinne entstanden seien. Einzig das Grund-
buchamt ist in der Lage, dariiber klar Auskunft
zu geben, weil dort eine Uebersicht vorhanden ist,
welche die Preiskontrolle nicht hat. Sie sieht nur
hié und da einen krassen Fall.

Ich habe in der Praxis die Feststellung gemacht,
dass in der Stadt Bern keine Spekulationskiufe in
dem Ausmasse vorgekommen wiren, die solche Vor-
schriften rechtfertigen wiirden.

Ich bin der Regierung dankbar, dass sie eine
Umfrage durchgefiihrt hat. Es wird mich inter-
essieren, welches die Ergebnisse waren. Dort haben
wir eine sachliche Unterlage fiir die Beurteilung der
Frage. Ich habe die Regierung ersucht, je nach
dem Ergebnis beim Bundesrat vorstellig zu werden
und ihn auf die Ungerechtigkeit der Vorschriften
aufmerksam zu machen, damit die Vollziehungs-
vorschriften den tatsdchlichen Verhéltnissen ange-
passt werden. Die Berner Regierung wéire nicht die
erste, die vorstellig wiirde. Die Regierung des Kan-
tons Genf ist kurz nach Publikation des Erlasses
an den Bundesrat gelangt und dieser hat ihr erklirt,
dass die Frage noch einmal gepriift werde. Es
schadet nichts, wenn auch die Regierung des Kan-
tons Bern, nachdem sie eine Erhebung gemacht hat,
ihre Bedenken beim Bundesrat zum Ausdruck bringt.
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Ich empfehle dem Rat, das Postulat anzunehmen
und danke der Regierung nochmals fiir ihre Be-
mithungen in der Sache.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es erscheint angezeigt, sich
vorerst Rechenschaft dariiber zu geben, wie die
rechtliche Lage hinsichtlich der uns beschiftigen-
den Frage vor Erlass des Bundesratsbeschlusses
vom 16. Januar 1945 war.

Die Richtlinien fiir die Mietpreiskontrolle vom
19. Mai 1943 bestimmen in Ziffer 89, dass bei
Handdnderungen seit 31. August 1939 Mietzins-
erhtohungen grundsitzlich nur soweit bewilligt wer-
den diirfen, als sie durch wertvermehrende Ver-
besserungen woder grissere Instandstellungskosten
gerechtfertigt sind. Geméss Kreisschreiben Nr. 175
vom 17. Mirz 1944 betreffend Mietzinsberechnung
bei Neubauten ist bei Festsetzung des Mietzinses
fiir Neubauten der Boden im allgemeinen hdchstens
zum Verkehrswert vom 31. August 1939 zu beriick-
sichtigen. Wenn eine untragbare Hirte vorliegt,
kann ein angemessener Zuschlag insbgsondere fiir
aufgewendete Investitionen, bezahlte Strassenbei-
trige usw. bewilligt werden. Die Differenz zwischen
dem tatséchlichen Kaufpreis und dem Verkehrswert
am 31. August 1939 plus Zuschlag fiir die erwihn-
ten Aufwendungen ist bei Mietzinsberechnungen
ausser Acht zu lassen.

Es ergibt sich somit, dass der fiir das Land be-
zahlte Preis, sofern es sich um Bauterrain handelt,
das iiberbaut wird, schon bisher von der Mietpreis-
kontrolle als Kostenfaktor tiberpriift wurde.

Die Neuerung, die der Bundesratsheschluss vom
16. Januar 1945 gebracht hat, besteht darin, dass
auch Preise von micht iiberbautem Bauland von der
Preiskontrolle anlidsslich von Handédnderungen kon-
trolliert werden sollen. Allerdings ist zu beachten,
was der Herr Postulant schon gesagt hat, dass die
entsprechende Weisung der eidgendssischen Preis-
kontrollstelle, durch wélche der Bundesratsbeschluss
erst anwendbar wird, noch nicht erlassen worden ist.

Die Eidgendssische Preiskontrollstelle hat viel-
mehr die kantonalen Preiskontrollstellen zum Be-
richt beziiglich der seit Kriegsbeginn gemachten
Wahrnehmungen betreffend die Entwicklung der
Baulandpreise, Zahl der Hand4nderungen bei Bau-
land, spekulative Erscheinungen usw. eingeladen.
Der Bericht der kantonal-bernischen Preiskontroll-
stelle deckt sich mit den von Herrn Grossrat Wilti
angeregten Erhebungen bei den Grundbuchidmtern.
Er kommt zur Feststellung, dass die befiirchteten
Misstinde nirgends beobachtet werden konnten.

Die kantonale Justizdirektion hat auftragsgemiss
bei den Grundbuchverwaltern eine Erhebung durch-
gefithrt. Ein einziger Grundbuchverwalter hat eine
allgemeine Preiskontrolle fiir Bauland als wiinsch-
bar bezeichnet, ein anderer hat geriigt, dass die
Baugenossenschaften den Grund und Boden im
pllgemeinen aus zweiter Hand kaufen statt aus
erster Hand. Aber auch er schliesst sich der Auf-
fassung der iibrigen Grundbuchverwalter an, dass
die Einfilhrung der allgemeinen. Preiskontrolle iiber
den gesamten Liegenschaftsverkehr nach ihren Er-
fahrungen und Beobachtungen weder nétig noch
wiinschbar sei.

Es ist klar, dass der Regierungsrat iiber die Ver-
nehmlassungen der Grundbuchverwalter und die
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Feststellungen seiner Organe nicht ohne weiteres
hinwegschreiten kann. Anderseits sind die Baukosten
im Steigen begriffen. Massnahmen des Staates und
der Gemeinden zur Forderung des Wohnungsbaues
konnten durchkreuzt werden, wenn der Bauland-
preis zu stark steigen wiirde, weil er einen wich-
tigen Faktor der Mietpreisgestaltung darstellt. Es
ist mir auch klar, dass die Feststellungen der
Grundbuchverwalter fiir uns nicht mehr mass-
gebend wiren, wenn eine starke Flucht in die Sach-
werte und besonders in das Bauland einsetzen
wiirde. Solange das nicht der Fall ist, halten wir
uns aber an die Feststellungen der zustiindigen Or-
gane. Wir sind deshalb bereit, das Postulat Wilti
unter den gemachten Vorbehalten entgegenzunch-
men und nach genauer Priifung der Sachlage
unsere Auffassung dem Bundesrate zur Kenntnis
zu bringen.

Giovanoli. Ich habe mich bemiiht, die Aus-
fihrungen des Herrn Kollegen Wilti aufmerksam
anzuhoren, weil ich lediglich nach dem Wortlaut
des Postulates, das er eingereicht hat, nicht recht
wusste, wo die Sache hinaus will. Nach der Be-
griindung herrscht dariiber Klarheit.

Ich muss den Antrag auf Ablehnung dieses
Postulates stellen. Man hat von verschiedenen
Seiten in den letzten Jahren immer wieder darauf
aufmerksam gemacht, dass fiir alle Giiter die Preis-
kontrolle eingefithrt wurde, wihrend ausgerechnet
der stddtische Grundbesitz nicht erfasst wurde.
Beim landwirtschaftlichen Grundstiickhandel waren
andere Bestimmungen massgebend.

Der Ausgangspunkt fiir den Bundesratsbeschluss
war folgender: Es liegen Begehren beim Bundesrat,
dass man den stiddtischen Grundstiickhandel der
gleichen Kontrolle unterwerfen moge wie den land-
wirtschaftlichen Grundstiickhandel. Diese staatliche
Massnahme soll es verunmdglichen, dass sich hier
spekulative Erscheinungen breit machen. Die Land-
wirtschaft hat es erreicht, dass diese Massnahme
beim landwirtschaftlichen Grundstiickhandel ge-
troffen worden ist. Sie hat sich segensreich ausge-
wirkt. Von seite der Landwirtschaft wird bei jeder
Gelegenheit erkliart, dass die Massnahme eigentlich
noch erginzt werden sollte.

Der Bundesrat hat davon abgesehen, den stidti-
schen Grundstiickhandel den gleichen bundesrecht-
lichen Bestimmungen zu unterwerfen wie den land-
wirtschaftlichen Grundstiickhandel. Er hat es vor-
gezogen, eine Kontrolle durch die Preiskontrollstelle
vornehmen zu lassen. Das war der Ausgangspunkt
des Bundesratsbeschlusses.

Wenn das Eidgendssische Volkswirtschaftsdepar-
tement, in Verbindung mit dem Eidgendssischen Ju-
stizdepartement, zu diesem Beschluss gekommen
ist, so waren schwerwiegende Griinde vorhanden.
Der Bundesratsbeschluss ist nicht ohne Not gefasst
worden. Es braucht beim Bund etwas, bis derartige
Massnahmen getroffen werden. Es wire nicht ab-
wegig, wenn sich Herr Kollege Wilti mit seinem
Parteifreund im Bundesrate, dem Chef des Eidge-
nossischen Volkswirtschaftsdepartementes, iber die
Frage einmal unterhalten wiirde, warum dieser Be-
schluss vorgelegt worden sei.

Die Darlegungen des Herrn Kollegen Wilti, die
auf Meinungsdusserungen der Grundbuchverwalter
fussen, sind mir nicht massgebend. Herr Regie-
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rungsrat Gafner hat bereits angedeutet, dass noch
andere Ueberlegungen massgebend sein kdnnten.
Wir sind heute soweit, dass wir mit Entwicklungen
rechnen miissen, die die Unterstellung des stddti-
schen Grundstiickhandels unter ‘die Preiskontrolle
zur Notwendigkeit machen.

Zweifellos machen sich im stidtischen Grund-
stiickhandel spekulative Erscheinungen geltend. Herr
Kollege Wilti ist Mitglied des Stadtrates von Bern.
Er weiss, dass bei so und sovielen Gelegenheiten
an zustindiger Stelle auf diese Verhiltnisse hin-
gewiesen worden ist. Wir sagen nicht, dass tiberall
Spekulation vorhanden sei. Es geniigt, dass auf
einem Teil des Grundstiickhandels spekulative
Tendenzen sich zeigen, um den Bundesbeschluss
als gerechtfertigt zu erkldren.

In der Stadt Ziirich hatte man #dhnliche Dis
kusionen, allerdings auf Grund anderer An-
regungen. Der Stadtrat von Ziirich liess erkldren,
dass die Regelung, wie sie der Bundesrat getroffen
hat, eine unumgingliche Notwendigkeit darstelle.
Diese Auffassung ist mir massgebender als die der
Grundbuchdmter.

Wir werfen dem Grundstiickhandel nicht durch-
weg spekulative Absichten vor. Aber solche Ab-
sichten sind teilweise vorhanden, umso mehr als
wir in eine Zeit kommen, wo wir mit einer Flucht
in Sachwerte rechnen miissen. Das ist entscheidend.
Um hier einen Riegel zu schieben, scheint es mir
dringend ndétig, dass fir den stiadtischen Grund-
stlickhandel entsprechende Massnahmen ergriffen
werden.

Herr Regierungsrat Gafner hat mit Recht aus-
einandergesetzt, dass der Landpreis einer der mass-
gebenden Fakloren fiir die Herstellungskosten und
die Preisgestaltung landwirtschaftlicher Produkte
und {iir Mietwohnungen sei. Alle Faktoren der Preis-
gestaltung im Baugewerbe sind der Preiskontrolle
unterworfen, mit Ausnahme der stidtischen Grund-
stiickpreise.

Der Beschluss des Bundesrates war angebracht.
Ich mochte vor allen Bestrebungen warnen, dem
Bundesrat in den Arm zu fallen. Das wire nidmlich
der eigentliche Zweck der Uebung. Wir haben einz
andere Meinung. Da wir die Massnahme unter dem
Gesichtspunkt der volkswirtschaftlichen Notwendig-
keit betrachten, haben wir Grund, das Postulat ab-
zulehnen und zum vornherein gegen derartige Ten-
denzen zu demonstrieren.

Bigler. Ich mdchte ebenfalls Ablehnung des
Postulates beantragen. Sie wissen, wie oft wir in
den letzten Jahren iiber das Problem der Boden-
spekulation diskutiert haben. Wir betrachten es von
der Landwirtschaft aus als Kardinalfrage. Wir
haben es erfahren, wie schwer es ist, das Not-
wendigste zu erreichen. Im Rat ist mehr als einmal
vom Justizdirektor erwihnt worden, dass die Be-
stimmungen immer noch liickenhaft seien. Wir
haben in verschiedenen Fillen feststellen miissen,
dass dem so ist. Die Widerstinde sind immer aus
den Kreisen gekommen, fiir die Herr Wilti heute
eingetreten ist.

Welches ist die Folge, wenn vom Grossen Rat
eine Lockerung verlangt wird? Das bedeutet eine
Gefdhrdung dessen, was fiur ‘den landwirtschaft-
lichen Liegenschaftenverkehr bereits erreicht wor-
den ist. Ich glaube nicht, dass man auf die Dauer
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auf der einen Seite die Bestimmungen beibehalten
kann, um auf der andern Seite zur vollen Freiheit
zuriickzukehren. Wir haben kein Interesse daran,
dass man zu dem zuriickkehrt, was man seit Jahren
als eine der grossten Gefihrdungen fiir die Existenz
des Bauern und des Gewerblers betrachten muss.
Der Gewerbetreibende wird nidmlich auch in die
Spekulation hineingezogen. Auch dem Mieter kann
die Nachkriegsentwicklung nicht gleichgiiltig sein.

Wir haben alles Interesse daran, dass wir nicht
in die Zeit vor dem Kriege zuriickkehren, wo die
Bodenspekulation frei war. Wir kennen die da-
maligen Folgen.

Wiilti. Ich danke vorab Herrn Regierungsrat
Gafner fir seine Mitteilungen, woraus klar hervor-
gegangen ist, dass die kompetenten Stellen bis jetzt
feststellen, dass keine Spekulation getrieben wurde.
(Zwischenruf Giovanoli: Das ist falsch.) Es ist
ohne weiteres zu erwarten, dass Herr Giovanoli
anderer Auffassung ist als ich, denn wir sind welt-
anschaulich weit auseinander. Ich bin fiir Wahrung
des Privateigentums und Herr Dr. Giovanoli fiir das
Staatseigentum. Aber er geht von irrigen Auffas-
sungen aus. Es stimmt nicht, dass alles der Preis-
kontrolle unterliege. Die Obligationen, Aktien usw.
unterstehen ihr nicht. Es kann jedermann seine
Papiere verkaufen, wie er will. Ein Haus ist auch
ein Anlagewert, wie eine Obligation. Man unter-
scheidet auch zwischen Altbesitz und Neubesitz.
Die Waren, die wihrend des Krieges produziert
wurden, sollen nicht iiberteuert sein.

Bei der Landwirtschaft steht der Ertrag im Vor-
dergrund. Beim Wiohnhaus handelt es sich um eine
Anlage. Der Mietvertrag unterliegt der Preis-
kontrolle. Im letzten Krieg wurden die Mietzinsen
heraufgetrieben. Das konnte jetzt verhindert werden.
Wir haben beziiglich der Mietzinspreise korrekte
Verhiltnisse. Die Mietzinse werden durch Kauf-
vertrag, auch wenn er spekulativ erfolgt, nicht er-
hoht werden. Also wird auf die Lebenshaltung kein
Einfluss ausgeiibt durch den Preis des Objektes.

Wenn jemand ein Haus Fr. 10000. — zu teuer
kaufen will, erhoht das nicht die Kosten der Lebens-
haltung. 3 IR

Ich habe nicht den Rat von Herrn Dr. Giovanoli
abgewartet, bin schon vorher mit Herrn Bundes-
rat Stampfli in Verbindung getreten. Er schreibt
mir, dass weder das Volkswirtschaftsdepartement
noch der Bundesrat daran denken, die Preise sdmt-
licher nichtlandwirtschaftlicher Grundstiicke von
einer behdrdlichen Genehmigung abhingig zu
machen. Einzig in bezug auf Bauland ist der
Bundesrat der Auffassung, dass der Bundesrats-
beschluss im Interesse der Stabilisierung der Kosten
der Lebenshaltung wiinschenswert sei, aber nicht in
bezug auf iberbaute Gebiete. Ich habe Ihnen er-
klart, dass er auch fiir Bauland mnicht notig sei,
weil er zur Folge habe, dass es nicht verkauft wird
und idann eben kein Bauland zur Verfiigung steht.
Der Bundesrat ist der Auffassung, der Bundesrats-
beschluss kdnne in bezug auf stiddtische Gebidude
nicht mehr zur Anwendung kommen. Er dachte
seinerzeit tiberhaupt nur daran, Kohlenminen unter
Kontrolle zu stellen, und nichts anderes.

Die Flucht in die Sachwerte wire eine Anlage-
frage. Anlagewerte unterstehen aber der Kontrolle
nicht. Das Wohnhaus ist immer noch ein Anlagewert.
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Herr Bigler verkennt den Unterschied zwischen
landwirtschaftlichem und stiddtischem Besitz. Der
Landwirt muss aus dem Ertrag seiner. Liegenschaft
leben. Dort sind durch die Spekulation im letzten
Krieg Eidgenossenschaft und Kantone gezwungen
worden, zur Sanicerung namhafte Betrige zu be-
zahlen, was im stddtischen Liegenschaftenbesitz
nicht notig war. Deshalb ist bei Kriegsbeginn nur
der landwirtschaftliche Besitz in die Kontrolle ein-
bezogen worden. Gegeniiber Mieter und Konsument
hat damals der Bundesrat seine Pflicht erfiillt. Es
wurde der Riegel gesteckt, dass der Lebenskosten-
index nicht hinaufgetrieben werden kann. Es gilt,
das Privateigentum zu wahren und vorliufig das
Zivilgesetzbuch hochzuhalten.

Giovanoli. Ich danke Herrn Kollege Wiilti fiir
die Produktion des Schreibens des Herrn Bundes-
rat Stampfli. Dieses Schreiben ist das beste Pli-
doyer gegen das Postulat. Darin wird erklirt, dass
die Massnahmen notig gewesen sind wegen speku-
lativer Erscheinungen auf dem Gebiete des Grund-
stickhandels. Das kann man nicht bestreiten. Die
Spekulation hat eingesetzt. Ich habe mich auch er-
kundigt. In den eidgendssischen Amtsstellen er-
klart man mit aller Deutlichkeit: Wenn man nicht
rechtzeitig den Riegel schiebt, haben wir sehr
schiddliche Erscheinungen.

Beim stiddtischen Grundstiickhandel fingt es an,
diesen Massnahmen in den Arm zu fallen, und bei
den biuerlichen Grundstiicken hort es auf. Die An-
nahme des Postulates wire das Signal fiir die un-
eingeschrinkte Wirtschaftsfreiheit, fiir freie Bahn
der Spekulation. Das wollen wir vermeiden. Weil
wir dem Bundesrat nicht in den Arm fallen wollen,
missen wir das Postulat ablehnen.

Wiilti. Herr Bundesrat Stampfli schrieb nicht,
dass die Kontrolle auf dem ganzen Liegenschaften-
handel nétig sei, sondern erachtet sie nur in be-
zug auf Bauland als wiinschenswert. Beziiglich der
Wiohnhduser stimmt er mit meiner Auffassung iiber-
ein. Das wollte ich bemerken, dass nicht aus dem
Protokoll das Schreiben von Herrn Bundesrat
Stampfli anders ausgelegt wird.

Abstimmung.

Fir Annahme des Postulates Wilti 27 Stimmen.
Dagegen. . . . . . . . . . . bl »

Interpellation der Herren Grossrite Bickel und Mit-
unterzeichner betreffend Einschriinkung der Pa-
pierfabrikation.

Die am 28. Februar eingereichte Interpellation
hat folgenden Wortlaut:

«Der Arbeitseinsatz fiir die Landwirtschaft ver-
langt dieses Jahr eine ausserordentliche Anstren-
gung von der ganzen Bevolkerung.

Auch die Industrie soll gemiiss Verfiigung des
Eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartementes vom
17. Februar 1945 in vermehrtem Masse zu die-
sem Arbeitseinsatz herangezogen werden.

Dabei sollte jedoch auf Fabriken und Gewerbe-
betriebe, wie z.B. die. Papierfabriken (auf dem
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Gebiet des Kantons Bern befinden sich 6 Papier-
fabriken), die infolge Kohlenmangels auf die Aus-
nittzung der elektrischen Kraft im Frithjahr und
Sommer angewiesen sind, entsprechend Riicksicht
genommen werden, damit die Produktion nicht noch
mehr eingeschriankt werden muss.

Ist der hohe Regierungsrat bereit, in dicsem
Sinne bei den eidgenossischen Behorden vorstellig
zu werden? »

Bickel. Am 28. Februar dieses Jahres habe ich
mit 14 Mitunterzeichnern eine Interpellation iiber
den Arbeitseinsatz in der Industrie, besonders in
der Papierindustrie eingereicht. Um kein Missver-
stindnis aufkommen zu lassen, méchte ich einlei-
tend feststellen, dass ich die Bedeutung des Ax-
beitseinsatzes fiir die Landwirtschaft voll aner-
kenne. Der Zweck der Interpellation ist nicht,
Befreiung weiter Kreise vom Arbeitseinsatz zu ver-
langen, sondern eine weitgehende Beriicksichtigung
der Wiinsche und Begehren derjenigen Industrie-
betriebe zu erreichen, diec im Semmer auf ihre Pro-
duktion und den Einsatz der elektrischen Kraft an-
gewiesen sind, und zwar so, dass bezliglich Reihen-
tolge und Zeitpunkt des Einsatzes besonders Art. 8
der Verfiigung 4 des FEidgendssischen Volkswirt-
schaftsdepartementes, vom 17. Februar 1945 be-
achtet wird.

Bei Einreichung meiner Interpellation hatte ich
in erster Linie die Papierindustrie im Auge, weil
diese Industrie jetzt ein Maximum produzieren
muss. Sie kennen aus der Presse die Lage auf dem
Papiermarkte. Diese Lage hat sich seit der Ein-
reichung der Interpellation noch wverschirft. Wéh-
rend am 1. Mirz die Kontingentierung auf 80 ¢
festgesetzt wurde, musste sie bereits am 1. Mai
auf 60 0/ herabgesetzt werden.

Diese einschneidenden Massnahmen, von denen
die Presse schwer betroffen wird, sind einmal
auf die Schwierigkeiten in der Beschaffung der
Rohstoffe wie Papierholz und Kohle nétig gewor-
den. Dazu kommt aus handelspolitischen Griin-
den der Papierexport nach Frankreich. Es muss
Zeitungspapier ausgefithrt werden, wenn wir von
Frankreich wichtige Waren beziehen wollen, z. B.
auch Rohstoffe, die zur Papierfabrikation nétig sind.

Angesichts der gegenwiirtigen grossen Notlage
im Sektor Papier darf jedenfalls dieses Jahr keinc
Massnahme getroffen werden, die die Papierfabri-
kation hindern wiirde.

Beziiglich des Arbeitseinsatzes in der Land-
wirtschaft bestehen bei der Papierindustric be-
rechtigte Befiirchtungen, dass ihr Lasten auferlegt
werden, wie Schliessung der Fabriken wihrend
einer gewissen Zeit im Sommer oder Friihherbst,
die iiber das den Industrien auferlegte Mass hin-
ausgehen. Es darf hier festgehalten werden, dass
die Papierindustrie ihre Pflicht im Interesse des
Mehranbaues vorbildlich erfiillt hat. Es kann nach-
gewiesen werden, dass die von der Papierindustrie
angebaute Fliche das Pflichtmass weit tibertrifft.
Im Gebiet des Kantons Bern gibt es 5 Papier:
und Pappefabriken. Sie beschiiftigen zirka 1500
Arbeitskrifte. In der Zellulosefabriktaion werden
1482 Arbeitskrifte beschiftigt, die zum Teil aus
dem Kanton Bern rekrutiert werden. Wenn wegen
Kohlenmangel im Winter die Arbeitsmoglichkeiten
der Papierindustrie sehr stark eingeschrinkt wer-
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den, darf man unter keinen Umstinden der Ar-
beiterschaft dieser Industrie auch im Sommer die
Verdienstmoglichkeiten kiirzen.

Die 5 im Kanton Bern gelegenen Fabriken ha-
ben im Jahr 1944 zusammen 55 683 Tonnen Papier
und Pappe fabriziert. Das sind 36 /5 0/o der gesamt-
schweizerischen Produktion. Der normale Kohlen-
verbrauch der Papier- und Pappefabriken hat im
Jahre 1940 zirka 81000 Tonnen betragen. Die Zu-
teilung ist heute auf ganze 80p dieser Menge
reduziert worden. Die Papierfabriken, die mit Elek-
trokesseln versehen worden sind, diirfen iiber-
haupt keine Kohle mehr verwenden, solange Strom
erhéltlich ist. Wihrend der Wintermonate muss
diesen Iabriken eine gewisse Kohlenmenge zuge-
teilt werden, wenn dies mdoglich ist, damit diese
Betriebe nicht vollig geschlossen werden miissen
und die Arbeiterschaft arbeitslos wird. Alle im
Kanton Bern stationierten Papier- und Pappefabri-
ken haben sich auf Elektrokessel umgestellt, kon-
nen also im Sommer mit voller Produktion ar-
beiten, soweit Rohstoffe und Personal zur Ver-
figung sind. Es war immer das Bestreben der
Papierfabriken, im Sommer unter moglichster Aus-
niitzung der Kapazitit zu produzieren, um den
Ausfall im Winter einigermassen wettzumachen.
Unter den heutigen Umstinden muss die Produk-
tion im Sommer mindestens verdoppelt werden,
damit der Ausfall im Winter einigermassen aus-
geglichen werden kann.

Die rigorose Einschrinkung in der Papierzu-
teilung trifft, wie bereits angetont, die schweizeri-
sche Presse ausserordentlich schwer, und zwar in
einem Zeitpunkt, wo sie eine grosse politische und
kulturelle Mission zu erfiillen hitte, wo sich poli-
tische und wirtschaftliche Probleme hiufen und es
im Landesinteresse doppelt nétig wire, unser Volk
itber das vielfache Geschehen in der Welt zu-
verlissig und ausfithrlich zu informieren. Als In-
strument der politischen Meinungsbildung, als Er-
zieherin zum Staatsbiirgertum, als Wahrerin un-
serer Eigenarten, als Vorkdmpferin fiir unsere Un-
abhidngigkeit und Freiheit, als Ausdrucksform fiir
das foderative Prinzip erhilt die Schweizerpresse
eine unentbehrliche, staatserhaltende Rolle. Jedes,
auch das kleinste Blatt, erfiillt in unserem Lande
der 4 Sprachen, der verschiedenen Konfessionen,
der 25 Kantone und der tausend Tiler eine un-
entbehrliche Mission. Es muss alles unternommen
werden, damit die Schweizerpresse diese Mission
in den kommenden Monaten erfiillen kann, und
dass sie nicht noch mehr eingeschriankt werden
muss.

Ich mochte dem Direktor des Innern fir die
Schritte danken, die er bereits unternommen hat
und bitte ihn, noch weitere zu unternehmen, da-
mit die Papierproduktion gerade ‘dieses Jahr nicht
noch mehr eingeschrinkt werden muss.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich mochte bei der Beantwor-
tung der Interpellation des Herrn Grossrat Bickel
in erster Linie auf die Antwort verweisen, die
der Regierungsrat auf die einfache Anfrage des
Herrn Grossrat Steiger erteilt hat. Der Regierungs-
rat hat dort ausgefiihrt, dass die Verfiigung Nr. 4
des Eidgenossischen Volkswirtschaftsdepartements
vom 17. Februar 1945 im Rahmen der bundesrét-
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lichen Verordnung vom 17. Mai 1940 bestimmt, in
welcher Reihenfolge Aufgebote von in Arbeit ste-
henden Personen zur Deckung des Bedarfs an land-
wirtschaftlichen Hilfskriften erfolgen sollen.

Der Regierungsrat geht mit dem Herrn Inter-
pellanten darin einig, dass Betrieben, welche infolge
Kohlenmangels auf Ausniitzung der elektrischen
Kraft im Frithjahr und Sommer angewiesen sind,
in bezug auf die Einberufung von Personal zum
Arbeitsdienst entgegengekommen werden soll. Dies
gilt insbesondere fiir die papierverarbeitende In-
dustrie. Der Regierungsrat ist sich bewusst, welch
grosse Bedeutung dem Papier heute als Kompen-
sationsware im Aussenhandel zukommt, insheson-
dere im Warenverkehr mit Frankreich und Belgien.
Es wire auch unerwiinscht, wenn die demokrati-
sche Presse infolge Papiermangels weiter einge-
schrinkt werden miisste. Ich mochte durchaus un-
terstreichen, was Herr Grossrat Bickel iiber dic
Bedeutung und die Notwendigkeit des Erscheinens
unserer demokratischen Presse gesagt hat.

Durch die Verfiigung des KIAA vom 21.April
1945 ist den Bediirfnissen der Papier-, Karton- und
Pappefabriken Rechnung getragen worden. Die Ar-
beitskrifte dieser Betriebe sollen erst aufgeboten
werden, wenn der Bedarf an landwirtschaftlichen
Arbeitskriften nicht anders gedeckt werden kann.
Diese Vorzugsstellung kann jedoch nur fir die
Zeit der vollen Belieferung mit elektrischer Energie
eingerdumt werden. Die Arbeitskrifte der Papier-,
Karton- und Pappefabriken werden, wenn der Be-
trieb mit Elektrokessel arbeitet, von der Leistung
landwirtschaftlichen Arbeitsdienstes wihrend der
Vollbeschaftigung praktisch befreit sein.

Der Regierungsrat legt aber Wert darauf, zu
erkliren, dass Betriebe der nicht papierverarbeiten-
den Industrien, die unter gleichen Voraussetzungen
wie die Papierfabriken arbeiten, auch die gleiche
Vorzugsstellung erhalten sollen. Zustindig fiir die
Behandlung dieser Fragen ist der Kanton. Die Ge-
suche sind beim kantonalen Arbeitsamt einzurei-
chen. Das Personal dieser Betriebe wird ganz oder
teilweise von der Arbeitsdienstpflicht fiir den An-
bau befreit, solange als einerseits die Versorgung
mit elektrischer Energie die Aufrechterhaltung der
Betriebe erlaubt und es sich anderseits bei der Land-
wirtschaft nicht um das letzte Aufgebot handelt.
Wenn dieser letztere IFall eintritt, was wir nicht
glauben, miissten wir auch an die Arbeiterschaft
dieser Betriebe gelangen. Wir glauben daher, dass
den Wiinschen des Herrn Interpellanten so weit
wie irgend moglich Rechnung getragen worden ist.

Prisident. Der Herr Interpellant erklirt sich
von den Ausfithrungen des Regierungsrates be-
friedigt.

Interpellation der Herren Grossrite Hack und Mit-
unterzeichner betreffend Schutz der Fachlienntnisse
von Arbeitnehmern im Falle einer Arbeitslosighkeit.

Die am 28. Februar eingereichte Interpellation
hat folgenden Wortlaut:

«Wie gedenkt der Regierungsrat in Zusammen-
arbeit mit den Bundesbehorden bei einer allfilli-
gen Arbeitskrise diejenigen Arbeitnehmerkreise zu

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. 48
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schiitzen, deren handwerkliche Fertigkeit oder Fach-
wissen durch lingere Beschiftigung auf Ausweich-
gebieten wie Bauunternehmungen, Schaden leiden
konnte ?

Es wird dabei an jene Arbeitskrifte gedacht,
deren Konnen unserem Land vollwertig erhalten
werden sollte, da die von ihnen geschaffenen Pro-
dukte grosse Arbeitsintensitit aufweisen und da-
mit diejenigen sind, die uns erlauben, den Wett-
bewerb zu bestehen. Was ist getan worden, um
die Erzeugung dieser Produkte zu erhalten und
ihre Anzahl auszuweiten? »

Hack. Die Uebergangszeit von der Kriegs- zur
Friedenswirtschaft wird an alle Behorden und an
die Unternehmerschaft erhebliche Anforderungen
stellen. Es gilt, Versprechungen einzuldsen, die
wihrend bedrohlicher Situationen gemacht worden
sind. Es gilt auch, die demokratische Ordnung
auf die Wirtschaft auszudehnen, wenn soziale Span-
nungen verhindert werden sollen. Zur Ucberbriik-
kung der in Aussicht stehenden flauen Zeit haben
Bund, Kantone und Gemeinden Arbeitsbeschaffungs-
programme ausgearbeitet, die, in ihrer Gesamt-
heit betrachtet, gewaltige Mittel erfordern. Es han-
delt sich bei den vorgesehenen Arbeiten der 6ffent-
lichen Hand zwangsliufig zum grossten Teil um
Bauprojekte. Eine voll beschiiftigte Baubranche wird
viele andere Zweige der Industrie beschiftigen.

Man vermisst aber im Arbeitsbheschaffungspro-
gramm die Gruppe der Prizisionsarbeiter, von de-
nen der englische Wirtschaftsdelegierte Dingle Foot
gesagt hat, dass die schweizerische Industrie tiber
geschickte Arbeitskrifte verflige, denen in Europa
nichts ganz gleichwertiges gegeniiberstehe. Deshalb
sollte die Schweiz in der Nachkriegszeit im Wie-
deraufbau eine gewichtige Rolle spielen.

Meine Interpellation mochte erreichen, dass man
sich eingehend mit der Frage beschiftige, wie den
Prazisionsarbeitern die Arbeit widhrend der Ueber-
gangszeit erhalten werde. Wie wird Riicksicht auf
thr berufliches Konnen genommen! In der Metall-
branche gibt es viele Qualitits- und Prézisionsar-
beiter, wie Uhrmacher, Werkzeugmacher, Prizi-
sionsmechaniker. Diese stellen das grosste Kon-
tingent. Sie zdhlen zum Reichtum unserer Wirt-
schaft. Unsere Bemiihungen miissen dahin zielen,
den Arbeitskriften die ihrem Beruf entsprechende
Arbeit zu erhalten. Es sollte verhiitet werden, dass
Qualitatsarbeiter wihrend allfdlliger Krisenzeiten
in Gebiete abgeschoben werden, wo sie ihr beruf-
liches Konnen verlieren. Die Riickschulung solcher
Leute stosst auf erhebliche Schwierigkeiten, von
denen auch die industriellen Kreise berichten kon-
nen.

Im offentlichen Arbeitsheschaffungsprogramm ist
fiir allfallig arbeitslos werdende Uhrmacher Arbeits-
losenunterstiitzung vorgesehen. Andere Kreise hofft
man durch Erneuerung des Produktionsapparates
in der Uebergangsperiode zu beschiftigen. Wie weit
das geschieht, hingt von vielen Fakforen ab, wor-
unter die Einsicht und die finanziellen Reserven
eine Rolle spielen.

Welche Schritte werden im Kanton Bern unter-
nommen, um sich zu erkundigen, welche Produkte
im Ausland dringend gebraucht werden. Kann uns
z. B. die Zentrale fiir Handelsforderung Winke ge-
ben, was im Ausland am Notigsten gebraucht wird?

(16. Mai 1945,)

Nach meiner Ansicht wird nach dem Krieg in den
verwiisteten Gebieten ein ungeheurer Bedarf von
Gegenstinden des tdglichen Bedarfs vorhanden sein,
z. B. Geschirr, Besteck usw. Zur rationellen Fabri-
kation dieser Gegenstinde braucht es spezielle
Werkzeuge. Die Herstellung dieser Werkzeuge
konnte einen Teil unserer Prizisionsarbeiter be-
schiiftigen. Die Herstellung der Gebrauchsgegen-
stinde wire fir uns nicht rentabel, weil sie in der
Massenfabrikation hergestellt werden und weil die
Materialkosten zu gross sind. Iiir unsere Industrie
rentieren sich nur arbeitsintensive Produkte. Ein
anderes interessantes Gebiet wire die Herstellung
chirurgischer Instrumente.

Die beiden genanten Gebiete erfordern grosse
Erfahrung in Konstruktion, Entwurf und Behand-
lung des Materials, iiber die nicht alle Unterneh-
men verfiigen, die Prizisionsarbeiter beschiftigen.
Es wire eine lohnende Aufgabe, alle Betriebe, die
in Frage kommen, zu interessieren, eine gemein-
schaftliche Konstruktions- und Beratungsinstanz ins
Leben zu rufen, welche Fachleute einstellt, die den
Inleressierten vorbehaltlos zur Verfiigung stiinden.
Do konnten Unternehmen, die Prézisionsarbeiter
beschiiftigen, Arbeit erhalten und ihre Priizisions-
arbeiter tiber Krisenzeiten durchhalten. Die Zeiten,
die kommen, miissen in gemeinschaftlichen An-
strengungen iiberwunden werden, und daher soll-
ten auch die Widerstinde gegen eine solche Or-
ganisation beseitigt werden konnen.

Interessant fiir unsere Uhrenindustrie wire die
Herstellung von Kristallen, die in der Nachrichten-
technik immer mehr Verwendung {inden. Ihre Fa-
brikation erfordert hochste Genaulgkelt Es gibt
noch andere, geeignete Produkte. Man soll dicse
genau erforschen. Mit kollektiver Arbeit konnte
unsere Industrie vervielfidltigt und damit weniger
krisenanfillig gestaltet werden.

Meine Anfrage beriihrt allgemein schweizerische
Verhilltnisse. Fiir den Kanton Bern gilt das Sprich-
wort auch, dass, was vorgekocht ist, schneller lind
wird. Unsere Verh'altnisméissig kleinen Unterneh-
mern. werden in Zukunft durch vereinigte Anstren-
gungen mit Erfahrungsaustausch, der Anhidufung
von Mitteln begegnen konnen, wie sie die indu-
striellen Grosstaaten besitzen und einsetzen werden.

Das wire auch ein Schritt zur Verwirklichung
des Rechtes auf Arbeit, das in enger Beziehung
mit menschlicher Wiirde steht. Wenn wir das nicht
zugestehen, konnte sie uns selbst einmal auch
nicht mehr zugestanden werden.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsrates. Der Regierungsrat geht mit
der Auffassung des Herrn Interpellanten durch-
aus einig, es konne sich nicht darum handeln,
einer drohenden Arbeitslosigkeit inskiinftig in er-
ster Linie oder gar ausschliesslich durch Ausfiih-
rung baulicher Notstandsarbeiten zu begegnen. Aufl
das Unbefriedigende der herkémmlichen Arbeitsbe-
schaffungspolitik, die zur Hauptsache nur vom Bau-
gewerbe ausging, hat der Sprechende schon in
seiner im Jahr 1941 erschienenen Schrift «Ar-
beitsbeschaffung im Rahmen staatlicher Wirt-
schaftsplanung » und seither bei verschiedenen An-
lassen auch im bernischen Grossen Rat nachdriick-
lich hingewiesen. Vorab muss danach getrachtet
werden, die natiirlichen Arbeitsgelegenheiten in der
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Wirtschaft zu erhalten. Lediglich sie ist inder Lage,
unseren Arbeitskriften Beschiftigung im Beruf und
am Wohnort zu vermitteln, womit die sozial un-
erwiinschte Trennung von der Familie vermieden
werden kann. Auch kann die qualitativ hochwertige
Leistung unserer Arbeiterschaft nur im angestamm-
ten Beruf voll ausgenutzt werden. Die Krhaltung
des Fachwissens und beruflichen Konnens ist un-
umgingliche Voraussetzung fiir die Befihigung zur
Qualititsleistung. Diese allein aber wird es uns er-
moglichen, unsere wirtschaftliche Stellung zu wah-
ren und mit Erfolg an die Wiederaufnahme der
Aussenhandelsbeziehungen heranzutreten.

Wir haben immer betont, dass bei all die-
sen Massnahmen die Privatwirtschaft selber in
erster Linie vorangehen muss, dass die Aufgabe
des Staates nur subsididr sein kann, die Anstren-
gungen der privaten Wirtschaft zu erhalten und zu
stirken. Herr Grossrat Hack hat in seinen Aus-
fiilhrungen auch diese Auffassung vertreten. Er
hat einige praktische Beispiele gegeben, wie man
die Schwierigkeiten iiberwinden konnte. Die Schwei-
zerische Zentrale fiir Handelsforderung macht ge-
genwirtig Erhebungen dariiber, fiir welche schwei-
zerischen Produkte das Ausland besonders Interesse
haben konnte. Unserseits wurde eine Studienkom-
mission eingesetzt, um einen Typ von Exporthaus
auszuarbeiten, das auch als landwirtschaftliches
Dienstbotenhaus verwendet werden konnte. Die
Kommission tagte unter dem Vorsitz von Herrn
Grossrat Reinhard und kam zu positiven Ergeb-
nissen.

Herr Grossrat Hack erwiihnt als weiteres Bei-
spiel der Selbsthilfe die gemeinschaftliche Kon-
struktions- und Beratungsstelle fiir chirurgische
Prizisionsinstrumente. Ich glaube, dass das sehr
wertvolle Anregungen sind, die es verdienen, wei-
ter gefordert zu werden.

Ich mochte an andere, beachtenswerte Selbst-
hilfemassnahmen erinnern. Der Verein Schweizeri-
scher Maschinenindustrieller hat eine Vermittlungs-
stelle fiir die Vergebung von Lohnarbeiten ge-
schaffen. Firmen der Maschinenindustrie, die in-
folge knapper Liefertermine oder « Engpasse» im
eigenen Fabrikationsbetrieb (militirische Einberu-
fungen, Struktur des Maschinenparks, Betriebssto-
rungen usw.) bestimmte Arbeiten nicht selber aus-
fithren oder an ihre iiblichen Unterlieferanten ver-
geben konnen, melden laufend Art und Umfang
solcher Lohnarbeiten der Vermittlungsstelle fiir zu
vergebende Lohnarbeiten, die dem Sekretariat des
Vereins Schweizerischer Maschinenindustrieller an-
gegliedert ist. Diese Vermittlungsstelle gibt die Mel-
dungen ihren eigenen, sowie den Mitgliedern des
Arbeitgeberverbandes Schweizerischer Maschinen-
und Metallindustrieller bekannt. Die interessierten
Firmen nehmen sodann direkt miteinander Fiih-
lung. Auf diese Weise werden Betriebe beriick-
sichtigt, die andernfalls Arbeitskriafte entlassen oder
Kurzarbeit einschalten miissten.

Ferner wurde eine Meldestelle fiir gesuchte
Facharbeiter geschaffen. Wéihrend verschiedene Fir-
men sich wegen Exportschrumpfung oder aus an-
dern Griinden genétigt sehen konnten, bestimmte
Kategorien von Berufsarbeitern zu entlassen, sind
andere Betriebe in der Lage, diese Leute, wenn
auch nur voriibergehend, zu beschiftigen. Solche
Arbeitsmoglichkeiten gilt es auszuniitzen.
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Betriebe mit Bedarf an Facharbeitern melden
diesen mit allen erforderlichen Angaben ebenfalls
dem Sekretariat des Vereins Schweizerischer Ma-
schinenindustrieller. Von diesen Stellenangeboten
crhalten die Mitglieder der Arbeitgeberorganisatio-
nen der schweizerischen Maschinen- und Metall-
industrie, sowie die kantonalen Arbeitsdmter durch
ein Bulletin, das in Abstinden von 4 bis 10 Tagen
erscheint, Kenntnis. Damit ist auch der 6ffentliche
Arbeitsnachweis in die Selbsthilfebestrebungen die-
ses Wirtschaftszweiges eingeschaltet. Fir den Er-
folg der Vermittlungshemiihungen ist auch wich-
tig, dass bei Betriebseinschrinkungen frei wer-
dende Arbeiter moglichst frithzeitig vor der Ent-
lassung dem Facharbeitsnachweis und den kantona-
len Arbeitsimtern gemeldet werden. Es erfolgten
von unserer Seite schon wiederholt Aufforderungen
in diesem Sinne an alle Arbeitgeber. Selbstver-
stindlich wird darauf Bedacht genommen, verhei-
ratete Arbeiter moglichst in Betriebe zu vermitteln,
die nicht zu weit von ihrem Wohnort entfernt sind.

Die wichtigste Massnahme zur Erhaltung von
Arbeitsgelegenheiten fiir Betriebsangehorige ist die
Erncuerung des Produktionsapparates. Darunter
sind alle Maschinen, Einrichtungen und Anlagen
der Industrie, des Gewerbes und der Landwirt-
schaft zu verstehen, die zur Herstellung von Pro-
dukten irgend welcher Art bendtigt werden oder
mit dieser direkt oder indirekt zusammenhingen.
Durch Instandstellung, Erweiterung, Modernisierung
der Anlagen sollen die Leistungs- und Konkurrenz-
fahigkeit nach dem Kriege gehoben und damit zu-
gleich vermehrte Arbeitsmoglichkeiten geschaffen
werden.

Mit Riicksicht auf die oft schwierige finanzielle
Lage vieler erneuerungsbediirftiger Betriebe ist eine
grossziigige staatliche Hilfe notig. Bund und Kanton
befassen sich seit langer Zeit mtenslv mit dieser
Frage, besonders auch der Sprechende als Prisident
der Konferenz der kantonalen Volkswirtschafts-
direktoren.

Wir sind heute so weit, dass bei einbrechender
Arbeitslosigkeit gewisse Massnahmen nach dieser
Richtung sofort getroffen werden konnen.

Eine weitere wichtige Angelegenheit ist aber
auch die Unterstiitzung und Weiterbildung durch
Umschulung. Die Regierung fordert schon seit Jah-
ren alle DBestrebungen auf diesem Gebiet. Ich
mochte als Beispiele erwidhnen: Die Weiterschu-
lung und Umbildung von gelernten und angelernten
Metallarbeitern in der Stidtischen Lehrwerkstitto
Bern als stidndiger Einrichtung, das schweizerische
Berufslager fiir Metallarbeiter im Hard bei Win-
terthur, das kaufminnische Berufslager in Rolle,
das schweizerische Berufslager fiir Herrenschneider
in Zirich, das interkantonale Berufslager fiir Schrei-
ner in Bern, das interkantonale Berufslager fiir
Schriftsetzer und Buchdrucker in St. Gallen, das
interkantonale Berufslager fiir Tapezierer-Dekora-
teure in Bern, die alle auch vom Kanton aus be-
schickt werden.

Wir haben schon vor dem Krieg in Verbindung
mit dem Bund und der interessierten Gemeinde Biel
ein Berufslager fir Uhrenarbeiter eingerichtet. Kan-
tone, Gemeinden und Berufsverbidnde haben Kurse
durchgefithrt fiir Angehorige verschiedener Berufe,
wie Maler Gipser, Chauffeure, Maurer usw.



376

Umschulung und Weiterbildung werden aber
nicht nur in Kursen ge{drdert, sondern im ein-
zelnen Fall auch durch Ausrichtung von Bei-
trigen oder Taggeldern aus der Arbeitslosenver-
sicherung an Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit
unmittelbar bedrohte Personen, die in einem Betrieb
wiithrend einer gewissen Anlern- und Umstellungszeit
keinen oder nur einen geringen Lohn erzielen.

Die zustdndigen Bundesbehdrden priifen gegen-
wirtig, gestiitzt auf eine Anregung des Vereins der
Maschinen-Industriellen, die Moglichkeit, auch Um-
schulungs- und Weiferbildungsbestrebungen fiir die
sogenannten Kurzarbeiter in gleicher Weise zu
unterstiitzen wie fiir die géinzlich Arbeitslosen. Da-
bei ist in Aussicht genommen, den Kurzarbeitern
méglichst in den eigenen Betrieben Gelegenheit zu
geben, umzulernen oder sich weiterzubilden.

Die Grundlage fiir eine erfolgreiche Durchfiih-
rung der Umschulungs- und Weiterbildungsmass-
nahmen bildet die genaue Kenntnis der Fihigkeiten
der einzelnen Betriebsangehdrigen. Wie dies schon
in andern Kan'onen geschah, bereitet deshalb auch
der bernische Handels- und Industrieverein die
Durchfiithrung einer «Personalanalyse» in den ein-
zelnen Betrieben vor. Dadurch werden einerseits
die Arbeitskrifte ermittelt, die bei eintretendem
Arbeitsmangel ohne grosse Schwierigkeiten ihrer
frithern oder sonst einer geeigneten Titigkeit zu-
zufithren sind. Anderseits wird damit zugleich fest-
gestellt, welche Massnahmen zur Erhaltung der be-
ruflichen Leistungsfihigkeit sich als notwendig er-
weisen., :

Das sind alles Massnahmen im Sinne der An-
fragen und Ausfithrungen des Herrn Interpellanten.
Sie sehen, was bisher geschehen ist, und was in
nichster Zeit vorbereitet wird. Es ist keineswegs
beabsichtigt, nur bauliche Notstandsarbeiten durch-
zufithren, sondern das Schwergewicht wird auf
Qualititsarbeit in Industrie und Gewerbe gelegt. Wir
mochten eine Aufbiihung des Bauvolumens, die
auch wir als ungesund erachten, vermeiden, wobei
selbstvierstindlich ist, dass auch dieser Sektor seine
Beachtung finden muss. Wenn wir Arbeitslosigkeit
nicht wegen Auftragsmangel, sondern wegen des Feh-
lens der Rohstoffe erhalten, ist es klar, dass wir
den Kampf dagegen durch bauliche Notstands-
arbeiten, die wenig bewirtschaftete Materialien be-
nitigen, fihren missen, obschon wir uns dariiber
klar sind, dass diese Arbeitsheschaffungsmass-
nahmen keineswegs eine Idealldsung darstellen.

Hack. Ich danke dem Direktor des Innern fiir
seine Ausfiihrungen. Sie gehen in der gleichen
Richtung. Ich begriisse alles, was auf diesem Ge-
biet gemacht wird. Es ist eine Tagesfrage, deren
Losung pressiert.

Postulat der Herren Grossriite Rieben und Mitunter-
zeichner iiber die Praxis der Hypothekarkasse hei
Kapitalabzahlungen und die Aufhebung des Ge-
meindegarantieverfahrens.

Das am 1. Mérz eingereichte Postulat hat folgen-
den Wortlaut:

«Ist dem Regierungsrat bekannt, dass die Hypo-
thekarkasse des Kantons Bern Kapitalabzahlungen
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itber Fr. 5000. — nur in ausserordentlichen Fillen
entgegennimmt? Wenn ja, ist derselbe bereit, dahin
zu wirken, dass auch bei der Hypothekarkasse
Kapitalriickzahlungen jederzeit auf eine gegenseitig
freistehende dreimonatliche Kiindigung hin mdoglich
sind, wie das bei jedem andern Bankinstitut der
Fall ist, da es in der Bauwelt etwas Ungewdhnliches
ist, dass Kapitalien nur vom Gldubiger und nicht
auch vom Schuldner gekiindet werden konnen.
Der Regierungsrat wird ferner hoflich ersucht,
zu untersuchen und Bericht und Antrag zu stellen,
ob es im Interesse der Hypothekarkasse des Kan-
tons Bern nicht gegeben wire, das umstidndliche
und zeitraubende Gemeindegarantieverfahren abzu-
schaffen, da dadurch in dringenden Féllen die Auf-
nahme eines Darlehens bei der Hypothekarkasse
verunmoglicht wird und diese Vorschrift viele
Schuldner auch abhilt, bei andauernder Geldfliissig-
keit bei der Hypothekarkasse tberhaupt um Ge-
wihrung eines Derlehens nachzusuchen. »

Priisident. Herr Rieben teilt mit: «Da die Ver-
waltung der Hypothekarkasse des Kantons Bern
offenbar an der bisherigen Ordnung Dbetreffend
Riickzahlung der Darlehen wund betreffend Ge-
meindegarantie festhalten will, ziehe ich mein
Postulat vom 1. Mérz 1945 betreffend Abdnderung
der daherigen Bedingungen und Erlasse im Inter-
esse der iibrigen Banken und Sparkassen zuriick. »

Schluss der Sitzung um 17 Uhr.

Der Redaltor:

Vollenweider.
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Fiinfte Sitzung.

Donnerstag, den 17. Mai 1945,

8.30 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Me yer (Roggwil).

Die Prisenzliste verzeigt 174 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 20 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Birtschi (Bern),
Bronnimann, Briigger, Chavanne, Fliickiger, Giroud,
Hachen, Ilg, Juillard, Keller (Langnau), Kleinjenni,
Kohli, Morf, Périat, Schlappach, Schori, Stettler
(Boll), Studer, Wilti, Winzenried; o hne Entschul-
digung ist niemand abwesend.

Tagesordnung:

Gedeckte Holzbrticke iiber die Emme bei Hasle-
Riiegsau; Umbau.

Namens der vorberatenden Behorden referieren
iiber dieses Geschift Grossrat Hiberli, Prisident
der Staatswirtschaftskommission, und Baudirektor
Grimm. Ferner sprechen dazu die Grossrite Meister
und Keller (Hasle), worauf Baudirektor Grimm
repliziert, Der Antrag der vorberatenden Behorden
wird genehmigt.

Beschluss:

Zur Sicherstellung des Kredites fiir den auf
Fr. 454 000. — veranschlagten Umbau der ge-
deckten Holzbriicke iiber die Emme bei Hasle-
Riegsau nach einem von der Baudirektion vor-
gelegten Projekte vom November 1944 wird der
Baudirektion unter Vorbehalt einer Beitrags-
leistung des Bundes gemiss Art. 10 des Bun-
desratsbeschlusses vom 29. Juli 1942 ein Kan-

tonsanteil von Fr. 305000. — zu Lasten des
Sonderkontos fiir Arbeitsbeschaffung usw. be-
willigt.

Im Sinne der Verordnung II vom 4. Februar
1944 ist die Inangriffnahme der Arbeiten fiir
den Umbau der Briicke im Einvernehmen mit
der Direktion des Innern festzusetzen.

Birskorrektion in Moutier; III. Sektion.

Namens der vorberatenden Behdrden referiert
tiber dieses Geschiift Grossrat Varrin, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender An-
trag gutgeheissen wird:
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Beschluss:

Mit Entscheid des Bundesrates vom 12. Ok-
tober 1944 ist an die auf Fr. 580000. — ver-
anschlagte Korrektion der Birs in Moutier, III.
Sektion, ein Bundesbeitrag von 23 0 bis zum
Hochstbetrage von  Fr. 133400. — bewilligt
worden. Auf den Antrag der Baudirektion wird
der Gemeinde Moutier ein ordentlicher Kantons-
beitrag von 25 0p, hochstens Fr. 145000. —,
auf Budgetrubrik X a G 1 unter folgenden Be-
dingungen bewilligt:

1. Die Arbeiten sind nach den Viorschriften
und unter der Aufsicht der Bundes- und Kan-
tonsbhehorden fachgemiss auszufiihren und zu
unterhalten. Die Gemeinde Moutier haftet dem
Staate gegeniiber fiir die richtige Erfiillung die-
ser Verpflichtung.

2. Fur die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsitze der kantonalen Submissionsverord-
nung massgebend. Die Vergebung erfolgt durch
die Gemeinde im Einvernchmen mit dem Kreis-
oberingenieur und mit Genehmigung der kanto-
nalen Baudirektion.

3. Der Beschluss des Bundesrates vom
12. Oktober 1944 wird als integrierender Be-
standteil dieses Beschlusses erklirt.

4. Die Auszahlung der Beitrige erfolgt nach
Massgabe der ausgefithrten Arbeiten auf Grund
von belegten Abrechnungen.

5. Der Bedarf an Schwellenholz ist durch die
Vermittlung des Kreisforstamtes zu decken.

6. Die Gemeinde Moutier hat innerhalb Mo-
natsfrist nach Eroffnung dieses Beschlusses
seine Annahme zu erkldren. ;

Der Regierungsstatthalter von Moutier hat
diesen Beschluss der Gemeinde Moutier zu er-
offnen und fiir seine Annahme zu sorgen.

Staatsstrasse Burgdorf-Langenthal.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iiber dieses Geschift Grossrat Jakob, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender An-
trag gutgeheissen wird:

Beschluss:

Zur Sicherstellung des Kredites fir die
Fertigstellung des Ausbaues der Staatsstrasse
Burgdorf-Langenthal im Fall eintretender Ar-
beitslosigkeit in den Gegenden von Burgdorf,
Herzogenbuchsee und Langenthal wird der Bau-
direktion als Kantonsanteil ein Kredit von
von Fr. 715000. — zu Lasten des Sonderkontos
fiir Arbeitsbeschaffung usw. bewilligt.

Im Sinne der Verordnung IT vom 4. Februar
1944 ist die Inangriffnahme der Arbeiten fiir
die Fertigstellung des Ausbaues der Staats-
strasse Burgdorf-Langenthal im Einvernehmen

~ mit der Direktion des Innern festzusetzen.
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Bern; Pharmakalogisches Institut.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iither dieses Geschift Grossrat Jakob, Mitglied der
Staatswirtschaftskommission, worauf folgender An-
trag gutgeheissen wird:

Beschluss:

Fir Uméinderungen und Renovationen im
Pharmakologischen und Pathologischen Institut
und zur Erneuerung der Heizung im Gebiude
Freiburgstrasse 30 wird ein Kredit von I'ranken
220000. — bewilligt.

Die Baudirektion wird ermichtigt, ihre Bud-
getrubrik Xa D 1 pro 1945 um diesen Betrag
zu lberschreiten.

Hasli-Aare Meiringen-Brienzersee, Erginzungs-
arbeiten, Projekt VII/1944.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iiber dieses Geschift Grossrat Schwendimann, Mit-
glied der Staatswirtschaftskommission, worauf fol-
gender Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss:

Mit Entscheid des Bundesrates vom 4. Ok-
tober 1944 ist an die auf Fr. 295000. — ver-
anschlagten Erginzungsarbeiten an der Aare
zwischen Meiringen und dem Brienzersee nach
der Vorlage VII /1944 ein Bundesbeitrag von
24 oo bis zum Hochstbetrag von Fr. 70 800. —
bewilligt worden.

Auf den Antrag der Baudirektion werden
der Schwellenverwaltung Meiringen und der
Schwellengenossenschaft Brienz folgende or-
dentliche Kantonsbeitrige bewilligt:

hochstens
Fr. Fr.
25 9/, von 295 000.—, 73 750.— auf Budgetrubrik Xa G 1
59/, von 295 000.—, 14 750,— auf Budgetrubrik Xa 123
30/ von 295 000.—, 88 500.—.
Bedingungen:

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften
und unter der Aufsicht der Bundes- und Kan-
tonsbehorden fachgemiss auszufithren und zu
unterhalten. Die Schwellenverwaltung Meirin-
gen und die Schwellengenossenschaft Brienz
haften dem Staate gegeniiber fiir die richtige
Erfiilllung dieser Verpflichtung.

2. Fir die Vergebung der Arbeiten sind die
Grundsitze der kantonalen Submissionsverord-
nung massgebend. Die Vergebung erfolgt durch
die Schwellenverwaltung Meiringen, beziehungs-
weise durch die Schwellengenossenschaft
Brienz im Einvernehmen mit dem Kreisober-
ingenieur und mit Genehmigung der kantonalen
Baudirektion.

3. Der Beschluss des Bundesrates vom 4. Ok-
tober 1944 wird als integrierender Bestandteil
dieses Beschlusses erklirt.

4. Die Auszahlung der Beitrige erfolgt nach
Massgabe der ausgefithrten Arbeiten auf Grund
belegter Abrechnungen.
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5. Die Schwellenverwaltung Meiringen und
die Schwellenverwaltung Brienz haben inner-
halb Monatsfrist nach Ersffnung dieses Be-
schlusses seine Annahme zu erkliren.

Die Regierungsstatthalter von Meiringen und
Interlaken haben diesen Beschluss der Schwel-
lenverwaltung Meiringen und der Schwellen-
kommission Brienz zu erdffnen und fiir seine
Annahme zu sorgen.

Hochwasserschiden im Jahr 1944.

Namens der vorberatenden Behorden referiert
iiber dieses Geschiift Grossrat Schwendimann, Mit-
glied der Staatswirtschaftskommission, worauf fol-
gender Antrag gutgeheissen wird:

Beschluss :

Auf den Antrag der Baudirektion wird fir
die durch die Hochwasser in den Monaten No-
vember / Dezember 1944 notwendig gewordenen
Instandstellungs- und Entwisserungsarbeiten an
Strassen und Briicken des Kantons, gemiss
Bericht und Kostenzusammenstellung der Bau-
direktion vom 6. April 1945, ein Kredit von
Fr. 570000. — bewilligt. -

In diesem Kredit sind die auf den Kanton
entfallenden Kosten der Sicherungs- und Ver-
bauungsarbeiten an Gewéssern sowie der Réu-
mungs- und Konsolidierungsarbeiten im IFels-
sturzgebiet in Tuscherz nicht inbegriffen.

Prisident. Sie haben heute morgen gesehen,
dass auf idem Présidialpult ein Blumenstrauss stand.
Damit hat es folgende Bewandtnis: Wihrend der
gestrigen sehr miichternen Ratsverhandlungen ist
eine Vertretung der Bernerfrauen ins Rathaus ge-
kommen, um dem Grossratsprisidenten und dem
Staatsschreiber in sehr intimer Art eine Petition be-
treffend die Mitarbeit der Frau zu iiberreichen. Die
Unterschriftenbogen enthalten 38 263 Unterschriften
von Frauen und 11 855 Unterschriften von Médnnern.
Wir haben die Petition entgegengenommen und wer-
den sie an die Regierung weiterleiten. Die Regie-
rung wird sich mit dieser Petition beschiftigen und
gelegentlich dem Grossen Rat Bericht und Antrag
stellen. \ PR

Sanierung und Fusion der Giirbetalbahn (GTB) und
der Schwarzenburgbahn (BSB) sowie Gewiahrung
der Privatbahnhilfe gemiss Bundesgesetz vom
6. April 1939, Abschnitt II, (Technische Erneue-
rungen und Verbesserungen).

(Siehe Nr. 15 der Beilagen.)
Eintretensfrage.
Stiinzi, Berichterstatter der Staatswirtschafts-

kommission. Es handelt sich um eine weitere
Etappe in der finanziellen Sanierung, Fusion und
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technischen Erneuerung von Dekretsbahnen, und
zwar in diesem Falle um die Girbetalbahn und die
Schwarzenburgbahn. Bei beiden Bahnunternehmun-
gen wire eigentlich der Konkurs schon lange féllig
gewesen, denn die Bilanz wies einen Passivsaldo
auf, und zwar bei der Giirbetalbahn einen solchen
von Fr. 4216 351.62 und bei der Schwarzenburg-
bahn einen solchen von Fr. 2387 085.55 bei einem
Aktienkapital im ersten Falle von 2,77 Millionen
und im zweiten Falle von 1,73 Millionen. Herr
Direktor Volmar hat aus dieser Tatsache auch nie
ein Hehl gemacht. Wenn der Konkurs nicht ange-
rufen wurde, so deshalb, weil zur Hauptsache Kan-
ton, Kantonalbank und Gemeinden Gldubiger dieser
beiden Unternehmungen waren. Die beiden Bahn-
unternehmungen haben aber nie eine Dividende
ausgerichtet, also vom finanziellen Standpunkt aus
nie rentiert. Der Betriebstiberschuss reichte nicht
aus fir eine Verzinsung des Anlagekapitals und der
festen Anleihen. Doch ist festzustellen, dass die
beiden Bahnunternehmungen den von ihnen be-
dienten Gegenden sehr viele Vorteile gebracht
haben. Sie haben damit zum Aufschwung der beiden
Landesgegenden beigetragen. Wenn die Unterneh-
mungen nicht rentiert haben, so deswegen, weil in
den beiden Gegenden keine Industrien angesiedelt
sind, sondern einzig Gewerbe, so dass nur ein be-
schrinkter Giiter- und Personenverkehr mdoglich
war.

Sie sehen aus der Zusammenstellung, wie sich
das Aktienkapital und die festen Anleihen verteilen,
die nun in die Sanierung einbezogen werden. Beim
Aktienkapital ist der Kanton mit 62 o, die Gemein-
den sind mit 30 9o und Private mit 8 0/ beteiligt.
Am Elektrifikationsanleihen vom Jahre 1922 ist der
Bund mit 50 0o, der Kanton mit 40 0/, die Gemein-
den sind mit 9 ¢p und Private mit 1 0 beteiligt.
Vom 41/ 9/-Obligationenanleihen vom Jahre 1902,
fir das der Zins nicht ausbezahlt wurde, hat der
Kanton sogar 95 96 gezeichnet, der Rest von 5 0
entfillt auf Private. Bei den schwebenden Schulden
figuriert ein Guthaben des Staates aus der Elek-
trifikationsabrechnung von 1933 in der Hohe von
Fr. 60233.55. Dann kommen die riickstindigen
Zinsen vom Obligationenanleihen von 1902, wo der
Kanton ebenfalls ein Guthaben von Ifr. 89000.— hat,
withrend das Guthaben der Privaten Fr. 48 500. —
betrdagt. Dazu kommen Bankkredite der Kantonal-
bank von Fr. 1125 000. —.

So steht es bei der Giirbetalbahn; bei der
Schwarzenburgbahn steht es dhnlich. Am Aktien-
kapital ist der Kanton mit 57 o/ beteiligt, die Ge-
meinden mit 30 0/ und Private mit 13 0o, am 3 9o
Elektrifikationsanleihen von 1923 ist der Bund mit
50 0/o beteiligt, der Kanton mit 35 0, die Gemein-
den mit 90 und Private mit 6 0o, am 41/ %
Obligationenanleihen von 1907 partizipiert wieder
einzig der Kanton, ebenso am Guthaben aus Elek-
trifikationsanleihen von 1923 mit Fr. 311 000. —.
An den riickstindigen Zinsen aus den Anleihen von
1907 ist der Kanton einzig beteiligt mit Franken
525 000. —, dazu kommt noch eine Forderung der
Girbetalbahn an die Schwarzenburghahn im DBe-
trag von etwas iber Fr. 156 000. —.

Beide Bahnunternehmungen haben bereits im
Jahre 1939 dem Bund ein Gesuch um Gewihrung
der Privatbahnhilfe nach dem entsprechenden Ge-
selz eingereicht. Die eidgendssischen Experten und
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nach deren Antrag auch der Bundesrat haben aber
eine Vorzugsbehandlung nach Art. 1 des erwihnten
Gesetzes abgelehnt, mit der Begriindung, die Bahn-
unternehmungen haben keine ausreichende militi-
rische oder volkswirtschaftliche Bedeutung. Es
haben sich trotzdem Massnahmen aufgedréngt, und
zwar vor allem fir die Erneuerung des Rollmate-
rials. Die Giirbetalbahn konnte aus eigenen Mitteln
eine Leichttriebkomposition beschaffen. Es wurde
aber daritber hinaus die Anschaffung von weiterm
Rollmaterial notig, die auf Fr. 650 000. — veran-
schlagt war. Im Lauf des Jahres 1944 reichten des-
halb beide Bahnunternehmungen meuerdings beim
Bund Hilfeleistungsgesuche ein, und zwar diesmal
nach Abschnitt 2 fiir technische Erneuerung und
Verbesserung. Auf dieser Grundlage hat sich der
Bund bereiterklirt, mitzuhelfen. Bei der Priifung
dieser Frage bekamen die Instanzen des Bundes
doch offenbar ein etwas schlechtes Gewissen, sie
fanden, es sei notig, mehr zu bewilligen als nur
einen Beitrag an die Erneuerung des Rollmaterials.
Der Bund hat nun die Bedingung gestellt, es sei da-
mit auch eine finanzielle Sanierung, eine Fusion
beider 'Unternehmungen und die technische Erneue-
rung durchzufiihren, wofiir am 22. November 1944
eine bereinigte Vorlage unterbreitet wurde, mit
einer offerierten Barleistung von Fr. 650000. — an
die technische Verbesserung und fiir die Beschaffung
von neuem Rollmaterial. Dabei wurde aber die Be-
dingung gestellt, dass Sanierungsmassnahmen ge-
troffen werden miissen, dass die beiden Unterneh-
mungen fusionieren miissen und weitere Massnah-
men vorzusehen sind. Die kantonale Eisenbahn-
direktion erachtet diese vom Bund gestellten. Be-
dingungen als gerechtfertigt und suchte sie zu
verwirklichen, auch die Verwaltungsrite und die
Aktiondrversammlungen beider Unternehmungen
haben diesen Massnahmen bereits zugestimmt.

Danach wird nun bei der Giirbetalbahn das
Aktienkapital von Fr. 2770000.— auf Franken
55 400. — abgeschrieben, oder die Aktie von nomi-
nell Fr. 500. — auf 10. —; das 41/, 9o Obligationen-
anleihen von 1902 wird in Priorititsaktien umge-
wandelt ; die aufgelaufenen Zinsen von Fr. 937530.—
werden erlassen, die Forderung des Kantons von
Fr. 60233.55 aus dem Jahr 1923 wird ebenfalls
unter Uebergabe von Obligationen im Betrage von
rund Fr. 119000. — in Priorititsaktien umgewan-
delt. Dazu kommen Fr. 500. —-Obligationen Elek-
trifikationsdarlehen Giirbetalbahn. Auf die un-
bezahlten Zinsen im Betrage von Fr. 35263.31 ist
ebenfalls zu verzichten. Die Kantonalbank wird mit
ihrer Kapitalforderung von Fr. 600000. — eben-
falls mit Priorititsaktien in diesem Betrag abge-
funden wund sie verzichtet auf die wunbezahlten
Zinsen von Fr. 526 453. —. Endlich hat die Giirbe-
talbahn auf ihre Forderung an die Schwarzenburg-
bahn von Fr. 156 694. — zu verzichten.

Aehnlich wird die Sanierung bei der Schwarzen-
burghahn durchgefithrt: Abschreibung ‘des Aktien-
kapitals von Fr. 1730000.— auf Fr. 69200.—,
oder die Aktien von nominal Fr. 250. — ebenfalls
auf Fr. 10. —. Diesem verschiedenen ‘Ausgangs-
betrag wird bei der Stimrechtsgestaltung Rechnung
getragen, indem die abgeschriebenen Aktien der
Giirbetalbahn 2 Stimmen bekommen, die Aktien der
Schwarzenburghbahn nur eine Stimme. Die 41/ /-
Obligationenanleihe wird ebenfalls in Prioritits-
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aktien umgewandelt und fur die Forderung des
Kapitals erfolgt eine gleiche Regelung wie bei der
Giirbetalbahn, Umwandlung in Prioritdtsaktien, Ver-
zicht auf unbezahlte Zinsen, und endlich wird
Kenntnis genommen vom Verzicht der Giirbetal-
bahn auf ihre Forderung.

Die Elektrifikationsanleihen bleiben weiter be-
stehen, mit Ausnahme eines Betrages von Franken
650 000. —, den Kanton und Gemeinden hier je
zur Hilfte abzustreichen haben, entsprechend der
Barleistung des Bundes.

Die fiir den Kanton eintretenden Verluste finden
Sie zusammengestellt auf Seite 4 des Berichtes;
sie betragen total bei der Giirbetalbahn 2,787 Mil-
lionen und bei der Schwarzenburgbahn 1,7 Mil-
lionen. Damit verschwinden nun die Passivsaldi
in beiden Bahnunternehmungen und die Voraus-
setzung fiir die Fusion ist geschaffen. Diese wird
so vollzogen, dass die Bern-Schwarzenburgbhahn
in der Giirbetalbahn aufgeht und das Unternchmen
unter dem neuen Namen Bern-Giirbetal-Schwarzen-
burg-Bahn mit Sitz in Bern neu konstituiert wird.
Fir die technische Erneuerung iibernimmt der
Bund Barleistungen bei der Giirbetalbahn von
einer halben Million, bei der Schwarzenburgbahn
von Fr. 120000. —, wozu noch ein Beitrag fiir
Sicherungsanlagen bei der Schwarzenburgbahn
in der Hoéhe wvon Fr. 30000. — kommt, total
Fr, 650000. — und zwar Fr. 450000. — & fonds
perdu und Fr. 200000. — in Priorititsaktien. Die
Gemeinden haben die gleichen Leistungen za voll-
ziehen, also auf Fr. 650000. — aus dem Elek-
trifikationskapital zu verzichten und sie bekommen
dafiir ebenfalls Fr. 200 000. — Priorititsaktien. Die
Sanierung und Fusion hat riickwirkend auf 1. Ja-
nuar 1944 zu erfolgen, die Eintrittsbhilanz sieht fiir
die gemeinsame Gesellschaft vor: auf der Aktiv-
seite nicht einbezahltes Aktienkapital Fr. 200 000.—,
Baukonto Fr. 15700681.63 abziiglich Arbeitsbe-
schaffungsbeitrige von Fr. 139633. — und Bei-
trige aus Privatbahnhilfe Fr. 900000. —, so dass
das Baukonto in den Aktiven der Eintrittsbilanz
Fr. 14661048.63 betragt. Dazu kommen unvoll-
endete Bauobjekte in der Hoéhe von IFr. 199 000.—,
zu tilgende Verwendungen von I'r. 149 000.—, Wert-
bestainde und Guthaben Fr. 863000. —. Privat-
bahnhilfe Fr. 450 000. —, endlich Materialvorriite
und Ersatzstiicke Fr. 163000.—, zusammen Ak-
tiven von 16,685 Millionen. In den Passiven er-
scheinen 5568 Priorititsaktien a Fr. 500.— mit
Fr. 2784000.— und 12460 Stammaktien 4 Fr. 10.—
mit Fr. 124 600. —, so dass das Gesellschaftskapital
kiinftig nur moch 2,908 Millionen betrigt, dazu
Elektrifikationsdarlehen 6,306 Millionen. Die schwe-
benden Schulden betragen noch Ir. 577000.—, die
Bewertungsposten (Erneuerungsfonds) 6,755 Mil-
lionen und das Sanierungskonto Fr. 138000. —,
so dass die Bilanz ausgeglichen ist.

Von den Priorititsaktien erhilt der Bund
Fr. 200000.—, der Kanton Fr.1884000.—, die Ge-
meinden Fr. 100 000.—, Private Fr. 600 000.—, von
den Stammaktien erhilt der Kanton Fr. 73 700.—,
die Gemeinden Fr. 37360.—, die Privaten
Fr. 13540. —. Der Staat ist demnach am Aktien-
kapital mit 64 0/ beteiligt und mit ebensoviel
Stimmen. Er besitzt also die Stimmenmehrheit.
Mit diesen Massnahmen koénnen nun die nétigen
Entlastungen herbeigefiihrt werden, so dass das
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neue Unternehmen soll bestehen konnen. Die
Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen ein-
stimmig, vom Bericht Kenntnis zu nehmen und
dem Beschlussentwurf zuzustimmen.

Grimm, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es handelt sich um eines der
itblichen Verlustgeschifte, wie wir sie von Zecit
zu Zeit dem Grossen Rat unterbreiten miissen.
Im vorliegenden Fall ist eine Abschreibungssumme
von iiber 5 Millionen im Spiel, die geopfert werden
muss, um zu einer Sanierung der Verhdltnisse
gelangen zu konnen. Sachlich wire es unserer
Meinung nach durchaus gerechtfertigt gewesen, die
Sanierung namentlich der Giirbetalbahn nach den
Bestimmungen des ersten Abschnittes des Privat-
bahnhilfegesetzes zu vollziehen. Das war leider
nicht moglich, aus Griinden, die ich nicht er-
ortern mochte. So hat man diese Sanierung unter
Berufung auf den zweiten Abschnitt des erwédhnten
Gesetzes suchen miissen. Nach den Bestimmungen
dieses Abschnittes wire der Kanton eigentlich ver-
pflichtet gewesen, die gleichen Barleistungen auf-
zubringen, wie sie der Bund diesen Bahnen gegen-
iber zu fiibernehmen bereit ist. Angesichts der
grossen Abschreibungen, die auf den Kanton Bern
und die bernischen Gemeinden entfallen, konnte
erreicht werden, dass der Bund auf neue Bar-
leistungen des Kantons und der Gemeinden ver-
zichtet und sich mit den Abschreibungen begniigt.
Wir mochten nicht unterlassen, dem eidge-
nossischen Amt fiir Verkehr und dem Eisenbahn-
departement fiir dieses Entgegenkommen zu dan-
ken, auch wenn in der Hauptfrage nicht das
erreicht werden konnte, was wir gern realisiert
hitten.

Die Sanierung wird so vollzogen, dass man nun
zu einer Fusion der beiden Unternehmungen
kommt. Eine solche Zusammenfassung unserer
Bahnen liegt schon lange im Bestreben der Eisen-
bahndirektion, denn durch gemeinsame Ver-
waltung und Rechnungsfithrung lassen sich allein
schon gewisse Ersparnisse erzielen. Nach der
Fusionierung kann die soeben geschilderte Bilanz-
bereinigung erfolgen. Wesentlich in der ganzen
Transaktion ist, dass das Rollmaterial eine Mo-
dernisierung und Verbesserung erfihrt, so dass
sowohl dem Schwarzenburgerland wie dem Giirbe-
tal daraus gewisse Vorteile erwachsen werden. Es
ist klar, dass der Kanton seine Opfer nur bringen
kenn, wenn auch die Gemeinden gleichwertige Opfer
auf sich nehmen. Eine Erklirung der Gemeinden,
dass sie den ihnen zugemuteten Leistungen nicht
opponieren, ist notwendig. Wir hoffen, diese Er-
klirung werde abgegeben, so dass das ganze Sa-
nierungswerk einer verniinftigen Losung entgegen-
gefiihrt werden kann. Ich bitte Sie, unserm An-
trag zuzustimmen.

Steiger (Wattenwil). Gestatten Sie mir als
Giirbetaler einige Worte zu dieser Sanierung. Die
beiden Bahnen sind schon seit Jahren etwas stief-
miitterlich behandelt worden; schon im Jahre
1939 hat eine eidgendssische Expertenkommission
gefunden, Giirbetalbahn und Schwarzenburgbahn
dienten micht oder nur ungeniigend militirischen
Zwecken. Das mochte ich etwas in Frage stellen,
denn wir wissen heute, dass jedes rasche Fahrzeug
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dem Militdr sehr wohl dienen kann, sonst wiirde
es im Dienst nicht immer heissen: Pressieren! Die
beiden Bahnen haben vielfach fiir militdrische
Zwecke gute Dienste geleistet. Die Rechtfertigung
der Sanierung liegt auch darin, dass diese beiden
Bahnen von der Stadt Bern, der Hauptstadt des
Kantons und des Schweizerlandes, in Gegenden
hinausfiithren, die noch wenig bekannt sind. Die
Giirbetalbahn fiithrt durch eine sehr fruchtbare Tal-
mulde, sie verbindet Bern mit Thun wund dient
einer zahlreichen Bevélkerung, sowohl Bauernsame
wie Arbeiterschaft, was jeder sehen kann, wenn
er morgens und abends den Personenverkehr be-
obachtet. Das Amt Seftigen hat etwas {iiber
20000 Einwohner, wenig Industrie, aber viel
Kleingewerbe und hauptsidchlich Landwirtschaft,
vor allem Viehzucht und Ackerbau, und alle diese
Erwerbszweige haben richtige Verkehrsmittel nétig.
Vergessen wir nicht, dass im Giirbetal Jahr fiir
Jahr iiber 300t Kabis verarbeitet und spediert
werden. An den Berghingen und Hiigelziigen ist
grosse Viehzucht, die von 17 Genossenschaften
besorgt wird. Jeder Berner wird froh sein, dass
er nicht mehr wie im letzten Jahrhundert zu Fuss
gehen muss, wenn er ins Giirbetal zu einer Berner-
platte reisen will. Die Schwarzenburgbahn fiihrt
in ein schones Hiigelland, von ihrer Endstation
aus fiihrten frither einige Autokurse weiter ins Vor-
alpengebiet. Die Bedeutung der beiden Gegenden
rechtfertigt die Beteiligung des Kantons an der
Sanierung. Ich danke dem Regierungsrat fiir
seine Bemiithungen und mochte dringend empfehlen,
dem Beschluss zuzustimmen.

Gasser (Schwarzenburg). Die Vorlage ist fertig,
und es hat keinen Zweck, gegen sie noch opponieren
zu wollen. Ich mdochte Sie ebenfalls bitten, dieser
Vorlage zuzustimmen, muss mir aber zwei oder
drei kritische Bemerkungen gestatten. Herr Re-
gierungsrat Grimm hat bereits darauf hingewiesen,
er habe es nicht verstanden, dass die beiden
Bahnen micht in die Hilfeleistung gemiss Ab-
schnitt 1 des Privatbahnhilfegesetzes einbezogen
worden seien. Gewiss ist einem das etwas merk-
wiirdig vorgekommen, als man vernehmen musste,
dass die Bahn Ireiburg-Murten unter die Hilfe-
leistung nach diesem Abschnitt falle, was wahr-
scheinlich auf gewisse politische Einfliisse in der
Expertenkommission des Bundes zuriickzufithren
ist. Die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser
beiden Bahnen hat Thnen Herr Dr. Steiger dar-
gelegt; ich mochte mich noch zur militdrischen
Bedeutung dussern. Diese wird den beiden Bahnen
abgesprochen. Ich kann nur fiir Schwarzenburg
und die Gemeinden an dieser Bahn reden. Im Jahre
1940 wurde Schwarzenburg als luftschutzpflichtig
erklirt mit der Begriindung, Schwarzenburg sei
das Einfalltor zur Réduitstellung im Schwarzsee-
und Gantristgebiet. Wenn es sich dann aber um
die Bahnsanierung handelt, hat die Bahn pl6tzlich
keine militirische Bedeutung mehr. Wir hatten
Miihe, den Behorden unserer Gegend Verstindnis
fiir dieses Doppelspiel beizubringen.

Wenn mun die Sanierung trotzdem zustande-
kommt, so mochten wir nicht unterlassen, der
Berner Regierung zu danken fiir die grossen Opfer,
die sie zugunsten der beiden Bahnunternehmungeun
gebracht hat. In einem Punkt waren wir aller-
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dings nicht ganz einverstanden, aber auch hier war
nichts zu machen, da eine verbindliche Weisung
des eidgendssischen Amtes fiir Verkehr vorlag,
so dass wir einlenken mussten. Wir hitten es
nidmlich lieber gesehen, wenn beide Bahngesell-
schaften aufgehoben und durch eine neue unter
neuem Namen ersetzt worden wire. Nun hat das
eidgenodssische Amt fiir Verkehr, wohl mit Riick-
sicht auf die Spesen, verfiigt, die Giirbetalbahn
solle die Schwarzenburgbahn ibernehmen; die
Schwarzenburgbahn-Gesellschaft wird also aufge-
l6st. Ich mochte gleich wie die Berichterstatter
der vorberatenden Behorden den Wunsch dussern,
dass auch unter der neuen Flagge die beiden
Gegenden nach wie vor vom Verkehr profitieren
konnen und von der Prosperitit der beiden Bahnen.

Genehmigt.
Besciiluss:

Der Grosse Rat des Kantons Bem,,

nach Kenntnisnahme eines Berichtes der
Eisenbahndirektion, auf den Antrag des Regie-
rungsrates und gestiitzt auf das Gesetz vom
21. Miarz 1920 betreffend die Beteiligung des
Staates am Bau und Betrieb von Eisenbahnen
sowie das Bundesgesetz vom 6. April 1939
iber die Hilfeleistung an private Eisenbahn-
und Schiffahrtsunternehmungen

beschliesst:

L.

Dem vom eidgendssischen Amt fiir Verkehr
vorgelegten Plan vom 22. Dezember 1944 be-
treffend die Sanierung, die per 1. Januar 1944
riickwirkende Fusion der GTB und BSB so-
wie die Gewdidhrung der Privatbahnhilfe auf
Grund von Abschnitt II des Privatbahnhilfe-
gesetzes, wird zugestimmt.

II.

Unter der Voraussetzung, dass dem Sanie-
rungsplan seitens aller iibrigen Beteiligten zu-
gestimmt wird, heisst der Grosse Rat fol-
gende den Staat Bern als Aktiondr oder Gliu-
biger berithrende Sanierungsmassnahmen gut:

1. Giirbetalbahn.

a) Abschreibung des staatlichen Stammaktienbe-
sitzes von Fr, 1725 000.— um Fr. 1690 500.—
das heisst auf Fr. 34 500. —.

b) Umwandlung des staatlichen Anteils von
Fr. 898000. — am 4 1/ 9o Obligationen-An-
leihen in Prioritdtsaktien.

¢) Verzicht auf das staatliche Zinsguthaben
von Fr. 889020. — auf dem 41/ 9o Obliga-
tionen-Anleihen 1902.

d) Verzicht auf die staatliche Forderung von
Fr. 24970.24 aus der Elektifikations-Ab-
rechnung 1923, unter kompensationsweiser
Entgegennahme von Fr. 500. — Anteil am
Elektrifikationsdarlehen I. Rang, sowie no-
minal Fr. 49000. — Prioritatsaktien.
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e) Verzicht auf das Zinsguthaben von Fran-
ken 35263.31 des Staates Bern aus der
Elektifikationsabrechnung 1923.

2. Bern-Schwarzenburg-Bahn.

a) Abschreibung des staatlichen Stammaktienbe-
sitzes von Ir. 980 000. — um Fr. 940 800. —
das heisst auf I'r. 39 200. —.

b) Umwandlung des staatlichen Anteils von
Fr. 708000. — am Obligationen-Anleihen
1907 in Priorititsaktien.

c) Verzicht auf das staatliche Zinsguthaben
von I'r. 525690. — auf dem 41/ 0/ Obli-
gationen-Anleihen 1907.

d) Verzicht auf die staatliche Forderung von
Ir. 129000. — aus der Elektrifikations-Ab-
rechnung 1923 unter kompensationsweiser
Entgegennahme von nominal Fr. 129 000. —
Priorititsaktien.

e) Verzicht auf das Zinsguthaben von I'ran-
ken 181341.80 des Staates Bern aus der
Elektrifikations-Abrechnung 1923.

I1I.

1. Der Grosse Rat nimmt Kenntnis, dass
der Bund im Sinne von Art. 15 des Bundes-
gesetzes vom 6. April 1939 iiber die Privat-
bahnhilfe der durch Fusion entstehenden neuen
Gesellschaft einen Barbeitrag von Fr. 650 000.—
und zwar Fr. 200000. — gegen Ausfolgung
von Priorititsaktien der meuen Gesellschaft
und Fr. 450000. — a fonds perdu ausrichten
wird, zwecks Vornahme technischer Erneue-
rungen und Verbesserungen.

2. Die Vorschriften des Bundesgesetzes ver-
langen eine gleich hohe beziehungsweise gleich-
wertige Leistung des Kantons und der interes-
sierten Gemeinden. Der Grosse Rat nimmt
davon Kenntnis, dass diese Leistung im vor-
liegenden Fall micht in bar zu vollzichen ist,
sondern durch einen entsprechenden Verzicht
auf dem Anteil am Elektrifikationsdarlehen I.
Ranges erbracht werden kann.

Demgeméss und unter der Bedingung, dass
sich die interessierten Gemeinden zu genau
gleichen Verzichten bereit erkldren, gibt der
Grosse Rat namens des Staates Bern seine
Zustimmung zu folgenden Massnahmen:

a) Abschreibung von total Fr. 325000. — auf
den zusammengelegten Fr. 2717 163. — be-
tragenden Anteilen des Staates Bern an den
Elektrifikationsdarlehen I. Ranges der bis-
herigen beiden Gesellschaften.

b) Kompensationsweise Entgegennahme von
nominal Fr. 100 000. — Priorititsaktien der
neuen Gesellschaft.

Iv.

Der Regierungsrat wird erméchtigt:

a) Den Sanierungs- und Fusionsplan im Be-
nehmen mit den Bundesinstanzen und den
Gemeinden durchzufithren, die Hilfelei-
stungsvereinbarungen namens des Staates
Bern zu unterzeichnen, die Vercinbarung
itber die Elektrifikationsdarlehen zu berich-
tigen und innerhalb der Bahngesellschaf-
ten bei den mnotwendigen Beschlussfassun-
gen zustimmend mitzuwirken.

bh) Im Wertschriften- und Forderungsbestand
der Staatsrechnung die Aenderungen vorzu-
nehmen, die sich aus dem Sanierungs- und
Fusionsvollzug ergeben.

Yereidizung von Herrn Regierungsrai Dr. Feldmann.

Prisident. Herr Regicrungsrat Feldmann wird
heute auf Wunsch einer grossen Anzahl Mitglieder
des Grossen Rates 9.45 Uhr in &ffentlicher Sitzung
des Grossen Rates entgegen dem letzten Dienstag
gelassten Beschluss vereidigt werden. Ich stelle fest,
dass durch diese Vereidigung die Frage des Amts-
antrittes von Regierungsrat Dr. Feldmann nicht ge-
dndert wird, und die Bestimmungen des Gesetzes
ither die Wiihlbarkeit von Mitgliedern des Regie-
rungsrates in die Bundesversammlung vom 3. No-
vember 1929 fiir ihn erst mit seinem Amtsantritt
m den Regierungsratl zur Anwendung gelangen.

Herr Regierungsrat Dr. Feldmann leistel den ver-
fassungsméissigen Eid.

Prisident. Herr Regierungsrat, das Bernervolk
hat Sie mit grosser Mehrheit zu seinem Magistraten
erkoren. Im Namen des bernischen Grossen Rates
und damit auch des Bernervolkes gratulierc ich
Thnen zu dieser Wahl und wiinsche lhnen Glick
und Erfolg in lhrem Amt. Die Zeiten liegen schwer
vor uns, sie sind diister, aber ich bin sicher, dass
Sie mit Threm Willen und Ihrer Arbeitskraft die
Aufgaben meistern werden, die Ihnen gestellt sind.

Vertagungsfrage.

Priisident. Wir sollten die Frage des Sessions-
schlusses abkldren. Es ist bereits cin Antrag auf
Diskussion der Interpellation Raaflaub da, unter
allen Umstinden muss heute noch die Frage wegen
der Alters- und Hinterlassenenversicherung abge-
klart werden. Ferner mochte ich fiir meine Person
sagen, dass ich meinem Nachfolger nicht eine Menge
Restanzen hinterlassen mochte. Was méglich ist,
soll erledigt werden. Es ist vollstindig ausgeschlos-
sen, dass wir diesen Morgen fertig werden. Es hat
keinren Sinn, am Nachmittag Sitzung zu halten, so
dass wir die Frage priifen miissen, ob wir niichste
Wioche weiterfahren wollen.

Burgdorfer (Burgdorf). Mit den Geschiiften, die
heute auf der Traktandenliste stehen, ist die Arbeit
nicht erschopft. Es sind wihrend dieser Session
Motionen mit dem Wunsch auf dringliche Behand-
lung cingereicht worden, so z. B. eine Motion be-
treffend Ausrichtung weiterer Wohnbausubventio-
nen. Diese Frage muss abgeklirt werden, sonst ist
die Direklion des Innern bis im September nicht
in der Lage, weitere Gesuche zu bewilligen. Wir
stoppen also die ganze Wohnbausubvention fiir die
Sommermonate ab, wihrend wir dieses Geschift
unbedingt behandeln sollten.
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Griitter. Ich unterstiitze den Antrag Burgdorfer.
Es sind eine Anzahl Motionen von einer gewissen
Aktualitit eingereicht worden; der Grosse Rat sollte
den Moment erfassen und diese Fragen diskutieren,
wenn sie aktuell sind und sollte also niichste Wocho
von Dienstag an weiterfahren.

Priisident. Ich stelle den Antragz, die Verhand-
lungen am Dienstag um 81, Uhr wieder aufzu-
nehmen.

Abstimmung.

I'ir den Antraz des Prisidenten . Mehrheit.

Prisident. Ich appelliere neuerdings an Ihre
Pflicht, zu erscheinen, denn es ist nicht damit ge-
macht, dass man die Geschifte verschiebt. In der
Septembersession ist der Staatsverwaltungsbericht
zu behandeln, dessen Diskussion nach bisherigen
Gepflogenheiten zwei Wochen in Anspruch nimmt.
Dazu kommt das Gesetz iber die Nutzung des Was-
sers, das auch einige Sitzungen beansprucht, so dass
fur die Septembersession 3 Wochen in Aussicht ge-
nommen werden missen. Die landwirtschaftlichen
Arbeiten werden dann nicht weniger dringend sein
als jetzt. Darum tun wir gut, jetzt zu erledigen, was
wir konnen. Ich méchte dringend bitten, die niichste
Woche noch zu opfern.

Interpellation der Herren Grossrite Raaflaub und
Mitanterzeichner betreffend Ausbau der zivilen
Flugplitze fiir den Kontinentalverkekr und For-
derung des Flugplatzprojeltes Utzenstorf,

(Siehe Seite 234 hievor.)

Raaflaub. Die Interpellation, die am 26. FFebruar
eingereicht wurde, lautet:

«1. Ist der Regierungsrat des Kantons Bern iiber
die Vorlage des Bundesrates vom 13. Februar 1945
iiber den Ausbau der Zivilflugplitze durch die eid-
genssischen Behodrden begriisst worden und haben
Verhandlungen iiber die Mdoglichkeiten der Aus-
fithrung stattgefunden?

2. Hilt der Regierungsrat nicht dafiir, dass
vom gesamtschweizerischen wie vom Standpunkt
des Kantons Bern und angrenzender Gebiete die
Schaffung eines ausreichend ausgeriisteten Flug-
platzes fiir Kontinentalverkehr, der mit einfachen
Mitteln auch fiir interkontinentalen Verkehr aus-
gebaut werden kann, mit Riicksicht auf die Inter-
essen des Fremdenverkehrs, der Exportindustrie,
der Bundesstadt sowie von Industriezentren wie
Biel, Solothurn und Umgebung, Burgdorf, Langen-
thal etc., in weiterm Kreise Freiburg, Neuenburg,
Luzern, Olten, gefordert werden muss?

3. Ist der Regierungsrat bereit, bei ausreichen-
der Unterstiitzung durch den Bund und sonstige
Interessenten das Projekt Flugplatz Utzenstorf tat-
kraftig zu unterstiitzen und zu fdrdem?»

Fir diese Interpellation war Dringlichkeit ver-
langt worden, weil damals die Botschaft des Bun-
desrates iiber Ausbau des Zivilflugwesens an die
Riite zur Austeilung gelangt war und sich eine
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Wahrung der bernischen Interessen aufgedriingt
hitte. Die Interpellation konnte in der letzten
Session mit Ricksicht auf die damaligen vordring-
lichen materiellen Geschifte, wie Steuerdekrete, die
unbedingt unter Dach gebracht werden mussten,
leider nicht behandelt werden. Es zeigte sich aber
bei der Erledigung der Flugplatzfrage im National-
rat, dass es sicher niitzlich gewesen wéire, wenn
eine Aussprache im Grossen Rat tber diese sehr
bedeutsame wund wichtige Aufgabe stattgefunden
hiitte, die zu einer geschlosseneren Einstellung der
bernischen Oeffentlichkeit und zu einer ebensolchen
im Nationalrat gefithrt hitte. Ich halte nach wie
vor dafiir, es sei niitzlich, insbesondere auch an-
gesichts der ziemlich scharfen Kritik, die am Vor-
gehen gewisser bernischer Instanzen, auch der
Regierung, in der Oeffentlichkeit geiiussert wurde,
heute im Grossen Rat ecine mdglichst klave Si-
tuation zu schaffen.

Wir haben in diesem Krieg erfahren, was aus
der Luft alles geschehen kann, und wir mussten
feststellen, dass die Entscheidung in diesem Krieg
zweifellos durch die Luftwaffe gebracht worden ist.
Es wire sicher unverstindlich, wenn wir in der
Schweiz und auch in Bern nicht die ndtigen Vor-
bereitungen trifen, um einen ausreichenden An-
schluss an den internationalen Zivilluftverkehr zu
erreichen. Wir sollten auch bei diesem neuen
bedeutsamen Verkehrsmittel den Anschluss finden.
Weite Kreise von Handel, Industric und Gewerbe,
sicher aber auch grosse Teile der Landwirtschaft
haben sich fiir die Entwicklung des Luftverkehrs
gerade im Kanton Bern stark gewehrt, es haben
Versammlungen stattgefunden, es sind auch in der
Stadt Bern verschiedene gréssere Veranstaltungen
durchgefithrt worden, so dass es sich empfiehlt,
rom gesamtbernischen Standpunkt aus eine Orien-
tierung zu erhalten. Daher ist die Interpellation
nicht tberholt, obwohl die Entscheidungen des
Nationalrates nicht derart waren, dass sie hier im
bernischen Kreise besondere Begeisterung erweckt
hétten, sondern im Gegenteil nach gewissen Rich-
tungen etwas zuriickhaltend begriisst worden sind,
namentlich ‘der Entscheid tiber die I'rage des inter-
kontinentalen Ilugplatzes.

Aber es muss festgestellt werden, dass die
bundesritliche Vorlage auch positive Momente ent-
hilt, und zwar in dem Sinne, dass fiir Bern die
Schaffung eines Flugplatzes fiir den Kontinental-
verkehr in Aussicht genommen ist, wobei Utzenstor{
ausdriicklich genannt wird.

Es ist gar kein Zweifel, dass infolge der Ent-
wicklung der Sicherheit des Luftverkehrs in den
nichsten Jahren der zivile Luftverkehr stark zu-
nehmen wird, ganz besonders angesichts der Zer-
gtorung der Bahnen und Strassen rings um uns
herum, die vielleicht zu ihrer Behebung Jahre be-
notigen werden. Gerade das wird den Luftverkehr
in die vordere Linie stellen. Wir haben auch auf
anderen Gebieten gesehen, dass Versiumnisse bei
der Einschaltung in gewisse Verkehrseinrichtungen
im richtigen Augenblick ausserordentlich schwer
und mnur mit riesigen Kosten aufgeholt werden
kénnen. Wenn wir an unsere bernische Eisenbahn-
politik denken, wird jedermann klar, was damit
gemeint ist. Es darf gesagt werden, dass Stadt
und Kanton Bern nach der Verkehrsseite vom Bund
nicht weiter in idhnlicher Weise vernachlissigt



384

werden diirfen, wie es zum Teil jahrzehntelang der
Fall war. Wir kennen in der Stadt Bern die lang-
wierige Leidensgeschichle unseres Bahnhofs, die
noch nicht abgeschlossen ist. Man arbeitet seit
35 Jahren an dieser Sache, hat aber immer noch
nichts Rechtes. Es ist angezeigt, dass diese Art der
Behandlung unserer bernischen Verkehrsinteressen
nachgerade einmal aufhort, und es wird notig sein,
dass wir von bernischer Seite mit etwas kriftigerer
Hand einzuschreiten suchen.

Wir haben in der Schweiz als Binnenland, das
keinen Zugang zum Meer hat, in diesem Krieg er-
fahren, was es bedeutet, von allen Seiten abge-
schlossen zu sein, so dass man schliesslich nur not-
dirftig die Versorgungsgiiter hereinbringen konnte
und alle moglichen Einschrinkungen auf sich neh-
men musste, wobei man nicht gerade angenehme
Sachen zu schlucken hatte. Jetzt, nachdem die Luft
wieder frei werden soll, gewinnt der Luftverkehr
an Bedeutung und Interesse. Die entscheidenden
Konferenzen von Chicago haben die grundlegende
Orientierung geschaffen, so dass wir gewisse Ele-
mente besitzen, an die wir uns halten kénnen und
die wir uns einigermassen dienstbar machen miissen.
Ich mochte nicht auf allzu viele Einzelheiten ein-
treten, aber wenn man weiss, was die Freiheit des
Zugangs zum Meer bedeutet, so wird man sich un-
gefahr ein Bild machen kdnnen, welche Bedeutung
in der weitern Zukunft dem freien Luftverkehr fiir
ein Binnenland wie die Schweiz zukommt. Man hat
sich allerdings in den letzten 2 bis 3 Jahren be-
reits mit ganz besonderer Intensitit auf den Aus-
bau des Luftverkehrs vorzubereiten gesucht, weil
man annehmen musste, dass mit Kriegsende ein
eigentliches Verkehrschaos in den umliegenden Lén-
dern eintreten werde, so dass unter Umstinden der
Luftverkehr der einzig mogliche Verkehr sein wird,
den wir speziell fir unsere Ucbersecbeziehungen
einsetzen konnen. Die raschen Entscheidungen, die
auf den Kriegsschauplitzen im letzten und in die-
sem Jahr gefallen sind, haben vielleicht nach dieser
Richtung etwas mehr Luft geschaffen, als man
frither annahm, man kann sich auch wieder auf
dem. Boden bewegen und tiber Geleise wegkommen,
so dass diese Fragen etwas ruhiger behandelt wer-
den dirfen.

Dennoch aber ist klar, dass der Luftverkehr fiir
die Entwicklung der nichsten Jahre und Jahrzehnte
eine ganz entscheidende Bedeutung bekommen wird,
und zwar nicht nur die grossen Verkehrsflugzeuge,
die speziell von Amerika auf Grund der Entwick-
lung des militdrischen Luftverkehrs gefordert wer-
den, sondern auch der eigentliche Reise- und Tou-
ristik-Flugverkehr, so dass wir neben dem grossen
und mittleren Flugzeug auf grossere Distanzen, fir
kiirzere auch wieder kleinere Flugzeuge werden
auftauchen sehen. Wir werden voraussichtlich in
jeder Grosstadt zwei Flugplitze zu schaffen suchen
miissen, weil die beiden Sachen einander vollstin-
dig ausschliessen. Es ist klar, dass das nur fir
Grosstidte denkbar ist, weil allzu viel Land in An-
spruch genommen wird.

In der bundesritlichen Vorlage ist eine etwas
schematische Scheidung durchgefithrt worden in
kontinentale und interkontinentale Lufthifen, weil
man von der Auffassung ausgegangen ist, dass
speziell fiir den interkontinentalen Verkehr von
Uebersee besonders grosse und gut ausgebaute Luft-
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hifen notig werden. Diese Auffassung wird heute
ndch vertreten, aber es ist zweifellos so, dass auf
Grund der technischen Entwicklung sich die Unter-
schiede sukzessive etwas verwischen werden. Es
werden Typen aller Grossen in den kontinentalen
Flughéfen verkehren, wie auch in den interkontinen-
talen selbstverstindlich die mannigfaltigsten Flug-
zeuge sich tummeln werden. Wir hatten im Belp-
moos-Bern einen sehr guten und mit einfachsten
Mitteln hergerichteten Flugplatz, der wihrend zenn
Jahren seine Aufgabe erfullt hat, der gleichzeitig
fir Sport- und Touristikverkehr verwendbar war.
Im Laufe der Jahre erwies sich speziell wegen der
Allwetternotwendigkeiten und wegen der Nachtflige
eine Erginzung als notwendig, wobei aber die Hin-
dernisse ringsum (Belpberg, Lingenberg) gewisse
Schwierigkeiten boten, wenigstens nach dem Stand
der Technik vor dem Krieg. Deshalb musste man
eine Verlegung des Flugplatzes in Aussicht nehmen.
Es wurden die mannigfaltigsten Moglichkeiten ge-
priift, insbesondere gestiitzt auf die Feststellung der
eidgendssischen Fachexperten wurde aber das
Augenmerk auf Utzenstof gerichtet, weil diese Ge-
gend sowohl nach Untergrund wie Geldndehinder-
nissen die giinstigsten Verhiltnisse bietet. Im Ein-
vernehmen mit Kanton und Bund, speziell mit der
kantonalen Baudirektion, wurde an die Ausarbeitung
eines Projektes geschritten, so dass den eidgends-
sischen Behorden Vorschlige unterbreitet werden
konnten, die giinstig beurteilt wurden und in die
eidgendssische Vorlage Aufnahme fanden. Es ist
vielleicht fraglich, ob es richtig war, dass man sich
vom Bund in dieses Eiltempo in den Verhandlungen
mit den zustindigen Instanzen der Kantone und
Gemeinden dringen liess. Es sind in den eidgends-
sischen Riten insbesondere von ziircherischer Seito
Wiinsche angebracht worden, und der Bund ist dort
unter einen gewissen Druck gesetzt worden. Des-
halb mussten auch wir dieses Tempo mitmachen.
Man kann sich aber fragen, ob es angesichts der
Entwicklung des Kriegsluftverkehrs eigentlich rich-
tig war, dieses Tempo einzuschlagen, bevor man
iiberhaupt weiss, wann und wie die im Krieg er-
zielten technischen Fortschritte im Friedensverkehr
ausreichend beriicksichtigt werden konnen. Gewiss
ist zu sagen, dass speziell das, was im Krieg an
technischen Verbesserungen fiir den Allwetterver-
kehr unter dem schirfsten Druck der Verhiltnisse
erzielt worden ist, einigermassen berilicksichtigt
werden muss. Es wird zweckmissig sein, die Mog-
lichkeit zu schaffen, die erforderlichen Ergiinzungen
und Abédnderungen des Bundesratsbeschlusses ein-
zufithren, indem vielleicht dem Beschluss keine
Dringlichkeit zuerkannt wird.

Nach allem, was man hort, hat auch die stinde-
ritliche Kommission sich positiv zu diesem Be-
schluss eingestellt und wird in der néichsten Session
so Antrag stellen, worauf der Rat beschliessen wird,
so dass es nicht unniitz ist, wenn die ganze An-
gelegenheit zuhanden der weitern Oeffentlichkeit
seitens der Regierung klargestellt wird. Es hat sich
schon in den Beratungen des Nationalrates gezeigt,
dass gerade von ziircherischer Seite her grosse Be-
denken erhoben worden sind gegeniiber den Be-
lastungen, die durch den Ausbau Klotens zu einem
interkontinentalen Flugplatz geschaffen werden. Die
Kosten sind gewaltig, mehr als doppelt so hoch als
in ‘Utzenstorf, wenn auch vielleicht die Vergleiche
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gegenwirtic noch nicht im einzelnen gezogen wer-
den konnen, weil die erforderlichen Detailberech-
nungen des Ziircher Projektes nicht vorliegen. Auch
wenn Ziirich finanziell stark ist und einen breiten
Riicken hat, ist es klar, dass das eine ganz ausser-
ordentliche Beanspruchung bedeutet und dass der
Vorteil, diesen Flughafen vor der eigenen Haustiir
zu haben und sich nicht auf eine gemeinsame Lo-
sung fiir die ganze Schweiz einzustellen, teuer er-
kauft ist. Die Verlegung des Schiessplatzes von
Kloten hat, wie sich aus Zeitungskorrespondenzan
zeigt, Erstaunen und Widerspruch hervorgerufen.
Es wird far ganze Tiler eine direkte Erschiitterung
ihrer Wirtschaftslage befiirchtet, so dass die Frage
der Durchfiihrbarkeit dieser Verlegung noch offen
ist. i

Das sind Sachen, die sich in weiterer Zukunft
in der Oeffentlichkeit erweisen werden, aber auf
alle Félle darf nicht verantwortet werden, dass man
auf einmal vor der Situation stiinde, dass man in
der Schweiz tiberhaupt nichts hiitte, wenn Ziirich
nichts sollte machen kénnen.

Wir haben seinerzeit diese Angelegenheit des
I'lugplatzes Bern speziell mit Riicksicht auf die
eidgentssischen Interessen in den Vordergrund ge-
stellt, und bis vor zwei Jahren haben auch die Bun-
desinstanzen die Auffassung vertreten, dass das in
allererster Linie eine eidgendssische Angelegenheit
sein soll,

Ueber die weitern Einzelheiten kann ich etwas
kiirzer hinweggehen, da Ihnen die aufklirende Bro-
schiire «Der schweizerische Grossflughafen Mittel-
land » zugestellt worden ist. Wichtiz wire nun, zu
wissen, was die Regierung in weiterer Vorbereitung
dieser Angelegenheit zu tun gedenkt. Besonders,
nachdem man ziemlich deutliche und scharfe Ur-
teile gehort hat, wird es niitzlich sein, wenn im
Grossen Rat noch einiges erginzt wird. Wir wollen
auf alle I'dlle anerkennend feststellen, auch der
kantonalen Baudirektion und dem Regierungsraf ge-
geniiber, dass die Vorbereitung des Flugplatzpro-
jektes in zweckmissiger und entschiedener Weise
rasch an die Hand genommen worden ist, in Ver-
bindung mit den tbrigen Instanzen: Bund, Stadt
Bern und Flugplatzgenossenschaft, und dass ein
durchaus gutes Projekt geschaffen wurde, dass wir
damit zuerst auf dem Plan erschienen sind. Im
Jahre 1942 wurde der Grossflughafen von Ziirich
aus noch als utopistische Phantasie bezeichnet; erst
vor kurzer Zeit hat man dort plitzlich gefunden,
wenn doch ein solcher sein miisse, wolle man ihn
dort haben, nachdem Bern bereits 1943 mit einem
fertigen Projekt da war, das in allen Teilen durch-
gerechnet war und iiber alle Verhiltnisse Klarheit
schuf.

Es wird sicher das letzte Wort in der Ausein-
andersetzung zwischen Burgdorf und Utzenstorf
nicht gesagt sein, aber das darf man feststellen,
dass der nationalritliche Beschluss in den Kreisen
von Handel, Industrie und Gewerbe und in weite-
gten Kreisen der Reiseverkehrsinteressenten, das
heisst also im Oberland, in der Exportindustrie des
Mittellandes und des Juras sehr schlecht aufgenom-
men worden ist, und dass es hier nicht verstanden
wiirde, wenn man sich nicht mit aller Entschieden-
heit fiir Kanton und Stadt Bern wehren wollte. Auch
der Bund legt Wert darauf, dass die Bundesstadt in
richtiger Weise dem Luftverkehr angeschlossen

385

wird. Die Grundeigentiimer wehren sich noch; ihr
Widerstand ist versténdlich, aber wie wir gehort
haben, ist auch von dieser Seite das letzte Wort
noch nicht gesprochen worden. Es wurde immer ge-
sagt, es misse richtig bezahlt und irgendwie Real-
ersatz geschaffen werden. Diese Begehren sind be-
greiflich, sie werden leichter erfiillt werden kdnnen,
wenn die Einschrinkungen im Grundstiickverkehr,
die jetzt mit Riicksicht auf die Kriegslage geschai-
fen worden sind, reduziert werden.

Auch wenn Utzenstorf nur als kontinentaler
Flugplatz ausgebaut wird, ergibt sich dort ein
Arbeitsvolumen von 12 bis 15 Millionen, die fast
restlos im Land verbleiben, weil es sich in der
Hauptsache um Planierungsarbeiten handelt. Wenn
in absehbarer Zeit Arbeitslosigkeit eintreten sollte,
wire das eine Notstandsarbeit, die fiir ganze
Landesteile, welche vielleicht damit rechnen miis-
sen, in die Krise hineingezogen zu werden, auf
lingere Zeit Hilfe bringen kdnnte. Ich hoffe, dass
die Widerstinde in absehbarer Zeit tberwunden
werden konnen und dass man zu einer Verein-
barung kommt und nicht diese Kampfpositionen
aufrecht erhalten werden, wie wir sie aus der Ent-
wicklung des Eisenbahnverkehrs kennen, wo sie
zum Teil zu den ungeschicktesten Liosungen gefiihrt
haben. Ich erinnere an das Beispiel von Worb. Ur-
spriinglich wollte man die Linie Bern-Luzern durch
das Worblental fiithren; dieses Projekt scheiterte am
Widerstand der beteiligten Gemeinden, und so kam
es, dass diese Linie in einer Entfernung von einer
halben Stunde von Worb durchfihrt, weil die Leute
Angst hatten, es konnte ein Funken aus einer Loko-
motive fliegen und ein Haus anziinden. Um nach-
her den Anschluss von Worb an den Verkehr zu
erméglichen, musste man gleich zwei Lokalbahnen
bauen, so dass man heute drei Linien hat, die sich
gegenseitig das Leben sauer machen und kaum
existieren konnen, wazarend eine sehr gute Losung
mit einer Linie moglich gewesen wire. Aehnlichs
Beispiele liessen sich aus dem Oberaargau an-
fithren, wo man der Linienfithrung tiber Kirchberg
Schwierigkeiten bereitet hat, um dann nachher ein
Nebenbéhnlein erstellen zu miissen.

Da ist es schon niitzlich, wenn im Luftverkehr
die gleichen Fehler nicht gemacht werden, sondern
wenn die Sache rechtzeitig, umfassend und weit-
sichtig angepackt wird. Ich habe den Eindruck, dass
wir noch nicht zu spit sind, wenn die Regierung
sich weiterhin dieser Sache annimmt. Es ist hio
und da auch bei solchen Entscheiden der Berner-
grundsatz « Nume nid gspringt» richtig; aber auf
der andern Seite ist meiner Ansicht nach heute der
Augenblick gekommen, wo man betonen muss:
«Nud nahlah gwiinnt!» Man muss also entschlossen
und fest bei dem grundsitzlich als zweckmissig und
richtig Erkannten stehen bleiben. Diese Aufgabe
muss in hervorragender Weise das kantonale Par-
lament erfiillen, denn die Bedeutung des Werkes
greift weit tiber den Kreis der Stadt hinaus, es ist
eine Angelegenheit, die das ganze Bernerland und
die anstossenden Kantone beriihrt, so dass wir die
Regierung mnach dieser Richtung hin nicht von
irgendwelcher Verantwortung entbinden diirfen,
gondern sie dringend bitten miissen, mit aller Ent-
schiedenheit und Kraft auf dem Wege, den sie cin-
geschlagen hat, weiter zu arbeiten, um zu einer
wirklichen Losung zu gelangen.
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Grimm, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Regierung ist sich der Be-
deutung, welche dem Luftverkehr in der zukiinf-
tigen Entwicklung zukommt, durchaus bewusst; sie
miisste mit Blindheit geschlagen sein, wenn sie nach
den Erfahrungen des Krieges nicht einsehen wollte,
in welchen Bahnen sich die ganze Entwicklung des
Flugverkehrs vollziehen wird. Wir sind mit dem
Herrn Interpellanten darin idurchaus einig, dass dent
Flugverkehr in der Zukunft eine bedeutende Ent-
wicklung bevorsteht. Ob sie sich im gleichen Aus-
mass vollziehen wird, wie beispielsweise die Ent-
wicklung des Automobilverkehrs nach dem letzten
Weltkrieg, das bleibe dahingestellt; aber es sind im
Flugverkehr technische Verbesserungen zu ver-
zeichnen, die zu Hochleistungen gefiihrt haben, und
es ist klar, dass die Kriegserfahrungen auf das
zivile Leben in den kommenden Friedenszeiten
tbertragen werden.

Dariiber gibt es keine grundsitzlichen Meinungs-
verschiedenheiten. Anders verhiilt es sich in der
Flugplatzfrage. Da steht die Regierung durchaus
auf dem Boden des Herrn Interpellanten, dass das
ganze Problem nicht nur von lokalen oder regio-
nalen Gesichtspunkten aus betrachtet werden kann,
sondern dass es sich hier um ein zentrales Landes-
problem handelt, dessen Losung auf Jahrzehnto
hinaus wird gesucht werden miissen. Dabei wird
man nicht in der Lage sein, Einzelwiinschen nach-
zuleben. Die Erfahrungen im Eisenbahnwesen
zeigen im Gegenteil, wie richtig gesagt wurde,
dass eine gewisse Planung in der Projektierung der
Flugplitze notig ist, dass man also die Entwick-
lung nicht dem Zufall und dem kleinlichen In-
teressenstreit iiberlassen darf.

Bis heute wurde hauptsichlich von zwei Arten
von Flugplitzen gesprochen: von kontinentalen und
interkontinentalen; in neuester Zeit spricht man
von Grossflugpliatzen und Stiddteflugplitzen; man
ist also in der Begriffsausmalung etwas be-
scheidener geworden.

Das Problem wurde im Kanton Bern von Re-
gierungsseite wiederholt behandelt; wir haben an
der Bereitstellung der ersten Projekte aktiv mit-
gewirkt. Wenn man etwas feststellen muss, ist es
das, dass die Beurteilung des Flugplatzproblems
im Bundeshaus nicht so geblieben ist, wie man
anfinglich hitte annehmen konnen. In der Vor-
lage, die in der Mirzsession vom Nationalrat be-
handelt worden ist, wurde zwischen Gross- und
Stadteflugplitzen unterschieden, wobei man Kloten
ausgezeichnet hat. Ich muss sagen, ich war auch
otwas iiberrascht vom Inhalt dieser Vorlage; nicht
deshalb, weil ich behaupten mdchte, alles, was zu-
gunsten des einen und zum Nachteil des andern
Flugplatzes gesagt wurde, sei falsch und miisse
abgelehnt werden, sondern deswegen, weil mir
scheint, die ganze Angelegenheit sei etwas tbereilt
behandelt worden, wobei die Abklirung iiber die
Kostenfolge unbedingt zu kurz gekommen ist. Ein
kleines Detail: wenn man plétzlich, sozusagen iiber
Nacht, die Kosten fiir die Erstellung eines Flug-
platzes um 60 Millionen ermiissigen kann, ist
offenbar eine seridse Vorbereitung in der Sache
nicht vorhanden.

Darum haben wir im gegebenen Moment an das
Post- und Eisenbahndepartement das Ersuchen ge-
stellt, es seien die beiden Projekte Kloten und
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Utzenstorf einander objektiv gegeniiberzustellen und
zu priifen; erst nachher solle man tber die Frage
eines Grossflugplatzes entscheiden. Vorher werds
Gelegenheit geboten sein, wenigstens die Frage der
Stadteflugplitze kliren zu kdnnen; die Frage des
Grossflugplatzes sei zur Entscheidung nicht reif.
Im Nationalrat ist anders entschieden worden; was
der Stinderat beschliessen wird, steht dahin; wahz-
scheinlich ist aber, dass er ungefihr denselben
Beschluss fassen wird.

Nachher stellt sich aber das grosse Problem
der Realisierung des Klotener Projektes. Das ist
nicht damit gemacht, dass der Bund erklirt, er
gewihre eine Subvention; nachher solle Ziirich
bauen. In Ziirich muss dieses Projekt der Volks-
abstimmung unterbreitet werden. Die Flugplatz-
frage steht aber dort nicht allein, sondern im Zu-
sammenhang damit entsteht die Frage der Verlegung
des Schiessplatzes, und wenn diese beschlossen
wird, so stellt sich die Frage der Verlegung der Sud-
osthahn. So werden einige Millionen mehr an der
ganzen Sache hingen bleiben, und es kodnnte nach
meiner Meinung leicht der FFall cintreten, dass bei
einer Volksabstimmung im Kanton Zirich das
nidmliche Resultat herauskime wie bei einer Ab-
stimmung, die bei uns auf die Gegend von
Utzenstorf beschrinkt wiirde.

Die Regierung hat von Anfang an den Stand-
punkt eingenommen, ein Grossflugplatz sei fir die
Schweiz notig und wiinschenswert im Hinblick auf
die ganze Entwicklung des Flugwesens. Die Sub-
ventionierung der Stiddteflugplitze ist in den Bun-
desbeschluss aufgenommen worden, und dabei
wurde Utzenstorf als Stiadteflugplatz bezeichnet. Die
Stellungnahme zu dieser IFrage wird wesentlich da-
von abhingen, ob man auf dem Standpunkt steht,
aus einem Stddteflugplatz lasse sich eines Tages
ein Grossflugplatz entwickeln, der auch den konti-
nentalen und interkontinentalen Verkehr aufnehmen
kann oder ob beim Bau eines Stidteflugplatzes auf
diese Erweiterung keine Riicksicht genommen wer-
den soll. Je mnach der Stellungnahme zu dieser
grundsitzlichen Frage wird sich auch das Problem
des Standortes des Flugplatzes idndern. Wenn man
sich auf einen Stidteflugplatz beschrinkt, ist unter
Umsténden keineswegs gesagt, dass er nur in Utzen-
storf sein kann. Man wird Untersuchungen an-
stellen, bei denen wir mithelfen, aber die Priifung
ist noch nicht soweit gediehen, dass wir auf diese
grundsitzliche I'rage schon heute mit Ja oder Nein
antworten kdnnten.

Es gibt in der ganzen Flugverkehrsfrage noch
eine andere Seite, die auch angesehen werden muss,
die insbesondere fiir den Kanton Bern mit seiner
Touristik von Bedeutung ist: das sind die kleinen
Flugplitze, die aus militirischen Griinden im Ober-
land erstellt worden sind. Es werden heute in der
Schweiz Kleinflugzeuge, Taxiflugzeuge, sogenannte
Pelikane, hergestellt, Flugzeuge mit verminderter
Geschwindigkeit und geringer Passagierzahl, aber
wendig, geeignet, auf verhiltnismissig kleinem
Raum aufsteigen und wieder landen zu kdnnen, wo-
bei ein gewisser Touristikverkehr in Verbindung mit
den Militirflugplitzen ganz wohl denkbar ist. Da-
durch kann man den Interessen der oberlindischen
Touristik dienen. Um lhnen einen Begriff von der
Raschheit der technischen Entwicklung zu geben,
kann gerade an diesen Pelikan erinnert werden. Ich
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habe erstmals einen solchen auf dem Vorplatz der
Flugzeugwerke in Stans gesehen. Er setzte sich auf
der Landstrasse in Bewegung, nahm mnoch eine
Kurve, stieg auf und landete auf der gleichen Land-
strasse und fuhr direkt in die Garage.

Die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, auch
auf diesem Gebiete nicht, darum wird man gut tun,
wenn man von Gross-, Stiadte- und Taxiflugplitzen
spricht, weil dieser dreifache Verkehr kombiniert
werden muss, weil wir im Interesse der bernischen
Volkswirtschaft auch das Problem der Kleinflug-
plitze ernsthaft studieren missen, um hier zu be-
stimmten Ldsungen zu kommen. Wir werden uns
im Verkehrsverein Berner Oberland ganz besonders
iber dieses Problem zu unterhalten haben, man
wird mit der Militirverwaltung in Verbindung treten
miissen, damit wir uns diese Kleinflugplitze sichern
konnen.

Nun hat die Regierung wiederholt, und nament-
lich in ihren Richtlinien vom 15. Dezember 1944,
ihren Standpunkt auseinandergesetzt. Dieser lautet:
« Die Wiinschbarkeit eines vollwertigen Anschlusses
der Schweiz sowie der Bundesstadt Bern an eine
internationale und interkontinentale Zivilluftfahrf
der Nachkriegszeit wird grundséitzlich bejaht. Die
Schaffung eines Grossflugplatzes « Schweiz » durch
den Bund wird grundsitzlich als priifenswert be-
zeichnet. Ob das in einem bernischen Projekt aus-
ersehene Areal in Utzenstorf fiir den vom Bunde
zu erstellenden Grossflughafen in Betracht fallen
kann, soll nach Kriegsende neu tberpriift werden. »

Das Kriegsende und damit der Zeitpunkt, den
wir fiir das weitere Studium in Aussicht nahmen,
wire da. Da glaube ich, es sei vor allem wichtig,
darauf hinzuweisen, dass wir nicht nur von Ilug-
pliatzen sprechen konnen, sondern uns auch mit
dem Flugverkehr zu befassen haben. Als kleines
Land werden wir nicht einen grossen Maschinen-
park zur Verfiigung stellen konnen; datiir fehlen
alle Vioraussetzungen. Was wir tun kdnnen, ist das,
dass wir Landegelegenheiten schaffen. Aber auf der
andern Seite geht es nicht an, dass der Luftverkehr
auf eine Reihe von Unternehmungen zersplittert
wird; er muss unter zentrale Fihrung durch den
Bund gestellt werden. Deswegen hat der Regie-
rungsrat dem Bunde gegeniiber schon seit langer
Zeit den Standpunkt vertreten, «dass zur voll-
giiltigen Wahrung der Interessen der Schweiz im
internationalen und interkontinentalen Luftverkehr
der Nachkriegszeit die baldige Schaffung einer
nationalen schweizerischen Luftverkehrsgesellschaft
mit tberwiegendem Einfluss der Oeffentlichkeit un-
erlisslich ist. Er beauftragt seine Eisenbahndirek-
tion, den zustindigen Bundesinstanzen von dieser
Auffassung Kenntnis zu geben.» Man soll also die
bestehenden Luftverkehrsgesellschaften zusammen-
fasgsen, die Interessen miteinander verschmelzen,
die Gegensitze auszugleichen suchen.

Darin, dass man sich im Bund zunichst auf die
Ausrichtung von Subventionen beschridnkt, erblicke
ich cine Gefahr; der Bund selbst sollte die Fiithrung
in dieser Sache in die Hand nehmen. Man sollte mit
Entschlossenheit versuchen, die notigen Kréfte frei-
zulegen, um der Schweiz ihren Platz im internatio-
nalen Luftverkehr zu sichern.

Nun haben wir im Regierungsrat erkldrt, in
Utzenstort sei vorliufig mit einer gewissen Oppo-
gition zu rechnen, die sich nach der einen oder
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andern Seite verbreitern kann. Wir verstehen im
Regierungsrate durchaus, dass die Landwirtschaft,
die unter der Anbaupflicht steht, von der man ver-
mehrte Anstrengungen fiir die Erndhrung der Be-
volkerung und fiir das Durchhalten verlangt, nicht
gern fruchtbares Land hergibt. Das alles ist ver-
stindlich, aber die Regierung hat deswegen nicht
erklirt, sie verzichte tberhaupt auf Utzenstorf,
gondern nur erklirt, die ganze Frage sei dann
wieder zu priifen, wenn Utzenstorf in Frage komme
und wenn die Beanspruchung landwirtschaftlichen
Bodens wieder in einem andern Lichte erscheine.

Man wird sich also iiber die andere Frage aus-
zusprechen haben: Soll aus einem Stddteflugplatz,
der fiir Bern in Frage kommen kann, sich ein Gross-
flugplatz entwickeln oder verzichten wir von vorn-
herein darauf? Das ist eine Frage, die nicht heute
entschieden werden kann, der Entscheid wird
wesentlich davon abhidngen, was mit Kloten geht.
Wir sind aber im Regierungsrat der Meinung, dass
wir heute schon Studien dariiber durchfithren miis-
sen, um gegebenenfalls einen andern Standort fir
einen Stidteflugplatz zu finden. Damit keine Zeit
verloren geht und der Faden nicht abreisst, soll
man einstweilen die notigen Verbesserungen auf
dem Flugplatz Belpmoos durchfithren. Die Regie-
rung hat sich gegeniiber den Interessenten bereit er-
kliart, Beitrdge an die behelfsméssige Ausriistung
von Belpmoos zu leisten. Das ist der praktische
Weg, den wir vorldufig gehen miissen; fiir den Kan-
ton wird es sich darum handeln, namentlich im
Strassenwesen im Belpmoos einiges in Ordnung zu
bringen. Wir sind bereit, die Verhandlungen mit
der Tlugplatzgenossenschaft sofort aufzunehmen
und wir werden der ganzen Sache unsere volle Auf-
merksamkeit schenken.

Dabei diirfen wir nur das eine nicht tibersehen:
Damit, dass wir Propaganda machen und ein Pro-
jekt gegen das andere abwigen, Kenntnis nehmen
von den Fortschritten im Luftverkehr, ist praktisch
noch nichts erzielt; wenn eine Bewegung zustande-
kommen ¢oll, die Ziele der Luftverkehrspolitik
realisiert, dann ist es notwendiz, dass man zu einer
ganz bestimmten Organisation kommt, dann muss
ein Tridger bereitgestellt werden, eine Organisation
geschaffen werden, die das verwirklicht, die auch
imstande ist, entsprechende finanzielle Beitrige zu
leisten.

Das ist ein Kapitel, das man mnoch besonders
wird studieren miissen, um eine aktionsfihige Kor-
perschaft auf die Beine stellen zu kdnnen, eine
Organisation, die sich nicht nur auf Bern, sondern
auch auf gdie umliegenden Orte wird erstrecken
miissen. Nachher wird man eine Losung suchen
miissen, die neben den bernischen Interessen zu-
gleich auch den zentralen schweizerischen Inter-
essen zu dienen vermag und wobel man zu einem
Ziel gelangen kann, das durchaus in Uebereinstim-
mung steht mit den grossen Interessen der ber-
nischen Violkswirtschaft.

Ich gebe namens der Regierung die Erklirung
ab, dass wir die Sache weiter verfolgen werden.
Wir wollen hoffen, dass man uns spéter nicht werde
vorwerfen konnen, wir seien kleinlich gewesen,
hitten micht tber die Stunde hinaus schlagen ge-
hort, sondern die Erfordernisse der Zeit so erfiillt,
wie es sich auf Grund der ganzen bisherigen Ent-
wicklung aufdriangte.
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Priisident. Herr Burren (Ulzenstorf) stellt den
Antrag auf Diskussion.

Abstimmung:

Fir den Antrag Burren (Utzenstorf) Mehrheit.

Burren (Utzenstorf). Gestatten Sie einem Utzen-
storfer zur Interpellation Raaflaub einige Mitteilun-
gen. Aus den Erkldrungen des Herrn Regierungsrat
Grimm geht hervor, dass der Kanton Bern, be-
ziehungsweise der Regierungsrat, das Projekt Utzen-
storf noch nicht aus dem Auge verloren hat. Wir
Utzenstorfer sind daher neuerdings beunruhigt, was
mit unserer Ortschaft, mit einem Teil unserer Be-
vilkerung und mit ihrem Einkommen in Zukunft
gehen soll. Ich mochte eine Stelle aus der Re-
solution der 3. Protestversammlung vom 3. Mirz
verlesen: «Der Kampf geht nicht bloss um die
Rechte der Land- und Waldbesitzer und nicht nur
um die Erhaltung ererbter Ackerscholle, sondern
auch um die Sicherung fir die Zukunft, wie sie
in der von der 6. Delegiertenversammlung der
Bauern-, Gewerbe- und Biirgerpartei vom 29. April
1944 einstimmig gefassten Resolution fiir Erhaltung
der béduerlichen Scholle zur Darlegung kam. An-
gesichts der Erfahrungen im gegenwirtigen Welt-
krieg und in Beriicksichtigung der voraussichtlichen
Umgestaltung der Nachkriegszeit darf auch kiinftig
fiir die Aufrechterhaltung unserer Neutralitit die
Urproduktion nicht wieder vernachldssigt und hinter
den militdrischen Schutz zuriickgestellt werden. Die
Opposition der Bevolkerung an der untern Emme
und weitester Volkskreise richtet sich nicht gegen
die Entwicklung des Flugwesens, sondern gegen die
Verwendung von wertvollstem Kulturland fir Flug-
pliatze, solange Losungen méglich sind, die der
landwirtschaftlichen Produktion weniger ertrag-
reiche Boden entziehen, als es hier der Fall wiire.
Es darf nicht sein, dass die bernische Kornkammer
ihrem Zweck entfremdet wird; es wiirde gegen die
Interessen des Volksganzen verstossen und kdnnte
der Nachwelt gegeniiber nicht verantwortet werden.»

Das ist die Meinung der dritten Protestver-
sammlung, der nicht nur Landwirte, sondern An-
gehorige der freien Berufe, Handwerker und Ge-
werbetreibende beiwohnten. Wieso ist die gesamte
Einwohnerschaft unserer Ortschaft dem Flugplatz-
projekt micht gilinstig gesinnt? Die Griinde sind
ungefihr folgende: Einmal hat die vom Verkehrs-
verein der Stadt Bern herausgegebene Flugschrift
sehr verwundert, indem fiir den Landerwerb beim
Projekt Utzenstorf 3 Millionen eingesetzt sind, beim
Projekt Kloten dagegen 5,1 Millionen. Da haben
sich unsere Grundbesitzer gefragt: Ist unsere ‘Acker-
erde im Amt Fraubrunnen soviel weniger wert,
dass fiir die gleich grosse Fliche im Kanton Bern
ungefihr die Hilfte dessen an Kapital bendtigt,
wird, was man im Kanton Ziirich veranschlagt, wo
nach den Ausfithrungen der Zeitungen nicht Kultur-
boden, sondern Riedboden verwendet werden soll.
Man hat sich in Utzenstorf verwundert, dass weder
Kommissionen noch Behorden der Stadt Bern es
jemals fiir notwendig gefunden haben, mit den
Behorden von Utzenstorf Fithlung zu mnehmen.
Wohl waren die Herren des Initiativkomitees ein-
mal in der Gegend, unter IFithrung des Herrn Bau-
direktors; sie haben dannzumal die Frage der
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Errichtung eines Stiddteflugplatzes rasch in einer
Stunde erortert. Unsere Gemeindebehdrde hat ge-
wiinscht, eingehendere Unterlagen und ein fertiges
Projekt zu bekommen. Diesem Wunsch ist bis
heute nicht nachgelebt worden, die Behdrden von
Utzenstorf haben noch keine einzige Unterlage.
Wir haben in einer Konferenz, zu der wir ein-
geladen wurden, am 15. Mdrz in Anwesenheit der
Interessenten und der Behdrden der Stadt Bern
und verschiedener Regierungsrite unsere Bedenken
nochmals geltend gemacht und erklidrt, dass sowohl
den Behorden wie den Interessierten vollstindige
Orientierung versprochen worden sei, dass aber
bis heute noch keine Grundlage fiir die Erledigung
der Frage des Realersatzes fir allfillig verloren
gehendes Land vorhanden sei. Weiter sei keine
Grundlage hinsichtlich der Gebdudeentschédigung
vorhanden, in all den Féllen, wo unsern grossen.
Bauernbetrieben so viel Land weggenommen werden
sollte, dass die Gebdude nachher fiir das ver-
bleibende Land zu gross werden. Wir befiirchteten,
dass das Laud auf ‘dem Expropriationsweg zu
relativ ungtinstigen Preisen uns genommen wiirde
und wir fragten uns, was mit den verbleibenden
Liegenschaften zu geschehen hiitte.

Alle diese Iragen sind bis zur Stunde noch
unbeantwortet; weiter wiinschten wir als Behdrde
Auskunft tber die Benachteiligung von “Utzenstorf
im Falle der Ausdehnung des I'lugplatzes nach
Siiden. Wir hiitten nachher nur den Lirm, andere
Ortschaften hitten den Vorteil, indem sich die ge-
samte Ausdehnung des Areals gegen Kirchberg
vollzieht. Die Frage wurde vor Jahresfrist gestellt,
wir haben noch keinen Aufschluss bekommen. Wir
fragten auch nach dem Sitz der Beamtenwohnungen.
nachdem in der Diskussion immer wieder von 200
bis 300 Platzangestellten und Funktiondren ge-
sprochen worden war. Auch da ist unsere Be-
horde immer im unklaren gelassen worden.

Wir sehen also fiir Utzenstorf keine eigentlichen
Vorteile. Wir sind in keiner Art und Weise Flug-
gegner; ich mochte erwihnen, dass Herr Nyffen-
egger, Flugkapitin der Swissair, ein Utzenstorfer
ist, dass aus Utzenstorf noch die Militirpiloten
von Meiss, Meier und Grunder stammen. Unser
Dorf ist also nicht nur bei ‘den Flugmannschaften,
genligend vertreten, sondern es haben sich schon
vor Jahrzehnten in Utzenstorf Minner gefunden,
die sich den Flugplitzen gewidmet haben und in
der Aviatik bis in die hochsten Rénge gelangt
sind. Dessenungeachtet miissen wir als Behorde
und verantwortungsbewusste Viter von Kindern,
die in Zukunft auch einmal Grund und Boden
sollten bebauen konnen, dafiir sorgen, dass der
Landwirtschaft, wenn ihr Land weggenommen
werden sollte, neuer Boden zugewiesen wird. Wir
hoffen micht, dass wir den Boden opfern miissen,
aber wenn es doch schon sein sollte, verlangen
wir vollwertigen Realersatz, auch wenn Wald ge-
rodet werden sollte. Es ist uns erklirt worden, es
werden zirka 100 oder 200 Jucharten Wald ge-
rodet werden; das spiele nicht eine so grosse Rolle.
Das bestreiten wir; Wald miissen wir auch spiter
haben. Darum konnen wir nicht zugeben, dass das
Projekt weiter bearbeitet wird, wenn wir auch als
Staatsbiirger die Notwendigkeit des Ausbaues des
Flugwesens nach dem Krieg einsehen. Wir mochten,
dass von Seiten des Bundes andere Entschliisse
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gefasst werden; wir bitten die Regierung, dafiir be-
sorgt zu sein, dass die Forderungen der Land- und
Gebédudeeigentiimer beriicksichtigt werden konnen,
und wir wollen hoffen, dass unser Dorf ein Dori
bleibe und nicht demselben Schicksal anheimfalle
wie Diibendorf, wo die Entwicklung nicht gliicklich
verlaufen ist, seitdem dieses frithere Bauerndorf
zum Sitz eines grossen Flugplatzes gemacht wurde.

Weber (Grasswil). Die Angelegenheit der Flug-
platzsubvention liegt vor den eidgendssischen Riten.
Der Herr Baudirektor hat Auskunft gegeben. Die
Prioritdt war beim Nationalrat, der beschlossen hat,
es seien 4 Flugplitze zu subventionieren: Genf,
Bern, Basel und Ziirich, wobei Kloten als Gross-
flugplatz erklirt und mit einer Zusatzsubvention
bedacht wurde. Die stinderétliche Kommission hat
in den letzten Tagén zu diesem Beschluss Stellung
genommen. Da ich ihr angehtre, bin ich in der
Lage, iiber ihre Beschliisse kurz zu orientieren.
Sie pflichtet im grossen und ganzen dem Beschluss
des Nationalrates bei, streicht aber die Zahl 4 und
sagt nur, es sei je ein Flugplatz in Genf, Bern,
Basel und Ziirich zu subventionieren, wobei es
jedenfalls die Meinung hat, dass Ziirich zum Gross-
flugplatz werden soll und extra zu subventionieren
ist.

Die Realersatzpflicht wird in diesem Beschluss
nicht gefordert, wohl aber wird die Expropriation
vorgesehen. Ich habe als Vertreter des Standes
Bern die Auffassung vertreten, man diirfe just
an dieser Realersatzfrage nicht vorbeigehen. Die
stinderdtliche Kommission stellt einen entsprechen-
den Antrag.

Was nun Utzenstorf anbetrifft, so wissen wir,
dass eine grosse und starke Opposition vorhanden
ist, die just daher kommt, weil die Realersatzfrage
nicht geregelt ist. Die Leute haben die Befiirchtung,
sie werden mit Expropriationspreisen abgefertigt
und es sei ihnen nachher unmdglich, irgendwo
etwas zu kaufen, ohne dass sie Geld verlieren
miissen. Niemand von uns wird das wollen. Nun
wird es richtig sein, wenn der Kanton Bern an
dieser Frage nicht ohne weiteres vorbeigeht. Er
muss der Luftverkehrsfrage eine gewisse Aufmerk-
samkeit schenken, und wenn er das tun will, muss
er irgend einen Triger schaffen, denn die Erstellung
eines solchen Flugplatzes kostet Millionen. Nun ist
es interessant, dass man in Zirich die Frage schon
gelost hat. Dort hat sich der Kanton zu Leistungen
bereit erklirt, die Sache kommt vor die Volksab-
stimmung und wir wissen noch nicht, ob die Vor-
lage angenommen wird. Jedenfalls wiirde eine so
grosse Leistung fiir den Kanton eine gewisse
Schwierigkeit bedeuten. Diese wiirde verkleinert,
wenn man einen solchen Triger schafft in Form
einer privaten oder halbstaatlichen Gesellschaft. Die
Schwierigkeiten wiirden sich auch besonders dann
ergeben, wenn wir keinen Vorschlag iiber die Lo-
sung der Realersatzfrage vorlegen konnen, und
zwar wiirde sich diese Schwierigkeit zeigen in
Utzenstorf oder an jedem andern Ort.

Man muss also dem Realersatz die notige Auf-
merksamkeit schenken. Dazu konnte gerade diese
Gesellschaft dienen. Der Kanton miisste ihr die
Moglichkeit gewidhren, jetzt schon im Kanton her-
um die Bauernhofe, kleine, mittlere und grosse, zu
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kaufen, die jahraus, jahrein angeboten werden.
Wenn kein Bauer da ist, kauft sie jemand, der Geld
hat; wir haben das erlebt, eine ganze Anzahl schi-
ner Bauernhofe ging in den letzten Jahren an kapi-
talkriftige Leute iber. Wenn eine solche Organisa-
tion bestanden hétte, wie sie mir vorschwebt, so
hiitte sie diese Bauernhdfe kaufen kénnen, und dann
hitten wir sie zur Verfigung gehabt, wenn die
Frage des Realersatzes infolge der Erstellung eines
Flugplatzes an uns herangetreten wire. Man hitte
dann diese Bauernhofe zum Ertragswert abgegeben,
und die Organisation, die ich im Auge habe, hiitte
die Differenz zwischen Verkehrs- und Ertragswert
auf sich nehmen miissen.

Bedauerlich ist, da pflichte ich dem Herrn Bau-
direktor bei, dass der Bund selbst dieser Frage
keine Bedeutung beigemessen hat und sich einfach
auf den Subventionsbhoden stellt. Wenn das anders
wire, so wire dieser Fehler nicht passiert. Ich habe
die I'rage in der Kommission zur Sprache gebracht,
es wurde mir aber geantwortet, das sei nicht Sache
des Bundes, das miisse man den Kantonen iiber-
lassen. Wir werden erleben, dass, wenn Bern nicht
initiativ vorgeht, wenn die Sache nochmals vernach-
lassigt wird, dann das Volk einer solchen Losung
nicht zustimmen wird. Man hat gesagt, das wirt-
schaftliche Zentrum sei nicht in Bern oder Solo-
thurn, sondern im Aargau und Ziirich. Ich gebe das
zu in bezug auf die Finanz- und Versicherungs-
gesellschaften, vielleicht auch fiir einzelne Teile der
Grossindustrie. Aber Bern darf sich nicht so in die
Ecke driicken lassen, denn zusammen mit Solothurn
ist es ein grosses Wirtschaftsgebiet mit bedeuten-
den ‘Unternehmungen der Maschinen- und Uhren-
industrie. Gerade die Uhrenindustrie ist auf den
Flugverkehr angewiesen. Dass sich auch Leute, die
mit Finanzen zu tun haben, gelegentlich des Flug-
zeuges bedienen, ist klar. Das werden sie von
Zirich aus auf alle Félle auch tun kdnnen.

Ich habe es bedauert, dass der Kanton Bern,
wegen der Opposition in Utzenstorf mit seinem
Flugplatzprojekt einfach auf die Seite gedringt
wurde. Das ist falsch, der Kanton Bern darf sich
kiinftig in dieser Frage nicht derart in die Ecke
driicken lassen, sondern muss dieser Zukunftsfrage
die Bedeutung beimessen, die ihr zukommt. Die
bernischen Vertreter werden sich bemiithen miissen,
zu retten, was zu retten ist. Man braucht nicht zu
iibertreiben, es kann keine Rede davon sein, dass
man Steinkohle oder Eisen mit Flugzeugen trans-
portiere, aber der Kanton Bern hat Industrien wie
die Hotellerie oder auch die Uhrenindustrie, die am
Flugverkehr interessiert sind und die es schliesslich
verdienen, dass man sich fiir sie einsetzt.

Wenn momentan die Sache mit dem Grossflug-
platz erledigt ist — ich sehe sie als erledigt an —,
so bleibt nachher noch dieser sogenannte Stddte-
flugplatz, wofiir das Belpmoos zu klein ist. Des-
halb werden Kanton und Stadt Bern selbstverstind-
lich sehen miissen, einen geeigneten giinstigen Flug-
platz zu erstellen, und zwar in der Nihe der Bun-
desstadt. Ich habe die Ueberzeugung, dass man zu
gewissen Zeiten in den Anforderungen etwas iiber-
trieben hat. Pisten von 4 und 5 km Linge sind
nicht mnotig, die Technik wird fortschreiten und
diese Startpisten werden nicht linger, sondern kiir-
zer werden. Wir sollten also sehen, dass wir trotz
dieses Beschlusses nicht danebenkommen.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. 50



390

Raaflaub. Die Diskussion war ausserordentlich
wertvoll, wir konnten so von der Stimmung im
Oberaargau, speziell in Utzenstorf, Kenntnis neh-
men, Ich hatte nie Gelegenheit, mit Herrn Burren
zu sprechen, abgesehen von dem einzigen Mal, wo
wir anldsslich der ersten Vorweisung der Pline
dort wunten waren. Nach dieser Richtung sind
zweifellos weitere Ergdnzungen ndtig. Ich mochte
aber bitten, uns nicht vorzuwerfen, dass wir hie
etwas vernachlidssigt hitten. Die Situation war so,
dass der Bund darauf aufmerksam machte, dass
diese grossen Flugplitze geschaffen werden sollen
und dass diese Dimensionen verlangt werden und
dass vom Bund aus auf diese Gegend speziell hin-
gewiesen worden ist. Wir waren im Initiativkomitee
immer der Auffassung, die Schaffung dieses Gross-
flugplatzes miisse weitgehend eine Angelegenheit
des Bundes sein, und wir mussten, bevor wir
irgendwelche Einzelverhandlungen erdf{fnen konnten,
zuerst die Auffassung und Situation im Bund klar-
stellen. Diese Abklirung ist erst vor verhiltnis-
missig kurzer Zeit erfolgt. Die grundsitzliche Ein-
stellung der Behdrden des Bundes und die Be-
urteilung der Flugplatzprojekte ist erst durch diese
Botschaft vom Februar festgelegt worden, und zwar
in einer Art und Weise, die nach meiner Auffassung
nicht richtig war, weil man doch mit den Haupt-
interessenten verhandeln und verkehren musste, um
Schwierigkeiten, die sich an allen Orten zeigen, zu
iberwinden und die offentlichen Finanzen nicht
itber Gebiihr zu belasten.

Nun kommt man mit diesen Beschliissen vom
Februar, ohne dass man im einzelnen verhandeln
konnte. Das ist zweifellos fiir uns eine sehr un-
erfreuliche Situation, weil wir gerade deswegen uns
itber die Grundlagen mit dem Bund nicht ver-
stindigen konnten. Es war ganz selbstverstindlich,
dass wir, wenn einmal die Grundlagen durch den
Bund geschaffen gewesen wiren, vom Initiativ-
komitee aus, dessen Erginzung durch Vertreter von
Wirtschaftskreisen sowieso in Aussicht genommen
war, mit den Interessenten Verhandlungen an-
gebahnt hitten. Ich méchte dringend bitten, das
nicht als Unterlassung, Versagen oder Nachlissig-
keit anzusehen, sondern das aus den Verhiltnissen
heraus zu verstehen. Das kann nachgeholt werden.
Nun wird man auf Grund der Erfahrungen des
Krieges nach den letzten Mitteilungen unseres Dele-
gierten fiir Chicago annehmen dirfen, dass man
eher weniger Land benotigt, weil man weniger lange
Pisten braucht, so dass wir mdglicherweise erkleck-
liche Einsparungen machen konnen. Man muss diese
Kriegserfahrung unbedingt abwarten, bevor man zu
einem positiven Beschluss kommt. Wenn die Be-
troffenen sehen, dass eine Reduktion dintritt, so
werden sie sich vielleicht sagen, es sei nicht mehr
der Miithe wert, Opposition zu machen, voraus-
gesetzt, dass Realersatz moglich wird. Wir haben
diese Erfahrung schon im Belpmoos gemacht. Man
musste zuerst einige Heimwesen kaufen und nach-
her sehen, wie man die Sache ausgleichen konnte.
Urspriinglich hatte man geschlossenen Widerstand
gegen sich, nachher sind die Leute selbst gekommen
und haben Verhandlungen angeboten, und diese
sind gut vonstatten gegangen. Die Moglichkeiten:
sind da, und diese werden sich, wenn eine Locke-
rung der Vollmachten im Grundstiickverkehr ein-
treten wird, noch erweitern. Alles das, was die
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Herren gewiinscht haben, wird nachgeholt werden
kénnen. Daher glaube ich nicht, dass Utzenstorf er-
ledigt ist. Wenn man eine andere mindestens aequi-
valente Ldsung vorschlagen konnte, hiitte niemand
elwas dagegen, aber man sollte die Sache nicht
frither preisgeben, sonst kommt man in die gleiche
Situation wie mit dem Bahnhof Bern, den man zm
Abhang eines Higels gebaut hat, den man nun mit
ungeheuren Kosten immer wieder abtragen muss,
wenn man Platz fir ein weiteres Geleise braucht.
Wir miissen auch in der Flugplatzfrage auf Jahr-
zehnte hinaus disponieren. Ich hatte den Eindruck,
dass die Diskussion nicht unniitz war und danke
fiir die offene Aussprache.

Grimm, Eisenbahndirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates., Herrn Burren gegeniiber mdochte
ich folgendes feststellen: Er hat beméngelt, dass ge-
wisse Auskiinfte, die in Bern beim Aktionskomitee
gewiinscht worden sind, den Behdrden von Utzen-
storf nicht zugegangen seien. Ich verstehe diese Be-
merkung durchaus, aber Herr Burren wird auch
meine Bemerkung und Antwort verstechen, wean
ich sage, dass bei der Stimmung, die damals in
Utzenstorf herrschte, es fast verwegen gewesen
wire, wenn man den Behorden von Utzenstorf iiber
alle Details Auskunft gegeben hitte. In dem Streit
itber die Grosse des Landverlustes und iiber die
Notwendigkeit des Realersatzes sind geradezu phan-
tastische Zahlen genannt worden. Unter diesen Um-
stinden, wo man die Ueberzeugung haben musste,
es handle sich nicht darum, Angaben fiir eine ob-
jektive Priifung, sondern Argumente zu bekommen,
um unter Umstinden mit demagogischen Mitteln
gegen das ganze Projekt Stellung zu nehmen, konta
sich das Aktionskomitee nicht einverstanden er-
kldren, einfach alle Pline bekanntzugeben und das
ganze Dossier auszubreiten. Das wird man ver-
stehen.

Ich muss schon sagen, es war mir persdnlich
nicht gerade angenchm, immer dann, wenn man im
Rahmen der Eidgenossenschaft iber Flugplatz-
angelegenheiten gesprochen hat, zur Antwort zu be-
kommen, unsere eigene Bevilkerung wolle davon
nichts wissen; das wurde jeweilen fein registriert in
der «Neuen Ziircher Zeitung», der «Thurgauer
Zeitung » und dem «St. Galler Tagblatt» usw. Da
wurden die Bernerbauern als richtige Bauern ge-
lobt, die nichts von einem Flugplatz wissen wollen.
Wenn aber die Ziircherbauern eine solche Stellung
eingenommen hétten, dann hitte es anders getont.
Diese Aeusserungen aus dem Kanton Bern wurden
beniitzt, um fiir das Projekt Kloten Stimmung zu
machen. Das musste man nach Mdoglichkeit ver-
meiden, Es ist nicht so, dass die lokalen Interessen
sich ohne weiteres mit den Interessen des Kantons
und des gesamten Landes decken.

Solange wir nicht ein Instrument schaffen, das
die verschiedenen Bestrebungen auffingt, das sie
aber nicht nur auffingt, sondern auch finanziert,
wird es nicht mdglich sein, einen Schritt vorwirts
zu machen. Es freut mich, dass diese Auffassung
in der Diskussion Zustimmung gefunden hat. Neh-
men wir das Beispiel der bernischen Elektrizitits-
politik: Wann ist z. B. der Grund und Boden fiir
das Oberhasliwerk gekauft worden? Schon im
ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts; damals wurde
ganz planmissig fiir den Aushau der Wasserkrifte
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im Oberhasli gesorgt. Es wird auch hier nicht
anders gehen, als dass irgendeine Kdrperschaft, eine
Organisation geschaffen wird, die nachher die nd-
tigen Vorarbeiten durchfithrt, die erforderlichen
Landerwerbungen vornimmt, um nachher die noch
bestehenden Widerstinde iiberwinden zu kdnnen.

Wer soll diese Korperschaft sein? Eine private
Genogsenschaft? Sie braucht Geld, sonst kann sie
thre Aufgabe nicht erfiillen. Eine gemischtwirt-
schaftliche Gesellschaft? Oder der Staat? Im ecinen
wie im andern Ialle setzt das die finanzicelle Be-
teiligung des Staates voraus. Dariiber kann nicht der
Regierungsrat entscheiden, sondern der Entscheid
sbeht dem Grossen Rat und gegebenenfalls dem Volk
zu, und darum hat es meines Erachtens keinen
grossen Sinn, ernsthafte Anstrengungen fiir dic Ver-
wirklichung eines Flugplatzes im Kanton Bern zu
machen, wenn njcht Einigkeit im Willen und in
der Entschlusskraft innerhalb des Grossen Rates
hergestellt werden kann. Das ist die Voraussetzung,
die erfiillt sein muss, wenn eine Bewegung ent-
stehen soll, die dem gleichen Ziel zustrebt. Ich
habe immer schon darauf hingewiesen, dass wir im
Kanton Bern eigentlich gewitzigt sein sollten aus
der Geschichte unseres Eisenbahnwesens, fiir das
wir in den letzten Jahren so enorme Opfer haben
bringen miissen. Hitte man damals eine gross-
ziigige, zentrale Auffassung der Eisenbahnpolitik
gehabt, so wire eine Menge Fehler vermieden wor-
den und die Entwicklung hiitte vielleicht da und
dort einen andern Verlauf genommen. Wir wollen
uns bemiihen, solche Irrwege nicht wieder zu be-
gehen und wollen uns auf dem Gebiet des Flug-
wesens so einstellen, wie die wirklichen Bediirfnisse
es erfordern und auf der andern Seite den Mut zu
der Verantwortung aufbringen, der nétig ist, um
vor der Zukunft bestehen zu kénnen.

Priisident. Die Interpellation ist damit erledigt.

Vertagungsfrage.

Prisident. Ich begreife durchaus, dass ver-
schiedene Herren sich zu ihrer Arbeit hingezogen
fithlen; es geht mir auch so, ich wire lieber in
meiner Schulstube. Aber wir haben eine Verant-
wortung gegeniiber unsern Geschiften. Um die Ab-
wicklung zu beschleunigen, mgchte ich jetzt schon
sagen, dass ich beantragen werde, nichsten Dienstag
eine Nachmittagssitzung abzuhalten.

Heute wiirden wir noch die Vorlage betreffend
Einfiihrung der Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung soweit behandeln, dass wir Herrn Re-
gierungsrat Moeckli anhoren wiirden. Dann soll ein
Antrag gestellt werden, es sei keine Kommission
einzusetzen. Nachher soll abgebrochen werden.
(Zustimmung.)

Vollkshegehren fiir die Einfilhrung einer aligemeinen
Aiters- und Hinterbliebenenversicherung im Kan-

ton Bern.
(Siehe Nr. 16 der Beilagen.)

M. Meeckli, directeur de l'assistance publique,
rapporteur du Conseil exécutif. La discussion du
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rapport présenté par le gouvernement constitue la
suite de la votation populaire du 11 juillet 1943.
Je rappellerai trés brievement la marche des événe-
ments depuis cette date. Il a fallu tout d’abord élu-
cider certains problémes de droit constitutionnel,
soulevés par l'adoption de l'initiative. Nous avons
ensuite fixé le cadre dans lequel l'initiative pouvait
trouver une solution. Puis une commission d’experts
a été chargée d’examiner tout le probleme et de
goumettre un rapport sur certaines questions qui
lui étaient posées par le gouvernement. Nous vous
présentons aujourd’hui le résultat du travail de la
commission d’experts.

Ce rapport est une assez forte brochure de
42 pages, desquelles ont été extraites les données
susceptibles d’intéresser plus particulierement le
Grand Conseil.

Lors de la discussion de la proposition qui
devait étre soumise au corps électoral bernois a
propos de linitiative déposée, le gouvernement et
le Grand Conseil avaient proposé au peuple ber-
nois le rejet de l'initiative. Mais cetle proposition
n'a pas été agréée par le corps électoral. Il en
est donc résulté certaines études et finalement le
rapport de la commission d’experts ci-dessus men-
tionné, qui, s’il devait prendre place dans un
projet de loi, serait certainement rejeté par le corps
électoral. Cela ressort nettement des constatations
des experts, et vous en étes comme moi convaincus.

Pour que la clarté soit compléte au sujet de 1'ob-
jet en discussion, nous noterons les points suivants:

L'opinion publique suisse et I'opinion publique
bernoise sont actuellement en présence d'un projet
fédéral d’assurance vieillesse et survivants. Ce
projet est 'ccuvre de deux commissions: celle qui
a examiné les bases techniques de l'assurance et
celle qui a étudié le point de vue financier. Le
Grand Conseil bernois est en présence non pas
d’un projet, mais d’'un rapport d’'une commission
d’experts chargée d’étudier la question de I'intro-
duction d’une assurance vieillesse et survivants
sur le terrain cantonal. Il est possible que le fait
de traiter ces deux affaires simultanément puisse
créer une certaine confusion, spécialement dans
le canton de Berne, et que certains citoyens ne
distinguent pas nettement la nature du projet
fédéral et celle du projet cantonal. Ces deux
affaires cependant n’ont aucun point de contact;
elles sont completement distinctes et doivent étre
traitées séparément.

Un autre point & prendre en considération, c’est
que jusqu’a maintenant le Grand Conseil a refusé
de faire usage dans cette question de son droit
d’initiative en matiére législative. Lorsqu’il a ¢été
mis en présence de linitiative, le Grand Conseil
n'a pas utilisé la possibilité que lui donne la
Constitution d’opposer a l'initiative un contre-projet
du Grand Conseil. 11 a simplement décidé de sou-
mettre l'initiative au vote du peuple avec un pré-
avis négatif.

Et maintenant, au fur et & mesure que nous
gommes appelés & étudier la question d’une maniére
plus détaillée, nous devons constater que la voie
a suivre pour donner suite au vote populaire du
11 juillet 1943 est ardue, difficile, malaisée. C'est
pourquoi le gouvernement et le Grand Conseil se
rendant compte de toutes les difficultés, avaient
proposé le rejet de linitiative.
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Cependant, nous ne devons pas hésiter & donner
suite & la volonté populaire. Nous voulons nous
montrer respectueux de cette volonté et donner
catisfaction dans toute la mesure du possible a
l'opinion exprimée le 11 juillet 1943. Je ne pense
pas que personne puisse reprocher au gouverne-
ment ou a natre direction de ne pas avoir poussé
I'étude de la question autant qu’il était possible
de le faire.

Dans ses pages 4 et b, le rapport montre —
sans le dire expressément — quelles sont les
difficultés de toutes natures auxquelles nous nous
heurtons. En effet, certaines propositions de l'ini-
tiative ont été prises en considération dans le
rapport des experts, mais certaines propositions
contenues dans le texte de linitiative ont été
laissées de coté par le rapport des experts. De
plus, les experts, dans leur rapport, formulent
certaines conclusions qui ne sont pas contenues
dans le texte de l'initiative. Nous sommes donc en
face de la situation suivante: Tous les postulats
posés par linitiative n'ont pas pu étre pris en
considération et les experts ont examiné des
solutions qui ne sont pas du tout prévues par le
texte de l'initiative. C’est pourquoi, aprés avoir
examiné attentivement la question, le gouvernement
n’a pas cru devoir formuler une proposition nette a
I'intention du Grand Conseil. Différentes questions
ne peuvent pas étre tranchées uniquement par le
Gouvernement et ce dernier ne voulait pas passer
a l’élaboration d'un projet de loi sans posséder
certaines bases et certaines directives qui doivent
lui étre fournies par le Grand Conseil. Il s’agit
rotamment de savoir si l'assurance doit étre obli-
gatoire ou facultative, si elle doit étre générale ou
restreinte & certaines catégories. I s’agit aussi de
savoir quel sera le systéme des rentes: rentes uni-
formes pour tout le canton, rentes différentielles,
rentes fixes ou rentes mobiles. Il s’agit enfin d’étre
fixé sur un point essentiel, & savoir comment l'as-
surance canlonale peut étre financée.

Tous ces problémes nous ont paru devoir faire
l'objet d'un examen préalable de la part du Grand
Conseil et c’est ainsi que le gouvernement est
arrivé tout naturellement a lui proposer la nomi-
nation d’'une commission spéciale, qui serait chargée
d’élucider ces différents points et de formuler les
propositions sur les principes de T'assurance, pro-
positions qui devraient étre tout d’abord présentées
au Grand Conseil et former plus tard la base d'un
projet de loi.

Tel est le sens de la proposition du gouverne-
ment. Nous laissons ouverte la question de savoir
s’il est opportun ou inopportun de procéder main-
tenant de cette maniére-l1a. Le principe qui a guidé
toute I'action de notre direction et du gouvernement
en cette matiere a été le méme que depuis 1'adop-
tion de l'initiative du 11 juillet 1943: ils entendent
étudier cette question de maniére & ce qu'on ne
puisse leur faire un grief de n’avoir pas donné
suite au vote populaire.

C’est 1a le bref rapport que je désirais présenter
a ce sujet a 'appui du projet d’arrété du gouverne-
ment,

Priisident. Die Staatswirtschaftskommission hat
materiell zum Geschift nicht Stellung genommen,
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sondern erklirt, sie warte die Stellungnahme des
Rates ab.

Buri. Ich mochte vorweg erkldren, dass ich mit
den Ausfithrungen von Herrn Regierungsrat Mceckli
in allen Teilen einig gehe. Wenn wir die Parcle
gegen das Volksbegehren zur Einfithrung der all-
gemeinen Alters- und Hinterbliebenenversicherung
im Kanton Bern ausgegeben haben, so geschah das
nie in der Meinung, dass damit das grosse Werk
der eidgenossischen Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung getroffen werden soll. Der Regierungs-
rat und der Grosse Rat in seiner grossen Mehrheit
waren dieser Ansicht. Entgegen dieser Ansicht hat
das Bernervolk das Volksbegehren angenommen. Ich
bin noch heute uberzeugt, dass der Wunsch des
Bernervolkes in erster Linie der war, einmal etwas
zu bekommen, ohne dass man sich irgendwie auf
den Text dieses Volksbegehrens festgelegt hiitte.
Man musste auch ohne weiteres erkliren, dass
jedenfalls die Annahme des Volksbegehrens im
Kanton Bern nicht viel dndern wiirde. Das hat die
eidgendssische Vorlage nicht beschleunigt und nicht
zuriickgehalten. Schon das erste Begehren der Ini-
tiative, Inkrafttreten auf 1. Januar 1945, konnte
nicht innegehalten werden, trotz dem guten Willen
der Regierung und des Grossen Rates.

Der vorliegende Bericht gibt nun Auskunft tber
das, was vorgenommen werden konnte. Wir sind
der Meinung, dass dieser Leidensweg vorderhand
nicht beschritten werden soll. Man sollte sich
nicht darauf versteifen, zu untersuchen, was man
eventuell machen konnte. Es ist so, wie Herr
Regierungsrat Moeeckli ausgefithrt hat, dass die
Diskussion dieser kantonalen Vorlage nur Konfusion,
Verwechslungen mit der eidgendssischen schafft.
Das méchten wir vermeiden. Es ist im fernern so,
dass dieser Finanzierungsplan das Bernervolk kopf-
scheu machen konnte. Ich wiirde es bedauern,
wenn durch diese Zweispurigkeit das grosse Werk
der eidgendssischen Versicherung gefihrdet wiirde.
Es liegt im Bund ein richtiger Vorschlag vor, nicht
nur ein Bericht. Da sehen wir nicht ein, wieso wir
nun im Kanton Bern eine Kommission ernenneiz
sollten, um zu prifen, wo es kantonal durchgehen
sollte. Wir wollen unsere Krifte nicht verzetteln.
Ich' glaube, es ist der ehrliche Wille des Schweizer-
volkes, die Versicherung zu verwirklichen; {iberall
hat man das Gefiihl, dass die Vorlage des Bundes-
rates dieser Verwirklichung dient und sie ein
wesentliches Stiick fordert. Wir miissen zusammen-
stehen, um dieses grosse Werk zu realisieren. Wenn
dieses bachabgeschickt werden sollte, kommt sicher
das bernische Werk auch nicht. Deshalb beantragen
wir IThnen, von der Bestellung einer Kommission ab-
zusehen und Verschiebung des Geschiftes zu be-
schliessen.

Bigler. Die Ausfiihrungen von Herrn Buri
laufen absolut in der gleichen Linie wie damals,
als die Initiative lanciert wurde, und als man sie
mit allen Mitteln bekdmpfte, indem man ihr alles
Mogliche unterschob, und sie nicht als etwas gelten
liess, was dem Volk dienen konnte. Das Bernervolk
hat allerdings anders entschieden, als die Partei-
parolen lauteten, indem es diese Initiative annahm.
Dass das fiir Euch eine unbequeme Situation war,
konnten wir feststellen; dass man mit allen mog-
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lichen taktischen Mitteln weiterhin versuchen muss,
diese unbequeme Initiative loszuwerden, ist auch
begreiflich. Wir haben aber heute nicht mehr einz
Initiative vor uns, sondern einen Volksheschluss.
So sehr ich die Taktik des Herrn Buri verstehe,
muss ich sagen, dass es damit nicht gemacht ist,
damit schwindeln wir uns um einen Auftrag
herum. Ich glaube nicht, dass wir auf diesem
Weg weitergehen diirfen, wenn wir unsere Pflicht
als Vertreter in einer Behdrde tun wollen. Ich
miisste mich gegen eine derartige Taktik wehren,
denn der Entscheid des Volkes ist ein Mehrheits-
entscheid, den wir als gesetzgebende Behdrde zu
respektieren haben. Es wird kein Grossrat da sein,
der sich dieser Pflicht nicht bewusst wire.

Dass nun die Erfullung dieser Pflicht keine
leichte Sache ist, ist klar. Wenn die Frage leicht
zu losen wire, wire die Versicherung wahrschein-
lich schon lange in Funktion. Aber unsere Zeit
wird uns noch mehr solche Fragen stellen, und wir
werden in Zukunft nach dieser Richtung noch
grossere Anstrengungen machen miissen und mehr
Mut an den Tag zu legen haben als in den ver-
gangenen Jahren. Es bleibt uns kein anderer Weg,
als dieses grosse Sozialwerk zu ljsen. Man hat
fast etwas die Auffassung, dass man die Diskussion
verschleppen will, damit das Volk auf die andern
Fragen, die auch noch gelost werden sollen, nicht
achtet und dartiber nicht diskutiert. Das darf nicht
sein,

Wir sind Herrn Regierungsrat Mceckli dankbar,
dass er in dieser Sache einen andern Weg ein-
schligt und dass die Regierung wenigstens das
machen mdochte, was sie uns vorschligt. Ich gebe
ohne weiteres zu, dass darin eine gewisse Zwei-
spurigkeit liegt, wenn man jetzt, wo das eidge-
nossische Projekt in Diskussion steht, auch {iiber
die kantonale Kasse diskutiert. Ich bin ohne
weiteres einverstanden, dass das uns die Sache
erschwert. Aber das hindert nicht, dass all die
Fragen wvon der Diskussion so weit vorbereitet
werden, dass bei einem Entscheid iiber die schwei-
zerische Versicherung, der uns eventuell nicht
freuen konnte, eine Weiterarbeit auf kantonalem
Boden moglich wire. Wir geben uns alle der
Hoffnung hin, dass wir eine schweizerische Ver-
sicherung bekommen; sicher teilen alle, die unsere
Initiative unterschrieben haben, diese Auffassung.
Ich betrachte die Losung auf eidgendssischem
Boden als das Ideal, aber wir haben keine Garantie,
dass es sich verwirklichen lisst. Was haben wir
dann? Darum kann ich nicht verstehen, dass man
hier im Kanton Bern nicht vorwirts macht, indem
man einmiitig den Willen bekundet, dass man unter
allen Umstinden dieses Werk will. Die Initiative
ist in erster Linie dazu angetan, das grosse Werk
fordern zu helfen; wenn der Anstoss aus dem
Kanton Bern nicht gekommen wire, so wire die
Diskussion auf eidgenossischem Boden mnicht so
weit, wie sie jetzt ist. Herr Buri verkennt das,
wenn er sagen will, dass die Mehrheit des Berner-
volkes die schweizerische Initiative nicht fordern
helfen wollte. Es braucht schon viel, um eine
derartige Behauptung aufzustellen; man miisste ja
annehmen, dass der Kanton Bern in der schwei-
zerischen Politik tiberhaupt nichts mehr zu be-
deuten hitte. '
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Es ist wieder vom unmdglichen Text gesprochen
worden, Ich will auf diese materiellen Sachen nicht
eintreten, weil sie nicht zur Diskussion stehen,
mochte aber darauf hinweisen, dass 6 Punkte von
dieser Expertenkommission als brauchbar in ihren
Vorschlag iibernommen worden sind, und zwar die
entscheidendsten Punkte. Wenn Sie Seite 4 nach-
lesen, werden Sie feststellen, dass lediglich drei
Punkte als nicht brauchbar angesehen wurden.
Auch darin finden sich allerdings Vorschlige, die
man nach unserer Ansicht sehr wohl iiberlegen
kénnte. Zur Abklirung aller dieser Fragen sollte
man eine Kommission einsetzen, und darum mdchte
ich bitten, den Verschiebungsantrag zuriickzuweisen,
damit also der Regierung zu ermdglichen, ihre Vor-
arbeiten weiterzutreiben und so zu dokumentieren,
dass der Kanton Bern dieses grosse Sozialwerk
will, so oder so.

Prisident. Es sind 17 neue Einginge zu re-
gistrieren. Ich beantrage, sie nicht zu verlesen,
sondern einfach zu Protokoll zu mnehmen. (Zu-
stimmung.)

Eingelangt sind folgende

Motionen:

I.

Erkundigungen beim kantonalen Arbeitsamt er-
geben, dass der in der Februarsession 1945 ge-
sprochene Kredit zur Fdrderung des Wohnungs-
baues erschipft ist, und dass infolgedessen eine
grosse Zahl neu eingereichter Gesuche nicht mehr
beriicksichtigt werden kann.

Im Hinblick auf die trotz des Kriegsendes weiter
anhaltende prekire Lage auf dem Wohnungsmarkt
und dessen Behinderung durch die Baukostenteue-
rung wird der Regierungsrat ersucht, zum Zwecke
der Wiohnbauforderung sofort einen weitern Kredit
von einer Million Franken zur Verfiigung zu stellen,
damit fiir die Uebergangszeit bis zur September-
session kein Unterbruch in den Massnahmen zur
Milderung der Wohnungsnot eintritt.

Fir die Behandlung dieser Motion wird Dring-
lichkeit gewiinscht.

16. Mai 1945.
Burgdorfer (Burgdorf).

II.

In Anwendung von Art. 63, Abs. 2 der Staats-
verfassung wird der Regierungsrat eingeladen, mit
tunlichster Beschleunigung dem Grossen Rat Be-
richt und Antrag fiir die Eingemeindung der Ge-
meinde Bremgarten in die Stadt Bern vorzulegen.

Giovanoli
und 65 Mitunterzeichner.

III.

In letzter Zeit sind erneut Aufgebote von Land-
sturmtruppen zum Ablosungsdienste ergangen. Ins-
besondere sollen Lst. Tr. Det., welche sich zum
grossten Teil aus der Landwirtschaft rekrutieren,
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zum Wachtdienst und zum Dienst in Munitions-
magazinen herangezogen werden.

Demgegeniiber werden zurzeit grosse Truppen-
bestinde vom Aktivdienst entlassen. Bei diesen Ent-
lassungen melden sich jeweilen Ireiwillige fur
weitere Dienstleistungen.

Der Regierungsrat wird daher ersucht, mit den
zustindigen Organen der Armeeleitung Fihlung zu
nehmen, damit wenn immer méglich freiwillige
Einsatzkp. geschaffen und an Stelle der bereits auf-
gebotenen Lst.-Truppen zur Dienstleistung heran-
gezogen werden.

Keller (Hasle)
und 37 Mitunterzeichner.

IV.

Trotz der staatlichen Altersfiirsorge, die durch
das Gesetz im Kanton Bern eingefiihrt wurde, hat
der Verein fiir das Alter weitere 2600 Rentner zu
betreuen im Jahr 1945 mit einer durchschnittlichen
Rente von Fr. 260.—. Dabei mussten die Riick-
vergiitungen der Kantonalkasse an die Amtssektionen
um 10 9o gegeniiber 1944 gekiirzt und auch auf die
bisherige Winterzulage verzichtet werden, weil die
Mittel der Kantonalkasse diese nicht mehr erlauben.

Mit der gesetzlichen Neuordnung wurden die
vorher dem Kantonalverein fiir das Alter seitens des
Grossen Rates zuerkannten jiahrlichen Fr.200000.—
nicht mehr ausgerichtet und der Verein liduft Ge-
fahr, seine Tétigkeit im Interesse der Altersfirsorge
mangels geniigender Mittel stark einschrinken zu
missen, bis die eidgendssische Altersversicherung
in Kraft tritt.

Zur Ueberbriickung dieser Schwierigkeiten stel-
len wir den Antrag, es sei dem kantonalen Verein
fir das Alter zuhanden einer gerechten Verteilung
auf die Amtssektionen pro 1945 ein Betrag von
Fr. 100000. — zuzuerkennen.

Meister ‘
und 20 Mitunterzeichner.

V.

Die Subventionierung von Renovationsarbeiten
ist beschrinkt. Gewisse Baustoffe sind stark ratio-
niert oder gar nicht erhiltlich, so dass die Aussich-
ten fiir die Winterarbeiten des Bauhandwerks sehr
bescheiden sind.

Der Regierungsrat wird eingeladen, im Hinblick
auf obgenannte Verhiltnisse die in Betracht fallende
Zeit fir subventionierte Renovationsarbeiten auf
die Wintermonate Oktober bis Mirz auszudehnen,
unter gleichzeitiger Verlingerung der Eingabefrist.

Uetz
und 11 Mitunterzeichner.

VI

Afin d’éviter les criantes injustices constatées
lors des partages successoraux, par suite de l'ap-
plication trop rigoureuse des arrétés fédéraux sur
les mesures de protection des fermiers et de lutte
contre la spéculation des terres dans la région de
I’Ajoie, le gouvernement est invité a dire:

1o Que ces mesures ne peuvent pas étre appli-
quées uniformément dans toutes les parties du
canton, vu la différence dans la composition des
domaines agricoles;
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20 qu'il sera tenu un plus grand compte des
désirs des intéressés dans lattribution des terres,
ou de ceux des experts locaux, qu'ils ont choisis
comme hommes de confiance pour les conceiller et
les aider dans leur partage en s2 basant sur.de
justes motifs, 1’équité et la tradition;

3° que les experts seront invités & ne pas voir
seulement le coté technique de l'exploitation, mais
aussi le coté moral, en respectant les veeux expri-
més par les parents dans leurs derniéres volontés.

Varrin
et 16 cosignataires.

(Um die schreienden Ungerechtigkeiten zu be-
heben, die infolge der zu scharfen Anwendung
der Bundesratsbeschliisse iiber Massnahmen zum
Schutze der Pichter und Bekdmpfung der Boden-
spekulation in der Ajoie-Gegend bei Erbteilungen
festgestellt wurden, wird der Regierungsrat ein-
geladen, zu erklaren:

1. Dass diese Massnahmen wegen der verschie-
denartigen Zusammensetzung der landwirtschaft-
lichen Giiter nicht in allen Kantonsteilen einheitlich
angewendet werden kdnnen;

2. dass bei der Zuteilung von Grundstiicken in
vermehrtem Masse den Wiinschen der Interessenten
beziehungsweise denjenigen der Ortsexperten, die
sie als Vertrauensménner gewiihlt haben, um ihnen
zu raten und thnen bei der Teilung behilflich zu
sein, Rechnung getragen wird, indem man sich auf
schliissige Griinde, Billigkeit und Tradition stiitzt;

3. dass die Experten aufgefordert werden sollen,
die Betriebe nicht nur von der technischen, sondern
auch von der moralischen Seite aus zu betrachten,
indem den in den letztwilligen Verfiigungen der
Eltern gedusserten Wiinschen entsprochen wird.)

VII.

Par sa circulaire n° 1 de janvier 1945, la Direc-
tion de l'assistance publique avise les comités de
district et les offices communaux que les moyens
financiers fédéraux mis a la disposition du canton
sont épuisés et qu’il est actuellement impossible
d’accorder de nouvelles prestations supplémentairas
fédérales, tant pour les nouveaux requérants que
pour les anciens bénéficiaires. Ainsi de nombreux
cas intéressants anciens et nouveaux ne peuvent
étre pris en considération.

Le gouvernement est invité & intervenir aupras
des instances fédérales afin d’obtenir une subven-
tion extraordinaire pour que ces différents cas
puissent étre également examinés et acceptés.

La réalisation de I'assurance-vieillesse fédérale
ne devant intervenir qu’en 1948, il est prévu, pour
les années 1946 et 1947, un régime transitoire sen-
siblement amélioré. Ne serait-il pas possible de
mettre en vigueur ce régime transitoire dés cette
année déja (évent. dés le 1er juillet)?

D’autre part, les travaux préparatoires étant
passablement avancés, l'assurance-vieillesse fédé-
rale ne pourrait-elle entrer en vigueur deés le
ler janvier 19472

17 mai 1945.
Willemain
et 24 cosignataires.
(Mit Kreisschreiben Nr. 1 vom Januar 1945 be-
nachrichtigt die Armendirektion die Bezirksaus-



(17. Mai 1945.)

schiisse und Gemeindestellen, dass die dem Kanton
zur Verfligung gestellten Bundesmittel erschopft
seien und es gegenwirtig unmdglich sei, neue zu-
sitzliche Unterstiitzungen aus Bundesmitteln zu ge-
withren, sowohl fiir neue Gesuchsteller als auch fiir
bisherige Beziiger. Somit konnen zahlreiche inter-
essante neue und bisherige Fille nicht beriicksich-
tigt werden,

Der Regierungsrat wird eingeladen, bei den Bun-
desbehtrden um eine ausserordentliche Beitrags-
leistung machzusuchen, damit diese genannten Félle
ebenfalls gepriift und beriicksichtigt werden kdnnen.

Da die eidgendssische Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung erst im Jahr 1948 verwirklicht wer-
den soll, sind fiir die Jahre 1946 und 1947 erheb-
lich’ verbesserte Uebergangsverhiltnisse vorgesehen.
Wire es nicht moglich, sie schon dieses Jahr (ge-
gebenenfalls ab 1. Juli) in Kraft treten zu lassen?

Kénnte tiberhaupt die eidgendssische Alters- und
Hinterbliebenenversicherung nicht ab 1. Januar 1947
in Kraft treten, da deren Vorbereitungsarbeiten
ziemlich vorgeschritten sind?)

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist sodann folgendes

Postulat:

In den letzten Jahren ist der Wert der gegen
Hagelschiden versicherten Kulturen stark gestiegen.
Anderseits sind wihrend dieser Zeit ofters starke
Hagelwetter namentlich auch in solchen Gebieten
aufgetreten, die sonst als hagelsicher galten. Da-
durch sind hauptsidchlich unversicherte Landwirte
schwer zu Schaden gekommen.

Der Regierungsrat wird ersucht, die Frage zu
priifen, ob nicht im Kanton Bern die Versicherung
von Getreide und Wein, eventuell Gemiise, gegen
Hagelschdden obligatorisch erklirt werden konnte.

Hauert
und 13 Mitunterzeichner.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind ferner folgende

Interpeliationen :

L.

Sind dem Regierungsrat die unhaltbaren bau-
lichen Zustinde des privaten Knaben-Erziehungs-
heims Oberbipp bekannt? Ist er bereit, dieses
Institut, das auf privatem Weg die Mittel zu einer
Sanierung nicht aufbringen kann, als staatliches
Erziehungsheim zu {ibernehmen?

Miiller (Herzogenbuchsee)
und 3 Mitunterzeichner.

II.

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat in seiner
Sitzung vom 10. November 1943 ein Postulat des
Erstunterzeichneten angenommen, in dem der Re-
gierungsrat ersucht wurde, die Frage zu priifen,
wie durch die kantonale Gesetzgebung die Spe-
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kulation mit Grund und Boden fiir Wohnzwecke
bekdmpft werden konne. In der Begriindung wurde
besonders auf die diesbezliglichen Bestimmungen
des ziircherischen Gesetzes iiber die Forderung des
Wohnungshaues vom 22. November 1942 hinge-
wiesen,

In einem vom bernischen Regierungsrat be-
stellten Gutachten hat Herr Prof. Dr. A. Homberger,
Bern, die Verfassungsmissigkeit der erwédhnten Ge-
setzesbestimmungen anerkannt.

Der Regierungsrat wird ersucht, dem Grossen
Rat Auskunft zu geben iiber die Schlussfolgerungen
dieser Arbeit und mitzuteilen, ob und wie er diese
gesetzgeberischen Moglichkeiten fiir den Kanton
Bern anzuwenden gedenkt.

Pfister
und 7 Mitunterzeichner.

I1I.

Der Regierungsrat wird gebeten, dariiber Aus-
kunft zu geben, weshalb der private Wohnungsbau
im Vergleich zum genossenschaftlichen nur in ge-
ringem Umfang subventioniert wird.

Stucki (Steffisburg)
und 12 Mitunterzeichner.

IV.

Das Auftreten des Coloradokifers nimmt in den
letzten Tagen Ausmasse an, die fir die Kartoffel-
felder das Schlimmste befiirchten lassen. Sdmt-
liche Kartoffelicker ganzer Gemeindebezirke und
weiterer Gebiete werden von diesem gefdhrlichen
Schédling so stark befallen, dass ausserordentliche
Bekdmpfungsmassnahmen notwendig werden. Trotz
Sammelns der Kiéfer durch Produzenten und
Schulen und Anwendung von Spritzmitteln besteht
die Gefahr, dass der weiteren Ausbreitung des
Schidlings nicht mehr Halt geboten werden kann.
Hindernd fiir die Bekdmpfung ist der Mangel an
Arbeitskriften und die starke Giftigkeit der Spritz-
mittel. welche bei der Anwendung leicht mit andern
Kulturen in Beriihrung kommen und so eine Ge-
fahr fiir Menschen und Tiere bedeuten kdnnen.

Ist der Regierungsrat bereit, die Frage der Be-
schaffung von weniger gefihrlichen, verbilligten
Spritzmitteln zu priifen und eventuell weitere ge-
eignete Massnahmen zur Bekdmpfung des geféhr-
lichen Kartoffelschidlings zu treffen?

Weber (Treiten)
und 10 Mitunterzeichner.

Gehen an die Regierung.

Eingelangt sind endlich folgende

Einfache Anfragen:
I

Auf 11. Juni 1945 ist das Dienstnachholerbat.
III. Div., Einriickungsort Thun, aufgeboten, mit
Dislokation in den Raum von Diidingen.

Diese Dienstnachholer setzen sich hauptsichlich
aus folgenden Berufen zusammen: Landwirte,
Kiser, Gewerbetreibende, Spezialarbeiter und Be-
rufsleute aus kriegswirtschaftlich wichtigen Be-
trieben, welche heute 32 Tage Militirdienst nach-
holen sollten, da frither unabkdémmlich.
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Ist der Regierungsrat bereit, dafiir einzutreten,
dass dieser Dienst sofort suspendiert wird, nach-
dem der Krieg in Europa sein Ende gefunden hat,
um einesteils Kosten zu sparen und andernteils die
Wehrméanner entsprechend den Weisungen des Chefs
des eidgengssischen Militirdepartementes auf ihren
Arbeitsplitzen zu belassen, speziell diejenigen aus
der Land- und Milchwirtschaft.

Burren (Utzenstorf).

IT.

On signale dans toutes les régions du Jura
bernois que le doryphore a fait son apparition
cette année en nombre si considérable qu’il pré-
sente un immense danger pour les cultures de
pommes de terre et risque de compromettre
sérieusement le ravitaillement de l'hiver prochain.
Le nombre et la voracité de ces insectes sont tels
que la végétation est détruite au fur et & mesure
de sa croissance. Il est impossible, en ce moment,
de les détruire chimiquement et seul le ramassage
peut sauver les cultures de pommes de terre. Les
agriculteurs sont impuissants & faire ce travail
seuls et une aide immeédiate doit étre organisée.

Le Gouvernement n’estime-t-il pas qu'il est
urgent de prendre des mesures plus efficaces que
jusqu’ici pour enrayer les ravages que risquent de
causer ces insectes? Il y aurait lieu notamment
d’organiser le ramassage en mettant a disposition
pour ce travail les écoles, des équipes d’ouvriers
et les jeunes gens astreints au service agricole. Il
faut également veiller & ce que les traitements se
fassent partout et dés que possible. Il y aurait lieu
de répartir équitablement les frais de cette action
de secours et I’Etat devrait y participer financiére-
ment,

Chételat.

(Aus allen Gegenden des Berner Jura wird ge-
meldet, der Kartoffelkiifer trete dieses Jahr in so
grossem Umfang auf, dass er fir die Kartoffel-
kulturen eine ungeheure Gefahr bedeutet und die
Versorgung fiir nichsten Winter ernstlich zu ge-
fahrden droht. Die Zahl und .Gefrissigkeit dieser
Insekten ist derart, dass die Kulturen im Verhéltnis
zum Wachstum vernichtet werden. Es ist gegen-
wiirtic unmoglich, die Schiadlinge chemisch zu zer-
storer, und nur das Einsammeln kann die Kartoffel-
pflanzungen retten. Die Landwirte sind nicht im
Stande, diese Arbeit allein auszufiihren, und eine
sofortige Hilfe muss ins Werk gesetzt werden.

Halt der Regierungsrat micht dafiir, dass sich
wirksamere Massnahmen als die bisherigen als
dringend erweisen, um den Verheerungen, die diese
Insekten anzurichten drohen, zu begegnen ? Nament-
lich wire eine Sammelaktion angezeigt, unter Bei-
ziehung von Schulen, Arbeitergruppen und dem
Landdienst obliegenden jungen Leuten. Es wiire
ebenfalls darauf zu achten, dass die Massnahme
iiberall und sobald als moglich erfolgt. Eine ge-
rechte Kostenverteilung dieser Hilfsaktion ist an-
gezeigt und der Staat sollte sie finanziell unter-
stiitzen.)

III.

Im Anzeiger fiir Nieder- und Obersimmental vom
14. April 1945 befindet sich im amtlichen Teil
folgende Mitteilung:

(17. Mai 1945.)

« Burgergemeinde Obersiocken. Zum Sammeln
des Leseholzes ist der Wald im Bezirk der Ein-
wohnergemeinde Ober- und Niederstocken und Hofen
vom 15. April bis 15. September geschlossen. Vom
16. September bis 14. April wird bestimmt, an
welchen Tagen (2 in der Woche) gesammelt werden
darf. In den Holzschlidgen ist das Leseholzsammeln
bis zur Beendigung derselben verboten. Der
Burgerrat. »

Dieses Verbot veranlasst
Fragen:

1. Ist der Regierungsrat nicht auch der Auf-
fassung, dass einschrinkende Massnahmen, wie sic
der Burgerrat von Oberstocken getroffen hat, in
einer Zeit empfindlicher Brennstoffknappheit un-
verantwortlich sind?

2. Ist der Regierungsrat bereit, die notwendigen
Vorkehren zu treffen, um derartige Verbote grund-
sitzlich zu verhindern?

Die Angelegenheit ist als dringlich zu behandeln.

uns zu folgenden

Jaggi
Iv.

Das Bernervolk wird durch den schleppenden
Gang unserer Rechtsprechyng immer mehr beun-
ruhigt. Um deren Ursachen ermitteln zu kdnnen
und um Abhilfe zu finden, wird der Regierungs-
rat ersucht, genaue Auskunft vorldufig tber die
Ursachen der Verzogerung in der Ausfillung der
Urteile in den Strafklagen von Krihenbiihl in Madis-
wil und von Krebs in Koniz zu geben. Der Fall
Madiswil liegt seit Anfang Juni 1944, der Fall Koniz
seit Mirz 1940 vor den Gerichten, ohne dass ein
Urteil erfolgt wire.

Schwarz.
V.

Die Territorialtruppen des Seelandes, welche
wihrend der Aktivdienstzeit und besonders im ab-
gelaufenen Jahr sehr viel Militirdienst geleistet ha-
ben, sind neuerdings zum Einriicken im Monat Juni
aufgeboten. Diese Truppe besteht zum grossen Teil
aus Betriebsleitern von intensiven Hackfriichte- und
Gemiisebaubetrieben, deren Anwesenheit im Be-
triebe in diesen Zeiten dringend notwendig ist. Das
ist umsomehr der Fall, weil in nichster Zeit der
Riickzug der eingesetzten internierten Arbeitskrifte
zu erwarten ist und an einheimischen Ersatzkriften
immer noch empfindlicher Mangel besteht. Dadurch
geraten viele dieser Betriebe in grosse Schwierig-
keiten in bezug auf Beschaffung der notwendigen
Arbeitskrifte. Ist der Regierungsrat bereit, an zu-
stindiger militdrischer Stelle auf diese Umstinde
hinzuweisen und wenn moglich den Riickzug dieser
Aufgebote zu erwirken?

Weber (Treiten).

Gehen an die Regierung.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.



(22. Mai 1945.)

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 17. Mai 1945.

Herr Grossrat!

Die ordentliche Maisession des Grossen Rates
wird Dienstag, den 22. Mai 1945, vormittags
81/, Uhr, fortgesetzt. Fiir die Sitzung vom Dienstag
wird aufgestellt die folgende

Geschiiftsliste:

b

. Dekret betreffend Errichtung neuer Pfarrstellen.

)

. Direktionsgeschifte: Justizdirektion.

. Motion Nikles.

. Interpellation Bickel.

. Interpellation Locher.

. Motion Hack.

. Bericht und Antrag betreffend die Einfithrung
einer Alters- und Hinterbliebenenversicherung
im Kanton Bern.

8. Interpellation Weber (Treiten) und Einfache

Anfrage Chételat.

9. Motion Griitter.

10. Motion R. Keller.

11. Motion Aebi.

12. Motion Burgdorfer.

13. Interpellation Zaugg.

14. Einfache Anfragen; Beantwortung.

= W

-J Sy

Mit Hochschétzung!

Der Grossratsprisident:
Fr. Meyer.
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Sechste Sitzung.

Dienstag, den 22. Mai 1945,
81/, Uhr.

Vorsitzender: Prisident Meyer (Roggwil).

Die Préasenzliste verzeigt 177 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 17 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Amstutz, Born,
Eggli, Giroud, Ilg, Josi (Wimmis), Kleinjenni, Kohli,
Lauper, Uetz, Vuille, Wilti, Zircher (Bonigen);
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Giauque, Gygax, Stettler (Schangnau), Wyder.

Tagesordnung:

Dekret

betreffend

die Errichtung neuer Pfarrstellen in den Kirch-
gemeinden Brienz und Spiez.

(Siehe Nr. 17 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Linder, Prisident der Kommission. Die beiden
Kirchgemeinden Brienz und Spiez haben das Ge-
such um Errichtung neuer Pfarrstellen gestellt. 1943
wurden ihnen vorldufig Hilfsgeistliche bewilligt. Ich
nehme an, den Kirchgenossen in Spiez sei es gleich
gegangen wie uns in Brienz: erst als der zweite
Pfarrer da war, sah man, was eigentlich bisher auf
seelsorglichem Gebiel vernachldssigt worden war.
So wurden die Gesuche um Errichtung definitiver
Pfarrstellen eingereicht. Dem Gesuch, das vom
Synodalrat befiirwortet wurde, ist vom Regierungs-
rat entsprochen und ein Dekretsentwurf ausge-
arbeitet worden.

Diirrenmatt, Kirchendirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Es schadet vielleicht nichts,
wenn ich einen kurzen Ueberblick iiber die Er-
richtung meuer Pfarrstellen und das Programm, das
hier innegehalten werden soll, gebe. Wir haben vor
etwa 8 Jahren ein solches Programm vorgelegt und
haben gesagt, dass ungefihr jedes Jahr ein bis zwei
neue Pfarrstellen errichtet werden sollten, so dass
nach und nach das Defizit ausgeschaltet werden
konnte.

Seit drei Jahren haben wir dem Grossen Rat
kein Gesuch fiir neue Pfarrstellen eingereicht. Der
Grund fir das Zuwarten lag nicht darin, dass man
nicht das Bediirfnis anerkannt hétte, neue Pfarr-
stellen einzurichten, sondern wir mussten auf ande-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. 51
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rem Wege vorgehen, und zwar durch Hilfsgeist-
lichen-Stellen. Wir haben gegenwirtig grossen Zu-
drang zum theologischen Studium. Kiirzlich sind
elf junge Pfarrer konsekriert worden, néchstes
Frithjahr werden zirka 15 zum Examen bereit sein.
Es besteht also die Moglichkeit, sie im Vikariats-
dienst zu beschiftigen, ausserdem machte der
Synodalrat den Vorstoss, Hilfsgeistlichen-Stellen
zu errichten, die sukzessive in vollamtliche Stellen
umgewandelt werden konnen. Wir konnten da-
durch mehr Kirchgemeinden bedienen und mehr
der jungen Pfarrherren in den Dienst aufnehmen.
Das Verfahren wurde allgemein anerkannt. Der
Synodalrat hat in den letzten Jahren 25 Vikariate
eingerichtet. Der Staat gibt einen kleinen Zuschuss,
das Uebrige muss die Gemeinde leisten. Bei den
Hilfsgeistlichen gibt der Staat einen Zuschuss von
Fr. 3400. —. Das ist die Vorstufe zum Pfarramte.

Wir haben eine Reihe von Begehren um Er-
richtung neuer Pfarrstellen vorliegen. Wir konnten
nicht alle miteinander behandeln. Es betrifft dies
gegenwirtig Interlaken, Belp, Saanen und andere.

Wir haben fiir dieses Frithjahr vier Hilfsgeist-
lichen-Stellen errichtet. Das lag in der Tendenz des
Regierungsrates.

Wo die Dringlichkeit am grissten war, mdchten
wir Hilfsgeistlichen-Stellen in vollstindige Pfarr-
stellen umwandeln, ndmlich in Spiez und Brienz.
Beides sind ausgedehnte Kirchgemeinden. Spiez hat
iiber 5000 reformierte Einwohner und es muss
eine ganze Reihe von Filialen bedient werden.
Aehnlich in Brienz.

Das Begehren ist gestellt worden, diese Hilfs-
stellen in volle Pfarrstellen umzuwandeln, und der
Regierungsrat schldgt Ihnen dies vor. Der Staat
iibernimmt die volle Besoldung und die Wohnsitz-
entschidigung. Das entlastet die Kirchgemeinden,
die noch andere Lasten zu tragen haben.

Wir werden in der nichsten Zeit noch andere
Hilfsgeistlichen-Stellen umwandeln miissen. Inter-
laken wird an die Reihe kommen, dann Belp,
Huttwil und andere.

Mit dem Vorgehen, das wir in den letzten Jahren
eingeschlagen haben, sind wir gut gefahren.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung.
Keine Diskussion.

Abstimmung.

Fir Annahme des Dekrtes . Einstimmigkeit.

Beschluss:

Dekret
betreffend

die Errichtung neuer Pfarrstellen in den Kirch-
gemeinden Brienz und Spiez.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

(22. Mai 1945.)

§ 1. In den Kirchgemeinden Brienz und Spiez
wird je eine zweite Pfarrstelle errichtet.

Diese Pfarrstellen sind in bezug auf die
Rechte und Pflichten ihrer Inhaber den in den
beiden Kirchgemeinden bereits bestehenden
Pfarrstellen gleichgestellt.

§ 2. Der Staat tibernimmt gegeniiber den In-
habern der neu geschaffenen Pfarrstellen fol-
gende Leistungen: Die Ausrichtung der DBar-
besoldung, einer Wohnungs- und einer Holz-
entschidigung, entsprechend den jeweilen gel-
tenden Vorschriften.

§ 3. Nach Besetzung der durch dieses Dekret

geschaffenen neuen Pfarrstellen wird der
Staatsbeitrag von je Fr. 3400.— an die Be-

goldung von Hiilfsgeistlichen der Kirchgemein-
den Brienz und Spiez hinfillig.

§ 4. Dieses Dekret tritt auf den 1. Oktober
1945 in Kraft.

Expropriation in der Gemeinde Diesse.

Namens der vorberatenden Behdrden referiert
iiber dieses Geschift Grossrat Giovanoli, Prisident
der Justizkommission. Hierauf wird stillschweigend
folgender Antrag angenommen:

Beschluss:

Der Gemeinde Diesse wird zwecks Erstellung
des Waldweges «La Rochalle» gemiss vor-
gelegtem Plan das Recht erteilt, gegeniiber Luc
Guillaume-Carrel, Landwirt in Diesse, das er-
forderliche Land der Grundstiicke Nr. 105 /104
zwangsweise zu erwerben.

Die Gebithr von Fr. 50.50 (inklusive 50 Ro.
Stempel) hat die Expropriantin, Gemeinde
Diesse, zu bezahlen.

Bestellung eines aunsserordentlichen Gerichts
i. S. Alfred Krebs.

Namens der vorberatenden Behorden referieren
iiber dieses Geschift Grossrat Giavanoli, Prisident
der Justizkommission, und Justizdirektor Dr. Diirren-
matt. Hierauf wird stillschweigend folgender An-
trag angenommen:

Beschluss:
Dem Begehren um Bestellung eines ausser-
ordentlichen Gerichts wird keine weitere Folge
gegeben.

Interpellation der Herren Grossrate Locher und Mit-
unterzeichner betreffend Relllamewesen bei der Seva.

Die am 28. Februar eingereichte Interpellation
hat folgenden Wortlaut:

«Die Seva-Lotteriegenossenschaft ist durch ihre
iiberméssig und marktschreierisch aufgezogene Pro-
pagandamethoden zu einem grossen und zum Teil
spekulativen Unternehmen herangewachsen.



(22. Mai 1945.)

Ist der Regierungsrat nicht auch der Auffassung,
dass sich eine solche Propagandatitigkeit im Volk
ungiinstig auswirkt, dass diese auf jeden Fall als
iibertrieben bezeichnet werden muss?

Ist er nicht auch der Ansicht, dass die Seva
durch ein bescheideneres Auftreten dem Zwecke,
ausserkantonale Lotterien fernzuhalten, gentigen
wiirde? »

Leocher. Im Februar habe ich eine Interpellation
eingereicht tber die Frage der Seva-Lotterie-Ge-
sellschaft, Das Ausmass und die Art der Propa-
gandatitigkeit dieser Gesellschaft hat sich in den
letzten Jahren derart entwickelt, dass sie heute als
ibertrieben bezeichnet werden muss. Auf dem
Bahnhofplatz prisentieren sich auf einer Plakat-
sidule 10 bis 12 grosse Plakate der Seva-Lotterie-
Gesellschaft. Dutzende von Angestellten dieser Ge-
gsellschaft durchwandern die Stadt Bern, mit Auf-
schriften versehen, die die Bevilkerung zu diesem
zweifelhaften Geschift einladen. An den Schaltern
der Banken, an den Bahnhgfen, fast in jedem Ge-
schift sind die Seva-Lose angepriesen. Ueberall er-
tént das Marktgeschrei dieser Gesellschaft. Bis in
den hintersten Weiler des Emmentals wird das Volk
durch eine ausserordentlich geschickte Propaganda
zum Kauf von Losen eingeladen.

‘Wenn man von der Gemeinniitzigkeit der Lotte-
rie (Soldatenhilfe, Heimatschutz) hort, konnte man
glauben, dass es sich um ein unentbehrliches und
kostbares eidgentssisches Kulturgut handle. Dem
ist aber nicht so. Durch die Propaganda der Seva
ist es gelungen, eine Massenpsychose zu erzcugen,
so dass man heute zweifelsohne schidliche Auswir-
kungen beobachten kann. Ich konnte feststellen,
dass ein alter, armer Mann schlotternd bezeugte, er
werde den Treffer kriegen und hoffentlich werde es
ihm diesmal gelingen. Ein Angestellter der Gesell-
schaft verwies auf sein Plakat und erklirte: «Sie
schreiben es ja, dass es einmal gelingen misse.»
Der Mann hat ununterbrochen die Seva-Lose ge-
kauft, selbstverstindlich mit einem Misserfolg. Man
erweckt also falsche Hoffnungen, schreckt selbst vor
ligenhaften Behauptungen nicht zuriick.

Wenn geschrieben wird, dass der Reingewinn
sozialen Zwecken zugefithrt werde, ist das zum
Mindesten nur eine halbe Wahrheit; denn die Seva-
Lotterie-Gesellschaft hat frither 7506 des Rein-
gewinnes fiir soziale Zwecke zur Verfiigung gestellt.
Heute sind es nicht viel mehr als 50 0.

Es ist nicht etwa meine Ansicht, dass man
diese Gesellschaft rundweg verbieten sollte. Ich
weiss, dass das Lotteriewesen gesetzlich verankert
ist und dem Staat Bern ziemlich viel Geld ein-
bringt, das frither in ausserkantonale Gebiete ab-
geflossen ist. Wenn man objektiv sein will, darf
man nicht ausser acht lassen, dass namhafte Be-
trige fir soziale Zwecke zur Verfiigung gestellt
werden konnten. Wogegen wir uns aber mit aller
Entschiedenheit verwahren, ist die Art und der Um-
fang der Propagandatitigkeit der Seva. Ich glaube
nicht, dass sich diese Tétigkeit durch die sozialen
Vergabungen rechtfertigen lisst, sondern habe die
Ueberzeugung, dass die Barmherzigkeit, die man
hier vorgibt, sehr teuer ist.

Zudem hat es die Seva-Lotterie-Gesellschaft,
trotzdem sie eine halbstaatliche Institution ist, nie
gewagt, iiber ihre Rechnungen Auskunft zu geben.
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Die Vermutung liegt nahe, dass hier etwas verheim-
licht wird. Es spricht sich herum, die Gesellschaft
habe kiirzlich den dritten Direktor angestellt. Ich
weiss nicht, ob das stimmt.

Wenn wir fiir grosse soziale Werke wie die
Altersversicherung diesen Aufwand einsetzen wiir-
den, kdme man dort eher vorwirts.

Ein paar Beispiele: In einem kleinen Wartsaal
des Emmentals sind nicht weniger als sechs Plakate
aufgehéingt mit den Aufschriften: « Hier zu haben.
Seva-Liose, 38. Ziehung 5. Mai, Seva-Los Verkaufs-
stelle, Seva-Treffer werden hier umgetauscht, Liste
hier erhiltlich, Seva-Lose Abgabe», usw. Das ist
abzulehnen.

Andernorts war folgende Schlagzeile zu lesen:
« Allerhtchste Eisenbahn, worauf warten Sie noch,
wagen Sie den vielleicht grossten Wurf Ihres
Lebens heute noch. Neue Hoffnungen, neue Mog-
lichkeiten, Silberstreifen am Horizont.» Auf diese
Weise versucht man, das Volk in eine verwerfliche
Psychose zu fiihren.

Der Polizeidirektor hat mir vor zirka zwei Jahren
erklirt, er werde dafiir besorgt sein, dass diese Aus-
wiichse beseitigi werden. Diese Titigkeit hat aber
zugenommen, ur.d zwar derart, dass wir uns wehren
miissen. Ein anderer Satz lautet: «Ich mdchte
sterben, wenn die Schwalben ihr Nest bauen.»
Oder es wird gesagt, wie feinsinnig die Moral der
Seva sei, in jedem Bild finde man eine feinsinnige
Moral, und «diese mit der Seva in Verbindung zu
setzen, soll unsere Aufgabe sein.» Wir wollen
untersuchen, wie die feinsinnige Moral der Seva
gemeint ist. Sie schreibt: «Jedes Seva-Los kaun
fiir Sie sich in den sagenhaften, fliegenden Teppich
aus dem Mirchen 1001 Nacht verwandeln, der Sie
ans Ziel Ihrer Winsche fithrt.» Also auch der
Wunderteppich muss her, damit man die Propa-
gandatétigkeit begriinden und die Emission stindig
vergrossern kann.

Diese Aufmachung ist iibertrieben. Die Statistik
beweist, dass das Lotteriewesen bedngstigend zu-
genommen hat. Im Jahre 1929 wurden in der
ganzen Schweiz 3,8 Millionen Franken fiir das
Lotteriewesen verausgabt, heute iiber 30 Millionen
Franken. Sorgen wir dafiir, dass das Lotteriewesen
wiederum in gesunde Bahnen gefithrt wird und
dass die Arbeit, nicht die Spekulation als etwas
Edles gilt.

Seematter, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Ausmass des Lotteriewesens
gollte auf eine gesunde Basis zuriickgefiihrt werden,
sagte Grossrat Locher, und er vergleicht die Vor-
kriegszahlen des schweizerischen Lotteriewesens
mit den heutigen Zahlen. Er vergisst, darauf hin-
zuweisen, dass vor dem Krieg ein grosser Teil
schweizerischer Gelder an Lotterieunternehmen ins
Ausland floss. Das hat fast ganz aufgehort. Das
ist vielleicht ein Vorteil der Neuorganisation des
schweizerischen Lotteriewesens.

Wir diirfen im Kanton Bern nicht nur iiber
die Seva reden, sondern miissen auch die Landes-
lotterie und die Loterie Romande in den Kreis
unserer Betrachtungen ziehen. Die Landeslotterie
umfasst 16 Kantone der Zentral-, Nord- und Ost-
schweiz und den Tessin, die Lotterie romande um-
fasst die 5 welschen Kantone.
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Vor dieser Organisation wurden in der Schweiz
amtsbezirkweise laufend Lotterien durchgefiihrt.
Der Grossteil hatte keinen Erfolg, weil die Orga-
nisation falsch aufgezogen war. Der Gedanke, das
Lotteriewesen zusammenzufassen und den wohl-
tiatigen Institutionen gesamthaft zu dienen, darf
jedenfalls grundsitzlich unterstiitzt werden. So
wurde zuerst die Seva gegriindet. Die Landeslotte-
rie bei Anlass der Finanzierung der Schweize-
rischen Landesausstellung, und die Loterie Romande
wurde ungefihr zur gleichen Zeit gegriindet. Seit-
her sind alle kleinen Lotterien verschwunden, und
die Leute werden weniger belistigt.

Die Organisation ist privatrechtlicher Natur.
Durch das Lotteriegesetz vom Jahre 1923 {iber
Lotterien und gewerbsmissige Wetten hat die Regie-
rung einen beschrinkten Einfluss auf die Lotterien.
Die Bewilligung ist mur zu erteilen, wenn das Unter-
nehmen hinreichend Gewidhr fiir Zuverlidssigkeit
und Sicherung der Anspriiche der Loserwerber
bietet und der Gesamtwert der Gewinne in einem
angemessenen Verhdltnis zur Verlosungssumme
steht. Namentlich kann verlangt werden, dass be-
stimmte, in der Schweiz wohnende Personen die
Verantwortlichkeit fiir die richtige Durchfiithrung
der Lotterie iibernehmen und dass die Gewinne bei
einer Amtsstelle hinterlegt werden.

Diese Vorschriften sind fiir die Bewilligungs-
behorde des Kantons Bern bindend. Aber die privat-
rechtliche Organisation bleibt bestehen. Die Be-
horde hat nur den Loskdufer zu schiitzen.

Bei der Seva sind nicht 2 oder 3 Direktoren,
gsondern ein Geschiftsfihrer und ein gewisses Per-
sonal angestellt. Daneben besteht ein Genossen-
schaftsvorstand und ein Arbeitsausschuss von 3 Mit-
gliedern. Der Vorstand besammelt sich hochstens
einmal fiir jede Emission. Jihrlich findet eine
Generalversammliung statt, bei der die Rechnungen,
nach Priifung durch die Revisoren, genehmigt wer-
den.

Ich will zugeben, dass die Intensitit der Plaka-
tierung und Inserierung in den Jahren 1943 und
1944 einiges zu winschen {ibrig liess. Polizei-
direktion und Regierung haben, lange bevor die
Interpellation eingereicht wurde, bei den Geschifts-
stellen und auch beim Vorstand der Seva-Genossen-
schaft interveniert und erklirt, dass der Regierungs-
rat sich die Erteilung weiterer Bewilligungen iiber-
legen werde, wenn nicht eine Méissigung in der
Propaganda eintrete. Wir haben die schriftliche Zu-
sicherung der Seva-Genossenschaft, dass in Zukunft
eine ganz einfache Propaganda entfaltet wird, die
nur Firmabezeichnung, Ziehungstermin, Lotterie-
plan und Verkaufsstellen umfasst. Eine weitere
Kiirzung der Propaganda wéire nicht angingig. Man
muss es dem Unternehmen ermdglichen, in der
Oeffentlichkeit zur Beteiligung einzuladen. Der
Regierungsrat hat sich mit dem, was erreicht
wurde, zufrieden erkldart. Das, glaube ich, dirfen
auch der Interepellant und der Grosse Rat tun.

Die Staatswirtschaftskommission wird von Zeit
zu Zeit iiber die Verwendung der Gelder orientiert,
die dem Regierungsrat aus den Ertrignissen der
Seva-Emissionen zur Verfiigung stehen. Es ist nicht
so, dass der Betrag von 75 0o gekiirzt worden wire,
gsondern es sind davon flir gewisse wohltitige
Zwecke einige Verwendungen prozentual festgelegt
worden; aber der insgesamt verfiighare Betrag ist
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immer noch 75 0o des Reingewinnes. Man darf nicht
iibersehen, dass jede Seva-Emission fiir mehr als
Fr. 500000. — Gewinne bereitstellen muss, ob sie
nun eine Million oder nur eine halbdg Million Franken
einnehme. Wenigstens 50 0o der Emissionssumme
miissen im Trefferplan dem Loskdufer zugesichert
werden.

Durch die Propagandagelder verdienen die Zei-
tungen, Druckereien usw. Darin liegt auch Arbeits-
beschaffung.

Der Vertrieb der Lose und damit die Beldstigung
in den Restaurants ist vor lingerer Zeit polizeilich
abgestellt worden.

Die Beitrige fiir wohltitige Zwecke sind sehr
begehrt. Die Polizeidirektion hat immer fiir Mil-
lionen Franken Beitragsgesuche pendent. Es kinnen
nicht alle Gesuche sofort befriedigt werden. Leute,
denen nicht sofort etwas zugeteilt werden kann,
greifen das Lotteriewesen oft an und finden, man
miisse dagegen aus moralischen Griinden auftreten.

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass
weitere Schritte nicht unternommen werden miissan.
Wenn wir nicht wollen, dass die ausserkantonalen,
oder, in Friedenszeiten, die auslindischen Lotterien
den Kanton Bern mit Losen iiberschwemmen, miis-
sen wir die Bewilligungen fiir die Seva-Lotterie un-
gefdhr im bisherigen Ausmass weiter erteilen. Ich
glaube, damit konnte sich der Interpellant zufrieden
geben,

Locher. Es tut mir leid, dass ich mich von der
Antwort des Regierungsrates nicht befriedigt er-
kliren kann. Die Beispiele, die ich brachte, sind
zum Teil ganz neuen Datums. Zum Beispiel die
6 Plakate in einem Wartsaal, die ich erwihnte,
bedeuten immer noch eine starke Uebertreibung.

Motion der Herren Grossrite Hack und Mitunter-
zeichner betreffend Kontrolle der politischen Ver-
sammliungen.

Die am 28. Februar eingereichte Motion hat
folgenden Wortlaut:

«In Anbetracht der Lockerung der eidgends-
sischen Bestimmungen, welche die politischen Par-
teien betreffen, wird der Regierungsrat eingeladen,
auf die Verfiigungen betr. politishe Versammlungen
zuriickzukommen in dem Sinne, dass politische
Gruppen, die in den Riten vertreten .sind, von der
Einholung einer Genehmigung fiir $ffentliche Ver-
sammlungen befreit werden konnen.»

Hack. Das Begehren, das in meiner Motion
vom 28. Februar zum Ausdruck kommt, ist durch
einen Beschluss des Regierungsrates vom 27. April
1945 erfiillt. Die generelle Bewilligung hat aber
keine Giltigkeit fiir offentliche politische Ver-
sammlungen, an denen Angehorige ausldndischer
Staatsangehorigkeit mitwirken, oder an denen
aussenpolitische Themata behandelt werden. Ich
mdochte den Polizeidirektor um eine nihere Um-
schreibung dieses zweiten Vorbehaltes bitten.
Aussenpolitische Themata kénnen in irgendwelchem
Referat beriihrt werden.
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Seematter, Polizeidirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Herr Motionidr erklirt, dass
die Wiinsche seiner Motion mit dem Regierungs-
ratsbeschluss vom 27. April erfiillt wurden. Ich
kann deshalb die Beantwortung kurz halten.

Der Bundesratsbeschluss vom 9. Juli 1940 iiber
die Kontrolle politischer Versammlungen ist noch
heute in Kraft. Er lautet: «Bis auf Wiiteres be-
diirfen alle offentlichen und geschlossenen po-
litischen Versammlungen, sowie alle Umziige und
alle offentlichen Kundgebungen politischen Charak-
ters einer polizeilichen Genehmigung durch die zu-
stindige kantonale Behorde. Sie sind mindestens
8 Tage vorher anzumelden.» Wir kionnen diesen
Beschluss micht ignorieren, wenn er auch nicht
mehr rigoros durchgefithrt wird. Der Regierungs-
rat hat bereits im Jahre 1940 die generelle Be-
willigung fiir geschlossene Versammlungen an alle
Parteien, die im Grossen Rat durch eine Fraktion
vertreten sind, erteilt, und spéter an alle Parteien,
die im Grossen Rat vertreten sind. Der Kanton Bern
ist damit den Parteien weit entgegengekommen.

Einige Kantone haben nachher die dffentlichen
politischen Versammlungen nicht mehr unter Bewilli-
gungspflicht gestellt, aber erst 1944. Die Regierung
des Kantons Bern hat zu Beginn des Jahres 1945
erwogen, ob sie das auch tun wolle, und hat im
April diesen Beschluss gefasst, so dass nun alle
Gffentlichen politischen Versammlungen frei sind,
mit Ausnahme der Kundgebungen, die im Freien
veranstaltet oder nicht in der Presse angekiindigt
werden, sowie der Veranstaltungen, an denen Refe-
renten auslindischer Staatsangehdrigkeit mitwirken,
oder an denen aussenpolitische Themata behandelt
werden.

Dieser letztere Vorbehalt bezieht sich selbst-
verstdndlich nicht auf den Fall, wo beispielsweise
iber die Alters- und Hinterbliebenenversicherung
diskutiert und dabei vom Beveridge-Plan und
andern sozialen Institutionen des Auslandes ge-
sprochen wird. Aber wenn das Thema zum vorn-
herein ein aussenpolitisches ist, das die Politik
eines andern Landes beschligt, bleibt die Veran-
staltung bewilligungspflichtig. Es wiire eine furcht-
bare Buchstabenreiterei, wenn man sagen wiirde,
jedesmal, wenn ein Referent in einem innenpoliti-
schen Thema einen Hinweis auf das Ausland mache,
misse das als bewilligungspflichtige Angelegenheit
betrachtet werden.

Die Polizei ist sich bewusst, dass man auf
diesem Wege die klare Vorschrift umgehen kdnnte,
und daher 1st im Regierungsratsbeschluss der Vor-
behalt angebracht, dass auch die generell bewillig-
ten Versammlungen jederzeit von der Polizei kon-
trolliert werden koénnen.

Die Partei der Arbeit bringt in fast allen Ver-
sammlungen zum Ausdruck, die Polizei hitte Freude
an der Versammlungskontrolle. Auch in der Presse
wurden der Polizei absurde Dinge unterschoben. Im
« Vorwiérts » vom 3. Mai heisst es: «Hitler fillt, aber
Polizeidirektor Seematter mdchte seinen Geist ret-
ten.» Darauf braucht man gar nicht einzutreten.

In der Junisession wird den Eidgendssischen
Riiten eine Vorlage unterbreitet werden, dic dahin
geht, die Vollmachten abzubauen. Die Vorlage muss
das Bundesparlament passieren, sonst wiren wahr-
scheinlich eine Anzahl Massnahmen, die auf dem
Vollmachtenwege ergriffen wurden, bereits aufge-
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hoben worden. Ich hoffe, dass eine dieser Mass-
nahmen gerade die Aufhebung der Versammlungs-
kontrolle sei. Ich mdchte allen Parteien, die glauben,
die Polizeidirektion hitte an der Beschrinkung der
Versammlungsfreiheit Freude gehabt, zurufen, dass
wir bei der Aufhebung des Beschlusses doppelt so
viel Freude haben werden wie alle Parteien zu-
sammen, inklusive die Partei der Arbeit. Mit dieser
Erklarung fallen alle Behauptungen gegenteiliger
Art in sich zusammen und kdnnen als den Tat-
sachen widersprechend zuriickgewiesen werden.

Abstimmung.

Fiir Erheblicherklirung der Motion . Mehrheit.

Vollishegehren fiir die Einfiihrung einer Alters- und
Hinterlassenenversicherung im Kanton Bern, Be-
richt und Antrag der Direktion des Armenwesens.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 391 hievor.)

Priisident. Herr Grossrat Buri hat letzte Woche
zu Ziffer II a und b einen Ordnungsantrag ge-
stellt, {iber den wir jetzt zu diskutieren haben. Ich
mochte vorschlagen, dass jede Fraktion zum Wort
komme und nachher abgestimmt werde.

Bratschi. Der Standpunkt unserer Fraktion und
der Gewerkschaften ist geniigend bekannt; sie haben
eine Reihe von Initiativen ergriffen, um mdglichst
bald die eidgentssische Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung zu erreichen. Nur auf eidgendssischem
Boden kann die Frage befriedigend gelost werden.
Gegenwirtig werden sehr konkrete Anstrengungen
gemacht. Wir haben den Bericht der grossen Ex-
pertenkommission, die vom Volkswirtschaftsdepar-
tement eingesetzt wurde. Er gibt Auskunft dar-
itber, wie die Fragen versicherungstechnisch, ad-
ministrativ, politisch gelost werden konnen. Der Be-
richt ist brauchbar. Daneben haben wir einen Be-
richt einer kleinen Expertenkommission, die vom
Eidgendssischen Finanzdepartement eingesetzt wor-
den ist. Er gibt auch Auskunft dartiber, wie der
Anteil des Bundes am Versicherungswerk finanziert
werden soll. Die Grundlage fiir die Weiterberatung
des eidgendtssischen Werkes ist also vorhanden.

Kiirzlich hat der Vorsteher des Eidgendssischen
Volkswirtschaftsdepartementes in Ziirich erneut ge-
sagt, dass der Bundesrat die Schaffung des eidge-
nossischen Versicherungswerkes als die wichtigste
und dringendte sozialpolitische Neuerung be-
trachte. Wir hoffen, es werde gelingen, die eid-
genossische Versicherung zu verwirklichen.

Die Frage ist die, wann das Werk in Kraft ge-
setzt werden koénne und ob eine Uebergangslosung
getroffen werden solle. Der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund glaubt, dass, wenn die Versiche-
rung erst @m 1. Januar 1948 in Kraft gesetzt werden
kénne (mit dem muss man rechnen), eine Ueber-
gangsordnung geschaffen werden sollte, damit dic
alten Leute nicht noch einmal zwei Jahre warten
miissen. Die eidgenossische Expertenkommission
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hat den Vorschlag unterstiitzt. Er wird im Bundes-
haus geprift.

Wenn der Kanton jetzt etwas niitzliches tun
konnte, wire es ein Vorstoss unserer Regierung im
Bundeshaus in der Richtung, dass eine Uebergangs-
losung getroffen werde, spitestens auf 1. Januar
1946. Das kidme auch dem Kanton zugute.

Nun haben wir aber die kantonale Initiative, die
vom Volk angenommen wurde. Wir miissen uns
damit auseinandersetzen. Der Bericht gibt Auskunft
dariiber, wie sich die drei Herren der Experten-
kommission die Losung vorstellen. Sie hat keine
Aussicht, verwirklicht zu werden, schon wegen der
Art der Finanzierung. Das Volk wiirde einer Ver-
doppelung der kantonalen Steuern nicht zustimmen
und dazu noch eine Kopfquote von Fr. 48. — be-
zahlen. Es hat keinen Sinn, diesen Gedanken weiter
zu verfolgen. Wird die eidgendssische Versicherung
angenommen, kommt bloss eine kantonale Zusatz-
versicherung in Betracht, eventuell ein Zusatz
durch die Gemeinden. Das wire zum Teil sogar
notig. Aber eine Zusatzversicherung auf der hier
vorgeschlagenen Grundlage kommt nicht in Be-
tracht, wenn daneben noch die eidgendssische Ver-
sicherung auf Basis von je 2 Lohnprozent, bezahlt
durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, besteht. Wird
aber die eidgendssische Versicherung verworfen,
kommt diese Finanzierung im Kanton auch nicht in
Betracht, weil dann die 2 9 von Arbeitnehmer und
Arbeitgeber frei werden. Das Militir wird im Frie-
den von diesen 4 0o nur sehr wenig beanspruchen.
Dann stellt sich die Frage, iber wieviel von diesen
4 o/ wir verfiigen konnen.

Ich sehe darum mnicht, was eine grossritliche
Kommission mit dieser Vorlage machen sollte.
Irgendwelche praktische Arbeit kann gar nicht ge-
leistet werden. Man sollte die Angelegenheit ver-
schieben, bis die Frage der eidgendssischen Ver-
sicherun‘g entschieden ist.

Wenn wir im Kanton vorgehen, als ob die eid-
genossischen Vorbereitungen micht da wiren, ge-
langen wir vielleicht zu einem kantonalen Vor-
schlag. Es besteht aber gar keine Aussicht auf An-
nahme eines kantonalen Projektes, solange die eid-
genossische Abstimmung mnicht stattgefunden hat.
Wir wiirden dem eidgendssischen Werk einen
Birendienst erweisen. Vorherige Ablehnung einer
kantonalen Vorlage wire kein gutes Vorzeichen fiir
die Abstimmung auf eidgenodssischem Boden. Der
Moment, jetzt im Kanton die Sache zu fordern, ist
ungliicklich gewihlt. Die Sache sollte verschoben
werden. In 1 bis 11 Jahren wird dariiber ent-
schieden, ob die eidgenotssische Versicherung zu-
stande kommt. Die Hoffnung ist jetzt auf die eid-
genossische Versicherung gerichtet. Diese Hoffnung
soll man durch nichts anderes stdren.

Das hindert die Regierung nicht, zu priifen, was
der Kanton erginzend tun konne.

Normalerweise erhalten wir von der Regierung
eine Vorlage, die von einer grossritlichen Kommis-
sion behandelt wird. Wir haben daneben die Mog-
lichkeit, im Grossen Rat die Initiative zu ergreifen
und eine Vorlage an die Regierung oder direkt vor
das Volk zu bringen. Aber dass die Regierung eine
grossritliche Kommission bestellen liasst, die sagt,
in welcher Richtung die Regierung eine Vor-
lage ausarbeiten soll, wire ein seltsamer Weg,
der auch gar nicht zweckmissig wire. Die sach-
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lichen Méglichkeiten, die einer solehen Kommission
bekannt sein konnen, sind der Regierung ebhensogut
bekannt.

Unsere Fraktion ist mit aller Entschiedenkeit
der Meinung, dass eine schweizerische Alters-
und Hinterbliebenenversicherung geschaffen werden
muss, dass auf 1. Januar 1946 eine Uebergangs-
I5sung in Kraft treten und dass die Regierung diese
Bestrebung wunterstiitzen soll. Wir stimmen dem
Verschiebungsantrag Buri zu.

Egger (Bern). Im Namen der Fraktion mdchte
ich den Antrag Buri unterstiitzen, man solle die
Kommission nicht einsetzen. Unsere Ueberlegungen
sind die gleichen wie die des Herrn Bratschi.

Wir konnten in unserem Kanton wihrend vieler
Jahre ohne Einschrinkung der demokratischen
Rechte regieren. Hier stehen wir vor einem Vvolk.s-
entscheid. Dieser soll selbstverstindlich respektiart
werden. Aber ein Volksentscheid muss auch mit
verniinftigen Grundsitzen realisiert werden, und da
stossen wir auf die von Herrn Bratschi angefiithrien
Schwierigkeiten. Wenn im Jahre 1946 sowohl das
eidgendssische wie das kantonale Versicherungs-
werk diskutiert wiirde, gibe das Verwirrung.

Die Ablehnung einer grossritlichen Kommission
soll nicht bedeuten, dass nun die Regierung die
Sache nicht weiter verfolgen soll. Ich war ver-
wundert, dass die Regierung einen ausserordent-
lichen Weg einschligt. Will sie die Verantwortung
dem Grossen Rat zuschieben, wenn in der Sache
nichts geht? Die Kommission wiirde sicher keine
produktive Arbeit leisten. Die Armendirektion hat
die Pflicht, die Sache weiter zu verfolgen. Sie hat
das Material und die Leute hierzu. Sie kann auch
einen LExperten beauftragen, ein Projekt auszu-
arbeiten fiir den Fall, dass die eidgendssische
Altersversicherung nicht zustande kommt.

Wir werden fiir den Antrag Buri stimmen. Das
ist mnicht ein Hin- und Herschieben der Frage,
Herr Bigler, sondern wir wollen auf bernischem
Boden eine Verwirrung der Geister vermeiden.

Buri. Herr Bigler sagt, dass das Bernervolk
das Volksbegehren angenommen habe und wir ver-
pflichtet seien, ihm Nachachtung zu verschaffen.
Damals wurde das Volksbegehren mit 17 0 der
Stimmberechtigten angenommen. Der «Jungbauer »
brachte am 12. Mai eine Wahlbetrachtung, worin
die Bauern-, Gewerbe- und Biirgerpartei mit de-
placierten Ausfithrungen kritisiert und auf einen
dhnlichen Prozentsatz hingewiesen wird, mit dem
die Regierung gewihlt worden sei. — Herr Bigler
sagt, es sei uns nicht wohl, dass die Geschichte
weiter behandelt werde, wir seien von Anfang an
dagegen gewesen. Es ist bedauerlich, dass man
bei jeder Gelegenheit solche Unterschiebungen vor-
nimmt. Wir dringen auf eine eidgendssiche Losung
und miissen uns gegen solche Verdichtigungen ver-
wahren. Wir sind ganz damit einverstanden, dass
bis zur Verwirklichung der Altersversicherung eine
Uebergangslisung getroffen wird. Wir haben vieles
vorgekehrt, um den Alten zu helfen. Die Akthon
fiir das Alter wurde verbessert.

M. Moeckli, directeur de l'assistance publique,
rapporteur du Conseil exécutif. Je vous ai exposé
jeudi dernier les motifs pour lesquels le gouverne-
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ment a présenté la proposition que vous connaissez.
Cette proposition n’a pas I'heur de plaire extra-
ordinairement au Grand Conseil. Nous comprenons
parfaitement, aussi bien que les orateurs qui se
sont succédé a cette tribune, les difficultés du
projet qui est soumis par le rapport des experts.
Nous saisissons aussi les difficultés de I'heure
et de la concomitance des deux questions: aspect
fédéral et aspect cantonal.

Le gouvernement entend, par le rapport qu’il
a présenté, continuer & donner satisfaction a la
volonté populaire exprimée le 11 juillet 1943.

Aprés les déclarations des représentants des
principales fractions qui viennent d’étre faites, il
va sans dire que le Grand Conseil votera la motion
d’ordre (car c'en est une) présentée par M. Buri.
Cela n'empéchera pas toutefois le gouvernement,
ainsi que le veeu en a été exprimé de différents
cotés, de poursuivre 'étude de la question. Nous
avons évidemment en mains le moyen de le faire,
en ce sens que le gouvernement peut constituer
de son propre chef une commission chargée, sur
la base du rapport des experts, d’examiner le
probléme d’un peu plus prés; une proposition sera
faite dans ce sens au gouvernement. Le Grand
Conseil va donc statuer sur cette motion d’ordre.

Permettez-moi cependant id’ajouter quelques mots
sur la question en général.

A propos du projet des experts fédéraux, la
situation est la suivante: Les gouvernements can-
tonaux, ainsi que les grandes associations écono-
miques du pays ont été mis officiellement en
possession des rapports des experts qui ont
examiné, d'une part, la question technique de
lassurance, d’autre part, la nature et la portée
financiére du projet. Les cantons doivent, dans un
délai qui expire le 16 juin, faire valoir leur
opinion aupres des instances fédérales. Peut-étre
faudra-t-il s’attendre & ce que la Suisse romande
demande une prolongation de ce délai, étant donné
que les exemplaires francais du rapport ont été
mis & disposition il y a une huitaine de jours
seulement. Mais l'office fédéral des assurances
sociales tient & ce que les avis cantonaux lui
soient fournis le plus rapidement possible.

Le gouvernement bernois, dans le rapport qu’il
présentera, dira sans doute que les propositions
des experts fédéraux forment une base sérieuse de
discussion, a condition toutefois que la variante I
soit prise en considération.

Il est évident que les gouvernements cantonaux
examineront aussi trés attentivement la question de
la. couverture des dépenses.

Quant & la solution transitoire & laquelle
MM. Bratschi, Egger et Buri ont donné leur accord,
jajouterai qu’'il y a huit jours, la conférence des
chefs des Départements cantonaux de l’assistance
publique a examiné, au cours de plusieurs séances
spéciales, ces différents points; j’ai eu I’honneur
d’y présenter le rapport sur la solution provisoire
a4 intervenir pour 1946/1947. La conférence a
exprimé l’avis que pour ces deux années inter-
meédiaires, la Confédération devrait mettre a dis-
position des montants beaucoup plus considérables
qu’actuellement, pour l'aide fédérale aux vieillards
et survivants jusqu'a la mise en vigueur de
l'assurance en 1948.
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Le représentant du Département fédéral de
I'économie publique, office fédéral des assurances,
M. le Dr Saxer, a annoncé que des projets sont
a l'étude et que tous ces projets prévoient des
montants beaucoup plus importants qu’actuellement
pour l'aide a la vieillesse, aux veuves et orphelins.
On prévoit également une quote-part des cantons
de sorte que, dans un avenir pas trop éloigné, le
gouvernement présentera probablement au UGrand
Conseil un rapport et des propositions en cette
matiére. Ces propositions auront évidemment une
portée financiere. Nous ne pouvons pas encore dire
si cette portée financiére demeurera dans la com-
pétence du Grand Conseil ou si le projet que nous
présenterons devra étre soumis au peuple parce
que dépassant la compétence financiere du Grand
Conseil. Nous mne pourrons le dire que lorsque
nous serons en possession dune décision des
Chambres fédérales ou d'un projet du Conseil
fédéral.

Telles sont les quelques explications qu’il était
bon d’ajouter & la discussion de cette question.

Bigler. Ich habe erklirt, dass wir den Vorschlag
der Regierung gutheissen. Es bedeutet eine Gefahr,
den Antrag abzulehnen. Das Bernervolk wiirde den
Eindruck erhalten, der bernische Grosse Rat lehne
den Wunsch der Initiative zum vornherein ab. Das
miissen wir vermeiden. Deshalb sollte der Be-
schlussesentwurf der Regierung gutgeheissen und
eine Kommission bestellt werden.

Die Initianten haben die Schwierigkeiten gewdir-
digt. Es konnte der Moment kommen, wo sie ge-
zwungen wiren, ans Bundesgericht zu appellieren.
Alle grossen Parteien haben damals Verwerfung
emplohlen; trotzdem hat das Bernervolk die Initia-
tive gutgeheissen. Darin kommt deren Bedeutung
zum Ausdruck. Sowohl die Initiative wie die Regie-
rungsratswahlen haben ungefihr gleich viele Stim-
men auf sich vereinigt, nur lag bei der Wahl der
Regierung eine Unterstiitzung durch grosse Parteien
vor, bei der Abstimmung iiber die Initiative aber
nicht. 40000 Berner haben zur Initiative gestimmt.
Es ist gefihrlich, die Sache zu verschleppen. Durch
Einsetzung einer Kommission dokumentieren wir,
dass wir das Volk auf keinen Fall fallen lassen. Ich
beantrage Zustimmung.

Priisident. Herr Buri will den Beschlussentwurf
nicht ablehnen, sondern die Beratungen mit Riick-
sicht auf den Stand der eidgendssischen Versiche-
rung verschieben. Ich beantrage daher, iiber fol-
gende Formulierung abzustimmen: « Der Grosse Rat
nimmt Kenntnis vom Bericht des Regierungsrates
und verschiebt mit Riicksicht auf die Beratung fiir
eine eidgendssische Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung die materielle Behandlung. » Herr Buri ist
mit dieser Formulierung einverstanden.

Bigler. Ich stelle einen Eventualantrag, der zum
Ausdruck bringen soll, dass die Regierung beauf-
tragt wird, die matericlle Frage weiter zu verfolgen.

Priisident. Aus allen Voten ging hervor, dass
die Regierung die Angelegenheit weiter verfolgen
soll. Herr Regierungsrat Mceckli hat das auch er-
klart, v
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Wir stimmen iiber den Antrag Buri in dem Sinne
ab, dass die Regierung die Sache weiter verfolgen
soll.

Abstimmung.

Fiir den Antrag Buri Grosse Mehrheit.

Motion der Herrem Grossrite Niklées und Mitunter-
zeichner betreffend Steuereinschitzung der land-
wirtschaftlichen Betriebe im Jura.

Die am 28. Februar 1945 eingereichte Motion
hat folgenden Wortlaut:

«Das neue Steuergesetz sieht in Art. 54 vor,
dass landwirtschaftliche Betriebe zum Ertragswert
steuerpflichtig sind.

Die vom Regierungsrat in der Wegleitung auf-
gestellten Ansitze entsprechen fiir den Jura nicht
den Tatsachen. Die gleichen Ansitze wurden schon
frither fiir die Wehrsteuer und das Wehropfer an-
gewendet, was zu Klagen Anlass gab. Es wird nicht
verstanden, dass der Jura gleich eingeschitzt ist
wie die fruchtbarsten Gegenden des Kantons.

Der Regierungsrat wird beauftragt, diese An-
gelegenheit in befriedigender Weise zu ordnen. »

Nikles. Die Motion richtet sich gegen die An-
sitze, die zur Festsetzung des Ertragswertes land-
wirtschaftlicher Betriebe im Jura angewendet wer-
den sollen. Man kann es nicht verstehen, dass im
Jura die gleichen Ansitze angewendet werden wie
im Mittelland, da doch die Verhéltnisse im Jura un-
gefihr gleich sind wie im Oberland. Ich habe
schon bei der Beratung des neuen Steuergesetzes
gelegentlich auf diesen Uebelstand hingewiesen.
Man ist immer dariiber hinweggegangen. Ich glaubte,
man werde beim Aufstellen dieser Ansiitze dem Be-
gehren einigermassen nachkommen. Leider musste
ich beim Studium der Wegleitung zum neuen
Steuergesetz feststellen, dass das nicht der Fall ist.
Auf Seite 36 heisst es: Der Prozentsatz betrdgt bis
auf Weiteres im Oberland 65 0, im Seeland 70 0/,
im Emmental 75 0, in allen iibrigen Gebieten des
Kantons 75 0. So ist der Jura gleichgestellt wie
das Mittelland und 5 o hoher taxiert als das See-
land.

Wer den Jura kennt, muss bekennen, dass diese
Ansétze unrichtig sind. Es wurde gesagt, die An-
sitze seien auf Grund von Erhebungen der Exper-
ten aufgestellt worden. Diese Experten haben offen-
bar die Verhiltnisse im Jura wenig gekannt, sonst
wiren sie nicht zu diesem Resultat gekommen. Die
Krisenzeit in der Landwirtschaft hat bewiesen, dass
im Jura ebensoviele Landwirte sanierungshediirf-
tig sind wie andernorts. Schuld daran waren vor
allem die hohen Zinsen und Steuerlasten. Im Jahre
1919 wurde eine Revision der Grundsteuerschatzung
durchgefiihrt. Die Gemeinden erhielten den Auftrag,
die Schatzung um durchschnittlich 30 0o zu er-
hohen. Ich war damals Mitglied der lokalen Kom-
mission zur Schitzung von Wohnhdusern und
Fabrikgebduden. Fiir die Landwirtschaft amtierten
zwel dltere, erfahrene Bauern. Diese sagten schon
damals, es werde nicht gut kommen, wenn wieder
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normale Zeiten eintreten. Die Erfahrung hat be-
wiesen, dass sie recht hatten. Damals war eine Er-
hohung vielleicht einigermassen gerechtfertigt; denn
die Bauern hatten Geld verdient, die Preise fiir
landwirtschaftliche Produkte waren hoch. Es hat
ein reger Handel mit landwirtschaftlichen Be-
trieben eingesetzt. Besonders vom Oberland kamen
Liebhaber die Masse, kauften die Giiter zu iiber-
setzten Preisen zusammen und glaubten, ein gutes
Geschift zu machen. Die hohe Grundsteuerschatzung
kam ihnen zu Hilfe. Mit Leichtigkeit erhielten sie
zwei Drittel der Grundsteuerschatzung auf 1. Hy-
pothek, auch auf die 2. und 3. Hypothek kriegte
man Geld, weil die Banken solches im Ueberfluss
hatten. Diese Bauern mussten ihren Fehler bald
einsehen; denn der Ertrag ist im Jura klein, in
hoheren Lagen kann man gewdhnlich nur einmal
mihen. Der Winter ist dort lang, die Arbeit im
Walde ist oft infolge des Schnees unmoglich. Als
dann Vieh- und Milchpreise sanken, war die Kata-
strophe da. Die Leute kamen in Konkurs, mussten
ihr Heimwesen verlassen. Meistens waren das
kinderreiche Familien. Sie zogen in industrielle
Ortschaften. Fiir den Bauernstand waren diese
Leute verloren. Sie wiinschen sich nicht zuriick
in die Armut. Die etwas besser Situierten, die
vielleicht schlagharen Wald hatten, hielten es etwas
linger aus und konnten spéter durch die Bauern-
hilfskasse saniert werden. Als Vertrauensmann der
Bauernhilfskasse hatte ich Gelegenheit, in die
Armut hineinzusehen. Trotzdem die Giiter durch
diese Kasse um 30 bis 40 o/ herabgesetzt wurden,
blieb die Grundsteuerschatzung gleich. Was man
mit der einen Hand gab, wurde mit der andern ge-
nommen. Wihrend 25 Jahren wurden Steuern be-
zahlt auf Vermogen, das gar micht existierte.

In letzter Zeit sind viele grossere Betriebe ge-
kauft worden, besonders von Kapitalisten und Ge-
nossenschaften. Es kommt vor, dass die Verkdufer
als Pachter dort bleiben. Die Kdufer begniigen sich
gewohnlich mit wenig Zins. Die Hauptsache ist
ihnen die Sicherheit der Anlage des Geldes. Es ist
zu bedauern, dass immer noch solche Kiufe statt-
finden konnen.

Im Jura hat der Bauer nur Einnahmen aus Vieh.
Auch in den tieferen Lagen kann nur wenig ge-
pflanzt werden.

Auf Basis der Grundsteuerschatzung werden
iibrigens mehrere Steuern erhoben.

Ich wurde durch Fachleute, die mit diesen
Schatzungen zu tun haben, bewogen, meine Motion
einzureichen. Meine Forderung ist gerechtfertigt.
Das Bauernsekretariat hat in wunserer Gegend
Schatzungen vorgenommen, die 42 0 wunter der
Grundsteuerschatzung sind.

Aus den angefiihrten Griinden bitte ich den
Regierungsrat, die Motion entgegenzunehmen und
fir die Festsetzung des Ertrages fiir landwirtschaft-
liche Betriebe im Jura 700/ der Grundsteuer-
schatzung anzusetzen, statt 75 0o, wie vorgesehen.
Ich' glaube, dass diese Forderung bescheiden ist.

Diirrenmatt, Finanzdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Frage der Grundstiick-
bewertung wird den Grossen Rat im Herbst ein-
gehend beschiftigen. Das neue Steuergesetz steht
auf dem Boden, dass nach dem Ertragswert ein-
geschiitzt werden soll. Der gleiche Grundsatz gilt
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fir die eidgendssische Wehrsteuer und das Wehr-
opfer.

Um den Ertragswert festzulegen, ist im neuen
Steuergesetz der Begriff des amtlichen Wertes ein-
gefithrt worden. Alle Grundstiicke sollen auf dem
Wege des amtlichen Wertes besteuert werden.
Dieser soll durch besonderes Verfahren festgelegt
werden. Hieflir ist ein Dekret in Vorbereitung.
Es wird viel zu sprechen geben.

Andere Motionen sind angekiindigt und ein-
gereicht worden, die sich mit der Art und Wieise
der Ermittlung des amtlichen Wertes befassen. Es
wird eine interessante Auseinandersetzung geben.

Einstweilen kdnnen wir unser neues Steuer-
gesetz nur provisorisch nach dieser Richtung in
Kraft setzen, weil es lingere Zeit gehen wird, bis
der amtliche Wert ermittelt ist. Das ist ein weit-
liufiges Verfahren. In der Zwischenzeit, das heisst
colange der amtliche Wert nicht ermittelt ist, be-
helfen wir uns so, dass wir einen Prozentsatz der
Grundsteuerschatzung als amtlichen Wert ansehen.
Das ist im neuen Steuergesetz vorgesehen. Auf
diese provisorische Massnahme ist man angewiesen,
wenn man dieses Jahr das Steuergesetz handhaben
will.  Die prozentuale Festsetzung ist eine tohe
Berechnungsmethode. Am einen Ort kommt man
gut durch mit 75 0jp, an andern Orten heisst es,
75 0/ sei viel mehr als der Ertragswert. Bei der
schematischen Behandlung, die sich jetzt aufdringt,
werden gewisse Scharten vorhanden sein, die aus-
gemerzt werden miissen.

Wie verhilt es sich im Jura? Herr Grossrat
Nikles behauptet, dass mit 7500 den Verhilt-
nissen nicht Rechnung getragen werde. Dieser Satz
existiere fiir das bernische Mittelland. Der Wert
des Landes im Jura sei geringer als der im Mittel-
land. Das Wesentliche ist aber die Grundlage, die
Grundsteuerschatzung selber. Diese ist im Jura
wesentlich niedriger als im Mittelland. Man hat
diese Frage micht aus dem Handgelenk erledigt.
Schon bei der eidgendssischen Wehrsteuer wurde
vorgesehen, dass der amtliche Wert der Ertragswert
sein soll. Weil man auch fiir die eidgendssische
Wehrsteuer keine sichere Grundlage hatte, musste
man damals schon auf die Grundsteuerschatzung
abstellen und hat den Ertragswert in Prozent
der Grundsteuerschatzung angenommen. Dazu hat
man landwirtschaftliche Fachleute beigezogen. Herr
Nikles sagt, die hétten nicht viel von der Sache
verstanden. Es waren aber tiichtige Landwirte. Bei-
spielsweise war dabei Herr Lioffel, Landwirtschafts-
lehrer, in Courtemelon, Herr Tschanz im St. Immer-
tal und andere. Die sagten, 75 0 seien auch fiir
den Jura angemessen. Wir haben diesen Ansatz fiir
das neue Steuergesetz beibehalten, wie 1942 fiir
die eidgenossische Wehrsteuer. Das konnten wir,
weil nach den Ergebnissen des Schweizerischen
Bauernsekretariates inzwischen der Ertragswert der
landwirtschaftlichen Grundstiicke auch im Jura ge-
stiegen ist, und zwar um etwa 15 0. Deshalb hat
die eidgendssische Steuerverwaltung fiir die gegen-
wirtige Veranlagung gesagt, 75 0 seien zu wenig,
man miisse auf mindestens 85 0/ gehen, wenn man
den Ertragswert der Bauerngiiter einigermassen be-
ritcksichtigen wolle. Wir haben uns gegen dicses
Begehren zur Wehr gesetzt. Dem ist Rechnung ge-
tragen worden, und die eidgendssische Steuerver-
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waltung hat sich schliesslich mit der Beibehaltung
des Satzes von 75 0p einverstanden erklirt.

7506 im Jura ist nicht das Gleiche wie 75 0o
im Mittelland, weil die Grundsteuerschatzung im
Mittelland hoher ist als im Jura. Die Steuerver-
waltung hat mir Beispiele zur Verfiigung gestellt.
Es betrug die Grundsteuerschatzung in einem Be-
trieb in Renan (10,6 ha) Fr. 27400.—, in Nenz-
lingen (10,8 ha) Fr. 43300.—, in Biglen (10,3 ha)
Fr. 82100.—, in Grafenried (10,3 ha) IFr. 73 000.—.
Wenn man 75 06 davon rechnet, macht das fiir
die beiden Betriebe im Jura Fr. 20500. — resp.
Fr. 32000. —, fir die beiden Betriebe im Mittel-
land Fr. 61000.— resp. Fr. 56 000. —. Da komm!
der Unterschied zum Ausdruck. Pro Hektare be-
rechnet, macht das im Jura Fr. 2500.—, im Mittel-
land Fr. 5760.—. Im Jura miissen also, ent-
sprechend idem geringeren Ertrag, weniger Steuern
bezahlt werden als im Mittelland. Das Missver-
standnis ist begreiflich.

Unter diesen Umstdnden kann ich im Auftrag
des Regierungsrates die Motion Niklés nicht ent-
gegennehmen. Ich mdéchte fragen, ob er sich mit
diesen Ausfithrungen nicht zufrieden geben kodnnte,
damit wir nicht abstimmen miissen; denn etwas
anderes kdnnen wir jetzt nicht machen. Wir sind
darauf angewiesen, den Ertragswert einstweilen in
Prozenten der Grundsteuerschatzung anzunehmen.
Wie kiinftig, auf die Dauer, der amtliche Wert der
Grundstiicke ausgemittelt werden soll, wird den
Grossen Rat im nichsten Herbst beschéiftigen.

Nikles. Mit den Ausfiihrungen des Regierungs-
rates kann man nicht gleicher Meinung sein. Gerade
die Experten unterstiitzten mich und erklirten, was
ich verlange, sei gerecht. Der Beweis ist vor-
handen, dass die Grundsteuerschatzung im Jura
zu hoch ist. Die Leute konnen ihren Lebens-
unterhalt nicht bestreiten. Wenn die Motion ab-
gelehnt wird, missen sie fiir die nichsten zwei
Jahre die Steuern auf Basis von 75 0jp bezahlen. Es
ist besser, der Rat entscheide dariiber. Dann ist
die Sache erledigt.

Die Revision der Grundsteuerschatzung muss
sowieso durchgefithrt werden. Mit der Motion hat
das nichts zu tun. Die Experten der Bauernhilfs-
kassen, die heute noch amtieren, haben mich ver-
anlasst, die Motion einzureichen. Ich bitte den Rat,
mich zu unterstiitzen, es sei der Ansatz fir den
Jura auf 70 oo festzulegen.

M. Romy. Différents motifs m’engagent a sou-
tenir la motion de notre collégue Niklés.

Jestime que l'intendance de I'impot a été mal
renseignée en taxant les propriétés agricoles du
Jura au 75 0 de l'estimation cadastrale. Elle n’a
pas suffisamment étudié la situation particuliére
du Jura.

Par suite des courants froids, les réocltes ont
souvent beaucoup & souffrir et 'année derniére,
environ 100 ha de récoltes différentes mn'ont pu
étre rentrées par suite des intempéries.

La commission du Jura, chargée de l'estimation
des immeubles pour les assainissements agricoles, a
procédé a la taxation d’environ 500 propriétés. La
moyenne de 'estimation de ces immeubles n’atteint
pas le 70 9 de la valeur de rendement de 1'esti-
mation cadastrale,
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Dans le district de Moutier, qui est un district
plutot industriel, c’est surtout la vente des établisse-
ments de rapprort qui augmente le prix moyen des
immeubles vendus 'd‘ms le Jura, la commission
d’estimation des lettres de rentes n’atteint pas Io
70 9% en moyenne de l'estimation cadastrale.

Lors de la perception de 'impot pour le sacri-
fice de défense nationale, il avait été¢ établi un
baréme du 7000 de Iestimation cadastrale et
jestime qu’il serait normal et justifié de maintenir
ce taux de perception pour I'impot cantonal.

Cest pour ces différents motifs que je vous
recommande, Messieurs, d’accepter la motion de
M. Nikles.

Abstimmung.

Ifiir Erheblicherkldrung der Motion Mehrheit.

Interpeliation der Herren Grossrite Weber (Treiten)
und Mitunterzeichner betreffend die Beliéimpfung
des Coloradokifers.

(Siche Seite 395 hievor.)

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Chételat.

{(Siehe Seile 396 hievor.)

Weber (Treiten). Meine Interpellation iiber die
Bekdmpfung des Kartoffelkifers ist eingereicht
worden, weil der Schidling dieses Jahr so massen-
haft auftritt, dass er ernste Besorgnis erregt. Bis
dahin ist er nur in einzelnen Feldern aufgehre 1.
Man glaubte, man konne durch das Ablesen der
Kiafer und durch das Spritzen der gefihrdeten
Stellen die weitere Ausbreitung Verhindem. In den
letzten Jahren war das mdglich. Wihrend der
letzten, warmen Wochen ist aber der Schidling
weit herum sehr massenhaft aufzetreten. An vielen
Pflanzen wurden mehrere Kifer und eine gTOSSO
Zahl von Eiablagen gefunden. Das erfiillt Produzent
und Konsument mit Besorgnis.

Die Bekdmpfung ist durch Bundesratsbeschluss
und Verordnung des Regierungsrates geregelt. Es
sind kantonale Zentralstellen und Gemeindekom-
missidre bestellt worden, die die Bekdmpfung or-
ganisieren und iiberwachen. Die Organisation hat
gut funktioniert.

Entsprechend dem massenhaften Auftreten des
Kifers ist vermehrte Hilfe der Oeffentlichkeit ndtig,
damit die Bekdmpfung erfolgreicher aufgenommen
werden kann als bisher. Bis jetzt sind durch die
Zentralstelle Bekdmpfungsmittel abgegeben worden,
zuerst gratis, spiter gegen Bezahlung. Den Ge-
meindekommissiren ist pro behandelte Hektare cine
Entschidigung ausgerichtet worden, ferner 30 bis
60 Rappen pro gemeldeten Fall. Gemessen an der
Arbeit der Leute ist die Entschidigung gleich null.
— Die Spritzgerite sind unter gewissen Voraus-
setzungen von Bund und Kanton bis zu 50 0o sub-
ventioniert worden. Alles tibrige fillt zu Lasten der
Gemeinden und Produzenten. Das war tragbar, so-
lange es sich um Einzelfdlle handelte. Bei massen-
haftem Auftreten wie dieses Jahr wird der Auf-
wand fiir den Produzenten ganz enorm. Erstens
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miissen die Kéfer abgelesen werden. Solange ndm-
lich die Kartoffelstauden nicht eine gewisse Grosse
crreicht haben, kann nicht gespritzt werden, weil
der grisste Teil der Spritzmittel verloren ginge.
Das Ablesen der Kifer verursacht grossen Arbeits-
aufwand, besonders da es wiederholt werden muss.
Das ist beim Mangel an Arbeitskriften ein Problem.
Die Schulen leisten da gute Dienste. Es wurden
durch sie schon in einigen Stunden mehrere Kilo-
gramm Kifer gesammelt. Nach der Verordnung kann,
die hiefir aufgewendete Zeit jedoch nicht als
Schulzeit im Rodel eingetragen werden. Es ist zu
bedauern, dass gewisse Lehrer hier Schwierigkeiten
machen. Der Leiter der Zentralstelle Riiti hat mich
darauf aufmerksam gemacht, dass diese Angelegen-
heit irgendwie geregelt werden miisse.

Einen weiteren Kostenpunkt bildet das Kalk-
arseniat. s kostet Ir. 8.— bis 10.— pro Juchart.
Dazu kommt die Miete fir die Spritzeinrichtuag
und die Entschidigung fiir den Spritzmeister, sowie
der Aufwand fir Mann und Ross.

In vielen Fillen muss die Prozedur wiederholt
werden, z. B. nach starkem Regenwetter. —

Eine schematische B-eké‘unpfmw verursacht also
grosse Kosten. Der Produzent bedarf grosserer
Hilfe durch die Oeffentlichkeit. Es missen billige
Spritzmittel zur Verfigung gestellt oder fiir _abg‘e-
lieferte Kifer Primien ausgerichtet werden. Die
Schulen sollten die ndtige Zeit eriibrigen kdnnen.
Die Gemeinden diirften grossere Beitrdge aus-
richten.

Vielleicht sollten auch weniger giftige Spritz-
miltel angewendet werden. Man hat Bedenken,
zwischen Gemisepflanzungen mit arsenhaltigem
Gift zu funktionieren.

Diese Anregungen sollten ernstlich gepriift wer-
den. Uns Produzenten ist jede weitere Massnahme
recht, die eine erfolgreiche Bekdmpfung verspricht
und eine Entlastung des Produzenten bedeutet.
Auf alle Fille handelt es sich in Anbetracht der
Wichtigkeit des Kartoffelbaus um ernste Fragen.
In dlC*(}ln Sinne mdchte ich die Interpellation ver-
standen wissen. Es wire vielleicht gut, hieriiber
zu diskutieren. [ch mdchte Disku:ssilon verlang-en.

Stihli, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. Welche Gefahr der Kartoffel-
kafer bedeutet, wurde schon wiederholt ausgefiihrt.
Frither hatten wir nur Einflug. Jetzt geht die
Massenvermehrung im eigenen Boden vor sich. Das
Auftreten des Kifers wird durch das Wetter be-
einflusst. Dariiber hat man keine ausreichenden
Erfahrungen. Der Schiidling wurde durch die vor-
zeitig hohe Temperatur im Irihjahr 1945 schr
begtinstigt. Schon vor dem 1.Mai sind an warmen
Lwen Einfliige gemeldet worden.

Die Organisation zur Bekdmpfung des Kifers
kann nicht von einer Stelle aus geleitet werden.
Die Flige spielen sich regional ab. Hier miissen
die landwirtschaftlichen Schulen als Zentralstelle
amten. Sie stehen den Gemeinden in der Be-
kimpfung zur Verfiigung.

Welche Mittel sollen eingesetzt werden, Spritzen
oder Sammeln? Das Spritzen wurde zuerst durch
¢fentliche Beitrége an die Anschaffung von Spritz-
geriten etleichtert. Dann wurden Beitrige an die
Spritzmittel bezahlt. Das Arseniat ist das wirk-
samste Mittel, aber als starkes Gift ist es eine
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gewisse Gefahr. Mit Kolnisch Wasser kann man
aber den Koloradokifer nicht umbringen. Es gibt
immerhin noch ein zweites Mittel, das Gesarol von
der Firma Geigy. Ob der Kifer damit ebenso
wirksam bekdmpft wird, weiss ich nicht, jedenfalls
nur als Larve. Weil tatsfchlich die Gefahr der
Bespritzung anstossender Felder besteht, wird das
Gesarol dem Arseniat oft vorgezogen.

Die schweizerischen Versuchsanstalten befassen
sich mit der Frage der Schidlingsbekimpiung.
Auch die Forschungen der Firma Geigy gehen
weiter. Vielleicht wird ein Mittel gefunden, das
noch wirksamer ist als Gesarol oder Arseniat.

Das Sammeln mit Arbeitskriften kommt teuer
zu stehen. Die Gemeinden haben Kompetenz, die
Schulen heranzuziehen. Man ist bereit, den Schulen
das Sammeln des Koloradokéfers zu empfehlen.
Trotzdem gibt es Schwierigkeiten, weil das Sam-
meln nicht als Unterricht eingetragen wird. Herr
Grossrat Weber kann da vielleicht selbst mit dem
Unterrichtsdirektor sprechen. Ich bin nicht zu-
stindig, fiir ihn eine Erklirung abzugeben. Durch
die Schulen konnen sehr viele Kifer gesammelt
werden, und von einem gewissen Aller an ist ein
Kind fiir das Sammeln fast gleichwertig wie einc
erwachsene Arbeitskraft. Die Inanspruchnahme er-
folgt nur kurze Zeit.

Betreffend Beteiligung der Oeffentlichkeit kann
ich heute kein Versprechen abgeben. Ich nchme
aber die Anregungen entgegen. Die Sache muss
vom Bunde ausgehen. Mit ihm muss die Frage
behandelt werden, ©ob nicht wieder Beitriige an
die Kosten anerkannter Spritzmittel mdglich wiren.
Dieser Weg erscheint mir richtig, andernfalls hiitten
wir an der Kantonsgrenze Schwierigkeiten.

- Der Bund wird einen neuen Appell fiir die Be-
kimpfung des Coloradokifers drucken, der an jede
Haushaltung geht. Ferner ist ein Radiovortrag
durch die Abteilung fiir Landwirtschaft vorgesehen.
Die befasst sich ndmlich auch mit der Schidlings-
bekdmpfung. Unsere Landwirtschaftsdircktion hat
am 15. Mai eine Publikation erlassen, die sich ganz
besonders mit der Bekimpfung des Kartoffelkiifers
befasst und daran erinnert, dass Sdumige in eciner
Gemeinde unter Umstidnden gebiisst werden kdnnen.
Man kann es erzwingen, dass alle Kartoffelpflanzer
in den Gemeinden bei der Bekimpfung mitmachen.

Ueber Beitriige an die Spritzmittel und die Aus-
richtung von Primien fiir gesammelte Kifer will
ich also mit dem Bunde sprechen. Einzelne Ge-
meinden bezahlen bereits Primien fiir das Ein-
sammeln der Kifer.

Weber (Treiten).
fiihrungen befriedigt.

Chételat.
fait.

Ich bin von diesen Aus-

Je me déclare partiellement satis-

Postalat der Herren Grossrate Griitter und Mitunter-
zeichner betreffend Abbau der Luftschuizmass-

nahmen.
(Siehe Seite 327 hievor.)

Griitter. Am 14. Mai 1945 habe ich folgendes
Postulat eingereicht:
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«Der Regierungsrat wird eingeladen, bei den eid-
gentssischen Instanzen vorstellig zu werden, dass
1. die bereits im Bau begriffenen Luftschutzbauten
sofort eingestellt werden, dass 2. keine neuen Luft-
schutzbauten mehr in Angriff genommen werden
und 3. dass die Arbeitskrifte, die frei werden, und
die Baumalerialien, die frei werden, zur Schaffung
von Wohnraum und anderen kulturell und volks-
wirtschaftlich wichtigen Bauten eingesetzt werden.»

Der Zeitpunkt, wo Sanitdtsbunker und andere
Luftschutzbauten in Arbeit waren, ist eigentlich
jetzt verstrichen. Gewisse Fragen, die aktuell waren,
sind es heute micht mehr, weil am 17. Mai der
Bundesrat ein Communiqué herausgab, worin in
Ziffer 8 mitgeteilt wird, dass der Bau neuer Kom-
mandoposten, Sanititshilfsstellen und Sanititsposten
eingestellt wird und dass iiber die Vollendung von
bereits in Ausfithrung begriffenen Bauten von Fall
zu Fall entschieden wird. Daraus kann sicher ab-
geleitet werden, dass keine neuen Luftschutzbauten
mehr in Angriff genommen werden. Damit ist Punkt
2 des Postulates erfiillt.

Aus dem zweiten Satz der Ziffer 8, wonach iiber
die Vollendung bereits in Ausfithrung begriffener
Sanititshilfsstellen und Bunker von Fall zu Fall
entschieden wird, kann abgeleitet werden, dass nach
Priifung des einzelnen Falles unter Umstinden mit
dem Bau weitergefahren wird. Das geht die Kan-
tone auch etwas an, und zwar in finanzieller Hin-
sicht, weil der Kanton Subventionen gibt, und
zweitens weil Zement gebraucht wird, der auf ande-
rem Gebiete bessere Verwendung finde. Es ist an-
zunchmen, dass der Kanton angefragt wird. Er
sollte erwirken, dass, wenn die Bauten in einem
Stadum sind, in welchem nur noch eine Vollendung
in Frage kommt, ein fiir zivile Zwecke brauchbares
Werk geschaffen wird, wobei Zement durch leich-
tere Ausfithrung eingespart werden kann. Der Bund
miisste sich mit Subventionen auch dann beteiligen,
wenn der Bau fiir andere Zwecke fertig gestellt
wird. Wo bloss der Aushub gemacht ist, z. B. auf
¢ifentlichen Plitzen und in Pérken, scheint es mir,
miissen die Locher zugedeckt werden. Der Bund
und der Kanton miissen sich im gleichen Verhélt-
nis beteiligen, wie wenn diese Bauten nach dem
urspriinglichen Projekt hiitten ausgefiihrt werden
miissen, Diese Aufgaben wurden auf Dringen eid-
gentssischer Instanzen in Angriff genommen. In
der Stadt Bern hat man am 4. Mai, nachdem Berlin
gefallen und die deutsche Armee in Auflosung be-
griffen war, verlangt, dass die Bauten mit Be-
schleunigung fortgefiithrt werden.

Der Krieg ist vorbei und wir hoffen, fiir immer.
Das Schweizervolk hat viele Mittel fiir die aktive,
militirische Verteidigung und den Schutz der Zivil-
bevilkerung bereitgestellt. Das war notig. Aber
gegenwiirtig haben wir eine verdnderte Situation,
und daraus ergeben sich selbstverstindlich neue
Aufgaben. Wihrend des Krieges haben soziale,
kulturelle und volkswirtschaftliche Werke zuriick-
gestellt werden miissen. Wir wollen fiir den Frieden
mit der gleichen Energie arbeiten wie wir uns
seinerzeit fiir die Verteidigung eingesetzt haben.
Sollte der dauerhafte Friede keine Tatsache werden
(ich glaube nicht, dass fiir die nichsten 2 bis 3
Jahre ernsthaft ein Kriez in Erwigung gezogen
wird), wird er nicht mit gleichen Mitteln gefiihrt
werden, Man wiirde vielleicht mit 20-, 30-, 50-
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Tonnen-Bomben kommen und vielleicht wiirde die
Atombombe, an der gearbeitet wird, Wirklichkeit
werden.

Der Bau von Wohnungen, Strassen, Fahrrad-
wegen, Kindergirten usw. ist jetzt unsere Aufgabe.
Sie kennen die Kohlennot und damit verbunden die
Zementnot. Es gibt einen eidgendssischen Zement-
kontingents-Plan mit einem Sektor Landesverteidi-
gung, einem Sektor Luftschutzbauten und einem
Zivilsektor. Bekannt ist, dass fiir Luftschutzbauten
4 0o des Zementes reserviert waren, den die Armee
fir Festungsbauten braucht. Im Verlauf dieses
Krieges hat sich ein empfindlicher Wohnungsmangel
eingestellt. Diese Erscheinung beschrinkt sich nicht
auf die Stidte und grosseren Ortschaften, sondern
besteht auch in den kleinsten Dérfern. Die Woh-
nungsnot muss jetzt behoben werden. Das ist eine
der ersten Friedensaufgaben. Hierzu brauchen wir
Zement. Nachdem er fur Luftschutzbauten usw.
nicht mehr verwendet werden kann, muss er fir
die zivile Wohnbautitigkeit freigegeben werden. Er
war vorhanden fiir die projektierten Luftschutz-
bauten, also muss er immer noch vorhanden sein
und sollte jetzt fiir zivile Bauten verwendet werden.

Dieses Jahr redete man in der Stadt Bern da-
von, dass fiir die dringendsten Luftschutzbauten
zirka 5000 Tonnen Zement ndtig wiren. Man ging
schliesslich auf 1210 Tonnen zuriick und gibt be-
kannt, dass der Zement zugeteilt sei. Die Stadt Bern
hitte daraus 400 bis 600 Wohnungen erstellen
und der empfindliche Wohnungsmangel hitte in
Bern damit behoben werden kdnnen. So ist die
Situation in der Stadt Bern. Sie ist in allen Ge-
meinden grundsitzlich gleich.

Man nimmt mit Kopfschiitteln zur Kenntnis, dass
bis vor wenigen Tagen in den oberen Stellen der
Eidgenossenschaft die Auffassung geherrscht hat,
dass der Zement, der fiir den Bau von Sanitits-
bunkern usw. vorgesehen war, nicht frei gegeben
werde fiir zivilen Wohnungsbau. Diese Haltung
wiirde im Volke nirgends verstanden. Die Freigabe
muss erwirkt werden. Darum laden wir in Punkt 3
des Postulates den Regierungsrat ein, er mdchte bei
den eidgendssischen Instanzen vorstellig werden
und zu erwirken suchen, dass der bisher fiir Luft-
schutzbauten reservierte Zement fiir die Schaffung
von Wohnraum und andere zivile Werke frei ge-
geben wird.

Dieser Standpunkt wird nicht nur durch die
sozialdemokratische Fraktion vertreten. Die Presse
teilt mit, dass die politische Arbeitsgemeinschaft
von Bern eine Eingabe an den Bundesrat gerichtet
hat, die unter anderem verlangt, dass im Hinblick
auf die Materialknappheit, die zum vorsichtigen
Haushalten zwingt, kiinftig keine neuen Armee- und
Luftschutzbauten mehr in Angriff genommen wer-
den sollten. Der hiefiir reservierte Zement wire fiir
den dringlichen Wohnungsbau freizugeben. Wir
haben von diesem Schreiben mit Genugtuung
Kenntnis genommen und stellen fest, dass es weiter
geht als das, was in diesem Postulat gefordert
wird. Es wird ndmlich im Schreiben der politischen
Arbeitsgemeinschaft verlangt, dass auch der Zement,
der fir Festungsbauten reserviert war, zur Ver-
figung gestellt werde. Auch damit kénnen wir uns
einverstanden erkldren.

Wir empfehlen Ihnen, das Postulat anzunehmen,
um als Vertreter des Bernervolkes die Meinung zu

(22. Mai 1945.)

dokumentieren, dass nach Kriegsschluss in Europa
die friedlichen Bauaufgaben dringlich sind und da-
fiir die ndtigen Baumaterialien zur Verfiigung ge-
stellt werden miissen.

Stihli, Militdrdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates, « Abbau der Luftschutzmassnahmen »,
lautet das Thema. s wird an verschiedenen Orten
dariiber geredet. Man liest von elnem stadtriitlichen
Luftschutz-Gefecht usw.

Herr Grossrat Griitter hat gesagt, dass die Ar-
beitsgemeinschaft des Kantons Bern am 23. April
eine Eingabe gemacht habe. Sie wurde am 4.Mai
publiziert, und am 15. Mai ist dariiber ein Com-
muniqué erschienen. Am 14. Mai hat Herr Gross-
rat Griitter sein Postulat eingereicht. Seither hat
der Bundesrat einen Beschluss erlassen iiber den
Abbau der Luftschutzmassnahmen.

Herr Griitter sagt, der zweite Satz von Ziffer 8
sei fraglich: «Der Bau neuer Kommandoposten,
Sanititshilfsstellen und Sanitdtsposten ist einge-
stellt, iiber die Vollendung von bereits in Aus-
fiilhrung begriffenen Bauten wird von Fall zu Fall
entschieden.» Ziffer 1: «Die im Bau begriffenen
Luftschutzbauten sollen sofort eingestellt werden, »
ist erfiillt. Ziffer 2: «Es sollen keine neuen Luft-
schutzbauten mehr in Angriff genommen werden, »
ist ebenfalls erfiillt. 3. Die dadurch verfiigharen
Arbeitskriafte und Baumaterialien sollen fur die
Schaffung von Wohnraum und anderen kulturell
und volkswirtschaftlich wichtigen Bauten eingesetzt
werden. Das ist auch erfillt.

Die Stadt Bern muss mit den massgebenden eid-
gengssischen Stellen verhandeln, der Kanton ist nur
Subventionshehdrde. Wir haben alle beschlossenen
Subventionen sistiert und wollen die Betrige fiir
Wohnungsbauten zur Verfiigung stellen. Eine Um-
frage iiber die frei werdenden Kredite ist im Gange.

Ich bekdmpfe das Postulat Griitter nicht, kann
es aber nicht annehmen, da es erfiillt ist. Der
Grosse Rat soll entscheiden. Es ist das Schicksal
solcher Sachen, dass sie sich iiberholen.

Griitter. Ich glaube, man kann das Postulat
aufrechterhalten.

Priisident. Das Postulat ist bestritten. Die Dis-
kussion wird nicht beniitzt.

Abstimmung.

Fir Erheblicherklirung des Postulates 30 Stimmen.
Dagegen . 27 Stimmen.

Motion der Herren Grossrite Keller (Hasle) und Mit-
unterzeichner betreffend Schaffung freiwilliger
Finsatzkompagnien fiir MilitArdienste.

(Siehe Seite 393 hievor.)

Keller (Hasle). Da grosse Truppenteile des
Auszugs demobilisiert werden, unter denen sich
Freiwillige fiir weitere Dienstleistungen melden,
sollte man diese Freiwilligen fiir den Dienst ver-
wenden, den jetzt erneut aufgebotene Landsturm-
truppen leisten miissen. Die Landsturmtruppen
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haben seit Kriegsbeginn grosse Dierstleistungen ge-
macht, und man hat das Gefiihl, es sei fiir die
iltesten Jahrginge nach 6 Jahren genug. Wenn
das Land von aussen bedroht wird, wird der Land-
sturm wieder auf seinem Posten sein. Die Detache-
mente bestehen zum grossen Teil aus Landwirten
und landwirtschaftlichem Dienstpersonal. Viele der
Leute haben zu Hause Einmannbetrieb. Diese Ar-
beitskrifte sind schwer zu ersetzen. Wenn sie vor
dem Heuet einriicken miissen, steht es schlimm mit
ihren Betrieben. Falls der Mann ersetzt werden
kann, rentiert der Betrieb nicht mehr. Es wéire zu
wiinschen, dass die Landsturmeinheiten nicht ein-
riicken missten. Das betrifft auch die Territorial-
truppen und die HD-Einheiten. Gegenwirtig wird
viel Landsturm erneut aufgeboten. Heute wurde ba-
kannt, dass das Bataillon 172 wieder aufgeboten
werden soll. Im Oberland ist ein Baudetachement
aufgeboten, in dem 80 0/ Landwirte sind.

Man konnte erfreulicherweise konstatieren, dass
der Bundesrat vorgesehen hat, die grosse Zahl von
auslandischen Soldaten, die sich in der Schweiz
erholen wollen, durch Freiwillige beaufsichtigen zu
lassen.

Ich bitte den Militdrdirektor, die Motion anzu-
nehmen und mit der Armeeleitung in Fihlung zu
treten, und bitte den grossen Rat, die Motion er-
heblich zu erkliren.

Stihli, Militirdirektor, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Der Motionidr stellt eine Motion zu
Handen des Bundesrates. Ich nehme sie zur Weiter-
leitung entgegen.

Abstimmung.

Fiir Erheblich‘er"klirun‘g der
Motion . ;

Grosse Mehrheit.

Schluss der Sitzung 11.30 Uhr.

Der Redaltor:

Vollenweider.
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Siebente Sitzung.

Dienstag, den 22.Mai1945,
14.15 Uhr.

Vorsitzender: Priasident Meyer (Roggwil).

Die Priasenzliste verzeigt 171 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 23 Mitglieder, wovon
mit Entschuldigung die Herren: Amstutz, Anliker
(Bern), Born, Bratschi, Eggli, Friedli, Giroud,
Griitter, Ilg, Josi (Wimmis), Juillard, Kleinjenni,
Kohli, Oppliger (Biel), Reusser, Stiinzi, Uetz]
Vuille, Wilti, Ziircher (Bonigen); ohne Ent-
schuldigung abwesend sind die Herren: Giauque,
Gygax, Miiller (Bern).

Tagesordnung:

Motion der Herren Grossrite Aebi und Mitunterzeich-
ner betreffend Arbeitsdienstpflicht der ehemaligen
Angehorigen der nationalsozialistischen Partei in
der Schweiz.

(Siehe Seite 326 hievor.)

Aebi.
lautet: y

« Der Regierungsrat wird ersucht, beim Bundes-
rat sogleich dahin vorstellig zu werden, dass auch
die sich in der Schweiz aufhaltenden arbeitsfihigen
auslindischen Angehdrigen ménnlichen und weib-
lichen Geschlechtes der aufgelosten national-sozia-
listischen und fascistischen Organisationen, unab-
hingig wvon ihrer bisherigen oder gegenwirtigen
sozialen Stellung und ihren Einkommens- und Ver-
migensverhiltnissen, unverziiglich fiir mindestens
3 Monate in den land- oder forstwirtschaftlichen,
Arbeitsdienst eingesetzt werden.

Diese Massnahme ist im Hinblick auf die von
den Genannten in der Schweiz genossene Gast-
freundschaft und den grossen Bedarf der Land- und
Forstwirtschaft nach Arbeitskriaften angezeigt.

Insbesondere ist der hohe Bundesrat zu bitten,
fur die gleichmissige Anwendung der von ihm
notigenfalls zu erlassenden Bestimmungen durch
alle Kantone zu sorgen.

Der Regierungsrat wird ersucht, diese Motion
noch in dieser Session entgegenzunehmen. »

Es schien mir letzter Tage, dass ein ziemlich
grosses Interesse an dieser Motion bestehe, da ich
zahlreiche Zuschriften und auch Telephonanrufe
bekam und in der Presse eine gewisse parallele

Ich habe eine Motion eingereicht, die
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Reaktion feststellen konnte. Es handelt sich hier
gewissermassen um einen neuralgischen Punkt,
weshalb es umso mehr Pflicht ist, die ganze Frage
sehr sorgfiltig zu behandeln.

Wenn wir unsere Situation betrachten, kdnnen
wir feststellen, dass trotz der amerikanischen, eng-
lischen oder franzosischen Verhandlungsdelegation,
die im Winter bei uns war, trotz Waffenstillstand
und Kriegsende in Europa unsere Versorgungslage
gar nicht etwa rosig ist. Wir stellen hauptsédchlich
zwei Engpisse fest, ndmlich Kohle, Brennmaterial
iiberhaupt und Erndhrung. Trotz der Truppen-
entlassungen haben wir sehr grossen Mangel an
Arbeitskriaften, und zwar besonders in der Land-
und Forstwirtschaft. Speziell dringlich ist vorweg
die Holzbeschaffung. Es sind ausserordentliche
Massnahmen angeordnet worden, man hat nicht
iiberall die Ueberzeugung, dass diese Massnahmen
zweckmissig eingesetzt seien, man befiirchtet spe-
ziell, dass die Wilder im Unterland zu stark aus-
gepliindert werden und man beanstandet auch, dass
das Holz jetzt geschlagen werden soll, wo es im
Saft ist, woraus erfahrungsgemiss eine schlechte
Holzqualitit resultiert. Man stdsst sich daran, dass
man Nutzholz als Brennholz verwenden muss. Man
weiss, dass ein ausserordentlich grosser Bedarf vor-
liegt, aber man fragt sich, ob es mnicht gescheitex
wire, das Holz in hdheren Lagen zu riisten, und
ob man nicht Mannschaften sammeln sollte, um
diese Arbeit zu unternehmen. Leider ist es heute
noch genau gleich wie frither, dass gerade Holz in
Berggegenden in grossen Mengen vermodert und
verfault, weil es nicht geschlagen wird, da die
Abfuhr unmdglich ist, infolge Mangels an Arbeits-
kriften und Transportwegen.

Gerade hier hitten wir fiir viele Arbeitskrifte
eine Gelegenheit zu sehr niitzlicher Mehrleistung,
aber wir haben in Gottes Namen keine Leute. Auch
in der Landwirtschaft ganz allgemein ist ein grosser
Bedarf, sei es nun zur Verbesserung von Weiden,
zu Entwisserungen oder Rodungen oder was sonst
noch in Frage kommt. Dieser Mangel wird sich

umso mehr verschirfen, wenn etwa noch die
Internierten wund Flichtlinge vermehrt heimge-
schoben werden kdnnten.

Darum ist es notig, sich nach Moglichkeiten
umzusehen, um noch mehr Arbeitskrifte mobili-
sieren zu konnen. Dass die Angehorigen der
Armee, aber auch diejenigen des Hilfsdienstes
fiir solche zusitzliche Arbeitsleistungen weniger
in Frage kommen konnen, ist klar. Es besteht
eine bundesritliche Verordnung tiber Arbeitsdienst-
pflicht vom 17. Mai 1940 und eine Verfiigung des
eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartements vom
20. Juli 1940, worin das Verfahren genau fest-
gelegt ist. Nach Art. 2 der Verordnungen konnen
Ausldander der Arbeitsdienstpflicht unterstellt wer-
den, soweit zwischenstaatliche Vertrige nicht etwas
anderes festlegen und soweit das nach Vélkerrecht
zuldssig ist. Die Anwendung der Bestimmungen
auf erweiterte Kreise von Auslindern bereitet ge-
wisse Schwierigkeiten. Es bestehen zwischenstaat-
liche Vertrige, die uns gewisse Schranken auf-
erlegten, speziell gegeniiber den grossen deutschen
und italienischen Kolonien. In Deutschland wohn-
hafte Schweizer wiren zu Schanzarbeiten heran-
gezogen worden, wenn wir hier in der Schweiz
auf die Deutschen hiitten greifen wollen, wenn
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wir sie in den zivilen Arbeitsdienst eingespanrt
hiitten. Unsere Schweizer im Ausland, speziell in
Deutschland, hiitten gewiirtigen miissen, dass sie
Repressalien ausgesetzt gewesen wiren.

Es bestanden aber doch zahlreiche Ausnahmen,
und zwar waren sie einerseits auf die Refraktire
zuriickzufithren, Leute, die nicht in den Kriegs-
dienst eingeriickt sind, anderseits aber betrafen sic
speziell Deutsche, die in dem Moment, wo die
deutschen Kolonien in der Schweiz straffer organi-
siert wurden, diese Schwenkung nicht mitmachten.
Demjenigen aber, der nicht mitmachte, wurden von
deutscher Seite die Rechte als deutscher Staats-
blirger entzogen, die Pédsse wurden ihnen nicht
mehr erneuert oder sie wurden ihnen {iberhaupt
abgenommen, zudem wurden viele Deutsche auch
ausgebiirgert. Die Schweiz hatte natiirlich keinen
Anlass, solchen Leuten ihre Gastfreundschaft zu
entziehen, wir haben ihnen gegeniiber unsere tra-
ditionelle gastfreundliche Einstellung hochgehalten
und deshalb diesen Leuten die sogenannte Toleranz-
bewilligung erteilt. In Art. 2 der Vollziehungs-
verordnung des eidgendssischen Volkswirtschafts-
departementes ist festgelegt, dass die Arbeitsdienst-
pflicht auch auf Auslinder mit Toleranzbewilli-
gun und auch auf Refraktire ausgedehnt wer-
den koénne. Die Arbeitsdienstpflicht fur zivile
Dienstleistungen ist bekanntlich gedacht zur Aus-
fihrung von Arbeiten, die im Landesinnern aus-
gefiihrt werden miissen. Selbstverstindlich ist der
Arbeitsdienst sehr human durchgefithrt worden;
nach Art. 11 ist die Entlohnung auf Grund berufs-
und ortsiiblicher Lohnsiitze vorzunehmen. Jeder
Arbeitsdienstpflichtige war im weitern bei der
Suval gegen Unfall versichert.

Bei diesen Tolerierten handelt es sich oft um
Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind, zum
Teil schweizerische Miitter hatten. Viele von ihnen
hatten ihr Heimatland tiberhaupt nie gesehen, sie
gehorten ihm nur dem Papier nach an. Oft ent-
standen ihren Arbeitgebern Unannehmlichkeiten, ge-
nau gleich wie denjenigen Arbeitgebern, die Schwei-
zersoldaten beschiftigten, welche ihre Dienstpflicht
zu erfiillen hatten. Die Arbeitsdienstpflicht gegen-
iiber Tolerierten wurde sehr straff und exakt durca-
gefiihrt, was man auch als gerecht empfand: es war
angebracht, dass auch diese Leute fiir Dienste im
Interesse des Landes, dessen Gastfreundschaft sio
geniessen, in Anspruch genommen werden.

Mit dem Zusammenbruch der Achsenlinder ent-
stand eine neue Situation: die Gesandtschaften,
Konsulate und Geschéftsstellen, die in der Schweiz
bekanntlich gross aufgezogen waren, sind von
schweizerischer Seite aufgehoben worden. Da das
Perconal dieser Geschiftsstellen meist tiber Diplo-
matenpisse verfiugte, bedurfte es keiner Nieder-
lassungsbewilligung. Nach den internationalen Ver-
trigen hitte nun nach Aufhebung der Geschiifts-
stellen und Gesandtschaften das Personal innert
3 Tagen abwandern sollen. Diese Frist von 3 Tagen
wurde den Betroffenen fters verlingert, um ihnen
Gelegenheit zur Liquidation ihrer Situation, zum
Mé&belverkauf oder zur Wohnungsaufgabe usw. zu
geben. Die Personen aber, die nicht abreisen wollten
oder konnten, mussten ihren fremdenpolizeilichen
Status neu regeln, wozu sic vier Mdoglichkeiten
hatten: 1. konnten sie eine Niederlassungsbewilli-
gung verlangen. Diese wurde in den meisten Fillen
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nicht erteilt. Wenn sie dennoch nicht abreisten,
konnten sie zweitens eine Toleranzbewilligung er-
halten, genau wie diejenigen, die frither den natio-
nalsozialistischen Rummel nicht hatten mitmachen
wollen. Drittens war es moglich, dass die Nicht-
abgereisten als Fliichtlinge behandelt, das heisst in
Lagern interniert wurden. Als vierte Moglichkeit
stand noch die zur Verfiigung, deren Anwendung
man gegenliber einem Grossteil gewiinscht hétte:
dass die Leute iiber die Grenze gestellt worden
wiren. Diese Massnahme ist in gewissen Féllen an-
gewendet worden, so z. B. gegeniiber dem Gauleiter
Stengel von St. Gallen, dem Nachfolger von Gust-
loff. Stengel wurde aus der Schweiz ausgeschafft.

Aber bei den vorstehend beriihrten Féllen von
Gesandtschaftsangestellten handelt es sich natiirlich
auch wieder um eine Minderheit im Rahmen der
ausldndischen Kolonien. Es geht uns nun in erster
Linie darum, auch die Leute zu erfassen, die den
ganzen nationalsozialistischen Rummel mitgemacht
haben. Es handelt sich um die, die sich jeweilen
zusammenfanden, wenn Erntedankfeste oder Fiih-
rergeburtstage gefeiert werden mussten, es geht um
die Leute, die die Extraziige beniitzten, um in
Deutschland stimmen zu kdnnen.

Diese Leute haben aus der Gastfreundschaft in
der Schweiz sehr grosse Vorteile gezogen ; sic haben
wihrend dieser sechs Kriegsjahre ohne wesentliche
Einschrinkung ihrer =zivilen Titigkeit nachgehen
kénnen, sie mussten all diese Zeit hindurch keinen
Militidrdienst leisten, konnten an jedem Kiosk ihre
Zeitungen kaufen wie «Das Reich» oder «Valki-
scher Beobachter» oder die Berliner Illustrierte; sie
konnten ihre Radioapparate beliebig einstellen.
Demgegeniiber waren die Schweizer in Deutschland
ausserordentlich scharfen Beschrinkungen ihrer
persénlichen Freiheiten unterworfen. Vorweg wur-
den sie natiirlich auch eingespannt in die Arbeits-
und Kriegsriistung, sie mussten 10, 12 und mehr
Stunden arbeiten, sie mussten sich Abzige fir die
Deutsche Arbeitsfront, fiir das Winterhilfswerk usw.
gefallen lassen. Aber vor allem mussten sie tber
sich ergehen lassen, dass man ihnen alle person-
lichen Rechte auf Information entzog: sdmtliche
Schweizerzeitungen waren in Deutschland verboten,
ebensc wie das Abhoren der Schweizersender.
Wenn man mit Schweizern, die lange in Deutsch-
land gelebt haben, spricht, muss man immer wieder
feststellen, dass das eine der Massnahmen war, die
ausserordentlich schwer auf ihnen gelastet hat. Es
bedurfte wirklich eines grossen Vertrauens zum
Vaterland, in die Schweiz, es bedurfte einer starken
Kraft, um diesem unwahren und tendenzidsen Nazi-
propaganda-Wesen widerstehen zu kdnnen.

So sehen wir, dass die Nationalsozialisten in der
Schweiz ganz offensichtlich im Vorteil waren gegen-
ither der Mehrheit unserer Biirger im Lande,
namentlich aber gegeniiber den Auslandschweizern,
den in Deutschland lebenden Schweizerbiirgern.
Und dabei wissen wir, dass diesen Organen genau
die gleiche Aufgabe zugedacht war wie seinerzeit
in Holland, Belgien, Ddnemark und Norwegen; wir
wissen noch mehr: dass das Personal, das in diesen
Organisationen in der Schweiz titig war, bereits in
Oesterreich und in der Tschechoslowakei mitgewirkt
hatte und dort Erfahrungen in der Durchfithrung
der Pline hatte sammeln kdnnen, die eben auch be-
ziglich der Schweiz bestanden haben, um die
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Schweiz in das grossere Deutschland oder in das
neue Europa einordnen zu konnen. Wir wissen, dass
jeder die Rolle eines Spions zu spielen hatte, wir
wussten schon damals, dass diese Leute als Organe
der 5. Kolonne vorgesehen waren. Herr Bundesrat
Kobelt hat vor 10 Tagen in seiner Ansprache fest-
gestellt: «Die deutsche Spionagetitigkeit gegeniiber
unserm Land nahm in den Jahren 1941 /43 der-
artige Ausmasse an, erfolgte derart planméssig und
erstreckte sich auf alle Einzelheiten unserer Selbst-
verteidigungsmassnahmen bis ins Landesinnere,
dass mit der Mdglichkeit eines Angriffs auf unsere
Selbstiandigkeit und Unabhingigkeit gerechnet wer-
den musste. »

Dariiber, welchen Gefahren unser Land aus-
gesetzt war, speziell durch die nationalsozia-
listischen Organisationen, besteht heute kein Zwei-
fel. Jeder Schweizer, der sich politisch betitigt hat
und der speziell gegen die nationalsozialistischen
Organisationen in der Schweiz gekdmpft hat, war
persénlich bedroht. Es wurden Listen solcher Per-
s6nlichkeiten gefiihrt.

Mit dem Zusammenbruch kamen nun massen-
haft Nachrichten iiber die scheusslichen Schand-
taten gegen Juden und alle die, die sich dem System
widersetzt haben. Es ist nicht verwunderlich, wenn
im Tessin Ausschreitungen gegen militante Fas-
cisten vorgekommen sind. Auch bei uns denkt man
an Massnahmen gegen Herren, die sich nach unserm
Gefiihl politisch gegen die Schweiz vergangen
haben. Die Gemiiter sind auch bei uns ausser-
ordentlich erregt, und zwar auch in sehr geméissig-
ten Kreisen. ;

So die Situation, wie sie sich heute bei uns dar-
stellt. Ich habe gehdrt, man habe sich gefragt, was
wir eigentlich mit der Motion wollen, denn es
handle sich doch dabei um eine eidgendssische An-
gelegenheit. Das stimmt schon, aber wir haben uns
hier im Grossen Rat schon des oftern mit eid-
gendssischen Angelegenheiten befasst, speziell dann,
wenn sie fir den Kanton eine besondere Aktualitit
hatten. Ich habe auch gehért, dass gesagt worden
sein soll, man wolle hier eine letzte Gelegenheit
wahrnehmen, um dem Nationalsozialismus eins aus-
zuwischen. Das liegt uns fern, das haben wir nicht
notig, wir sind nicht gewohnt, Eselstritte aus-
zuteilen, Es wurde auch gefragt, ob man nicht hier
vielleicht eher gewisse Leute durch ein Ablenkungs-
mandver schiitzen wolle. Da mochte ich sagen:
Warum nicht, wenn es dadurch gelingt, eine un-
besonnene oder unwiirdige Tétigkeit zu verhindern?
Aber selbstverstindlich nein, wenn es heisst, eine
gerechte Massnahme durchzufithren. Ich weiss, ich
lege mich vielleicht fiir das Gefithl manches Biir-
gers zu wenig scharf ins Zeug mit meiner Be-
grindung; das veranlasst mich aber mnicht, eine
andere Linstellung anzunehmen. Ich gebe zu, dass
die Inspiration zu der Motion mnicht nur von mir
kommit. Aber wenn ich sie eingereicht habe und hier
dazu rede, so tue ich das, weil ich mich mitver-
antwortlich fithle und weil nach meiner Ueber-
zeugung jeder Mitverantwortliche auch mitreden
kann. Es ist nicht ndtig, dass nur die extremen
Elemente sich zu dem Thema #Hussern, im Gegen-
teil, es ist sicher gut, in aller Ruhe tiber die Sache
zu reden; nur aus diesem Grunde rede ich mit.

Es ist vielleicht nicht iiberfliissig, den Standort
noch etwas zu umschreiben, von dem aus ich die
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Motion gestellt habe. Vorweg sind wir Schweizer,

wir fiihlen uns als Schweizer, und wir wollen als
Schweizer handeln. Es fehlt uns sicher nicht an
gesunder eidgendssischer Kraft nach der Art
unserer Viter, die immer bereit waren, zu kimpfen,
wenn das ndtig war. Aber wir kennen auch die
traditionellen geistigen Ideale unserer Altvordern,
vorweg, die Ideale unserer Freiheit. Wir halten die
altbewiihrten Ideale aus der Zeit der franzdsischen
Revolution hoch, die Ideale der Menschlichkeit, Frei-
heit, Gleichheit und Briiderlichkeit. Wir wollen
auch dem Wirken zweier hervorragender Eidge-
nossen treu bleiben: Pestalozzis und Dunants. Unser
Gefithl der Menschlichkeit wollen wir nicht ver-
leugnen, das immer michtig war, wenn Menschen
in Not waren. Hier denken wir vorweg an die
Millionen, die unschuldig und auf die grausamste,
bestialischste Art ermordet wurden. Hier gibt es
keine Neutralitit, diesen Schandtaten konnen wir
nicht gleichgiiltig gegeniiberstehen. Unser ganzes
Gefiihl wendet sich den Fliichtlingen zu, die gestern
dieser Gefahr entronnen sind und bei uns Obdach
gefunden haben. Diese Gefiihle bertragen sich
aber nicht auf die Fliichtlinge, die heute frieren
miissen, weil sie Henkersknechte waren in den
Diktaturen um unser Land herum. Wir wehren uns
gegen jeden Missbrauch unserer Gastfreundschaft
und des Asylrechtes.

Aber damit befasst sich die Motion gar nicht,
wir wissen, dass die Landesbehorde schon das tun
wird, was notig ist, wir wollen zum eigentlichen
Sinn der Motion zuriickkommen. Sie bezieht sich
auf die Angehorigen der aufgeldsten nationalsozia-
listischen und fascistischen Organisationen. Wir
wollen Zuriickhaltung iiben, soweit sie angebracht
ist. Wir wollen uns nicht einbilden, wir seien be-
rufen, hier eine grosse Sduberungsaktion durchzu-
fihren. Diese ist einer andern Stelle iiberlassen;
wir wollen uns gut iberlegen, was wir tun und
wollen vor allem nicht etwas tun, was der Schweiz
unwiirdig ist. Der internationale Himmel sieht nicht
etwa rosig aus; genau wie die schwedische Presse
sind auch wir in der Schweiz gewissen Drohungen
ausgesetzt, und es besteht die Gefahr der Ein-
mischung, die wir uns 1940 gefallen lassen mussten,
fort, aber von anderer Seite her. Man fragt sich,
ob man wirklich am Ende des Krieges sei. Wir
wollen hoffen und wiinschen, dass die Konferenz
von Yalta nicht etwa eine zweite Konferenz von
Miinchen gewesen sei. Wir werden uns in der
Schweiz in einer vielfach schwierigeren Situation
befinden als z. B. 1938, mitten im zerstorten und
verarmten Europa, ohne Einkaufsmoglichkeiten und
mit Vorrdten, die nun dem Ende zugehen. Das
alles muss uns veranlassen, unsere Situation umso
ernster zu tberprifen und die Pflichten ins Auge
zu fassen, deren Erfiillung dringend ist. Dazu ge-
hort speziell die Beschaffung von Arbeitskriften
der Land- und Forstwirtschaft. Damit, dass die
Arbeitskrifte zur Verfiigung gestellt werden, ist es
aber noch nicht getan; der Einsatz, der ja vorweg
gruppenweise erfolgen wird, muss vorbereitet wer-
den, es miissen passende Arbeitsobjekte aufgestellt
werden. Neben Holzschlag in den Berggegenden
kommen mnatiirlich Weidrodungen, Entsteinungen
oder Freilegung von Ueberschiittungsmaterial in
Frage. Es ist vor allem notig, die Bauern, die
landwirtschaftlichen Korporationen und auch die
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Gemeinden genau aufzukliren iiber die Organisation
und die Art der Finanzierung des Arbeitseinsatzes,
wofiir die Direktion des Innern besorgt sein wird.

Ich komme zum Schluss: Die Nationalsozialisten
und Fascisten haben von der schweizerischen Gast-
Ireundschaft wihrend 6 Jahren Gebrauch gemacht,
sie haben ganz erhebliche Vorteile genossen, haben
aber bei ihrer Betdtigung nicht vorweg das In-
teresse der Schweiz im Auge gehabt. Wenn es
nicht zu einer Handlung gegen die Schweiz ge-
kommen ist, sind sie daran nicht schuld. Wenn wir
heute verlangen, dass die Teilnehmer an Ernte-
dankfesten und Fiithrergeburtstagsfeiern, dass die
Passagiere der Extraziige, die fiir die Teilnahme
an Hitler-Abstimmungen organisiert waren, ihre
Dienste endlich auch unserer Landesversorgung zur
Verfiigung stellen und wenigstens ein paar Monate
in den Bergen holzen, so ist das ein Minimum
dessen, was wir fordern konnen, ein Schritt, den
wir unter allen Umstinden verantworten dirfen.
Ich mdchte deshalb die Regierung ersuchen, die
Motion entgegenzunehmen und den Rat bitten, sie
erheblich zu erkldren.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Herr Motiondr hat auf den
fremdenpolizeilichen Status der sich heute noch
in der Schweiz aufhaltenden auslandischen An-
gehorigen der aufgelisten nationalsozialistischen
und fascistischen Organisationen hingewiesen. Be-
vor wir an die Beantwortung der durch die Motion
des Herrn Grossrat Aebi aufgeworfenen Fragen
herantreten, ist es in der Tat notwendig, sich iiber
die fremdenpolizeiliche Stellung der erwihnten
Auslidnder Rechenschaft zu geben.

Erstens haben wir die Kategorie derjenigen, die
im Genuss der sogenannten diplomatischen Privi-
legien gewesen sind. Nach dem Zusammenbruch
Deutschlands hatten diese Leute innert kurzer Frist
aus der Schweiz auszureisen oder, wenn sie dies
nicht tun, ihren fremdenpolizeilichen Status neu zu

regeln. Es handelt sich um einige hundert Per-
sonen und damit um eine zahlenmissig — ich
befone: zahlenmissig — nicht sehr bedeutsame

Gruppe. Diese Personen konnen um eine Nieder-
lassungsbewilligung nachsuchen. Sie dirfte ihnen
in den allermeisten Fillen verweigert werden. Unter
Umsténden wird ihnen eine Toleranzbewilligung er-
teilt; auch besteht die Moglichkeit, diese Personen
zu internieren oder aber sie auszuweisen.

Zahlenmissig — ich betone auch hier: zahlen-
missig — weit gewichtiger ist die Kategorie der-
jenigen Personen, die bisher eine Niederlassungs-
bewilligung besassen. Sicherlich gibt es auch
unter diesen Elemente, denen die Niederlassungs-
bewilligung entzogen und die auf Toleranz gesetzt
oder ausgewiesen werden. Unbekannt wire aber
dem Regierungsrat, dass allen auslandischen An-
gehorigen der aufgelosten nationalsozialistischen
und fascistischen Organisationen, welche eine
Niederlassungsbewilligung besassen, dieselbe ent-
zogen werden sollte.

Es ist niitzlich, sich in diesem Zusammenhang
daran zu erinnern, wie es bereits Herr Grossrat;
Aebi getan hat, dass diese Niedergelassenen
wihrend 6 Kriegsjahren in der Schweiz idyllisch
ungestort als Kaufleute, Industrielle, Angestellte,
Kiinstler usw. ihrem Erwerb nachgehen konnten,
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Die Niedergelassenen hitten, der Herr Motionir
hat darauf ebenfalls verwiesen, schon bisher zum
Arbeitsdienst herangezogen werden konnen. Art. 2
der bundesritlichen Verordnung vom 17. Mai 1940
iiber die Arbeitsdienstpflicht bestimmt nidmlich:

« Auslinder koénnen der Arbeitsdienstpflicht un-
terstellt werden, soweit dies mach zwischenstaat-
lichen Vertrigen und dem Volkerrecht zuldssig ist.

Das Volkswirtschaftsdepartement entscheidet, auf
Ansuchen der Kantone, ob und fiir welche Dienst-
leistungen im einzelnen Fall diese Voraussetzungen
erfiillt sind. Es kann dartiber nihere Vorschriften
erlassen. »

Von dieser Erméchtigung hat das eidgendssische
Volkswirtschaftsdepartement bisher nicht Gebrauch
gemacht. Art. 2 der Verfiigung des eidgendssischen
Volkswirtschaftsdepartements vom 20. Juli 1940
zum Vollzug der Verordnung vom 17. Mai 1940
iiber die Arbeitsdienstpflicht lautet:

«Zurzeit ist die Arbeitsdienstpflicht auf Aus-
lander nicht anwendbar. Ausgenommen sind solche,
die nur eine Toleranzbewilligung besitzen. Vor der
Anwendung der Arbeitsdienstpflicht auf diese Aus-
lander ist die Zustimmung der Sektion fiir Arbeits-
kraft des Kriegs-Industrie- und -Arbeitsamtes einzu-
holen, die sich ihrerseits mit der eidgendssischen
Fremdenpolizei in Verbindung setzt.

Im {ibrigen bleibt Art. 2 der Verordnung vom
17. Mai 1940 tiber die Arbeitsdienstpflicht vor-
behalten. » :

Im Gegensatz zu den tolerierten Auslindern sind
gomit die in der Schweiz niedergelassenen Angchd-
rigen der aufgelosten nationalsozialistischen und
fascistischen Organisationen bis heute zum Arbeits-
dienst nicht aufgeboten worden. Der Regierungsrat
glaubt, dass die Bundesbehorden gut beraten waren,
diese Leute nicht heranzuziehen; andernfalls wiren
ndmlich die Schweizer in Deutschland und Italien
in Organisationen hineingesteckt worden, die mit
unserm Arbeitsdienst recht wenig Aehnlichkeit ge-
habt haben mochten. Dies ist, soweit wir unter-
richtet sind, unterblieben.

Heute hat sich die Lage geindert. Deutschland
besitzt keine anerkannte Regierung mehr, und wenn
in absehbarer Zeit wiederum eine solche errichtet
werden sollte, wird diese, so diirfen wir wohl
hoffen, nichts dagegen einzuwenden haben, wenn
Angehorige aufgeloster nationalsozialistischer Orga-
nisationen, die noch in der Schweiz wohnhaft sind,
zu unserm Arbeitsdienst herangezogen werden, be-
ziehungsweise herangezogen worden sind. Diese
Ueberlegungen gelten sinngemdiss in bezug auf das
Verhalten der heute demokratischen Regierung
Italiens.

Hier taucht nun allerdings eine Frage auf, die
sich der Herr Motionir und die sich auch die Regie-
rung stellen mussten. Die Frage lautet: Erwecken
wir nicht den Eindruck, als suchten wir eine billige
Gelegenheit, auf einem am Boden Liegenden her-
umzutrampeln? Die Antwort des Regierungsrates
ist folgende:

Es gibt Augenblicke im politischen Leben, wo
iibertriebene Zuriickhaltung dem gesunden und un-
verfilschten Denken unseres Volkes widerspricht
und als Zimperlichkeit empfunden wird.

Halten wir einfach Tatsachen fest: Der Herr
Motiondr hat darauf verwiesen, dass den Aus-
lindern nationalsozialistischen Gebliits ein bunter
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Strauss von Organisationen zur Verfiigung stand,
wo sie ihre Gesinnungsgenossen und -genossinnen
finden konnten. Es sind dies:

Die NSDAP, Landesgruppe Schweiz, die Natio-
nalsozialistische Arbeiterpartei, die Deutsche Kolo-
nie der Schweiz, die Reichsdeutschenhilfe, die
Deutsche Arbeitsfront, der deutsche Hilfsverein, die
Auslanddeutsche Frauenschaft, die Reichsdeutsche
Jugend der Schweiz, die NS-Sportgruppen, der
Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge, der Deut-
sche Ruderverein, der Deutsche Reichsverein, der
Deutsche Minnergesangverein Ziirich, wo wohl das
Motto galt: « Wo man singt, da lass’ dich ruhig
nieder; bose Menschen haben keine Lieder!»

Das sind insgesamt 13 Organisationen. Die Re-
gierung ist weit entfernt, verallgemeinern oder Ver-
déchtigungen ausstreuen zu wollen. Sie stellt aber
die simple Frage: Was wiirden die Angehdrigen
dieser Organisationen heute tun, wenn das national-
sozialistische Deutschland gesiegt hitte, und wo
wiirden wir sitzen, meine Herren, die wir im Jahre
1940 und seither gewusst haben, wo unser Platz ist
und bleibt?

Es ist nicht notig, lang und breit tber diese
Frage und die verschiedenen Mdglichkeiten, wie sie
beantwortet werden kdnnte, zu theoretisieren. Die
Antwort ist uns von offenbar inspirierter Seite so
gelegentlich in der deutschen Presse der vergange-
nen Herrlichkeit vorweggenommen worden.

Praktischer und einfacher ist die Feststellung,
dass unsere Versorgungslage — es sei hier zum
x-ten Mal wiederholt — eine dusserst schwierige ist,
und dass wir, was die Brennstoffversorgung ins-
besondere anbetrifft, nichsten Winter unter Um-
stinden frieren werden.

Die sich noch in der Schweiz aufhaltenden An-
gehorigen der aufgelosten nationalsozialistischen
und fascistischen Organisationen werden aber die
gleichen Lebensmittel- und Brennstoffrationen be-
anspruchen kdnnen, wie der Schweizerbiirger.

Damit ergibt sich fiir die Genannten nach der
Ansicht des Regierungsrates die Pflicht, im Anbau-
werk und bei der Brennholzgewinnung mitzuwirken,
und zwar — wir gehen hier mit dem Herrn Motio-
nir restlos einig — ohne Riicksicht auf Einkom-
mens- und Vermdgensverhiltnisse und unabhéngig
von der bisherigen oder gegenwértigen sozialen
Stellung.

Einzuteilen in solche, die da haben und solche,
die nichts haben, wire gerade hier #dusserst stos-
send. Es gereicht den Vertretern des Bernervolks
zur Ehre, dass sie den Einsatz dieser Leute ohne
Riicksicht auf Einkommens- und Vermdgensverhilt-
nisse verlangen.

Besonderes Gewicht scheint der Herr Motiondr
darauf zu legen, dass die zu erlassenden Bestim-
mungen durch alle Kantone gleichméssig ange-
wendet werden. Auch fiir diese Forderung hat der
Regierungsrat volles Verstindnis. Es ist betriiblich,
feststellen zu miissen, dass in gewissen Kantonen
— wenigstens noch bis ins letzte Jahr — die Be-
stimmungen betreffend den obligatorischen Land-
dienst der Jugendlichen offenbar unbekannt ge-
blieben sind. Es wire nun wirklich nicht ratsam,
dass sich in bezug auf die hier in Frage stehenden
Auslinder das gleiche wenig erbauliche Schauspiel
wiederholt.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. 53
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Dies einige Aufschliisse und Feststellungen zur
Motion des Herrn Grossrat Aebi, die wir entgegen-
nehmen. Ich beniitze diesen Anlass, um einige all-
gemeine Betrachtungen wund grundsétzliche Er-
wigungen, die den Fragenkomplex betreffen, anzu-
schliessen.

Wir kommen dabei zuriick auf jene Kategoric
der Angehorigen aufgeldster fascistischer und natio-
nalsozialistischer Organisationen, die im Genuss der
sogenannten diplomatischen Privilegien gewesen
sind. Sie sollten innert 3 Tagen die Schweiz ver-
lassen und zum grossen Teil ausgewiesen werden.
Soweit wir orientiert sind, wurde aber bis heute
nur der frithere Gauleiter Stengel ausgewiesen. Die
ibrigen, die unser Land kritisierten, die Schweiz
bespéttelten und zum Teil gegen unsere hdchsten
Landesinteressen agitierten, scheinen auf einmal
unser Klima sehr bekdémmlich zu finden. Der An-
drang zur Kasse, um heim ins Reich reisen zu
kénnen, fehlt. Keiner und keine soll der Aufforde-
rung zur Ausreise Iolge gegeben haben. Dabel
kénnten sie jetzt draussen so schion ihre vielgeprie-
gene Einsatzbereitschaft beweisen und beim sicher-
lich nicht leichten Wiederaufbau ihrer Heimat die
allerniitzlichsten Dienste leisten. Dem Vernehmen
nach soll der Bundesrat gewillt sein, diejenigen
Nationalsozialisten und Fascisten, deren Titigkeit
gegen die Schweiz gerichtet war, auszuweisen. Die
Ausweisungen sollen anhand von Akten und auf
Grund erschopfender Erhebungen geschehen. Wir
geben der Hoffnung Ausdruck, dass sich in den
Hinden unserer Behdrden geniigend Aktenmaterial
befindet und dass nicht etwa Beweismittel fehlen
deshalb, weil im Gebdude der deutschen Gesandt-
schaft trotz sommerlicher Wiarme schon 14 Tage vor
Schliessung der Gesandtschaft tagelang die Heizungs-
anlagen offensichtlich iiberbeansprucht worden sind.
Das geschah in aller Offenheit. Wir haben uns
eigentlich gewundert, dass hiefiir angesichts des
Umfanges der verbrannten Akten nicht noch das
Krematorium gemietet wurde. (Heiterkeit.) Deut-
lich betont sei folgendes:

Wir wiinschen im Landdienst keine Leute, die
zum Landesverrat angestiftet und die Schweizer-
biirger, Schweizersoldaten vor die Gewehre ihrer
Kameraden brachten wegen Verrats an ihrem Vater-
land.

Die Anstlifter fur diese Verbrechen an unserm
Lande sassen zu einem guten Teil in den deutschen
Konsulaten, und wie man vielleicht nicht mit Un-
recht behauptet, auch in der deutschen Gesandt-
schaft. Der I'reiherr von Bibra soll sich in diesen
Dingen sehr freiherrlich und ungeniert aufgefiihrt
haben.

Angesichts der Tatsachen und Feststellungen,
wie sie aus der Rede von Herrn Bundesrat Kobelt
anlésslich des Freisinnig-demokratischen Parteitags
in Ziirich hervorgingen, heisst es heute konsequent
und energisch durchgreifen. Vorfille wie im Kanton
Tessin, wo das Volk aufstand, wollen wir keine.
Wir haben die Mittel in der Hand, solch bedauer-
liche Entgleisungen, die zu verurteilen sind, zu
vermeiden.

Man verstehe uns nicht falsch. Wir gehoren
nicht zu denen, die heute an Wehrlosen ihr Miit-
chen kiihlen wollen. Wir haben das nicht nitig.
Wir diirfen im Gegenteil erwihnen, dass wir 1940
zu den ersten jener kleinen Gruppe von Minnern
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verschiedener Parteien gehdrten, die in der Armee
und im Volk die Organisation des Widerstandes
gegen die Defaitisten und den Kampf gegen den zer-
setzenden Einfluss der Angehorigen heute aufge-
loster nationalsozialistischer und fascistischer Orga-
nisationen aufgenommen haben. Das gibt uns das
moralische Recht, zu verlangen, dass aus der Ver-
gangenheit die Lehre fiir die Zukunft gezogen wird.
Wer gegen unser Land, wer gegen unsere Inter-
essen gehandelt hat, soll an die Grenze gestellt wer-
den., Niemand wird dies besser begreifen, als das
Deutschland von morgen, mit dem wir zusammen
arbeifen miissen, mit dem wir zusammen arbeiten
wollen, Das Gesagte gilt im gleichen Masse fiir Ita-
lien, das heute wieder aufersteht.

Das schweizerische Asylrecht ist eine hohe und
edle Mission der Schweiz. Wir bekennen uns freu-
dig zu ihr; es ist aber ein Recht und keine Pflicht.
Wer an die Tiire unseres Heimatlandes pocht und
Einlass wiinscht und dieses Einlasses wiirdig und
bediirftig ist, den wollen wir nach wie vor zu uns
aufnehmen. Und wer schon innerhalb unserer Lan-
desgrenzen ist und sich durch sein bisheriges Ver-
halten des Asylrechts wiirdig erwiesen hat, der soll
auch bei uns bleiben diirfen. Nur muss er dann ein-
sehen, dass er dem Gastland gegentiiber auch Ver-
pflichtungen zu erfiillen hat; eine dieser Verpflich-
tungen ist nun eben die Mithilfe im Anbauwerk.

Wer aber dieses Asylrechts nicht wiirdig ist oder
an dessen Einstellung unserm Land gegeniiber wir
heute noch berechtigte Zweifel haben miissen, der
gehort hinaus und zwar sofort und ohne jede
falsche Sentimentalitit. (Starker Beifall.)

Priisident. Die Motion wird von der Regierurg
entgegengenommen, es findet daher keine Dis-
kussior: statt. Herr Dr. Freimiiller hat das Wort
zu einer personlichen Erklirung verlangt. Ich
nehme an, Sie seien damit einverstanden, ihm
das Wort zu erteilen.

Freimiiller. Nachdem Herr Regierungsrat Gaf-
ner sich iiber die Ausweisungspraxis gedussert
hat, ist es wohl in dieser ernsten Stunde am Platz,
im Grossen Rat dariiber noch einige Worte zu ver-
lieren und der Regierung gegeniiber einen Wunsch
zu dussern, den sie bei Weiterleitung der Motion
berticksichtigen moge. Im Jahre 1940 hatte das
diplomatische Korps tiber 400 Personen hier, die
wir als exterritorial gelten lassen mussten. Es
crfolgte dann ein Abbau, der heute bei der
deutschen Gesandtschaft 151 betrigt; von dieser
reduzierten Zahl werden aber nur 8—10 ausge-
wiesen, und zwar unter Berufung auf Art. 70
Bundesverfassung als unerwiinschte Auslinder. Wir
haben wirklich das Gefiihl, ohne damit aus der
Schule schwatzen zu wollen, dass das Berner-
und das Schweizervolk damit nicht einverstanden
ist, sondern dass ein energischeres Vorgehen ver-
langt wird. Ich bin dankbar, wenn Herr Re-
gierungsrat Gafner auch diese Sache mit ent-
sprechendem Kommentar weiterleiten will. Die ver-
bleibenden rund 140 sollen alle auf dem ordent-
lichen Weg der fremdenpolizeilichen Bestimmungen
behandelt werden. Da unterstiitze ich den Wunsch
nach einem entschiedenen Eingreifen, unter Ver-
meidung jeder Sentimentalitit, gemiss den Aus-
fithrungen von Herrn Regierungsrat Gafner,
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Abstimmung.
Fiir Erheblicherkldrung der Motion: Einstimmigkeit.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Rihs.

(Siehe Seite 327 hievor.)

Die Einfache Anfrage betreffend Zuriickhaltang
bei der Heimschaffung der polnischen Internicrten
ist dem eidgenossischen Militirdepartement, als
der hiefiir zustindigen eidgenossischen Behorde in
befiirwortendem Sinne iiberwiesen worden. Der
Erfolg bleibt abzuwarten. Laut einer mindiich
erhaltenen Auskunft ist vorgesehen, bei der Riick-
beforderung der polnischen Internierten den Ab-
transport der im Einzelarbeitseinsatz in der Land-
wirtschaft stehenden Polen erst am Schlusse vor-
zunehmen.

Herr Rihs ist nicht anwesend.

Antwort des Regierungsrates anf die Einfache
Anfrage Steinmann.

(Siehe Seite 327 hievor.)

In Witzwil befanden sich im Zeitraum vom
18. Juli 1939 bis 3. August 1944 nacheinander ins-
gesamt 9 russische Staatsangehorige. Mit Aus-
nahme von 4 russischen Internierten, die in der
Zeit vom 27. August bis 11. Oktober 1943 zu-
sammen in Witzwil waren, — und zwar auf aus-
driicklichen Wunsch der eidgendssischen Polizei-
abteilung in der Strafanstalt, weil sie im Lager
Raron nicht gehalten werden konnten — befanden
sich die andern 5 jeweilen einzeln in dieser
Anstalt.

Der erste in Witzwil internierte russische
Staatsangehorige wurde von dort aus placiert und
befindet sich heute noch in der Schweiz. Er
schreibt der Anstaltsleitung am 24. April 1942 aus
St. Pierre de Clages unter anderem:

«Einen herzlichen Gruss an Sie und alle Witz-
wiler und vielen Dank fiir was Sie fiir mich ge-
macht haben; denn wenn es mir nun gelungen
ist, aus der Patsche heraus zu kommen, muss
ich es Ihnen und Papa Werder (Lagerchef) ver-
danken. »

Die Direktion der Anstalt Witzwil berichtet,
dass ein russischer Internierter einmal in Witzwil
die Nahrungsaufnahme verweigert hat. Ein an-
derer, der mit seinem Los mnicht zufrieden war,
hatte geringfiigige Anstinde mit der Anstalts-
direktion. Er schrieb aber aus einem Internierten-
lager im Département Ariege-France am 1. Sep-
tember 1941 folgenden Brief:

« Griissen Sie mir auch Herrn Direktor Keller-
hals und sagen Sie ihm, dass es mein Fehler
war, wenn ich etwa gestritten habe mit ihm und
mit der Schweizerpolizei. Ich wire gliicklich,
wenn ich bis Kriegsende in einem Schweizer
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Interniertenlager oder Arbeitslager sein konnte. Es
wire ein Paradies fiir mich. Jetzt ist es aber zu
spat.»

Die Direktion der Strafanstalt Witzwil und die
mit der Aufsicht {iber die Internierten beauftragten
Aufseher berichten iibereinstimmend, dass sie mit
Ausnahme der vorerwidhnten geringfiigigen An-
stinde mit ihnen keine Schwierigkeiten hatten.
Die russischen Internierten waren im allgemeinen
gute Arbeiter. Ganz besonders gut ging es mit
den Internierten aus Raron. Von ungerechter oder
unverniinftiger Behandlung in Witzwil kann somit
keine Rede sein. Wenn Klagen hieriiber in der
Presse erhoben worden sind, so miissen sie als
unwahr und den Tatsachen widersprechend zuriick-
gewiesen werden.

Herr Steinmann ist befriedigt.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Gygax.

(Siehe Seite 203 hievor.)

Der Regierungsrat beantwortet diese Anfrage
wie folgt:

Die Militdrdirektion hat die Einfache Anfrage
dem eidgenossischen Militirdepartement zur Stel-
lungnahme unterbreitet, welches nach Riicksprache
mit dem Armeekommando dazu unter anderem
folgendes bekannt gibt:

1. Die Organisation der Armee umfasst 28 Jahr-
ginge und schliesst mit dem 48. Altersjahr ab.
Dariiber hinaus bestehen keine Formationen der
Armee, die eine gleichartige Verwendung des Wehr-
mannes entsprechend seiner urspriinglichen Aus-
bildung zulassen. Samtliche mit der personlichen
Handfeuerwaffe ausgeriisteten Wehrménner werden
nach dem 48. Altersjahr wie folgt verwendet:

a) Belassung in der bisherigen Einheit, sofern
diese Unterbestinde aufweist. Bei den Territorial-
Bataillonen wird diese Belassung immerhin auf das
50. Altersjahr beschrinkt.

b) Einteilung bei den Zerstorungstruppen. Diese
Massnahme kommt besonders fiir die {iiber 48-
jahrigen Jahrginge in Frage, die aus den Grenz-
truppen hervorgegangen sind. Sie wird aber auch
im Innern des Landes angewandt, wo dafiir ein
Bediirfnis besteht.

c) Soweit die gewehrtragenden Wehrminner
weder bei ihren Einheiten noch bei den Zer-
storungstruppen verwendet werden, bilden sie den
Nachwuchs fiir die HD-Bewachungskompagnien.
Diese Einheiten sollen mit der Zeit ausschliesslich
aus ausgebildeten Kadern und Mannschaften der
Armee aufgestellt werden. Zurzeit sind sie je-
doch im Durchschnitt erst mit 20 bis 30 0/ ehe-
maliger Dienstpflichtiger angefiillt.

Die HD-Bewachungskompagnien stehen dem
Territorialdienst zur Verfiigung. Sie haben wichtige
Bewachungsaufgaben zu erfiillen vor und wihrend
der Mobilmachung, anschliessend das Hinterland
der Armee zu sichern gegen Saboteure, 5. Kolonne,
Fallschirmabspringer usw.
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d) In der gegenwiirtigen Armeeorganisation
werden die Landsturmdragoner notwendigerweise
eingesetzt fiir die Pferdesammelstellen, die Pferde-
kuranstalten und Pferdedepots, sowie fiir die
Pferdestellung bei der Mobilmachung. Die Bestinde
der Jahrginge iiber 48 Jahre erlauben die Bildung
von Einheiten, die ausschliesslich aus der Ka-
vallerie hervorgegangen sind, nicht. Die regionale
Zusammenfassung der am Karabiner ausgebildeten
Wehrménner zwischen 49 bis 60 ist gegeben. Eine
Deklassierung kann das Armeekommando in der
oben beschriebenen Art der Verwendung in den
Bewachungseinheiten oder bei den Zerstérungs-
truppen nicht erblicken. Es wird im Gegenteil der
Wehrmann wieder einer eigentlichen Wacht- und
Kampfaufgabe zugefiithrt und in die Lage versetzt,
seine frithere Ausbildung als Soldat und Kampfer
zur Geltung zu bringen.

2. Was die Einteilung von Landsturm-Wehr-
minnern als Traktorfithrer in Auszugseinheiten an-
betrifft, so ist diese Massnahme auf folgendes
zuriickzufithren: Die Infanterie bedarf unbedingt
einer Entlastung vom Gepick. Es wird kiinftig
jeder Infanterieeinheit ein Traktor mit Anhinger
. zugeteilt fur den Transport des Tornisters. Die
notwendigen Traktoren sind in der Schweiz vor-
handen, die Amnhinger sind in Beschaffung be-
griffen. Traktoren sind indessen sehr reparatur-
anfillig, insbesondere, wenn sie von Personal
bedient werden, das damit micht vertraut ist.
Grundsitzlich muss der Traktorbesitzer oder min-
destens der zivile Traktorfithrer mit seinem Traktor
einrlicken. Das liegt micht nur im Interesse der
Marschbereitschaft, sondern auch im Interesse
der Schonung des Materials und der Einsparung
von Reparaturkosten. In dieser Frage hat sowohl
der Traktorenbesitzer wie die Armee ein gleich-
laufendes Interesse. Die angeordnete Regelung
ist daher zweckmissig. In Ablésungsdiensten und
Teilkriegsmobilmachungen wird der Traktorfiihrer
gemiss den giiltigen Armeebefehlen nicht mehr
Dienst zu leisten haben, als seiner Altersklasse
entspricht, das heisst es werden die Traktorziige
nicht zu allen Diensten einberufen werden.

Im iibrigen handelt es sich um eine Ueber-
gangsmassnahme. Es ist beabsichtigt, kiinftig die
Frage der Traktorenziige bei der Infanterie auf
andere Weise zu losen, womit die Einteilung von
iltern Jahrgingen im Auszug dahinfillt (Ankauf
der Traktoren durch den Bund und Verkauf inklu-
sive Anhidnger an Angehorige der betreffenden
Einheit). Diese Losung kann erst in Friedens-
zeiten zur Durchfithrung kommen.

Herr Gygax ist nicht anwesend.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Steiger (Bern).

(Siehe Seite 235 hievor.)

1. Die Verfiigung Nr. 4 des Eidgenossischen
Volkswirtschaftsdepartementes wvom 17. Februar
1945 bestimmt im Rahmen der bundesritlichen
Verordnung vom 17. Mai 1940, die den Kreis der
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arbeitsdienstpflichtigen Personen umschreibt, in
welcher Reihenfolge die Aufgebote von in Arbeit

-stehenden Personen zur Deckung des Bedarfes an

landwirtschaftlichen Hilfskriften erfolgen sollen.

Damit die Arbeitseinsatzstellen gegebenenfalls
unverziiglich iiber die notwendigen Personen ver-
figen konnen, wurde zudem die Meldepflicht der
Arbeitgeber statuiert. Durch diese Massnahme wird
die Aufgabe der Arbeitseinsatzstellen wesentlich
erleichtert, da sie im Bedarfsfall sofort auf die
Meldungen greifen konnen und nicht zuerst noch
die Verhiltnisse abkliren miissen. In welchem Um-
fang die Aufgebote tatsdchlich zu erlassen sind,
richtet sich einzig und allein nach den Bediirfnissen
der Landwirtschaft. Da der landwirtschaftlichen
Produktion im Interesse unserer Landesversorgung
die Prioritit zukommt, kann unter Umstinden auf
den voriibergehenden Einsatz schon in Arbeit ste-
hender Personen nicht verzichtet werden. Dank der
ausserordentlich giinstigen Witterung und des Ent-
gegenkommens der militirischen Behorden vollzog
sich gliicklicherweise der Frithjahrsanbau haupt-
sédchlich durch Selbsthilfe der Landwirtschaft. Da-
gegen ldsst sich im Hinblick auf den grossen Man-
gel an weiblichen Arbeitskriften in der Landwirt-
schaft der Einsatz von Hausangestellten voraus-
sichtlich nicht vollstindig vermeiden, leisten diesec
doch den fiiberlasteten Baduerinnen die wertvollste
Hilfe. Bei derartigen Aufgeboten wird natiirlich auf
die Verhiltnisse der Arbeitgeber soweit wie moglich
Riicksicht genommen.

2. Die Verfiigung Nr. 4 des Eidgenossischen
Volkswirtschaftsdepartementes wurde in erster Li-
nie als Zwangsmittel fir diejenigen Kantone er-
lassen, die den Arbeitseinsatz in der Landwirt-
schaft bisher nicht oder nur mangelhaft durchfiihr-
ten. Diese werden dadurch verpflichtet, die Mel-
dungen der Arbeitgeber mun auch zu veranlassen
und zu verarbeiten. Der Kanton Bern gab dls 'sol-
cher diesbeziiglich zu keinen Beanstandungen An-
lass; seine Massnahmen fanden im Gegenteil die
Anerkennung des Bundes.

Dagegen leisten auch in unserem Kanton nicht
alle Gemeinden gleich gute Arbeit. Fir die Ge-
meinden, die schon vorher ihre Arbeitsdienstpflich-
tigen erfassten, bedeutet die neue Verfiigung keine
wesentliche Mehrarbeit. So wurde denn auch den
Stiddten Bern und Biel auf ihr Gesuch hin gestattet,
ihre Arbeitgeber von der Meldepflicht zu befreien,
da die Verwaltungen sich verpflichteten, die Er-
hebungen iiber die Arbeitsdienstpflichtigen auf an-
dere Weise sicherzustellen.

3. Der Einsatz in die Landwirtschaft aller kor-
perlich geeigneten Militdrinternierten wird durch
das Eidgenossische Militirdepartement veranlasst.
Im Kanton Bern sind gegenwirtig rund 5000 inter-
nierte Soldaten in der Landwirtschaft titig.

Auch die Zivilinternierten werden nach Mog-
lichkeit fiir den landwirtschaftlichen Arbeitsein-
satz herangezogen. Sie eignen sich jedoch nur zum
geringsten Teil fiir schwere korperliche Arbeiten.
Die aus der Landwirtschaft stammenden franzosi-
schen Fliichtlinge, die hauptsichlich im Berner Jura
cingesetzt werden, haben unser Land in den letzten
Monaten wieder verlassen.

4. Gestiitzt auf diese Ausfiihrungen erachtet es
der Regierungsrat im gegenwiirtigen Zeitpunkt
nicht als notwendig, beim Bundesrat vorstellig zu
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werden. Er geht aber mit der Tendenz der Einfa-
chen Anfrage des Herrn Grossrat O. Steiger einig.
Die vor Erlass der Verfiigung Nr. 4 des Eidgenossi-
schen Volkswirtschaftsdepartementes in andern Kan-
tonen gemachten Erfahrungen rechtfertigen die Ein-
reichung dieser Einfachen Anfrage.

Herr Steiger (Bern) ist nicht anwesend.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Egger (Frutigen).

(Siehe Seite £34 hievor.)

Die Einfache Anfrage Egger ist dem Eidgenossi-
schen Militirdepartement unterbreitet worden mit
dem Antrag, es mdchte des Friihlingsanbaues wegen
auf die Dienstleistung von HD-Baudetachementen
verzichtet werden. In ihrer Antwort macht die eid-
genossische Amtsstelle darauf aufmerksam, dass
das Armeekommando auf eine Minimalzahl von
HD-Formationen micht verzichten konne, da der
Magazindienst aufrechterhalten werden miisse und
gewisse Bauarbeiten nicht auf €inen spiteren Zeit-
punkt verschoben werden konnten.

Um anderseits aber den von der Landwirtschaft
gestellten Anspriichen entgegenzukommen, wurde
verfiigt, dass die Kommandanten bei der Erteilung
von Urlaub in erster Linie landwirtschaftliche Ar-
beitskrifte zu beriicksichtizen haben. Da die mei-
sten HD-Detachemente ziemlich hohe Bestinde auf-
weisen, kann auch die Urlaubsquote verhiltnismis-
sig hoch angesetzt werden. Auf diese Weise ist es
méglich, die Bediirfnisse der Landwirtschaft weit-
gehend zu beriicksichtigen.

Herr Egger (Frutigen) ist befriedigt.

Antwort des Regierangsrates auf die Einfachen
Anfragen Fliithmann.

Die am 28. Februar und 1. Mirz 1945 einge-
reichten Anfragen haben folgenden Wortlaut:

L

Die Lage auf dem Brernstoffmarkt ist dusserst
prekir geworden, so dass zu einschneidenden Spar-
massnahmen gegriffen werden musste. Da auch
fiir die néichste Zeit keine Besserung zu erwarten
ist, miissen alle Anstrengangen gemacht werden,
um den Ausfall an Importkohle weitgehend durch
einheimische Brennstoffe zu ersetzen, wobei der
Versorgung mit Brennholz die grosste Bedeutung
zukommt.

Nun sind aber weite Waldgebiete, namentlich
solche mit guten Verkehrsmoglichkeiten, bis zur
Grenze ihrer Leistungsfialkigkeit genutzt worden,
withrend in abgelegenen Gzbieten und hoéhern Re-
gionen noch immer wetvolles Brennmaterial brach
liegt und nicht der Mangelwirtschaft zugefithrt wer-
den kann.

Die bisherigen Zuschiisse an die hohen Trans-
portkosten, wie auch die ordentlichen Subventionen
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von Bund und Kanton an Waldwege und Seil-
anlagen, decken die Gestehungskosten nicht, so
dass eine Bewirtschaftung dieser Waldgebiete fiir
den Besitzer unmoglich wird.

Ist der Regierungsrat nicht auch der Auffas-
sung, dass weitergehende Massnahmen getroffen
werden miissen und ist er bereit, in Verbindung
mit den zustindigen Instanzen des Bundes. durch
weitere Zuschiisse oder erhohte Subventionen die
Holzreservoirs dieser Gebiete dem Brennstoffmarkt
zu erschliessen?

IL

Nachdem das Bernervolk am 21. Januar 1945
das Gesetz betreffend Abidnderung einiger Bestim-
mungen der Schulgesetzgebung angenommen hat,
welches unter anderem die Einfithrung des obli-
gatonschen hauswirtschaftlichen Unterrichtes fiir
die Middchen im 9. Schuljahr vorsieht, hat der Re-
gierungsrat die Erziehungsdirektion beauftragt die
Frage der Errichtung eines Haushaltungslehrerin-
nenseminars zu priiffen und dariiber zu gegebener
Zeit Bericht zu erstatten.

Bei dieser Gelegenheit ist darauf hinzuweisen,
dass alle hdheren Schulen des Kantons Bern sich
im Unterland und im Jura befinden, mit Aus-
nahme des Lehrerinnenseminars in Thun an der
Peripherie des Oberlandes.

Sind der Regierungsrat und die Erziehungsdi-
rektion bereit, bei Behandlung dieser Angelegenheit
ganz speziell auch die Frage zu priifen, ob micht
in billiger Beriicksichtigung der Landesgegend die-
ses Haushaltungslehrerinnenseminar im Oberland
zu errichten sei?

Die Antworten lauten:

L.

An forstliche Wegbauten und stindige Holz-
transporteinrichtungen richtet der Bund in An-
wendung von Art. 42 des Bundesgesetzes betref-
fend die Oberaufsicht iiber die Forstpolizei von
1902 ordentliche Beitrige aus von 20 bis 30 9.
Gemdiss Schreiben des Departementes des Innern
vom 23. Oktober 1940 werden bei grosser Arbeits-
losenzahl oder wo der Wegbau zur bessern Ver-
sorgung des Landes mit Brennholz eine ganz be-
sondere Rolle spielt, ausserordentliche Bundesbei-
trage bis zu 20 0o gewihrt.

Zu obigen Bundesbeitrigen leistet auch der Kan-
ton Subventionen in ordentlicher und ausseror-
dentlicher Weise, in Anwendung von Bundesratsbe-
schluss 4730 vom 12. November 1929, und zwar
in beiden Fillen in der Hohe des halben Bundes-
beitrages.

Dazu kommt nun, dass der Bund neuerdings
in Erweiterung des eingangs erwihnten Bundesge-
setzartikels auch an nichtstindige Holztransport-
anlagen Beitrige verabfolgt, wo eine Ausbeute von
vorratsreichen Wildern mit schwierigen Transport-
verhilltnissen moglich ist.

‘Bisheriger Praxis entsprechend wird auch der
Kanton in solchen Féllen einen Beitraz leisten in
der Hohe des halben Bundesbeitrages.

Wihrend die obgenannten Unterstiitzungen von
Transporteinrichtungen (Wege-und Seilanlagen) dem
Wald ganz allgemein zugute kommen (Schonung
des stehenbleibenden Bestandes, Schonung des zu
transportierenden Holzes, bessere und schonendere
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Ausniitzung der menschlichen Arbeitskrifte) und
im Gesetz verankert sind, richtet der Bund heute
auch kriegswirtschaftlich bedingte Unterstiitzungen
in Form von Beitrigen an Holz aus entlegenen
Waldungen aus.

Diese Einrichtung besteht seit Januar 1942 und
ist neuestens geordnet durch ein Kreisschreiben
14 AH vom 3. Januar 1945.

Wie die fritheren Bestimmungen setzt es den
wahrheitsgetreuen mit quittierten Belegen begriin-
deten Kostenausweis voraus. Ein Beitrag wird aus-
gerichtet, wenn der Reinertrag weniger als Ir. 4. —
per Ster betrigt (oder Fr. 5.— bis 7.— per m?),
und zwar werden hochstens Fr. 12.— per Ster
vergiitet. Es kann also der Fall eintreten, dass
trotz Bundeshilfe die Mehrkosten nicht ganz ge-
deckt werden konnen.

Um auch in Zukunft den Waldbesitzern unter
allen Umstdnden einen angemessenen Ertrag zu
sichern, hat das Eidgenossische Volkswirtschafts-
departement am 10. Médrz 1945 die Schaffung einer
Preisausgleichskasse fiir Holz aus entlegenen Wal-
dungen verfiigt, wobei der Vollzug dieser Verfii-
gung der Eidgensssischen Preiskontrollstelle iiber-
tragen wurde.

IL.

Seit der Annahme des Gesetzes vom 21. Januar
1945 hat der Regierungsrat die Frage der Errich-
tung eines Haushaltungslehrerinnenseminars und
betreffend den allfilligen Sitz dieses Seminars ins
Auge gefasst und verschiedene Losungsmoglichkei-
ten erwogen. Zu einer Beschlussfassung ist er noch
nicht gelangt, da die ganze Aufgabe eine griind-
liche Abklirung mehrfacher Vorfragen verlangt.

Was speziell die Sitzfrage anbetrifft, sind dem

Regierungsrat verschiedene Anregungen gemacht

worden, die er alle objektiv priifen wird. Angesichts
der Unabgeklirtheit der Frage ist der Regierungs-
rat heute jedoch noch nicht in der Lage, sich auf
einen bestimmten Vorschlag festzulegen. Er wird
zu gegebener Zeit dem Grossen Rat die geeigneten
Vorschliage unterbreiten.

Herr Flihmann ist befriedigt.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Burren (Utzenstorf).

Die am 28. Februar eingereichte Einfache An-
frage hat folgenden Wortlaut:

1. Ist der Regierungsrat in der Lage, beim
Kommando fiir Internierung und Hospitalisierung
vorstellig zu werden, dass den Interniertenlagern
Kommandanten zugeteilt werden, welche den mo-
ralischen und psychologischen Anforderungen Ge-
niige leisten, die an solche Lagerleiter gestellt
werden ?

2. Kann von den Internierten verlangt werden,
dass diese die Wasch- und Reparaturarbeiten von
Bekleidung und Ausriistung der Lagerinsassen
selbst ausfithren, ohne dass die einheimischen
Frauen der Lagerorte, welche mit eigenen Arbeiten
in Haus und Feld iiberbeansprucht sind, helfend
eingreifen miissen?

" Hiezu sollten weibliche Emigranten vermehrt
an Orte mit Militirinternierten abkommandiert
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werden zur Vornahme der Reparaturarbeiten, wo
geeignete Lagerinsassen mit Berufskenntnis fehlen.

Es ist vorgekommen, dass Internierte, von Beruf
Schneider, sich weigerten, Flickarbeiten fiir ihre
Kameraden auszufiihren, dagegen gegen Bezahlung
fiir Zivilbedarf Arbeiten ausfiihrten.

Die Antwort lautet:

Der Bedarf an Lagerkommandanten der Internie-
rung richtet sich nach der Zahl der internierten
fremden Militdrpersonen. Das Kommissariat fiir In-
ternierung und Hospitalisierung muss diese Furk-
tiondre im freien Arbeitsmarkt suchen und sie nach
einer gewissen Zeit auch wieder abldsen. Dabei
kann es vorkommen, dass gelegentlich auch Furk-
tiondre eingestellt worden sind, die sich ihrer Auf-
gabe nicht gewachsen erzeigt haben. Seit dem 23.
April 1945 bestehen nun fir die Gewinnung von
Lagerkommandanten neue Moglichkeiten, so dass
Fehlgriffe weniger mehr vorkommen diirften.

Was die Frage der Wasch- und Reparatur-
arbeiten von Bekleidungs- und Ausriistungsgegen-
stinden der Lagerinsassen anbetrifft, so ist es
selbstverstindlich, dass diese Arbeiten grundsitz-
lich durch die internierten Militdrpersonen selbst,
durch Emigrantinnen oder durch Funktionire der
Internierung besorgt werden sollen. So existieren in
der Internierung 14 eigene Wéschereien und 26
eigene Flickstuben, die kleineren Lagerorganisatio-
nen nicht eingerechnet. Der stindige Wechsel der
Internierung infolge Dislokationen, die durch die
Armee veranlasst werden, bringt immer grosse Std-
rungen im normalen Betrieb. So wird bei Neu-
erd6ffnung von Lagern, besonders bei Zuwachs von
fremden Militdrpersonen, beziiglich der Wasch- und
Flickarbeiten im Notfall weiter an die erste Dorf-
hilfe appelliert werden miissen.

Sollten Fille vorkommen, dass internierte
Schneider und Schuster nicht fiir das Lager arbei-
ten wollen, sondern durch billige Preise wund
Schwarzarbeit das einheimische Gewerbe schidigen,
so ersucht das Kommissariat fiir Internierung und
Hospitalisierung um deren Meldung. Derartige Ver-
gehen werden strenge bestraft. Aber auch die Zivil-
bevolkerung sollte da und dort die notwendige Dis-
ziplin halten und die Internierten nicht zu Schwarz-
arbeit veranlassen.

Herr Burren (Utzenstorf) ist befriedigt.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Daepp.

Die am 28. Februar eingereichte Einfache An-
frage hat folgenden Wortlaut:

«Nach vorgenommenen Erhebungen konnte im
Herbst 1944 zirka 1/, des Wintergetreides nicht an-
gebaut werden. Die gegenwiirtige giinstige Witte-
rung erlaubt es den Landwirten, an die Aufholung
der riickstindigen Arbeiten heranzutreten. Gegen-
wirtig werden die Felder fiir den Sommerweizen-,
den Futtergetreidebau- und den Hackfruchtbau vor-
bereitet. Leider sind keine Richtlinien fiir die Aus-
dehnung der einzelnen Kulturarten als Ersatz fir
die fehlende Wintergetreidefliche erteilt worden,
und auch die Pflichtablieferungskontingente fiir
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Futtergetreide wurden noch nicht bekanntgegeben.
Unter diesen Umstédnden ist zu befiirchten, dass der
Anbauausfall aus dem Herbst 1944 zu einer un-
erwlnscht starken Ausdehnung des Kartoffelbaues
fiihren konnte. ’

Ist der Regierungsrat bereit, 1. der bernischen
Landwirtschaft unverziiglich die im Interesse der
Landesversorgung liegenden Richtlinien fiir den An-
bau zu erteilen, 2. sich dafiir einzusetzen, dass die
Pflichtablieferungskontingente fiir Futtergetreide
ungesdumt bekanntgegeben werden?, 3. sich bei den
zustindigen Bundesbehorden fiir sofortige Fest-
setzung der Futtergetreidepreise zu verwenden, wo-
bei der Tatsache, dass insbesondere Gerste, aber
unter Umstdnden auch Hafer, in vermehrtem Masse
der menschlischen Erndhrung zugefiihrt werden
milssen, angemessen Rechnung zu tragen ist?

Die Antwort lautet:

1. Die Richtlinien fiir den Anbau wurden mit
der Erdffnung der 7. Mehranbauetappe im Septem-
ber 1944 erteilt. Es bestehen vom Bunde keine Be-
stimmungen iiber die Wahl der Kulturarten. Sollte
der Kartoffelbau auch eine Ausdehnung erfahren, so
besteht angesichts der gegenwirtigen Futterknapp-
heit trotzdem keine Gefahr der Ueberproduktion.

2. Durch Militdrdienst einiger Funktionidre der
kantonalen Zentralstelle fiir Ackerbau wurde die
Bekanntgabe der Futtergetreidekontingente ver-
zégert. Die Eroffnung erfolgte am 21. Mirz 1945.

3. Die Bundesbehtrden werden die Getreide-
preise pro 1945 auf der Grundlage der letztjihrigen
Ansitze wieder im Zeitpunkt der Ernte in Verbin-
dung mit den beteiligten Kreisen festsetzen, wobei
den Produktions- und Vegetationsbedingungen an-
gemessen Rechnung getragen wird.

Herr Daepp ist teilweise befriedigt.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Scherz.

Die am 28. Februar eingereichte Einfache An-
frage hat folgenden Wortlaut:

«Die Bevolkerung begreift die Einschétzungs-
methode nach Nettorohertrag nicht, und zwar weder
nach Hektaren noch nach Vieheinheiten. Insheson-
dere werden die Zuschlidge die — nach Wegleitung
— seit der letzten Wehrsteuereinschitzung einge-
treten sind, als ungerecht empfunden.

Dem Regierungsrat diirfte bekannt sein, dass
sich die landwirtschaftlichen Produktionskosten seit
2 Jahren stirker gesteigert haben als die Produkten-
preise.

Ist der Regierungsrat bereit, die Grundlagen und
generellen Einzelzahlen dieser Zuschlige und Ab-
zlige bekanntzugeben, und damit eine gerechte Aus-
legung der Wegleitung in die Wege zu leiten? »

Die Antwort lautet:

1. Fiir die Einschétzung des landwirtschaftlichen
Einkommens stehen verschiedene Methoden zur
Verfiigung. Die zuverlidssigste und sowohl bei der
eidgentssischen Wehrsteuer als von den meisten
Kantonen angewandte Methode ist die, bei welcher
vom sogenannten Nettorohertrag (volkswirtschaft-
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lichen Einkommen) ausgegangen wird. Die Erfah-
rungen anderer Kantone waren gut; Thurgau z.B.
hatte in den letzten Jahren durchschnittlich 5 bis
10 Rekurse von Landwirten zu behandeln. Es be-
stand daher fiir den Kanton Bern kein Anlass, eine
andere als diese bewéhrte und auch vom Schweize-
rischen Bauernsekretariat in Brugg befiirwortete
Methode anzuwenden.

Es ist verstiandlich, dass die Einfiihrung zuerst
einige Schwierigkeiten bietet und dass die Art der
Einschidtzung nicht tiberall verstanden wird. Bis
sich die Praxis eingelebt hat, wird einige Zeit ver-
streichen. Um den stark verschiedenen Produktions-
bedingungen und Bodennutzungssystemen im Kan-
ton méoglichst gerecht zu werden, ist ja nun im Ver-
anlagungsdekret vorgesehen, dass fiir jeden Steuer-
kreis ein landwirtschaftlicher Experte zu wihlen
sei. In Zusammenarbeit mit den Gemeindesteuer-
kommissionen und dem landwirtschaftlichen Chef-
experten sollte es moglich sein, mit der Nettoroh-
ertragsmethode eine zuverldssige und gerechte Ver-
anlagung durchzufiihren.

2. Was die Erhshung der Nettorohertragsan-
sitze je Hektare oder je Grossvieheinheit anbelangt,
so steht diese in Verbindung mit der Einkommens-
verbesserung in der Landwirtschaft. Dass die Pro-
duktionskosten gestiegen sind, ist dem Regierungs-
rat bekannt. Die Steigerung der Kosten ist am stéark-
sten bei den Ldhnen und den Verpflegungskosten
fir familienfremde Arbeitskréifte. Bar- und Natural-
Ishne konnen aber durch den Steuerpflichtigen vom
Nettorohertrag in Abzug gebracht werden, so dass
sich ein Ausgleich ergibt und der Pflichtige nicht
belastet wird. — Die Steigerung des Einkommens
ist zudem nicht allein preislich bedingt, sondern
beruht weitgehend auf einer Steigerung der Acker-
bauproduktion fiir den direkten Konsum und auf
relativ guten Ernten. Bei den Landwirtschaftsbe-
trieben mit Viehwirtschaft hat gegeniiber 1940 die
Selbstversorgung mit ackerbaulichen Produkten be-
trachtlich zugenommen. Der Naturalienbezug aus
dem Betrieb fiir die Selbstversorgung ist jedoch,
gleich wie der Mietwert der eigenen Wohnung, Be-
standteil des steuerbaren Einkommens.

In welchem Umfang in den letzten Jahren das
volkswirtschaftliche Einkommen eine Steigerung er-
fahren hat, mdgen folgende Zahlen beweisen. Nach
den Rentabilititserhebungen des Schweizerischen
Bauernsekretariates betrug die Zunahme des Netto-
rohertrages vom Jahre 1940 bis 1943 im Durch-
schnitt aller Bodennutzungssysteme 54 0. Das
volkswirtschaftliche Einkommen in Franken je
Hektare mit Wald erreichte bei den im Kanton Bern
zur Hauptsache anzutreffenden Bodennutzungs-
systemen folgende Betrdge:

1989 190 1941 1942 1043 Zumabine o0

in Fr. je ha F .
Verbesserte Drei- T.

felderwirtschaft 714 839 1088 1225 1259 420 50
Kleegraswirtschaft

von Bern. . . 757 915 1118 1334 1431 516 56
Graswirtschaft mit

Ackerbau . . 719 869 1132 1219 1352 483 56

Reine Graswirtschaften
in Alpentilern . 539 654 784 903

Jurabetriebe ohne
Weide. . . . b87 746

Jurabetriebe mit
Weide. . . . 441 471 567 631 776 305 65

1006 352 54

1005 1062 1257 511 69



420

Die Zunahme des Nettorohertrages 1943 gegen-
iiber 1940 betrug somit bei den genannten Boden-
benutzungssystemen 50 bis 69 0p. Fir die Ein-
schiitzung 1945/46 wurden aber die Ansitze ge-
geniiber 1940 (1. Wehrsteuertaxation) nicht etwa
in diesem Ausmass erhoht, sondern durchschnitt-
lich nur um 32 bis 40 0. Die in der « Wegleitung»
festgelegten Ansitze bewegen sich also immer noch
gut 15 bis 20 o/ unter den Mittelzahlen der Renta-
bilititserhebungen von Brugg. Von iibertriebenen
Ansiitzen darf also nicht gesprochen werden. Wich-
tig ist jedoch, dass die Betriebe bei der Veran-
lagung richtig beurteilt und in die Klassen (sehr
gut — mittel — unter mittel — schlecht) eingereiht
werden, damit die Differenz von 5 0o von Klasse
zu Klasse im Nettorohertragsansatz richtig zum
Ausdruck kommt. Bei dieser Klasseneinteilung haben
die Gemeindesteuerkommissionen als beste Kenner
der Einzelbetriebe ein gewichtiges Wort mitzu-
reden. Wir halten dafiir, dass die Erhohung der An-
siitze, wie sie in der «Wegleitung» vorgesehen ist,
keineswegs iibersetzt ist.

3. Was die Betriebsgrossen-Zuschlige oder -Ab-
ziige anbelangt, so beruht es auf Erfahrung, dass
der Nettorohertrag pro Hektare oder Grossviehein-
heit mit zunehmender Betriebsgrosse sinkt. In
kleineren Betrieben ist dagegen der Ertrag einzelner
Betriebszweige mit hohem Ertrag (z. B. Gemdiise-
bau, Schweine- und Gefligelhaltung) sowie der
Mietwert der eigenen Wohnung im Verhiltnis zur
Anzahl Hektaren oder Grossvieheinheiten grosser.
Um diesen Verhéltnissen Rechnung zu tragen und
um dadurch zu einer gerechten Veranlagung zu ge-
langen, muss zu den festgesetzten Nettorohertrags-
ansiitzen fur kleinere Betriebe ein Zuschlag, fiir
grossere ein Abzug vorgenommen werden. Auch
diese Zuschlige und Abziige beruhen auf den
Brugger Rentabilitdtsberechnungen. Die recht starke
Degression des Nettorohertrages bei zunehmender
Betriebsgrosse geht aus folgenden Zahlen, denen
Buchhaltungsergebnisse zu Grunde liegen, deutlich
hervor:

Im Jahre 1942 betrug das volkswirtschaftliche
Einkommen je Hektare mit Wald im schweize-
rischen Mittel bei Betriebsgrossenklassen

von 3— D ha Fr. 1642. —
» 5—10 » » 1280. —
» 10—15 » » 1132, —
» 15—30 » » 1123, —
iiber 30 » » 979, —

Die in der «Wegleitung » angefithrten Zuschlige
und Abzige sind daher vdllig gerechtfertigt. Dass
sie vorderhand noch nicht iiberall verstanden wer-
den, ist bei der erstmaligen Durchfiihrung der Netto-
rohertragsmethode begreiflich.

Herr Scherz ist befriedigt.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Wyder.

Die am 28. Februar eingereichte Einfache An-
frage hat folgenden Wortlaut:

«Der hohe Regierungsrat wird ersucht, die Frage
zu priifen und sofort Bericht zu erstatten, ob es
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nicht méglich wire, die Gemeindeschreiber wihrend
der Frist zur Einreichung der Steuererkldrung yon
militdrischen Dienstleistungen zu dispensieren, um
so in dieser Zeit dem Steuerzahler behiilflich zu
sein beim Ausfiillen der Steuererklirung.»

Die Antwort lautet:

Nachdem die 3. Division am 29. Mirz 1945 ent-
lassen wurde, stehen die in dieser Heereseinheit
eingeteilten Gemeindeschreiber den offentlichen Ver-
waltungen wieder zur Verfiigung. Die 2. Division,
deren Rekrutierungsgebiet ebenfalls zahlreiche ber-
nische Gemeinden umfasst, steht nicht im Dienst
und wird vor Mitte April nicht einriicken miissen,
so dass die Angehorigen dieser Division ihrer
zivilen Titigkeit ebenfalls uneingeschriankt nach-
gehen konnten.

Anderseits hat der General verfiigt, dass im
Monat April ausschliesslich Landwirte zu beur-
lauben seien, um durch diese Anordnung den Friih-
jahrsanbau in weitestgehendem Mass zu fordern.
Angehorige anderer Berufe werden dagegen im April
grundséitzlich nicht beurlaubt. Das Armeekommando
wiinscht sehr, dass dieser Lage auch von Seite der
Verwaltung Verstindnis entgegengebracht werde.

Aber auch grundsitzlich scheint dem Armee-
kommando eine generelle Beurlaubung der Ge-
meindeschreiber nicht angezeigt, weil damit ein
Prizedenfall geschaffen und aus andern Verwal-
tungen Aehnliches verlangt wiirde.

Unter diesen Voraussetzungen erkliart das Armee-
kommando, dem in der Einfachen Anfrage von
Grossrat Wyder enthaltenen Wunsche nicht ent-
sprechen zu konnen.

Herr Wyder ist nicht anwesend.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Steinmann.

Die am 27. Februar eingereichte Einfache An-
frage hat folgenden Wortlaut:

«An der ordentlichen Jahresversammlung des
bernischen kantonalen Fischereiverbandes vom 25.
Febrpar ist nach einem Referat von Herrn Land-
wirtschaftsdirektor Stihli beschlossen worden, die
Regierung einzuladen, auf dem Wege einer Ge-
setzesrevision die rechtliche Grundlage fir die Er-
hebung einer sogenannten Wiederbevilkerungs-
gebithr zur Hebung des Fischbestandes in den
Flissen und Seen des Kantons zu schaffen.

Ist der Regierungsrat in der Lage, dem Grossen
Rat Auskunft dariiber zu geben, ob die Vorarbeiten
fir diese Gesetzesrevision bereits angeordnet wor-
den sind, beziehungsweise in absehbarer Zeit an
die Hand genommen werden konnen?

Ist der Regierungsrat bereit, auch dariiber Mit-
teilung zu machen, ob diese Massnahmen der vor-
beratenden Behorden mnoch im Laufe der gegen-
wirtigen Amtsperiode des Grossen Rates wirksam
gemacht werden konnen? »

Die Antwort lautet:
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Die Delegiertenversammlung des bernisch-kanto-
nalen Fischereiverbandes vom 20. Juni 1943 hat
mit wenigen Stimmen die Erhdhung der Fischerei-
patentgebithren abgelehnt. Kurz nach der beziig-
lichen Volksabstimmung hat der gleiche Verband
die Bestrebungen zur Vermehrung der Fischerei-
einnahmen durch Umfrage bei seinen Sektionen
wieder aufgenommen. Diese Umfrage hat ergeben,
dass man einer angemessenen Erhohung der Ge-
bithren unter gewissen Vorbehalten zustimmt.

Sobald die Forstdirektion im Besitze einer ent-
sprechenden Eingabe mit zugehdrigen Unterlagen
sein wird, wird sie dem Regierungsrat Antrag
stellen konnen. Eine solche Eingabe liegt zurzeit
(15. April 1945) noch nicht vor.

Es kann deshalb tber den Zeitpunkt der Be-
handlung dieser Frage zurzeit nichts Bestimmtes
gesagt werden.

Steinmann. Die Sache wird weiter verfolgt.

Antwort des Regierungsrates auf die Einfache
Anfrage Hachen.

Die am 1. Mirz eingereichte einfache Anfrage
hat folgenden Wortlaut:

« Zwecks Verbauung und Unterhalt ihrer Ge-
wisser hat die Gemeinde Sumiswald den Perimeter
ihres Schwellenkatasters auf alle Grund- und
Gebdudeeigentiimer ausgedehnt. Der Kataster be-
zeichnet das schwellen- und dammpflichtige Eigen-
tum und das Beteiligungsverhéltnis desselben. In
erster Linie ist hierbei uferanstossendes, dirckter
Gefahr ausgesetztes Grundeigentum belastet; in
zweiter Linie solche Grundstiicke, welche einer
wahrscheinlichen Gefahr ausgesetzt sind, usw. Weg-
anlagen und Bahnkorper sind ebenfalls eingeschitzt
worden. Nun ist mir aber bekannt, dass der Staat
Bern, d. h. die hiezu kompetenten Instanzen, gegen
solche Einschatzungen Einsprache erheben.

Ich ersuche daher den Regierungsrat um Aus-
kunft:

1. Warum kann die Baudirektion mnach freiem
Ermessen ihren Beitrag an solche Unternehmen
festsetzen?

2. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung,
dass die Staatsstrassen gleich wie Gemeindestrassen
und Eisenbahnkérper an die Schwellenkataster auf-
genommen werden sollten?

Die Antwort lautet:

Ueber die Frage, ob die Staatsstrassen in die
Schwellenkataster einzubeziehen sind, ist schon bei
verschiedenen Gelegenheiten entschieden worden.
Massgebend zur Beantwortung dieser Frage sind
vor allem folgende Vorschriften und Entscheide:

1. Das revidierte Normalschwellenreglement
vom Jahr 1920 schreibt in § 13, Al 4, vor: «Die
Staatsstrassen sind als offentliche Last frei von
der Schwellenpflicht; wenn sie eines besondern,
vermehrten Uferschutzes bediirfen, iibernimmt der
Staat selbst die Ausfithrung der nétigen Arbeiten,
soweit nicht hinterliegendes Eigentum mit in Frage
kommt. »

2. Mit Schreiben der Baudirektion vom 13. Juni
1940 wurde dem Ausschuss fiir die Neuordnung
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der Schwellenpflicht in Neuenegg auf eine Eingabe
betr. das Einbeziehen der Staatsstrasse in den
Perimeter der Senseverbauung folgendes erotffnet:
« Wir bedauern, Ihrem Ansuchen nicht entsprechen
zu konnen. Die Staatsstrassen sind nicht ein Ver-
mogensteil, sondern bilden vielmehr mit ihren
jahrlichen Unterhaltskosten eine unabtrigliche
Last. ... Ueber den Nichteinbezug der offentlichen
Strassen und Wege bestehen iibrigens verwaltungs-
rechtliche Entscheide des bernischen Verwaltungs-
gerichtes, so z. B. der Entscheid Nr. 132 vom
10. Oktober 1919: ,Zur Schwellenbeitragspflicht
diirfen auch Kraftleitungen von Elektrizitdtswerken
herangezogen werden, dagegen regelmissig nicht
Staatsstrassen‘. »

3. Nach der Genehmigung der Statuten mit
Kostenverteiler und Perimeterplan der Flurge-
nossenschaft Niedergrasswil sind die Statuten mit
Regierungsratsbeschluss vom 19. Juni 1942 und
in  Anlehnung an die bisherige Praxis durch
folgenden Zusatz ergdnzt worden: « Der Staat Bern
ist fir das Gebiet der Staatsstrasse nicht Mit-
glied der Genossenschaft ».

4. In ‘einem Schreiben der kantonalen Bau-
direktion an das Tietbauamt und an die Kreis-
oberingenieure vom 17. November 1943 ist mit
Hinweis auf die Bestimmungen des Normal-
schwellenreglementes vom Jahr 1920 und auf
Art. 87, Abs. 3 Einfiihrungsgesetz zum Zivilgesetz-
buch sowie auf Grund der Regierungsratsbeschliisse
vom 19. Juni 1942 und 26. Oktober 1943 betreffend
die Entwisserung Grasswil, Regenhalden, Halden
und Lohnmatten und gestiitzt auf die bisherige
Praxis des Regierungsrates Auftrag erteilt worden,
gegen das Einbeziehen von Staatsstrassen in
einen Perimeter auf jeden Fall Einsprache zu
erheben.

Wie in § 13 des vorerwihnten Normalschwellen-
reglementes dargelegt, fdllt die Schwellenpflicht zu
Lasten des Staates, wenn fiir die Staatsstrasse ein
besonderer Uferschutz erforderlich ist, wie z. B. bei
Sicherungen der Sohle und der Ufer zum Schutze
der Widerlager von Briicken und bei Verbauungen
zur Sicherung von Strassenboschungen. In allen
andern Fillen wird der Einbezug der Staatsstrassen
in die Schwellenpflicht grundsitzlich und nach
bisheriger Praxis abgelehnt. Staatsstrassen sind
kraft Gesetz ihrem Zweck entsprechend zu unter-
halten. Wie sie zu unterhalten und gegebenen-
falls auch zu korrigieren sind, muss ausschliess-
lich den zustindigen staatlichen Organen vorbe-
halten bleiben, und auch diese beantragen oder
bestimmen, welche Leistungen hievon Dritten zu-
fallen.

Herr Hachen ist befriedigt.

Motion der Herren Grossrite Burgdorfer (Burgdorf)
und Mitunterzeichner betreffend Bewilligung einer
weiteren Million Franken zur Bekimpfung der
Wohnungsnot.

(Siehe Seite 393 hievor.)

Burgdorfer (Burgdorf). Auf Wunsch unseres
Herrn Prisidenten hat der Direktor des Innern

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1945. o4
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letzte Woche Aufschluss iiber den Stand der Wohn-
bauforderung erteilt, insbesondere iiber die Hohe
der verbleibenden Kredite Aufschluss gegeben und
dabei festgestellt, dass einer verfiigharen Kredit-
restanz von 1,15 Millionen ein Gesuchsvolumen
von 1,5 Millionen gegeniibersteht, dass also effek-
tiv schon heute ein Fehlbetrag von Fr. 350 000. —
vorhanden sei, und dass es daher sehr schwer hal-
ten werde, kiinftig eingehende Gesuche beriick-
sichtigen zu konnen. Im weitern hat er uns zur
Kenntnis gebracht, dass er bei der Regierung die
Bewilligung einer neuen Million zur Férderung der
Wohnbautitgkeit beantragt habe, dass er mit die-
sem Antrag unterlegen sei, nicht etwa, weil man
die Erkenntnis nicht hitte, dass eine Bekdmpfung
der Wohnungsnot weiterhin dringlich sei, sondern
weil man glaube, man miisse die Auswirkungen
des Kriegsendes abwarten, bevor man weitere Kre-
dite fiir diese Zwecke zur Verfiigung stelle.

Diese Situation und vor allem die Bedenken,
die der Herr Direktor des Innern gegeniiber neuen
Kreditgesuchen geltend machte, haben mich veran-
fasst, am 16. Mai eine Motion einzureichen, die
ich leider verlesen muss, weil sie nicht ausgeteilt
worden ist. Sie hat folgenden Wortlaut:

« Erkundigungen beim kantonalen Arbeitsamt er-
geben, dass der in der Februarsession 1945 ge-
sprochene Kredit zur Forderung des Wohnungs-
baues erschopft ist, und dass infolgedessen eine
grosse Zahl neu eingereichter Gesuche micht mehr
beriicksichtigt werden kann.

Im Hinblick auf die trotz des Kriegsendes wei-
ter anhaltende prekire Lage auf dem Wohnungs-
markt und dessen Behinderung durch die Bau-
kostenteuerung wird der Regierungsrat ersucht,
zum Zwecke der Wohnbauférderung sofort einen
weitern Kredit von einer Million Franken zur Ver-
fligung zu stellen, damit fiir die Uebergangszeit
bis zur Septembersession kein Unterbruch in den
Massnahmen zur Milderung der Wohnungsnot ein-
tritt.

Fir Behandlung dieser Motion wird Dringlich-
keit gewiinscht. »

Es ist dabei stillschweigend angenommen, dass
diese neue Million den Bedingungen des Grossrats-
beschlusses vom 26. Februar 1945 angepasst wer-
den konnte. Es sollen also alle Gesuche zuerst
genau auf ihre Beitragswiirdigkeit gepriift werden.

Der Wohnungsbedarf im Kanton Bern ist nach
wie vor gross, seine Deckung ist immer noch dring-
lich. Die Direktion des Innern selbst hat durch
Herrn Dr. Freudiger eine Umfrage ‘ergehen lassen,
die als Resultat einen Wohnungsfehlbestand von
2500 ergeben hat. Nun scheint mir, dass man
mit der Bewilligung neuer Mittel micht bis zur
Septembersession warten kann, sondern dass wir
jetzt handeln miissen, wenn alle diejenigen, die
im September wenigstens ein Obdach haben
wollten, untergebracht werden sollen. Wenn der
Herr Direktor des Innern uns schon in der Mai-
session erkldrt, es fehlen ihm Fr. 350 000. —, so
ist es wohl nicht angingig, weitere Kredithbewilli-
gungen auf die Herbstsession zu verschieben. Ich
mochte hier feststellen, dass ich nicht zu denen
gehore, die im Blick auf die Zukunft einfach immer
wieder neue Kredite zur Verfiigung stellen méchten,
ohne dass man sich grundsitzlich dartiber Rechen-
schaft ablegt, wohin die ganze Subventionierung
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auf die Dauer fithrt. Ich begriisse es sogar, wenn
uns im Herbst schon eine Vorlage unterbreitet
wird, die genau abgrenzt, was von Staates wegen,
gemeinsam mit den eidgenossischen Instanzen auf
dem Gebiete der Wohnbauforderung, getan werden
dirfte. Man soll auch erkliren, wann die Grenze
der Tragtihigkeit erreicht werde. Aber wir konnen
nicht in dieser abrupten Art aufhéren. Die Bau-
kostenteuerung betrdgt heute rund 60 0o; es ist
ganz klar, dass Bauten, die unter so misslichen
Verhiltnissen erstellt werden miissen, um der Woh-
nungsnot zu steuern, renditenméissig in normalen
Zeiten einen schweren Stand haben werden. Es
ist sicher, dass dann nicht Wohnungen in solchen
Bauten in erster Linie vermietet werden konnen,
sondern vorweg diejenigen Objekte, die zu verniinf-
tigen Zinsbedingungen abgegeben werden konnen.

Aber diese rein finanziellen Ueberlegungen kon-
nen wir heute leider gar nicht machen; wir haben
einen Bedarf von 2500 Wohnungen, und diesen
Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten
Biirgern kann man faktisch nicht mit der Ausrede
kommen, wie ich bereits einmal erwidhnte: Wir
kochen dann, wenn das neue Kochbuch heraus-
gegeben ist. Diese Biirger miissen schon im Sep-
tember untergebracht werden, deshalb heisst es
heute handeln. Die Situation ist aber insofern
grotesk, als es insbesondere Siedlungsgenossen-
schaften gibt, die {iber den notigen Zement ver-
figen, um ihre Bauten zu erstellen, denen aber
die Subvention noch nicht bewilligt ist, mangels
verfiigharer Kredite. Diese Leute stehen vor einem
Dilemma, bei dessen Losung wir ihnen helfen miis-
sen. Es ist ihnen nidmlich auch nicht gedient mit
der Bewilligung zum vorzeitigen Baubeginn, denn
sie wiirden auf eigenes Risiko anfangen: Wird die
Subvention machher nicht gesprochen, so sitzen
sie in der Tinte. Unter diesen Gesuchstellern sind
die Bauherren besonders zahlreich, die ohne Zu-
schuss der offentlichen Hand ihre Bauprojekte tiber-
haupt nicht realisieren konnten.

Es gibt noch eine andere Seite, die man sicher
auch erwihnen darf: Unsere Leute sind von der
Grenze heimgekommen, unter ihnen eine grosse
Zahl von Bauarbeitern. Diesen diirfen wir nicht
sagen, sie sollen sich im Winter zur Arbeit melden,
wenn wir die Kredite gesprochen haben, denn im
Winter ldsst sich eben nicht jeder Bau erstellen.
Die Leute sind darauf angewiesen, dass man jetat
Arbeit beschafft.

Das allerdings nur mebenbei, denn die ganze
Aktion wird ja gestartet, um der Wohnungsnot zu
steuern. Von der Regierung wird das formelle Be-
denken geltend gemacht, da die Motion nicht schen
in der letzten Session eingereicht worden sei, konne
man ihr nicht ohne weiteres zustimmen und den
Regierungsrat ermichtigen, eine neue Million zur
Bekdmpfung der Wohnungsnot zur Verfiigung zu
stellen, unter den gleichen Bedingungen, wie sie
im Grossratsbeschluss vom 26. Februar 1945 fest-
gelegt sind. Ich bitte, dieses formelle Bedenken
hinanzustellen.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Regierungsrat hat in seiner
heutigen Sitzung die Motion von Herrn Grossrat
Burgdorfer einer lingern Diskussion unterzogen.
Das Ergebnis dieser Diskussion ist, dass der Re-
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gierungsrat die Motion im Sinne der Geschiifts-
ordnung des Grossen Rates vom 12. November
1940, § 57, Abs. 2, entgegennimmt, das heisst sie
geht mit ihrer Erheblicherklirung zur Bericht-
erstattung und Antragstellung zuerst an die Direk-
tion des Innern und nachher an den Regierungsrat.

Der Sprechende hat allerdings schon vorgingig
der Grossrats-Session dem Regierungsrat einen Vor-
trag nebst Beschlussesentwurf tiber die Bewilligung
eines weitern Kredites von Fr. 1000000.— in
dieser Session fir die Fortfithrung der Aktion zur
Milderung der Wohnungsnot durch Fdrderung der
Wohnbautitigkeit unterbreitet. Der Beschlusses-
entwurf lehnte sich im Text an die frihern
Grossratsbeschliisse an. Ueber den gegenwirtigen
Stand der bisherigen Kreditbeanspruchung gab der
Sprechende, auf Wunsch des Herrn Grossrats-
Priasidenten, bereits letzte Woche Aufschluss. Die
betreifenden Zahlen, die sich allerdings seither im
Sinne einer weitern Kreditheanspruchung bereits
wieder verschoben haben, verwendete Herr Grossrat
Burgdorfer heute zur Begriindung seiner Motion.
Ich michte sie daher nicht neuerdings wiederholen.
Dagegen habe ich zu den Ausfithrungen von Herrn
Grossrat Burgdorfer iiber das Ergebnis der im Auf-
trag der Direktion des Innern durch das statistische
Amt der Stadt Bern durchgefiihrten statistischen
Erhebungen eine Korrektur anzubringen. Der Woh-
nungsbedarf fiir Verheiratete und Ledige, die am
10. Februar 1945 keine Wohnung hatten und
eine golche suchten, betrug 1919. Die Wohnungs-
suchenden verteilen sich auf den ganzen Kanton.
Die grésste Zahl findet sich verstdndlicherweise im
Mittelland, die zweitstirkste im Jura, die kleinste
in den beiden Aemtern des Emmentals. Zirka die
Hilfte davon sind Verheiratete, die zum Teil trotz
der Verheiratung bisher entweder getrennt leben
mussten, oder bei Verwandten woder in Hotels
voritbergehende Unterkunft fanden. Zirka die Hilfte
der gesuchten Wohnungen ist zudem gestauter Woh-
nungsbedarf aus den Jahren 1943 und 1944. ["ir das
Jahr 1945 muss nach den statistischen Erhebungen
und den Berechnungen des kanionalen Arbeitsamtes
mit einem mneuen laufenden Wohnungsbedarf von
rund 2000 Wohnungen gerechnet werden, so dass
wir, gestauter und mneuer Wohnungsbedarf zu-
sammen, mit einem Gesamtbedarf von nahezu
3000 Wohnungen rechnen missen,

Angesichts dieser Tatsache und der grossen Zahl
der Verheirateten ohne eigene Wohnung wird man es
verstehen miissen, dass der Sprechende aus sciner
Verantwortung als Direktor des Innern heraus mit
einem neuen Kreditbegehren an den Regierungsrat
gelangen musste, obwohl er seinerseits auch keing
Freude an diesen immer wiederkehrenden Millionen-
Ausgaben hat und sich der Begriindetheit der
Argumente seiner Kollegen, die gegen die neue
Kreditsprechung geltend gemacht wurden, keines-
wegs verschliesst. Der Regierungsrat hat denn auch
mehrheitlich den Antrag fiir die zur Verfiigung-
stellung einer neuen Million abgelehnt. Er will
damit nicht grundsitzlich gegen die staatliche
Férderung des Wohnungshaus Stellung nehmen,
sondern er hilt nur ein vorliufiges Zuwarten aus
den nachfolgenden Griinden fiir angezeigt:

Nach der Aufstellung des kantonalen Arbeits-
amtes waren am 21. April 1945 von den bisher
zugeteilten Krediten von Fr. 7200000.— noch
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Fr.1150000.— verfiighar. Mit dieser immerhin be-
trichtlichen Bausumme kann die subventionierte
Bautiitigkeit im Kanton lingere Zeit aufrecht er-
halten bleiben. Daneben besteht noch die nicht-
subventionierte Bautiitigkeit. Der Regierungsrat
miisste es ablehnen, wenn die Mentalitit aufkommen
collte, dass ohne Subventionen iiberhaupt nicht
mehr gebaut wiirde. Er verlangt im Gegenteil die
Riickkehr zu einer strengern Praxis, wonach Staats-
beitrige nur noch an solche Wohnbauten aus-
gerichtet werden, die fiir wirklich bediirftige und
insbesondere kinderreiche Familien bestimmt sind.
Wenn an die Ausrichtung der Subventionen ein
strengerer Masstab gelegt werde, so lasse sich der
verfiighare Kredit bis zum Herbst strecken. Zudem
sei jelzt das Kriegsende da. Vor meuen Kredit-
sprechungen heisse es dessen Auswirkungen ab-
warten. Verschiedene Verwaltungsbureaux, insbeson-
dere solche der Militirverwaltung, kénnten wesent-
lich abgebaut werden, in den Militdrbetrieben von
Bern und Thun stiinden grissere Personalentlassun-
gen bevor. Dadurch wiirde Platz frei fur Verwal-
tungshureaux und stidtische Wohnungen. Im glei-
chen Sinne wirkte sich beispielsweise auch die Auf-
hebung der deutschen Gesandtschaft aus, wo bereits
150 Personen entlassen wurden. Verlangt wurde
diesbeziiglich im Regierungsrat, dass simtliche aus
der Gemeinde Bern stammenden Subventionsgesuche
fur solange zuriickzustellen sind, als nicht das ge-
samte Personal der nunmehr geschlossenen Ge-
sandtschaft aus der Stadt Bern entfernt sei. Wenn
die Wohnungen dieser Leute und weiterer uner-
wiingchter auslindischer Elemente in Bern geridumt
wiirden, go lasse sich hier eine anschnliche Zahl
einheimischer Familien unterbringen. Die betreffen-
den Auslinder sollten tberhaupt nicht mehr in Ge-
meinden mit Wohnungsmangel eine Wohnung be-
ziehen dirfen. Es gibt immer noch Gemeinden mit
leerstehenden Wohnungen, besonders in der West-
schweiz, die diese ganz gern an Auslinder ver-
mieten wiirden.

Weiter ldsst es sich nach mehrheitlicher Auf-
fassung des Regierungsrates einfach nicht mehr
verantworten, weitere Millionenbetrige im Rahmen
des 35-Millionenkredites fiir die Wohnbaufdrderung
auszuscheiden. Die innerhalb dieses Gesamtkredites
fur die Wohnbauforderung vorgesehene Quote sei
ohnedies schon um 3 Millionen Franken {iber-
schritten. Es gehe dies auf Kosten der Arbeits-
beschaffung, der staatlichen Bauten und Boden-
verbesserungen.

Beziiglich weiterer Kreditsprechungen miisse
nun einmal der Volksentscheid, gestiitzt auf eine
gesetzliche Viorlage, angerufen werden. Dies ist auch
meine Auffassung. Auf dem Tisch des Regierungs-
rates liegt schon lange ein vom Januar 1945 datier-
ter Vortrag mit Gesetzesentwurf der Direktion des
Innern an den Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates betreffend das Gesetz iiber das Wohnungs-
und Siedlungswesen, den ich dem Regierungsrat in
meiner Eigenschaft als derzeitiger Baudirektor II
im Kanlton Bern unterbreitete. Der Gesetzesentwurf
bedarf allerdings zweier, nicht die Direktion des
Innern betreffender Ergdnzungen. Die eine betrifft
die Vorschriften tiber das landwirtschaftliche Sied-
lungswesen, -auszuarbeiten durch die Landwirt-
schaftsdirektion, die andere die Vorschriften iiber
die Mittelbeschaffung, auszuarbeiten durch die
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Finanzdirektion. Sodann ist es auch noch zweck-
méissig, bevor der Geselzesentwurf zur parlamenta-
rischen Verhandlung gelangt, den Bericht und die
Anregungen der von der Direktion des Innern mit
Zustimmung des Regierungsrates bestimmten Herren
Experten abzuwarten.

Sollten die heute noch fiir die Wohnbaufsrde-
rung zur Verfiigung stehenden Mittel trotz strenge-
rer Subventionspraxis und Beschriankung auf wirk-
lich bediirftige Familien nicht ausreichen, so kdnne
sich der Regierungsrat vom Grossen Rat ermich-
tigen lassen, die fiir die Subventionierung von Luft-
schutzbauten wund Sanititsbunkern bewilligten
Staatsbeitrige zu widerrufen und unter Belastung
des 35-Millionenkontos zur Forderung des Woh-
nungshaues zu verwenden. Der Sprechende méchte
wiinschen, dass an der heutigen Sitzung des
Grossen Rates diese Ermichtigung an den Regie-
rungsrat erteilt wird. Die Kantonale Finanzdirek-
tion unterbreitete dem Regierungsrat bereits einen
dahinzielenden Beschlussesentwurf. Er lautet:

1. Die fiir die Ausrichtung von Staatsbeitrigen
an Luftschutzbauten sowie Sanitdtsbunker und
dhnliche kriegsbedingte Bauten bewilligten Kre-
dite werden insoweit widerrufen, als sie mnicht
zur Finanzierung schon ausgefiihrter Arbeiten
erforderlich sind.

2. Bei Arbeiten, die zurzeit im Gange sind, wird
fur die Weiterfithrung grundsitzlich kein
Staatsbeitrag ausgerichtet. Ausnahmen be-
schliesst der Regierungsrat von Fall zu Fall.
An die Kosten der Wiederherstellung des
frithern Zustandes kann ein Staatsbeitrag ge-
leistet werden.

3. Der Regierungsrat wird erméchtigt, im Um-
fange der effektiv frei werdenden Kredite fir
Luftschutzbauten sowie Sanititsbunker und
dhnliche kriegsbedingte Bauten iiber den bis-
her vom Grossen Rat bewilligten Betrag hin-
aus Subventionen fir die Forderung der Wohn-
bauférderung zu Lasten des Sonderkontos fiir
Arbeitsbeschaifung, Bodenverbesserungen und
Forderung des Wohnungsbaues auszurichten.

Dieser Entwurf des Regierungsrates, der sofort
nach Ermichtigung des Grossen Rates zum Be-
schluss erhoben werden wird, ist sehr zu begriis-
sen, sollen doch damit nicht nur die fiir Luft-
schutzbauten und Sanititshunker vorgesehenen und
nun freiwerdenden Geldbetrige fiir Wohnbauzwecke
zur Verfiigung gestellt werden, sondern auch der
entsprechende Zement. Welche Summen damit frei
werden, ist zurzeit allerdings noch nicht bekannt.
Die Erhebungen bei den in IFrage kommenden Direk-
tionen sind zurzeit im Gang. Ob es Fr. 50 000. —,
100000. — oder mehrere 100000. — ausmachen
wird, steht zurzeit noch nicht fest. Ist es aber nicht
wirklich ein grosser Betrag, so diirfte die Summe
kaum geniigen, denn von iiberall her laufen neue
Begehren ein. Verwiesen sei in diesem Zusammen-
hang auch auf die dringliche Eingabe der Stidte
Bern, Biel, Thun und Burgdorf an den Regierungs-
rat vom 19. Mai 1945, mit der um die unverzig-
liche Sprechung eines weitern Kredites von Franken
1000 000. — ersucht und gebeten wird, die Sub-
ventionszuteilungen an die einzelnen Baugesuche
auf Grund der neuen Kreditquote so rasch als mdg-
lich vorzunehmen. Ohnedies wiirden, wird in der
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Eingabe festgestellt, die meisten Bauprojekte erst
im I'rithjahr 1946, wenn nicht sogar erst im Som-
mer 1946 fertig werden. Die Wohnungen stiinden
somit im Winter 1945 /46 nicht zur Verfiigung. Die
Wohnungsmarktlage sei aber nach wie vor sehr ge-
spannt. Konnten die Bauten nicht jetzt wihrend der
trockenen Jahreszeit begonnen und unter Dach ge-
bracht werden, so falle der Rohbau auf die un-
giinstigste Jahreszeit. Es bestehe die Gefahr, dass
die Wohnungen noch véllig nass von den Mietern
bezogen werden miissten. Die Folgen seien erhih-
ter Materialverbrauch fiir Heizung, Beschidigung
von Mobeln, Wische usw.

Sodann traf soeben eine Mitteilung der Sektion
fiir Baustoffe des Kriegs-Industrie- und Arbeits-
amtes an die Kantone ein, wonach wegen der noch
iiberall herrschenden Wohnungsnot das fir die
zweite Hilfte des Jahres 1945 vorgesehene Woh-
nungszementkontingent ebenfalls freigegeben wird.
Dies wird zu neuen Gesuchen fithren. Nachdem die
Gemeinden wegen des Zementmangels vom Bund im
Wohnungshau sehr stark eingeschriankt wurden, ist
es verstindlich, dass sie wenigstens das ihnen be-
willigte Minimum an Wohnbauten, fir das ihnen
der erforderliche Zement zur Verfligung gestellt
wird, auch wirklich bauen mdchten.

Der Herr Finanzdirektor #usserte sich ferner,
wie mir soeben vor der Sitzung mitgeteilt wurde,
in einer Besprechung mit Herrn Grossrat Burg-
dorfer und Vertretern der Stadt Bern dahingehend,
dass er eine weitere Finanzierungsmoglichkeit dar-
in erblicke, dass, falls die Kredite bis zum Septem-
ber immer noch nicht ausreichen sollten, gestiitzt
auf den Notstandsartikel im Finanzgesetz, der
Regierungsrat die notwendigen Kredite sprechen
kénnte. Art. 29, Abs. 4 des Gesetzes vom 3. Juli
1938 iiber die Finanzverwaltung lautet:

«Werden durch ausserordentliche Verhiltnisse
(Naturkatastrophen wund dergleichen) dringliche
Aufwendungen ndtig, so ist der Regierungsrat an
seine Zustindigkeit nicht gebunden. I'ir diese Aus-
gaben ist vom Grossen Rat in der nichsten Session
die Genehmigung einzuholen. »

Ich gebe diese Meinungsidusserung des Herrn
Finanzdirektors, der bisher Justizdirektor war, be-
kannt, mit dem Beifiigen, dass der Regierungsrat
hierzu noch nicht Stellung genommen hat. Seitichim
Regierungsrat bin und soweit mir bekannt ist auch
in den Jahren vorher, hat es nimlich der Regie-
rungsrat abgelehnt, von diesem Notstandsrecht Ge-
brauch zu machen. Es handelt sich hier gewisser-
massen um Vollmachtenrecht, gegeniiber dessen An-
wendung man besonders jetzt mnach Kriegsende
Hemmungen hat. Zudem durfte der Art. 29 doch
nicht ganz auf Fille wie die heute in Frage stehen-
den zugeschnitten sein. Immerhin ist der Herr
Justizdirektor fiir die Beurteilung dieser Frage in
erster Linie zustdndig, so dass es bei extensiver
Interpretation der zitierten Gesetzesbestimmung
unter Umstidnden doch mdglich sein wird, fiir wirk-
lich dringende Bauvorhaben, fiir welche Zement zur
Verfligung steht, und fiir deren Ausfiilhrung die
Subventionsvoraussetzungen erfillt sind, die notigen
Geldmittel zu sprechen.

Dies sind die Ausfiihrungen, die ich zur Motion
des Herrn Grossrat Burgdorfer, im Auftrag des
Regierungsrates und zum Teil meinerseits er-
ginzend, anzubringen hatte. Ich mdchte noch dazu
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die Versicherung abgeben, dass ich persdnlich alles
tun werde, was an mir liegt, aus dem gegenwirtigen
Provigsorium heraus zu einer klaren gesetzlichen
Regelung zu kommen. Es hingt dies allerdings nicht
von mir ab, sondern z. B. von dem bereits er-
wihnten Expertengutachten und von einer ganzen
Reihe anderer Umstinde. Im Sinne meiner Aus-
fiihrungen hat der Regierungsrat die Direktion des
Innern ermichtigt, die Motion Burgdorfer entgegen-
zunehmen.

Priisident. In diesem Falle ist die Motion nicht
bestritten und eine Diskussion findet nicht statt.

Burgdorfer (Burgdorf). Eigentlich sollte ich
dem Regierungsrat dafiir danken, dass er materiell
die Motion gutheisst. Es tut mir aber leid, diesen
Dank nicht abstatten zu konnen, denn der Regie-
rungsrat verneint in seiner Antwort das wichtige
Moment, die Ueberbriickung bis in den September.
Der Regierungsrat glaubt sich auf das Geschifts-
reglement stiitzen zu konnen, indem er aus formel-
len Griinden behauptet, nicht anders handeln zu
konnen. Es ist aber sicher gerade dieser Punkt der
allerwichtigste. Man sagt uns, wir sollten warten,
bis die Auswirkungen des Kriegsendes da seien und
bis die Gesandtschaftswohnungen leer werden. Ich
glaube kaum, dass das gerade die Wohnungen sein
werden, die wir fiir unsere kinderreichen Familien
suchen, die sich in Wohnungsnot befinden, sonst
miisste der Staat jedenfalls eine tolle Subvention
an den Mietzins geben, wenn die Leute, die wir
im Auge haben, dort sollen wohnen konnen.

Es ist immerhin ein Lichtblick in der Antwort des
Direktors des Innern, indem er sagt: der Grosse Rat
mochte die Regierung erméichtigen, aus Arbeitsbe-
schaffungskrediten im Rahmen der grossritlichen
Kompetenz Kredite fiir vordringliche subventions-
wiirdige Gesuche zu sprechen. (Widerspruch von
Herrn Regierungsrat Gafner). Dann sehe ich iiber-
haupt keinen Lichtblick in der ganzen Sache, son-
dern miisste anstelle einer blossen Erklirung eine
andere Antwort wiinschen, ndmlich eine verbindliche
Zusicherung der Regierung, dass sie die freiwer-
denden Luftschutzkredite zur Forderung der Wohn-
bausubventionierung verwenden will. Zweitens
misste der Grosse Rat die Regierung beauftragen,
Gesuche dringlicher Natur, die im Rahmen der
verfiigharen Mittel nicht subventioniert werden kon-
nen, durch Anwendung des Notstandsartikels aus
dem Finanzgesetz zu beriicksichtigen. Der Regie-
rungsrat sagt zwar, wir seien eher daran, die
Vollmachten abzubauen. Aber ich glaube, wenn
der Grosse Rat diesen Willen bekundet, zur Ver-
meidung von Hirtefdllen von dieser Kompetenz
Gebrauch zu machen, so sollte das wegweisend
sein. Die Gemeinden sollten drittens in jedem Falle
in die Lage versetzt werden, diejenigen Bauten
auszufiihren, fiir die ihnen pro 1945 vom KIAA
die zahlenmissige Quote und der erforderliche Ze-
ment zur Verfiigung gestellt worden ist. Wenn
dem nicht so wire, konnte ich mich von der Stel-
lungnahme zu meiner Motion nicht befriedigt er-
klaren.

Um seinen guten Willen zu einer dauernden
Regelung zu bekunden, sollte der Grosse Rat vier-
tens den Regierungsrat ersuchen, auf die Septem-
bersession ein Projekt iiber die grundsitzliche Re-
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gelung der kiinftigen Wohnbauférderung vorzulegen,
notigenfalls die einschligige Kommission bereits
vor der Septembersession einzuberufen. Ich méchte
den Herrn Direktor des Innern bitten, uns mitzu-
teilen, was er zu diesen vier Punkten sagt. Wenn
er sie annehmen kann, wire ich in der Lage, mich
befriedigt zu erkliren; wenn nicht, miisste ich Dis-
kussion beantragen, damit man dem Problem doch
noch niaher auf den Leib riicken konnte.

Prisident. Herr Reinhard hat bereits bean-
tragt, eine Diskussion zu erdffnen. Nach § 57,
Abs. 2 des Reglementes gehen Motionen und Postu-
late nach Erheblicherklirung zur Berichterstattung
an die Regierung. In der vorliegenden Motion ver-
langt aber der Motiondr, der Regierungsrat habe
zum Zweck der Wohnbauférderung sofort einen
Kredit von einer weitern Million zur Verfiigung
zu stellen.

Reinhard (Bern). Der Antrag der Regierung
betreffend die Uebertragung der Luftschutzkredite
ist da; das ist ein Punkt tiber den diskutiert wer-
den muss. Es ist nicht ndétig, dass man lange
iiber formelle Vorfragen diskutiert.

Priisident. Ist der Rat mit der Eroffnung der
Diskussion einverstanden? (Zustimmung.)

Reinhard (Bern). Wir stehen tatsichlich vor
einer merkwiirdigen Situation: Wir haben eine Mo-
tion, die gestellt und begriindet worden ist; der
Sprecher des Regierungsrates nimmt sie namens
des Regierungsrates mit einer Begriindung ent-
gegen, die auf eine Ablehnung hinauslduft. Um
dieses fast etwas neckische Verhiltnis zwischen
Grossem Rat und Regierung noch etwas aufzu-
hellen, hat Herr Regierungsrat Dr. Gafner gar kein
Hehl daraus gemacht, dass er eigentlich der Mei-
nung des Motiondrs sei, das heisst, die Motion
gern entgegenndhme, dass aber der Regierungsrat
anders beschlossen habe. Man hat deutlich her-
ausgespiirt, dass Herr Regierungsrat Dr. Gafner
contre cceur zum Brieftriger der Regierung ge-
worden ist. Ich. bin froh, dass man das heraus-
gemerkt hat, dass der Direktor des Innern offen-
bar personlich einer andern Meinung ist, die wir
iibrigens kennen gelernt haben. Ich mochte mnicht
verhehlen, dass wir Anlass haben, Herrn Regierungs-
Dr. Gafner fiir sein bisheriges Handeln in der
Wohnbauforderung lebhaft zu danken.

Erlauben Sie mir nun einen Hinweis: Es kann
kein Zweifel sein, dass in den grossern Ortschaf-
ten, die unter Wohnungsnot leiden — es sind iiber
160 im ganzen Kanton — die Frage immer bren-
nender wird: Was machen wir auf den néchsten
Umzugstermin mit unsern Obdachlosen? Diese
Frage stellt sich nicht nur in grossern Stidten,
in den Gemeinden, die jetzt hier wieder vorange-
gangen sind, sondern sie stellt sich auch fiir kleine
Orte auf dem Land. Das sehe ich eigentlich Tag
fiir Tag, wenn Anfragen kommen von Uetendorf,
Langnau, Langenthal (was natiirlich keine kleinere
Ortschaft ist), Miinsingen usw. Daraus geht her-
vor, dass die Wohnungsnot eben doch eine um-
fassende Erscheinung ist. Nachdem eine Eingabe
der Stdat Bern vor dem Regierungsrat liegt, und
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eine zweite der vier grosseren Ortschaften, die be-
sonders unter Wohnungsnot leiden, wire anzu-
nehmen gewesen, dass der Regierungsrat sich mit
der Motion Burgdorfer ohne weiteres einverstanden
erkliart hitte. Wir wollten einen Ueberbriickungs-
kredit; statt einer soliden Briicke will man uns
allerlei Notbehelfe offerieren. Statt einer Ponton-
briicke soll ein lockeres Seilbriicklein erstellt
werden, und man mutet dem Grossen Rat zu, an
diesem Seil hiniiberzutanzen. Wenn man niher
priift, findet man so etwas wie eine erste Stiilze
in dem Hinweis, dass von den bisher gesprochenen
Krediten mnoch Fr. 1150000. — zur Verfiigung
stehen. Da komme ich nun nicht nach, denn uns
wurde gesagt, die Kredite seien erschopft. Sind
diese Kredite nicht zugesichert oder sind sie wohl
zugesichert und nur moch nicht ausbezahlt? Wenn
das zweite der Fall sein sollte, mochte ich sagen:
Wir haben gar nicht mehr dariiber zu verfiigen,
denn sie sind zugesichert worden. Ich iiberlasse
der Regierung, dariiber zu entscheiden, wie sie
durchkommen will. Die zweite halbbatzige Stiitze
ist die Geschichte mit den Luftschutzkrediten. Wir
wissen nicht einmal, wie gross sie sind und ob
diese Stiitze tragfihig bleibt. Man hort die ver-
schiedensten. Zahlen, die vom Einfachen bis zum
Zehnfachen gehen. Da miissen wir fragen: Wieviel
Geld ist dort? Ein dritter Notbehelf: Wenn alles
zusammen nicht langen sollte, dann soll der Re-
gierungsrat aus dem Natstandsartikel des Finanz-
gesetzes (Art. 29, Abs. 4), seine Kompetenz her-
leiten. Ich gestehe ganz offen, dass es mir aufs
dusserste zuwider ist, heute noch solche Losungen
suchen zu miissen. Alle Kredite, die wir frither
gesprochen haben, waren schon Notlosungen, jetzt
kommt man aber mit einer, die noch viel schlim-
mer ist.

Alles zusammen hitte sich ganz unerhort ver-
einfacht, wenn der Regierungsrat sich nicht starr
auf den Boden gestellt hiitte, die Motion Burgdorfer
miisse nachher an die Direktion des Innern, die
rapportieren soll, und deren Vorlage dann an die
zustindige Kommission, hier an die Staatswirt-
schaftskommission, wie sich das gehort, worauf der
Grosse Rat im September die neue Million sprechen
kann. Ob wir aber dann die einzelnen Bauvorhaben
mit Krediten ausstatten kdnnen, damit sie aus-
gefiihrt werden kdnnen, wissen wir im September
erst noch mnicht. Der Moment ist heute am schlech-
testen gewihlt, um sich hinter den Instanzengang
zu verschanzen und sich rein formell von einer
Sache zu distanzieren, um mnachher, wenn man
sieht, dass diese Stellungnahme nicht haltbar ist,
zu einem Notstandsartikel aus dem Finanzgesetz zu
greifen und so auf einem Umweg zu dem zu
kommen, was die Motion Burgdorfer offen und ehr-
lich' verlangt. Ich habe das Gefiihl, die Regierung
wihle hier statt des normalen Weges durch die Tir
den Weg durch das Fenster. Das kann man machen,
aber wenn es nicht notig ist, sollte man es lieber
sein lassen. Ich hitte daher vorgezogen, wenn ent-
sprechend der Auffassung der Direktion des Innern
der Regierungsrat klipp und klar einen klaren An-
trag gestellt hitte, an den wir uns hitten halten
konnen. Nun ist das nicht der Fall, und nun werden
wir faute de mieux dieses schwankende Briicklein
beniitzen miissen. Es wird Ihnen allen zusammen
gehen wie mir: gern machen wir das nicht; das
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ist nicht die Art und Weise, wie man der grossen
Notlage begegnen sollte.

Ich will mich darauf beschrinken, zu erkliren,
dass wir infolge der Entwicklung, die wir vor uns
sehen, die Regierung bei dem behaften miissen, was
heute hier erklirt worden ist, damit dariiber ab-
colute Klarheit besteht, dass die Verantwortung fir
die jetzt entstehende Lage nicht den Grossen Rat,
sondern den Regierungsrat trifft.

Wenn man behauptet, es werde in ein paar
Monaten besser, z. B. in Thun, weil die Werkstitten
ihren Betrieb abbauen, so glaube ich das nicht. Es
werden dort nicht Leute entlassen, die in Thun
wiohnen, sondern solche, die auswiirts wohnen. Es
werden also keine grossen Aenderungen entstehen.
Wenn man uns auf die Wohnungen vertrostet, dio
vom Personal der ehemaligen deutschen Gesandt-
schaft verlassen werden, so erkldre ich: die bessern
Herren der in Frage stehenden Gesandtschaft
wohnen in Muri, nicht in der Stadt Bern, und Muri
gehort nicht gerade zu den notleidenden Gemeinden.
Im iibrigen handelt es sich um Herrschaften, die
vielzimmrige teure Wohnungen in Anspruch neh-
men, und solche niitzen uns nicht viel fiir arme
Familien mit zahlreicher Kinderschar. Was niitzt es
mir, eine solche Wohnung mit Beschlag zu be-
legen, wir kénnen doch nicht einen Erdarbeiter dort
hinein verpflanzen, ohne dass sich der Mann und
seine Familie selbst unwohl fithlen, und ohne dass
wir fiir Reparaturkosten aufkommen miissen. Da-
mit bin ich allerdings einverstanden, dass dasjenizge,
was von der Deutschen Gesandtschaft zuriickbleibt,
diejenigen, die zu Emigranten werden, nicht unter
allen Umstinden in Ortschaften wohnen miissen,
die unter Wohnungsnot leiden. Schliesslich gibt es
in der Schweiz Orte mit einem Leerwohnungs-
bestand von 10 oder 1204, wie Davos und Montreux.
Wenn die Herren dorthin gehen wollen, und frei-
stehende Fremdenwohnungen besetzen, haben wir
nichts dagegen, sofern es sich um Leute handelt,
die es wirklich verdienen, in der Schweiz verbleiben
zu dirfen. Nachdem heute sogar Auslandschweizer
nicht in Wohnungen untergebracht werden kénnen,
sehe ich nicht ein, warum wir die Herren von der
Deutschen Gesandtschaft, die nun Emigranten sind,
in den guten. Wohnungen belassen miissen. Wir soll-
ten Auslandschweizer in diese Wohnungen stecken
und die Herren von der Deutschen Gesandtschaft
sollen das Quartier wechseln. Es wiirde auch nichts
schaden, wenn sie ins Lager gehen miissten.

Unter diesen Voraussetzungen mochten wir der
Motion Burgdorfer zustimmen, in der Auslegung,
die ihr durch den Regierungsrat gegeben wird, so-
fern diese Auslegung unter allen Umstinden auch
gehalten wird. Wir alle sind genau der gleichen
Meinung. Es ist der Moment gekommen, wo das Ge-
setz iiber die Wohnbauférderung vor den Grossen
Rat kommen miisste. Wir danken dafiir, dass uns
gemeldet werden konnte, die statistische Expertise
sei abgeschlossen ; wir hoffen, die weitere Kommen-
tierung konne ziemlich rasch folgen. Aber sollten
wir nicht so weit sein, dass wir bis zur September-
session ein beratungsreifes Projekt haben, mdchten
wir an unsere Motionen erinnern, an die Motionen
Kunz und Reinhard, die vom Regierungsrat die Vor-
lage eines 10 Millionen-Kredites forderten. Ich bitte
in diesem Fall halt diese Etappe voranzunehmen;
das Volk wird es verstehen, wenn wir in dieser
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Sache nicht mehr von der Hand in den Mund leben
wollen. Eine langfristige Losung dringt sich un-
bedingt auf. Wenn also das Gesetz nicht spruch-
reif wird, sollte man diese Kreditvorlage dem Volk
zur Abstimmung unterbreiten.

Jaggi. Ich mochte im Anschluss an die Motion
Burgdorfer folgende Anfrage stellen: Sie wissen,
dass der Bundesrat die Einstellung des Baues von
Sanititsposten verfiigt hat. Konnten nun nicht den
Landgemeinden grossere Zementkontingente zuge-
teilt werden? Die bisherige Zuteilung geschah auf
Grund der Bautitigkeit von 1932 bis 1940; ich
bin jedoch der Auffassung, dass nur den wirklichen
Bediirfnissen Rechnung getragen werden sollte. In
unserer Gemeinde sollten wir diesen Herbst 25
Wohnungen beschaffen, wir haben eine Zement-
zuteilung fiir 3 Wohnungen bekommen, wozu dank
dem Entgegenkommen von Herrn Regierungsrat
Gafner noch eine Zuteilung aus der Kantonsreserve
kam. Ich mochte den Antrag stellen, eine Locke-
rung der Zementkontingentierung fir die Land-
gemeinden eintreten zu lassen.

Kunz (Wiedlisbach). Iech mochte erkldren, war-
um ich die Motion Burgdorfer unterschrieben habe,
und zwar zweimal. Die zweite Fassung, der das Wort
«solort» beigefiigt wurde, habe ich lieber unter-
schrieben als die erste. Ich habe mir schon frither
erlaubt, einen Antrag zu stellen, ndtigenfalls Geld
bereitzuhalten. Damals hiess es, man wolle das auf
die néchste Session verschieben, es wurde aber
dann doch eine Million bewilligt, die allerdings
wieder nicht ausreichte. Wenn wir mnicht jetzt eine
Million beschliessen gemiss dem Wunsch von Herrn
Burgdorfer, haben wir wieder eine Session iiber-
sprungen, dann werden wir n#chstes Jahr auch
wieder nur eine Million beschliessen konnen. Da-
mit kann man den Volkswiinschen nicht gerecht
werden. Ich mdchte mich dazu nicht mehr weiter
dussern, sondern nur praktisch zu einer Baufrage
reden. Wir haben gehort, dass massenhaft Gesuche
in den Schubladen liegen, die nicht bewilligt werden
kénnen, weil die Kredite fehlen. Wenn man den
Entscheid bis in den September verschiebt, wird es
nicht mehr moglich sein, die Wohnungen bis zum
nidchsten Frihjahrs-Umzugstermin zur Verfiigung zu
stellen. Praktisch wird also der Wohnungsbau fiir
ein ganzes Jahr verunmdglicht, denn ‘diese Woh-
nungen, die im Winter erstellt werden, kdénnen bis
im Friithjahr nicht austrocknen. Das sollten wir ver-
hindern und das kdnnen wir, wenn wir die Motion
Burgdorfer unterstiitzen.

Kunz (Thun). Es hat mich selten etwas so ent-
tiuscht wie die Mitteilung von Herrn Regierungs-
rat Gafner in der letzten Woche, wonach der
Regierungsrat die Million, die wir alle erwarteten,
nicht bewilligt habe. Enttduscht hat nicht die
Stellungnahme von Herrn Regierungsrat Gafner, der
mitteilte, dass er persdnlich dafir gewesen wire,
wihrend die Mehrheit des Regierungsrates die
Million nicht geben wollte, sondern enttiuscht hat
der Regierungsrat in seiner Mehrheit, und zwar
hauptsichlich die Begrindung. Sie lautete, jetzt
sei der Krieg vorbei, jetzt sei alles wieder gut, man
brauche keine Wohnungen mehr zu bauen. Diese
Begriindung ist einfach micht richtig. Der Krieg ist
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vorbei, gottlob, aber die Wohnungsnot ist geblieben,
und sie wird uns noch lange plagen, nicht nur in den
Stadten, sondern auch auf dem Land. Wir werden
mit dem Problem der Bekdmpfung der Wohnungs-
not noch sehr viel zu tun haben. Seit Jahr und Tag
haben wir uns in diesem Ratssaal Miihe gegeben,
der Regierung klarzumachen, dass die Wohnungsnot
keine kriegsbedingte Erscheinung ist. Wir haben
unzihlige Eingaben gemacht, wir haben sie mit
Zahlen und Bildern belegt und alles getan, um die
Regierung aufzukldren, dass wir noch lange an
Wohnungsnot leiden werden. Heute kommt die Re-
gierung mit der Erklirung, der Krieg sei vorbei,
jetzt brauche man zur Bekimpfung der Wohnungs-
not nichts mehr vorzukehren. Entweder hat die
Regierung alle unsere Eingaben nicht gelesen oder
sie ignoriert sie vollstindig. Beides steht ungefihr
gleich hoch und ist gleich bedauerlich. Die Motion
Burgdorfer miissen wir unbedingt annehmen, was
uns von der Regierung als Ersatz vorgeschlagen
wird: dass man jetzt die Kredite, die fir Luft-
schutzbauten und Bunker gestrichen werden, in
den Sektor des Wohnungshaus iiberleiten konnte,
ist ungeniigend; wir wissen nicht, wieviel es ist,
wahrscheinlich nicht sehr viel, und wir kénnen uns
darauf nicht verlassen. Wir kdnnen uns aber auch
nicht auf den Notstandsartikel des Finanzgesetzes
verlassen. Sechs Jahre mussten wir diesen nicht
in Anspruch nehmen, nun wollen wird das auch
jetzt nicht mehr tun. Wir haben das nicht notig.
Der Notstand ist vorhanden in bezug auf die Woh-
nungsrot, und er besteht schon lange; die Regierung
hitte sich gentigend vorbereiten konnen, ohne jetzt
auf den Notstandsartikel greifen zu miissen.

Wir sollten die Motion Burgdorfer in ihrem ur-
springlichen Wortlaut annehmen, nicht in der
Interpretation, die Herr Regierungsrat Gafner ihr
geben will. In der Motion wird verlangt, dass man
der Regierung sofort die notigen Mittel zur Be-
kimpfung der Wohnungsnot zur Verfiigung stellt.
Wenn der Grosse Rat das beschliesst, so wird das
fiir den Regierungsrat soweit verbindlich sein, dass
er die notigsten Kreditbegehren jetzt schon Dbe-
handelt und die Subvention zusichert. Wir miissen
uns bewusst sein, dass wir im September die
Million, die nétig ist, bewilligen miissen. Aber
wenn der Grosse Rat der Motion Burgdorfer zu-
stimmt, so geht er damit die Verpflichtung ein,
die Million im September zu bewilligen. In
diesem Sinn mochte ich die Motion zur Annahme
empfehlen; der Regierungsrat hat sie entgegen-
genommen. Ich mochte unterstreichen, dass da-
mit der Regierungsrat ermichtigt wird, von der
neuen Million, die im September bewilligt werden
soll, schon jetzt die notigen Kredite in Anspruch
zu nehmen, wenn die Wohnungsnot iiberhand
nimmt.

Priisident. Der Motiondr édndert den Wortlaut
folgendermassen :

1. Die Regierung sichert in verbindlicher Form
zu, dass die freiwerdenden Luftschutzkredite zur
Subventionierung der Wohnbauférderung verwendet
werden.

2. Der Grosse Rat beauftragt die Regierung,
Gesuche dringlicher Natur, die im Rahmen der
verfiigharen Mittel nicht subventioniert werden
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kénnen, durch Anwendung des Notstandsartikels
aus dem Finanzgesetz zu beriicksichtigen.

3. Die Gemeinden werden auf jeden Fall in die
Lage versetzt, diejenigen Bauten auszufiihren, fiir
die ihnen pro 1945 vom KIAA die zuldssige Quote
und der erforderliche Zement zur Verfiigung ge-
stellt wurde.

4. Die Regierung legt in der Septembersession
1945 ein Projekt tiber die grundsitzliche Regelung
der kiinftigen Wohnbauforderung vor; nétigenifalls
ruft sie die einschligige Kommission vorgingig
der Septembersession zusammen.

Gafner, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Grossrat Jaggi wiinscht
insbesondere fiir kleine Landgemeinden eine gros-
sere Zementzuteilung. Die Zementzuteilung er-
folgte aber nicht durch den Kanton, sondern darch
den Bund. Fiir jede Gemeinde, nicht nur im
Kanton Bern, sondern in der Schweiz iiberhaupt,
mit einer Einwohnerzahl {iber 2000 Seelen ist
vom Bund festgelegt, wieviel Zement sie fiir
1945 bekommen soll und wieviel Wohnungen sie
bauen konne. Fir Gemeinden unter 2000 Seelen
und als Reserve fiir Gemeinden iiber 2000 Seelen
wurde dem Kanton ein Zementkontingent zum Bau
von sage und schreibe bloss 135 Wohnungen zuge-
wiesen. Dies ist einem Tropfen auf einen heissen
Stein vergleichbar. Dieses Reservekontingent ist auf-
gebraucht, wir haben keine Tonne Zement mehr,
ich kann daher nur den Wunsch des Herrn Jaggi
zusammen mit andern an den Bund weiterleiten.

Abstimmung.
Fiir Erheblicherkldrung der Motion: Einstimmigkeit.

Interpellation der Herreu Grossrite Zaugg und Mit-
unterzeichner hetreffend Verwendung von Holz
bei Uferschutzbauten.

Die am 28. Februar eingereichte Interpellation
hat folgenden Wortlaut:

«Zur Sicherung der Ufer an unsern Gewdissern,
speziell der Emme, sind in letzter Zeit vielfach
die erforderlichen Uferschutzbauten in Beton aus-
gefithrt worden. Infolge Mangels an Zement und
Eisen konnen gegenwirtig und wohl auf weite
Sicht dringend notwendige Verbauungen solcher
Art nicht ausgefiihrt werden.

Ist der Regierungsrat nicht auch der Auf-
fassung, dass bei Wassereinbriichen zur Erstellung
der notwendigen Leitwerke wieder in vermehrtem
Masse Holz verwendet werden sollte? Wenn ja,
ist er bereit, den Aufsichtsorganen der Baudirektion
entsprechende Weisung zu erteilen und dafiir zu
sorgen, dass Flussverbauungen aus Holz auch
subventioniert werden? » '

Zaugg. Die Emme ist anfangs dieses Jahr-
hunderts korrigiert und verbaut worden. Die ent-
sprechenden Uferschutzbauten und Leitwerke sind
damals hauptsichlich in Holzkonstruktion ausge-
fihrt worden. Bald nach ihrer Erstellung waren
sie mit Stauden und Schachenholz iiberwachsen,
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wodurch die Sicherung des Uferschutzes ganz
wesentlich gefordert wurde. Die Flussufer be-
kamen durch diesen mnatiirlichen Schachenstreifen
einen schonen Abschluss. Nun ist es klar, dass
solche Holzleitwerke nach 30 bis 40 Jahren an
gewissen Stellen schadhaft werden, repariert oder
ersetzt werden miissen. Eine Hauptursache des
Zerfalls dieser Uferschutzbauten an der Emme
liegt darin, dass seither nicht die noétigen Sohlen-
sicherungen in Form von Querschwellen, Ueber-
fallschwellen erstellt wurden. Der Wasserlauf ist
gleich geblieben, aber das Bett wurde bedeutend
verschmilert, was zur Folge hat, dass bei Hoch-
wasser im Becken selbst im allgemeinen kein
wesentlicher Wasserausgleich mehr stattfinden
kann. Das Hochwasser liuft jeweilen sehr rasch
ab, die Emme fithrt viel Steine und Kies mit
sich, das fiihrt zu der bekannten starken Ab-
lagerung aus Sand, Kies und Stein im Wasser-
lauf selbst. Die Sohle der Emme hat sich seit
30 Jahren an vielen Orten um 1—3 m gesenkt.
Infolge dieser starken Vertiefung des Wasserlaufes
hingen die frither erstellten Uferbauten formlich
in der Luft und werden bei Hochwasser unterspiilt,
so dass sie kopfvoran ins Flussbett stiirzen.

Diesem Misstand kann nur durch planmissigen
Einbau von Sohlensicherungen, Querschwellen ab-
geholfen werden, nur so kann die vor Jahren
mit Bundes- und Kantonssubvention durchgefiihrte
Korrektion gesichert werden. Es geht hier um mehr
als nur um private Angelegenheiten. Der Unter-
halt der Uferschutzbauten ist laut Gesetz Sache
der anstossenden Grundeigentiimer; die privaten
Grundbesitzer sind aber vielfach micht in der Lage,
diese Aufgabe zu erfiillen, weshalb der Staat bis-
her immer durch Beitrige mitgeholfen hat. Da-
durch war es moglich, das grosse, mit offent-
lichen Geldern erstellte Werk der Emmekorrektion
vor dem Verfall zu schiitzen.

In letzter Zeit sind zur Ausbesserung von
schadhaften Stellen oder auch fiir Neubauten so-
genannte Zementblockwiirfe erstellt worden, Ze-
mentquadern, die man am Ufer auftischt. Natiirlich
kann angesichts der Wildheit der Emme niemand
garantieren, dass diese Blocke dort bleiben, wo
sie hingesetzt worden sind. Trotz Bundes- und
Kantonsbeitrigen verursacht die neue Konstruktion
ganz erheblich héhere Kosten als der Holzbau. So
kommt es, dass dringend mnotige Arbeiten der
hohen Kosten wegen nicht ausgefithrt werden
konnen. Wenn schadhafte Stellen nicht verbessert
werden konnen, so bedeutet das eine stindige
Gefahr fir den anstossenden Grundbesitz. Man
kann heute, wie ich glaube, nicht mit Bestimmtheit
beurteilen, ob diese Blockwiirfe sich bewéhren;
man sollte aber deswegen etwas zuriickhalten,
weil man sehen musste, dass sie dem Wasser
nicht in allen Teilen standhalten, sondern Hun-
derte von Metern abtransportiert werden. Dazu
tragen sie nicht gerade zur Verschonerung des
Landschaftsbildes bei, weil sie im allgemeinen
nicht so schnell mit Stauden iiberwachsen werden,
wie das beim Holzbau der Fall war.

Da in letzter Zeit die Zementversorgung
Schwierigkeiten bereitet und heute mehrmals im
Ratssaal von einer Zementnot gesprochen wurde,
halten wir dafiir, es wire am Platz, zu ver-
mehrten Holzbauten iiberzugehen. Wir kénnen
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nicht verstehen, dass bis zum letzten Neujahr vom
Oberingenieur-Bureau in Burgdorf die Holzbauten
kategorisch abgelehnt worden sind und unbedingt
Blockwiirfe verlangt wurden, sonst gebe der Staat
keinen Beitrag. Ich mochte den Herrn Baudirektor
bitten, angesichts des heutigen Mangels an Zement
in vermehrtem Masse die Ausfithrung von Holz-
konstruktionen zu gestatten. Wir diirfen die heute
schon festgestellten Schiden nicht einfach bestehen
lassen und ihre Behebung hinausschieben, indem
man nur Blockwiirfe gestattet, deren Erstellung
heute in vielen Fillen nicht moglich ist. Man
sollte aber die Erstellung von Holzschwellen ge-
statten und auch dafiir die o6ffentlichen Beitrige
gewihren.

Grimm, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Bemerkungen des Herrn Inter-
pellanten sind im grossen und ganzen zweifellos
richtig. Bei den Flussverbauungen und Sohlen-
sicherungen haben wir folgende Systeme: Im
Oberland und Jura werden Natursteine verwendet,
im Emmental in den letzten Jahren die sogenannten
Blockwiirfe. Natursteine sind im Emmental nicht
vorhanden, sie miissten aus weit entlegenen Ge-
genden antransportiert werden, was die Arbeiten
so sehr verteuerte, dass ihre Ausfiihrung ver-
unmoglicht wiirde. Deswegen ist man zu den
Blockwiirfen iibergegangen. Man versuchte damit
eine festere Sicherung des Flussbettes zu er-
reichen.

Nun ist es nicht einfach Sache der kantonalen
Baudirektion, iiber die Technik der Flussver-
bauungen zu entscheiden, wie der Herr Inter-
pellant meint. Der Kanton gewédhrt Subventionen
an Flussverbauungen, aber auch der Bund gewihrt
solche, und wir stellen vom Kanton aus nur An-
trige an den Bund, bei dem der Entscheid in
letzter Linie liegt, wenn wir eine Subvention er-
halten wollen.

Da nun die Emme bereits einmal in der ganzen
Linge gesichert worden ist, durch Einlegung von
Leitwerken mit Subventionen von Kanton und
Bund, wurde uns vom Oberbauinspektorat mit-
geteilt, dass ein zweites Mal eine Subvention voll-
stindig ausgeschlossen sei, wenn nicht besseres
Material verwendet werde. So ist man vom Holz
zum Blockwurf iibergegangen; das ist eigentlich
die Ursache der allméhlichen Aenderung des
Systems.

Die heutige Zementrationierung erlaubt selbst-
verstindlich nicht, mit diesem System im gleichen
Umfang fortzufahren wie in den letzten Jahren.
Wir werden von Fall zu Fall mit dem Ober-
bauinspektorat verhandeln miissen; je nach der
Schwierigkeit der Situation, je nach Art der zu
behebenden Schiden sind auch wir der Meinung,
dass man wihrend der Dauer der heutigen Zement-
rationierung Holzbauten in vermehrtem Masse
erstellen sollte. In diesem Sinne haben wir schon
frither mit dem Oberbauinspektorat Riicksprache
genommen. Solange die Zementrationierung dauert,
wird man zur Holzverwendung iibergehen miissen,
aber mit Mass und Ziel. Vor allem ist es klar,
dass nicht der Kanton, sondern der Bund das
letzte Wort hat, es sei denn, der Kanton verzichte
auf die Bundessubvention. Das kann er nicht,
deswegen wird man sehen miissen, je nach Lage
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des einzelnen Falles, das eine oder andere System
anzuwenden oder eine Verbauung zeitweise hinaus-
zuschieben, in der Hoffnung, dass das Baumaterial
nachher wieder zu verniinftigen Bedingungen zu
haben sein werde. Wir werden der Frage unsere
Aufmerksamkeit schenken und sehen, wieweit den
Wiinschen des Herrn Interpellanten Rechnung ge-
tragen werden kann.

Zaugg. Befriedigt.

Eingelangt ist folgende

Motion :

Im Februar 1945 ist in der mitellindischen
Verpflegungsanstalt Riggisherg eine schwere Ty-
phusepidemie ausgebrochen. Es sind bis heute 29
Personen. erkrankt, wovon ‘13 gestorben sind.

Die erkrankten Personen mussten auf Befehl
der kantonalen Sanititsdirektion sofort evakuiert
werden. Unser Kantonsspital war jedoch nicht in
der Lage, auch nur eine einzige Person aufzuneh-
men. Der Anstaltsarzt erhielt auf eine Anfrage
die Antwort, dass die fir Infektionskranke zur
Verfiigung stehenden 20 Betten vollstindig be-
setzt wiren.

Da diese Bettenzahl fiir Personen, die abge-
sondert werden miissen, fiir unser kantonales Insel-
spital ganz offensichtlich ungeniigend ist, wird der
Regierungsrat beauftragt, dem Grossen Rat be-
torderlich Bericht und Antrag zu stellen, wie die-
ser Uebelstand behoben werden kann.

22. Mai 1945.
Bronnimann.
Dr. Steiger.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind ferner folgende
Postulate :

L

Der Regierungsrat wird eingeladen, unverziig-
lich zu priifen, ob nicht so bald als moglich Ver-
handlungen mit dem Bund aufzunehmen sind zum
Verkauf der Lotschbergbahn und der andern ber-
nischen Dekretshahnen an die Bundesbahnen.

2. Mai 1945.
Biedermann

und 105 Mitunterzeichner.

IL.

Das schone Friihjahrswetter hat die Staubent-
wicklung auf unsern Strassen begiinstigt. Auf den
Gemeindestrassen, die zufolge der kriegsbedingten
Einschrinkungen fiir die Staubbekdmpfung und des
Fehlens eines dauerhaften Belages mit Kies unter-
halten werden, ist die Staubentwicklung so, dass
iiberall reklamiert wird.

1945. 55
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Der hohe bernische Regierungsrat wird beauf-
tragt, unverziiglich zu priifen, in welchem Masse
neuerdings fiir den Sommer 1945 die Staubbekimp-
fung aufgenommen werden kdnnte.

Die Gemeinden sollten raschestens tiber die vor-
zunehmenden Aktionen orientiert werden, wozu die
Mithilfe des Staates unerldsslich ist.

22. Mai 1945.
Buri
und 39 Mitunterzeichner.

III.

Vor dem Kriege bestand die Moglichkeit, jungen
Gewerblern und Kaufleuten im Austauschverkehr
Auslandsaufenthalte zu ermdglichen. Nachdem jahre-
lang die Grenzen verschlossen waren, sind wieder
Lockerungen zu erwarten. Der Austauschverkehr
diirfte jedoch noch lingere Zeit auf sich warten
lassen, da die internationalen Beziehungen der
Berufsverbdnde noch nicht funktionieren.

Der Regierungsrat wird daher eingeladen, zu
priifen, ob nicht durch Gewdhrung von Stipendien
bereits jetzt die wertvollen Auslandsaufenthalte er-
moglicht und in Verbindung mit dem Bund die
notigen Vorarbeiten getroffen werden konnten.

22. Mai 1945.
Jacobi
und 18 Mitunterzeichner,

Iv.

Der Regierungsrat wird ersucht, bei den zu-
stindigen eidgendssischen Behorden dahin zu
wirken, dass fur landwirtschaftliche Traktoren und
fur Medizinalpersonen zu deren Beruf mehr Brenn-
stoff zugeteilt wird.

Der immer vermehrte Anbau verlangt stets mehr
- Zugkrifte. Trotz verminderter Mobilisation von
Pferden stehen solche in ungeniigender Zahl zur
Verfiigung, besonders in bduerlichen Kleinbetrieben.
Viele Pferde mussten wegen hohen Alters aus-
geschaltet werden. Auch sollte fiir neu erstellte
Traktoren Brennstoff erhiltlich sein; dies im In-
teresse der Landwirtschaft sowie des Autogewerbes.

22. Mai 1945.
Dr. Steiger
und 36 Mitunterzeichner.

Werden auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt sind endlich folgende

Einfache Anfragen:

I.

Die eingetretene Waffenruhe hat zur Folge, dass
die Einstellung von militirischen und kriegswirt-
schaftlichen Arbeiten die Verdienstmoglichkeiten
stark verringert. Durch die Demobilmachung werden
zahlreiche Wehrméinner vor Schwierigkeiten ihrer
kiinftigen Existenz gestellt, die sie nicht immer
aus eigener Kraft iiberwinden konnen.

Ist der hohe Regierungsrat bereit, eine Zentral-
stelle fiir die Beratung notleidender Wehrménner zu

(22. Mai 1945.)

bezeichnen, oder eventuell in Verbindung mit den
Gemeinden zu schaffen?

2. Was wurde zur Erhaltung des Arbeitsplatzes
des Wehrmannes vorgekehrt?

22. Mai 1945. ,
Bickel.

I1.

L’automne dernier, par suite des intempéries,
des inondations et d’autres circonstances, fut dés-
astreux pour le paysan.

Cetta année, le doryphore présente un danger
grandissant pour la culture et le rendement des
pommes de terre.

En toute saison,
tributaire du temps.

Ne pourrait-on pas dés lors envisager des
mesures de prévoyance sociale et agricole afin
de compenser les pertes du paysan et dont les
ressources seraient fournies au moyen de caisses
mutuelles d’assurances, sous le controle de I'Etat?

Ceci pourrait intervenir en généralisant des
organisations déja existantes, comme les assurances
contre la gréle, les assurances du bétail, etc., soit
en en créant de nouvelles, telles que des assurances
mutuelles du cheptel, des assurances contre les
éléments destructifs de tous genres, etc.

22 mai1 1945.

d’ailleurs, lagriculteur est

Brody.

(Der letzte Herbst war infolge der Unwetter,
Ueberschwemmungen und anderer Umstdnde fiir
die Landwirtschaft unheilvoll.

Dieses Jahr bedeutet der Kartoffelkdfer fur den
Anbau und den Ertrag der Kartoffeln eine zu-
nehmende Gefahr.

Der Landwirt ist tbrigens zu jeder Jahreszeit
vom Wetter abhingig.

Kénnte man daher nicht Vorbeugungsmass-
nahmen sozialer und landwirtschaftlicher Art ins
Auge fassen durch Versicherungskassen aus Gegen-
seitigkeit unter Oberaufsicht des Staates, um die
Verluste des Bauers wieder einzubringen?

Dies konnte geschehen, indem bereits bestehende
Einrichtungen ausgebaut werden, wie die Hagel-
und Viehversicherungen, etc., und neue Einrich-
tungen geschaffen werden wie die Schweine-Ver-
sicherung auf Gegenseitigkeit, die Versicherungen
gegen schidigende Einflisse jeder Art, usw.)

II.

Les localités qui ne sont pas & proximité d'une
station de chemin de fer sont, le dimanche, privées
de toute possibilité de communication depuis que
le service des transports par automobiles a été
supprime. .

Le Gouvernement n’estime-t-il pas que le mo-
ment est venu de rétablir, au moins partiellement,
les courses des automobiles le dimanche?

22 mai 1945. ,
Brody.

(Seit die Autokurse aufgehoben wurden, ent-
behren die nicht im Bereich einer Bahnstation
liegenden Ortschaften am Sonntag jeglicher Ver-
kehrsmoglichkeit.

L



(22. Mai 1945.)

Erachtet die Regierung den Zeitpunkt nicht als
gegeben, um die Sonntags-Autokurse — wenigstens
teilweise — wieder herzustellen?)

v.

In der Sitzung des Grossen Rates vom 16. No-
vember 1944 ist eine Motion Rubin angenommen
worden mit dem Auftrag an die Regierung, es sei
der langst fillige und fir Zweisimmen vorgesehene
Bau der alpwirtschaftlichen Schule ohne weitere
Verzdgerung in Angriff zu nehmen. Ein Antrag auf
Verschiebung ist damals abgelehnt worden.

Trotzdem ist in der Sitzung des Grossen Rates
vom 16. Mai 1945 die Motion Ziircher zur Priifung
entgegengenommen worden, es sei der Grossrats-
beschluss vom 14. Mirz 1931 in Wiedererwiigung
zu ziehen mit dem Antrag, das bisherige Provi-
sorium der alpwirtschaftlichen Schule in Brienz in
ein Definitivum iiberzufiihren.

Das Volk kann sich nun schlechterdings nicht
vorstellen, wieso der Regierungsrat dazu kommt,
entgegen dem Grossratsheschluss vom Jahr 1931
und entgegen dem Grossratsbeschluss vom Jahr
1944 die Motion Ziircher zur Priifung entgegen-
zunehmen, und ich ersuche um Auskunft, ob
dieses Vorgehen nicht rechtswidrig ist und durch
einen staatsrechtlichen Rekurs angefochten werden
konnte ?

Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, um
solche Unstimmigkeiten in Zukunft im Interesse
des Ansehens des Grossen Rates zu vermeiden?

22. Mai 1945.
Rieben.

Gehen an die Regierung.

Priisident. Es sind im ganzen 34 Eingiinge neu
hinzugekommen, es war bei dieser Flut nicht még-
lich, alle sofort zu vervielfiltigen; wir konnten
sie nicht einmal mitteilen mit Riicksicht auf die
Zeit. Wenn der Rat einverstanden ist, nehmen
wir sie ins Protokoll. (Zustimmung.)

Damit sind wir am Schluss der Beratungen,
und dazu gestatten Sie mir noch einige Worte.
Ich danke Ihnen und den Herren auf den Regie-
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rungsbinken fiir die Mitarbeit und die wohlwol-
lende Unterstiitzung, die Sie mir wihrend meines
Amtsjahres zuteil werden liessen. Sie haben mir
meine Arbeit sehr erleichtert und damit die par-
lamentarische Titigkeit gefordert. Dank gehortdem
Herrn Staatsschreiber, seinem Stellvertreter und
Uebersetzer, dem Standesweibel und seinen Unter-
gebenen. Mit in den Dank einbeziehen mochte ich
auch die Herren Pressevertreter, die vom hohen
Olymp herab die fleissigsten Sitzungsbesucher wa-
ren. lhre anstrengende und sicher ermiidende Ar-
beit wird gelohnt durch die Grosse der Aufgabe,
welche sie als Uebermittler und Aufklirer zwi-
schen Ratssaal und Volk erfiillen. Dank endlich
auch dem Stenographen und seinem Mitarbeiter-
stab, denn ihm ist es zu verdanken, wenn im Tag-
blatt die Voten so meisterhaft stitisiert zu lesen
sind.

Im Riickblick auf das Jahr ist zu sagen, dass
sicher manche Kritik im einzelnen am Platz ist;
nehmt aber alles in allem, dann wird das Bild
eines Parlamentes erstehen, welches die ihm ge-
stellten Aufgaben loste. Nicht auf Worte kommt
es schliesslich an, auch im 'Parlament mnicht, son-
dern auf Taten, micht auf politische Reklame, son-
dern auf die menschliche und politische Haltung.
Ein paar absolute Werte diirfen wir von der Kriegs-
in die Friedenszeit hiniiberretten: Demokratie als
Form fiir den Kleinstaat und in ihr das Recht des
Menschen auf Arbeit und eine gesicherte Existenz.
Moge der Grosse Rat auch in Zukunft diese beiden
Giiter hochhalten, dann wird er gross und stark
bleiben. Er hat im allgemeinen wihrend der Kriegs-
zeit bewiesen, dass er gross und stark sein kann.

Ich wiinsche Ihnen allen gute Heimreise und
schliesse Sitzung und Session. (Beifall.)

Schluss der Sitzung und Session um 16.15 Uhr.

Der Redaktor:
Vollenweider.







	Ordentliche Frühjahrssession

